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Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche Winterfitznng. I8S8

Kreisfchreiben
an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 2. November 1858.
«

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständniß mit dem Re-
gicrungSrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
15. dieses MonaiS zu einer außerordentlichen Sitzung
einzuberufen. Sie werden demnach eingeladen, sich an dem bezeichneten

Tage, deS Vormittags um 1t) Uhr, im gewohnte«
Versammlungslokale des Großen RatheS auf dem Rathhause
in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

X. GesetzeSentwürfe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

Gesetz betreffend die Besoldung der Beamten der
Kantonalbank.

d. Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht i.n Behandlung glenomm^n worden sind:

Dekret betreffend Aufhebung des Gesetzes über den

Mißbrauch der Presse.

L. Vorträge.
». Der Bittschriftenkommission deS Großen

Rathes.

Betreffend die Thunerbahnhoffrage.

Tagblatt de» Großen Rathes tss«.

d. DeS Regierungspräsidenten:
Ueber die stattgehabten Wahlen.

c. Der Direktion deS Innern:
Betreffend LiegenschaftSerwerb der gemeinnützigen Gesellschaft

in Burgdorf.

<1. Der Direktion deS Innern, Abtheilung Ge¬
sundheitswesen:

Betreffend Genehmigung der Verordnung über Verhinderung

der Weiterverbreitung der Maul- und Klauenseuche.

e. Der Justiz- und Polizeihirektion:
1) Betreffend ein Naturalisationsbegehren;
2) Betreffend Slrafnachlaß« und Strafumwandlungs-

gesuche.

1. Der Kirchendirektion.

1) Betreffend den Diözesan-Vertrag über Errichtung eines
PriestcrscminarS in Solothurn;

2) Betreffend Erhebung deS Charfreitagö zu einem Festtag.

g. Der Finanzdirektion:

1) Betreffend die StaatSrechnung für daS Jahr 1857;
2) Dekret, betreffend Aktienbetheiligung von Gemeinden

und Korporationen bei der Ostwestbahngesellschast.

K. Der Baudirektion:

1) Betreffend Kreditertheilung für die Brünigstraße;
2) Betreffend Kreditertheilung für die Schaalbrücke in

Unterseen; »
3) Betreffend Errichtung der Asfisenlokalien in Burgdorf.

i. Der EntsumpfungS- und Eisenbahndirektion.

1) Betreffend die StaatSbetheiligung bei der Ost-West«
bahngesellschaft;
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2) Betreffend Koncedirung der Linien Biel-Neuenstadt und
Biel-Bern.

O. Wahlen.

t) Zweier Ständeräthe.
2) Eines Mitgliedes deS Regierungsrathes,
3) Eines Mitgliedes deS ObergerichtS.
4) Von vier Suppleantcn deS ObergerichtS.
5) EineS StaatSschreibcrS.
6) EineS OberingenieurS.
7) Eines SalzhandlungSverwalterS.
8) EineS Verwalters der Strafanstalten in Bern.
9) EineS RegierungSstatthalterS von Nidau.

id) Der Gerichtspräsidenten von Buren und Laupcn.

it) Bon Stabsoffizieren.

Für die erste Sitzung werden auf die Tagesordnung
gesetzt: Vorträge deS Regierungspräsidenten, der Direktionen
deS Innern, der Justiz unv Polizei, deS KirchenwescnS und
der Bauten.

Die Wahlen werden Freitags den t9. dieß vorgenommen
werden.

Wegen der Wichtigkeit der meisten Verhandlungsgegenstände

werden die Tit. Mitglieder deS Großen RatheS für die

ganze, voraussichtlich nicht lange andauernde Sitzung bei Eiden
zur Theilnahme eingeladen.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Niqgeler.

Erste Sitzung.

Montag den tö. November l858.

Morgens um td Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggclcr.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter,
Joh. Rud. ; Gfellcr in Bümhliz, Karlen, Joh. Gottl. ; König,
Revel, Schneider, Joh.; Theurillat und Wirth; ohne
Entschuldigung: die Herren Bösiger, Botteron, Brechet, Burri,
Carlin, Chevrolet, Corbat, Eqger, Feller, Feune, Fleury,
FreiburghauS, Friedli, Froidevaur, Girardin, Gouvernon,
Hennemann. Herren, Hirstg, Hoffmeyer, Jmboden, Jmobersteg,
Jndcrmühle, AmtSnotar; Jngold, Kaiset, Karlen, Jakob;

Knuchel, Kohli, Koller, Lehmann, Daniel; Lempen, Leucn-
berger, Loviat, Marquis, Marti, Moser, NiklauS; Moser,
Johann; Mühlethaler, Neuenschwander, Oeuvrav, Pallain,
Prudon, Reichenbach, Karl; Riat, Rosselct, Röthlisberger,
Mathias; Rothenbühler, Sahli, Johann; Salzmann, Schären,
Schmid, Rudolf; Schmid, AndreaS; Schmutz, Schon,
Friedrich; Schori, Johann; Seiler, Steiner, Oberst; Stettler,
Stockmar, Widmer und Wirth.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Anrede:

„Meine Herren! Im Einverständnisse mit dem Regie«
rungSraihe fand ich mich in die Lage versetzt, Sie auf heute
zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen. Die Geschäfte,
welche eine solche außerordeutliche Zusammenberufung absolut
nothwendig machten, bestehen eines Theils in Ergänzungswahlen,

namentlich in den Regierungsrath und in das Ober«
gericht, andern Theils in Eisenbahnfragen, welche Ihnen zur
Entscheidung vorgelegt werden sollen. Die Wahlen konnten
nicht wohl weiter verschoben werden, weil in der Regierung
eine definitive Vcrtheilung der Direktionen bisher nicht statt,
finden konnte und dieß auf die Geschäfts nachtheilig einwirkt.
Gleich verhält eS sich beim Obergerichte, indem einer der
Gewählten, Herr Fürsprecher Bühlmann, auSgeschlagen hat, so

daß die Zahl der ordentlichen Richter nicht vollzählig ist.
Ueberdieß sind theils durch Austritt, theils durch andere
Verwendung sämmtliche Substitute» des ObergerichtS zu ersetzen.
Unter diesen Umständen wurde eine Ergänzung der Behörde
nothwendig Ferner waren eS die Eiscnbahnfragen, welche
eine baldige Zusammenberufung deS Großen Rathes nöthig
machten. Die erste betrifft die StaatSbetheiligung bei der
Ostwestbahn, die zweite den Bau der Linien Viel-Neuenstadt
und Biel-Bern. Bezüglich der Linie Biel « Ncuenstadt müssen
wir um so mehr einen Beschluß fassen, als bereits ein Zwangs-
konzesstonSbegehren eingelangt ist, das in der nächsten Session
der Bundesversammlung zur Behandlung käme, wenn hierseitS
nicht eine Entscheidung gefaßt würde. Die angedeuteten
Geschäfte sind sämmtlich von größter Wichtigkeit, deßhalb sah ich
mich veranlaßt, Sie für die ganze Sitzung bei Eiden einzuberufen.

Die Sitzung wird voraussichtlich nicht lange dauern,
und ich möchte Sie sehr bitten, möglichst vollzählig auszuharren,

damit man wenigstens die auf die Tagesordnung gesetzten
Geschäfte erledigen kann, und nicht, wie das letzte Mal, wegen
mangelnder Mitgliedcrzahl, abbrechen muß. Ich verdanke Ihr
zahlreiches Erscheinen und erkläre die Sitzung als eröffnet.

Vortrag deS RegierungSrathcS über die Ergän¬
zungswahlen.

Vorerst wurden durch die periodische Ernennung der
Bezirksbeamten - Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten —
Ersatzwahlen nöthig in den Wahlkreisen Kirchber g,
St. Immer, VicqueS, Montfaucon, Laufen, Dachs-
felden, Meiringen, Wahlern, Gurzelen, Zwci-
simmen-Boltigen, Lenk-St. Stephan und Wimmis,
im Wahikreise St. Immer zwei, in allen übrigen eine Wahl.

Ferner war in Folge Ablehnung des Herrn Olivier
Seuret in Delsberg in diesem Wahlkreise nochmals eine

Ersatzwahl vorzunehmen.



Endlich mußten infolge Demission der Herren Großräthe
Chr. Siegenthaler, Gemeindschreiber in Trubschachen, und
Franz v. Steiger in Riggisberg, Ersatzwahlen in den Wahlkreisen

Trubschachen und Riggisberg, und wegen der Ernennung

des Herrn Spring zum AmtsgerichtSschreiber von
Niedersiminemhal noch eine zweite solche im Wahlkreise WimmiS
veranstaltet werden.

Zufolge der getroffenen Anordnungen fanden die daherigen
Wahlverhandlungen Sonntags den 3. Oktober statt und wurden,

so weit nöthig, Sonntags den 19. gleichen MonatS
beendigt.

ES sind infolge dessen zu Mitgliedern dcS Großen Rathes
erwählt worden:

1. Im Wahlkreise Kirchberg an der Stelle deS zum
Regierungsstatthalter von Burgdorf erwählten Herrn Kummer:

Herr Johann Roth, Landwirlh und Friedensrichter in
Erstgen.

2. Im Wahlkreise St. Immer an der Stelle der zum
RegicrungSstatthaltcr und Gerichtspräsidenten von Courtelary
erwählten Herren Antoine und Rössel:

s. Herr Eduard Brandt.Schmidt, AmtSverweser zu
Sonvillier.

t>. Herr Theodat Trorler, Arzt in St. Immer.
3. Im Wahlkreise DelSberg an der Stelle deS

ablehnenden Herrn Olrvier Seuret:
Herr Emil Pal lain, Geometer, in DelSberg.
4. Im Wahlkreise VicqueS an der Stelle deS zum

Regierungsstatthalter von DelSberg erwählten Herrn Franz
DeSboeufs:

Herr Jakob Loviat, gewes. Maire zu Courrour.
5. Im Wahlkreise Montfaucon an der Stelle des

zum Gerichtspräsidenten von Freibergcn erwählten Herrn
DeSvoigneS:

Herr Konrad Kalmann, Wirth in Saignelegier.
lj. Im Wahlkreise Laufen an der Stelle deS zum

RegierungSstatthalier von Lausen erwählten Herrn Frepp:
Herr Peter Burg er, Wirth in Angenstein.
7. Im Wahlkreise DachSfelden an der Stelle deS

zum Regierungsstatthalter von Münster erwählten Herrn
Klaye:

Herr August Klaye, Banquier in Münster.
8. Im Wahlkreise M ei ringen an der Stelle deS zum

Regierungsstatthalter von Oberhasle erwählten Herrn Balthasar
Otth':
Herr Kaspar Müller, Hauptmann, in Eisenbolgen bei

Meiringen.
9. Im Wahlkreise Wahlern an der Stelle des zum

Regierungsstatthalter von Schwarzenburg erwählten Herrn
Mischler:

Herr Ulrich Zwähl en, Wirth in Schwarzenburg.
19. Im Wahlkreise Gurzelen an der Stelle deS zum

Regierungsstatthalter von Seftigen erwählten Herrn Zimmer-
manss:

Herr Chr. Krebs, Gemeindspräsident in Noflcn.
11. Im Wahlkreise Riggisberg an der Stelle deS

demissionirenden Herrn v. Steiger daselbst:

Herr Gottlieb Wen g er, gewesener Regierungsstatthalter
in Belp

12. Im Wahlkreis? Trubschachen an der Stelle deS

demissionirenden Herrn Chr. Siegenthaler:
Herr Daniel Siegent Haler, Notar in Trub.
13. Im Wahlkreise Zweisimmen und Voltigen an

der Stelle des zum Regierungsstatthalter von Obersimmenthal
erwählten Herrn Jmobersteg:

Herr Jakob Stocker, Amtsrichter, in Voltigen.
14. Im Wahlkreise Lenk und St. Stephan an der

Stelle deS zum Gerichtspräsidenten von Obersimmcnthal
erwählten Herrn Marggi:

Herr Gottlieb Bühler, AmtSnotar in Lenk.
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15. Im Wahlkreise WimmiS an der Stelle der zum
Gerichtspräsidenten und AmtSgerichtSschreiber vonNiedersimmen-
thal erwählten Herren Mützenberg und Spring:

a. Herr Jakob Karlen, alt-Großrath, in Erlenbach.
l>. Herr Ferdinand v. Erlach, alt-Großrath, in Spiez.

Da sämmtliche Wahlverhandlllngen innerhalb der gesetzlichen

Frist unangefochten geblieben find und auch keinerlei
Gründe vorliegen, dieselben von Amtes wegen zu beanstanden,
so trägt der RegierungSrath darauf an, eS möchten die in den
oben genannten Wahlkreisen getroffenen Ersatzwahlen als gültig
anerkannt und die von denselben zu Mitgliedern deS Großen
Rathes erwählten Herren Roth, Brandt-Schmidt, Trorler,
Loviat, Pallain, Kalmann, Burger, Klaye, Müller, Zwahlen,
Krebs, Wenger, Siegenthaler, Stocker, Bühler, Karlen und
v. Erlach in dieser Eigenschaft beeidigt werden.

Der Herr Präsident deS Regierungsrathes, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag zur Genehmigung.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Die anwesenden Herren Brandt-Schmidt, Kalmann,
Burger, Klaye, Zwahlen, Krebs, Wenger,
Siegenthaler, Stocker, Bühler und v. Erlach leisten den
verfassungsmäßigen Eid.

DaS Präsidium bemerkt zur Entschuldigung, daß zwei
der neugewählten Mitglieder auS Versehen keine Einladungsschreiben

erhalten haben

Tagesordnung:

Projekt - Beschluß.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Anwendung deS § 3, letztes Alinea, des Gesetzes über
die gemeinnützigen Gesellschaften vom 31. März 1347,

auf den Antrag deS RegierungSralhcs,

beschließt:

Die vom RegierungSrathe genehmigte gemeinnützige
Gesellschaft von Burgdorf wird ermächtigt, zum Zweck
der von ihr zu errichten den Krankenstube daS ihr hiefür
geschenkweise abgetretene Gebäude in Burgdorf oder im Fall
der Wiederveräußerung desselben eine andere geeignete Liegenschaft

bleibend zu erwerben.
Diese Bewilligung dauert so lange, als daS von der

Gesellschaft zu erwerbende Grundeigenthum für die beabsichtigte
Krankenstube in Anspruch genommen wird.
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z 2.

Der RegierungSrath ist mit der Eröffnung und Vollziehung
dieses Beschlusses beauftragt.

(Die Unterschriften.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter, empfiehlt
vorliegendes Dekret mit der Bemerkung, daß die gemeinnützige
Gesellschaft zu Burgdorf sich schon seit längerer Zeit mit dem
Gedanken getragen habe, ein Spital für arme kranke Einsaßen

zu errichten, daß aber zu Verwirklichung dieses Vorhabens die

nöthigen Fonds sehlteu. Nun sei die Gesellschaft durch eine

großmüthige Schenkung eincS ihrer Mitglieder, deS Herrn
HandelSmann Greihcr in Burgdorf, in den Stand gesetzt,

dasselbe zu verwirklichen, bedürfe aber hiczu der Genehmigung
deS Großen RatheS. Der RegierungSrath nehme keinen
Anstand, das Projekt namentlich auch im Hinblick auf das segensreiche

Wirken der Gesellschaft zu empfehlen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Naturalisationsgesuche.
1. DeS Herrn Louis Guignard, allie Renge, von

Lieu, KantsnS Waadt, gewesener Weinhändler in Bern, welchem
die Burgergemeinde Bern (Gesellschaft zu Schuhmachern) daS

OrtSburgerrechl zugesichert hat.

Der RegierungSrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, empfiehlt dieses

Gesuch im Hinblick auf die finanziellen und moralischen Ga-
rantien, wodurch der Petent sich während seines Aufenthaltes
in Bern seit 1816 die Zuneigung der OrtSbehörden eîworben
hat.

A b st i m m u n g.

Von 129 Stimmen fallen:
Für Willfahr
Für Abschlag

Herr Guignard ist somit naturalisirt.

127
2

2. Der Frau Schaub, geborne Häbcrli, Wittwe des

Herrn Schaub, gewesenen KlaßhclferS und Sekretärs Ader
ErzichungSdirektion.

Auch hier trägt der RegierungSrath auf Ertheilung
der Naturalisation an.

Der Herr Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
daS Gesuch ebenfalls mit Rücksicht auf die günstigen Zeugnisse,
welche die Petentin zu Erfüllung der vom Gesetze vorgeschriebenen

Requisite vorgewiesen hat.

Tagesordnung:
Von 120 Stimmen fallen:

Für Willfahr 117
Für Abschlag 3

Frau Wittwe Schaub ist somit ebenfalls naturalisirt.

Dekret,

betreffend die Besoldung der Beamten der Kan¬
tonalbank.

CZweite Berathung. Siehe Großrathsverhandlungen, laufender
Jahrgang, Seite 177 ff.)

Migy, Vizepräsident deS RegierungSratheS, als
Berichterstatter. Unterm à. März l. I. hat die erste Berathung des

vorliegenden Dekretes stattgefunden. Nach § 17 deS Gesetzes
über Reorganisation der Kantonalbank ist nämlich die
Festsetzung der Besoldung der Bankbeamten dem Großen Rathe
vorbehalten. Infolge dessen legte der RegierungSrath dem
Großen Rathe einen GesetzcSentwurf vor, den Sie in erster

Berathung genehmigten mit der einzigen Modifikation, daß das
Marimum der Besoldung für den Geschäftsführer einer Filiale
von Fr. 4000 auf Fr. 5000 erhöht wurde. Nun ist eS

wünschenswert!), die Besoldungen definitiv festzusetzen, damit die
Bankdircktion, welche die Besoldungen der untern Angestellten
zu bestimmen hat, ein gehöriges Verhältniß dabei befolgen
kann. Die Erhöhung des MarimumS der Besoldung für den
Geschäftsführer einer Filiale kann der Versammlung um so

mehr empfohlen werden, weil von der Wahl einer geeigneten
Persönlichkeit nicht selten daS Gedeihen des Institutes abhängt,
und eS nicht rathsam ist, einiger hundert Franken wegen der
Wahlbehörde die Hände zu binden. Ich empfehle Ihnen daher
das Eintreten, die Berathung deS Dekretes in glndo und dessen

endliche Genehmigung

Sowohl das Eintreten als die Berathung deS Dekretes
in glot»o und dessen endliche Genehmigung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

ErpropriationSgesuch
der Kirchgcmeinde Jegenstorf zu Erwerbung cineS Stückes
Land von 20,000 ss)' behufs Erweiterung ihres Tod-

tenackerS.

Der RegierungSrath trägt in Uebereinstimmung mit
der Direktion deö Innern auf Ertheilung des Erpro-
priationSrcchtcS an.

Kurz, Direktor deS Innern, empfiehlt den Antrag im
Hinblick auf die Nothwendigkeit der Erweiterung des Todten-
ackers und auf den Umstand, daß die Erwerbung deS fraglichen
LandftückeS von der Schulgemeinde zu Jegenstorf auf gütlichem
Wege nicht möglich war.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgcsuche.

Auf den Antrag der Justiz- und Poizeidirektion
und des RegierungSratheS wird folgenden Strafnachlaß-
und StrafumwandlungSgesuchcn, ohne Einsprache durch daS

Handmehr, in nachstehender Weise entsprochen:

1. Dem Johann Kau er von Trachselwald, am 2. Okt.
1855 von den Asfisen deS 3. Bezirks wegen DtebstahlS und
Betrugs zu 4 Jahren Ketten verurtheilt, wird der Rest dieser
Strafe erlassen.



2. Der Marie Anna Schräg von Wynigen, vom
Assisenhof des Jura wegen KindesmordeS zu 5 Jahren Ketten
verurtheilt, wird der Rest dieser Strafe erlassen.

3. Dem Knaben Samuel Jost von Eggiwyl, in Bern,
wird die wegen Diebereien auferlegte dreißigtägige Gefangen«
schaft und einjährige Verweisung auS dem Amt Bern in eine

einjährige Enthaltung in der Erziehungsanstalt für verwahrloste

Knaben in Landorf bei Köniz umgewandelt.

4. Dem Friedrich Sterchi von Lützelflüh, wegen
Diebstahls und DicbstahlSvcrsuchS zu öl) Tagen verschärfter
Gefangenschaft und 4 Jahren Kantonsverweisung verurtheilt, wird
der Rest der ihm noch auffallenden Kantonsvcrweisung in
Eingrenzung in seine Heimalhgcmeinde Lützelflüh von gleich
langer Dauer umgewandelt.

5. Dem Joseph M ail lat von Courtedour wird der
Rest der ihm wegen Entwendung auferlegten einjährigen
Kantonsverweisung erlassen.

6. Dem Georg Michael Dehn auS Wurtemberg, Speng-
lcrgeselle in Bern, wird die ihm wegen deS dritten UnzuchtS-
fehlerS auferlegte zweijährige KantonSverweisung erlassen.

7. Dem NiklanS Brand von Lauenen, wegen Raubes
und gefährlichen Diebstahls zu à Jahren Ketten verurtheilt,
wird der letzte Fünftel der Strafe erlassen.

8. Dem Ulrich Wälchlivon Wynigen, wegen Diebstahls
zu 8 Jahren Ketten verurtheilt, wird der letzte Fünftel derselben
erlassen.

9. Dem Friedrich Meid er von Mühlebcrg wird der
Rest der ihm wegen Raubes auferlegten sechsjährigen Kettenstrafe

erlassen

il). Dem UrS Obrecht7von Wiedlisbach wird vernicht
mehr einen Viertel beiragende Rest der ihm wegen Brandstiftung

auferlegten achtjährigen Ketienstrafe erlassen.

it. Der Henriette Donzè von Breuleur, wegen Brandstiftung

zu 8 Jahren Keilen veruriheilt, wirb das letzte Jahr,
also der achte Theil derselben, erlassen.

12. Der Anna Weber von Ochlenbcrg wird der nicht
mehr einen Viertel betragende Rest der ihr wegen Kindsmordes
auferlegten dreizehnjährigen Ketienstrafe erlassen.

13-. Dem Julius Probst von Finsterhcnncn wird der
Nest der ihm wegen ungebührlicher Behandlung und
Mißhandlung seiner Ehefrau sowie wegen Drohungen auferlegten
zwölftiiviiatlichen Leistung auS dem Amtsbezirk Aarberg erlassen.

14. Dem Peter Gersber, Küher in Trub, wird die

wegen WiderHandlung gegen das Spielgesetz auferlegte Buße
von Fr. 3l) erlassen.

15. Dem Andreas Ryser von Huttwyl wird der letzte

Drittel der ihm wegen DiebstahIS auferlegten sechsjährigen
KantonSvcrwelsung erlassen.

Ib. Dem Anton Martin, heimathlos, werden die letzten
sechs Monate der ihm wegen Dicbstahls auferlegten 2>/z

jährigen Zuchthausstrafe erlassen.

17. Dem Joseph Nußbaumer von Lautcrbach, Kanton
Soloihurn, wohnhaft gewesen zu Eourrour, wegen Schlägerei
mit Verwundung zu 6 Monaten Einsperrung uud 2 Jahren
Verweisung aus der Eidgenossenschaft verurtheilt, wird der

Tagblatt des Großen Rathe« I8SS.
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letzte Viertel der ihm auferlegten EinsperrungSstrafe in eine
Verweisung auS der Eidgenossenschaft von doppelter Dauer
umgewandelt, welche derjenigen beizufügen ist, welche über den
Petenten bereits durch den Asfisenhof deS Jura verhängt
worden ist.

»

18 Dem Peter Wie dm er von Lützelflüh wird der
letzte Viertel der ihm wegen Brandstiftung auferlegten
achtjährigen Ketienstrafe erlassen.

19. Dem Christian Weber von Gnggisberg wird der
letzte Viertel der ihm wegen Unterschlagung auferlegten zwei,
jährigen Zuchthausstrafe erlassen.

29. Dem Johann Wen g er von Kirchenthurnen, wohnhaft

zu St. Immer, wegen böslichcn VerlassenS seiner Familie
zu 30 Tagen Gefangenschaft verurtheilt, wird diese Strafe
in zweimonatliche Eingrenzung in die Einwohncrgemeinde
St. Immer umgewandelt.

21. Dem Johann Roth von Jnnerkirchen wird die
wegen Versuchs Bigamie auferlegte einjährige KantonSverweisung

in Gemeindseingrenzung von gleicher Dauer
umgewandelt.

22. Dem Johann Wen g er von Röthenbach, Wasser-
brenner in Bümpliz, wird eins Viertel der ihm wegen
unbefugten Karioffelbrcnnens auferlegten Buße von Fr. 50 erlassen.

23. Dem Jakob Aerni von Zostikofen, wegen Diebstahls

zu 1 Jahr Zuchthaus verurtheilt, wird der auf heute
eintretende letzte Viertel der Strafe erlassen.

24. Dem Johann SAnjeilder von Dießbach bei Büren
wird der Rest der ihm wegen Brandstiftung auferlegten
dreijährigen Zuchthausstrafe erlassen..

25. Dem Samuel Schafroth von Röthenbach, wohnhaft

zu Eggten im Buchholtcrberg, wird der letzte Viertel der
ihm wegen Dicbstahls auferlegten dreijährigen Zuchthausstrafe
erlassen.

20. Den wegen Betrugs zu zwei Monaten Einsperrung
verurtheilten Schwestern Anna und Maria Zaugg von
Eggiwyl und deren wegen Mithülfe beim nämlichen Betrug
zu 30 Tagen Gefangenschaft verurtheilten Bruder Johann
Zaugg wird die Hälfte dieser Strafen erlassen.

27. Dem Joseph Hermenegild Guölat, Amtsnotar in
Pruntrut, wird die Hälfte der ihm vom Asfisenhof des Jura
wegen Preßvergehen auferlegten dreiundneunziglägigen
Gefängnißstrafe erlassen.

23. Dem Samuel Steffen von Saanen, gews. Notar,
wird die fernere Fortweisung aus dem Amtsbezirk Bern, die
ihm durch obergerichtliches Urtheil vom 28. Dezember 1343
wegen Forlweisungsüberirelungen auferlegt worden, von nun
an erlassen und ihm der Aufenthalt oder die Niederlassung in
diesem Amtsbezirk unter den gewöhnlichen gesetzlichen
Bedingungen gestaltet.

29 Franz Alexander Fleury von Envclicr, wegen
Bigamie zu 6 Monaten Zuchthaus und nachhcriger zweijähriger
KantonSverweisung verurtheilt, wird mit dem Gesuch um
Umwandlung der zwei letzten Monate seiner Zuchthausstrafe in
KantonSverweisung abgewiesen.

89
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Da während der Sitzung die Herren Dr. Trorler und Reichenbach, Karl; Rosselet, Sahli, Johann; Salzmann,
Müller angelangt sind, so werden sie als neu gewählte Schmid, Rudolf; Schmutz. Schon, Friedrich; Spring, Steiner,
Mitglieder vom Präsidium beeidigt. Oberst; Stockmar und Widmer.

ES werden noch mehrere (im Verzeichniß am Schluß der

Session enthaltene) Vorstellungen angezeigt.
DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: Is/» Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Die Herren Loviat und Kalmann leisten als neu
eintretende Mitglieder des Großen Rathes den verfassungsmäßigen

Eid.

Tagesordnung

Projekt-Dekret

Zweite Sitzung.

Dienstag den 16. November 1858.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Gfellcr in Bümpliz,
Großmann, Karlen, Joh. Gottl. ; Kehrli, Jak; Mühlethalcr.
Revel, Schären, Schneider, Joh.; Theurillat, Wirth und
Wyder; ohne Entschuldigung: die Herren Bähler. Johann;
Chevrolet, Corbat, Frvidevaur, Gyger, Henneman», Herren,
Hirsig, Jndermühle, Amtsnotar; Karlen, Jakob; Lempen,
Marquis, Meister, Ncuenschwander, Oeuvray, Prudon,

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß die außerordentlichen politischen Vcr-

umständungen, welche das Gesetz wider den Mißbrauch der
Presse vom 21. März 1853 den damaligen Behörden als
nothwendig haben erscheinen lassen, längst nicht mehr vorhanden

sind,
daß überdieß der Artikel desselben über die Gerichtsbarkeit

noch nicht die Sanktion der Bundesbchörde erhalten hat,
daß endlich seit dem Erlaß des erwähnten Gesetzes

wiederholt gegen dessen Bestimmungen Reklamationen erhoben
worden sind,

auf den Antrag der Justiz- und Polizcidirektion und nach
geschehener Vorbcrathung des Regierungsralhes

beschließt:

Art. 1.

DaS Gesetz wider den Mißbrauch der Presse vom 21.
März 1853 ist aufgehoben. An dessen Stelle tritt bis zum
Erlaß des neuen Strafgesetzbuches daS frühere Gesetz wiber
den Mißbrauch der Preßfreiheit vom 9. Februar 1832 wieber
in Kraft.

Art. 2.

Vergehen und WiderHandlungen, wegen welcher vor dem
Inkrafttreten deS gegenwärtigen Dekrets eine Untersuchung
angehoben worden ist, werden nach den Bestimmungen d-s-
jenigen Gesetzes beurtheilt, unter dessen Herrschaft sie begangen
worden sind.

Art. 3.

DaS gegenwärtige Dekret tritt mit dem
in Kraft.

Hern, den 3. Juli 1858.
(Die Unterschriften.)



Migy, Vizepräsident deS RegierungSrathes, als Bericht,
erstatter. Herr Präsident, meine Herren! Obschon ein Antrag,
der dahin geht, ein Gesetz aufzuheben, von Seite einer
Regierung etwas Ungewöhnliches ist, so glaube ich doch, Ihnen
erklären zu können, daß der vorliegende Antrag nicht ein un»
erwarteter ist. Ich will nicht eintreten auf die Geschichte der
politischen Zerwürfnisse, welche zur Zeit, als das in Frage
stehende Gesetz in's Leben gerufen wurde, vorherrschten. Diese
Zeiten sind vorüber. Ich will auch nicht in das Gesetz selbst

eintreten. Aber wenn ich Ihnen jene Zerwürfnisse nur in
Erinnerung bringe, so geschieht es, um einfach dem Gesetze

seine wahre Qualifikation zu geben. Ich glaube eS so quali-
fiziren zu können: eS war ein Gelegenheilsgesctz Zur Zeit
der Erlassung deS Preßgesetzeö war der Kampf der Parteien
stark und heftig. Die heftigen Angriffe, welche damals in der
Presse gegen die Regierung entwickelt wurden, veranlaßten diese,
das Preßgesctz als Schutzmittel hinzustellen. Man glaubte, sich

dadurch ein wirksameres Mittel, eine bessere Waffe gegen die

Ausbrüche der Presse zu verschaffen. AIS die Leidenschaften
sich am gereiztesten äußerten, wurde der Große Rath dazu
berufen, dieses Gesetz zu erlassen. Sie erinnern sich, wie
lebhast die Berathungen über dasselbe stattfanden. Sie konnten
sich in der Folge überzeugen, daß das Gesetz seinen Zweck nicht
erreichte; dennoch blieb es. Sie erinnern sich ferner, daß man
lange mit den Bundesbehörden zu thun hatte, bis deren
Genehmigung erhältlich war, und der Artikel, welcher sich auf
Gerichtsbarkeil bezieht, ist jetzt noch nicht sanklionirt. Seit
Erlassung des Preßgesetzes, namentlich seitdem Ruhe und
Friede im Lande wieder eingekehrt sind, haben Sie die Thatsache

erlebt, daß alle Organe der Presse, ich kann sagen, ohne

Ausnahme, sich für die Aufhebung deS Gesetzes aussprachen.
Dieß wiederholte sich immer von Jahr zu Jahr. Unter diesen

Umständen scheint mir die Regierung in eine günstige Lage
versetzt, einen solchen Antrag zu stellen. Warum? Solche
Gesetze sind, wie die Erfahrung lehrt, immer eine gefährliche
Waffe bei der beweglichen Einrichtung hinsichtlich der Wahl
unserer Behörden. Eine Partei glaubt, zu ihren Gunsten
ausnahmsweise Bestimmungen in's Leben zu rufen; lassen Sie
ein paar Jahre vorübergehen, so hat die Tendenz, gegen welche
diese Waffe gerichtet war, dieselbe in der Hand. Wenn die

Regierung einfach ihre Stellung in'S Auge sagen würde, könnte
sie sagen: wir sind nicht schuld, daß dieses Gesetz da ist;
wenn die oppositionelle Presse sich später erheben sollte, so

könnten wir es vielleicht auch zu Nutzen ziehen! Ich glaube
daher, die Regierung sei in einer ganz unparteiischen Stellung,
wenn sie auf ein solches Schutzmittel verzichtet, das von der

Regierung von 185» in'S Leben gerufen wurde. Wenn Sie
nun die Erwägungen, welche dem vorliegenden Dekrete vorangehen,

in'S Auge fassen, so finden Sie, daß es darin heißt,
die außerordentlichen politischen Umstände, welche das Preßgesetz

hervorgerufen haben, feien vorüber. Es ist denn auch

gut, daß nach und nach alle Merkmale, die an solche Zeiten
erinnern können, verschwinden; es liegt darin ein Mittel zur
Beruhigung der Gemüther. Ich kann mich, wie schon

bemerkt, ferner auf wiederholte Reklamationen aller Organe der
Preffe berufen, abgesehen von deren Parlelstellung, so daß

man den Wünschen derselben Rechnung trägt, wenn man das
erwähnte Gesetz beseitigt. Sie wissen, daß seit mehrern Jahren
daS Bedürfniß eines neuen Strafgesetzbuches sich geltend machte.
Seit zwei Jahren liegt ein Projekt zur Behandlung bereit,
aber andere wichtige Geschäfte verhinderten dessen Erledigung
bisher. Im Entwürfe eines neuen Strafgesetzbuches steht ein

besonderer Titel über den Mißbrauch der Presse. ES fragt
sich, ob wir nach Versfuß von fünf Jahren noch einmal vor
den BnndeSrath gelangen sollen, um dessen Genehmigung für
den 8. 4t des Prcßgesetzes, welcher sich auf die Gerichtsbarkeit

bezieht, einzuholen. DaS Gesetz kann also nicht einmal
seine Anwendung erhalten, weil der betreffende Artikel die

Genehmigung deS Bundes noch nicht erhallen hat. Ist das ein

geregelter Zustand der Gesetzgebung? Ich glaube nicht. End-
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lich spricht der Geist der Zeit immerhin für die Freiheit der
Presse, und ich glaube, Niemand könne es übel nehmen, wenn
ein Gesetz, welches diese Freihrit beschränkt und durch besondere

Verumständungen in'S Leben gerufen wurde, nun aufgehoben

werde, nachdem dieselben zu bestehen aufgehört haben,
um die letzte Spur unserer politischen Zerwürfnisse zu
verwischen. In welcher Stellung werden wir uns befinden, wenn
das Gesetz vom 9. Februar 1832 wieder in'S Leben tritt? Man
wendet ei», dasselbe genüge nicht. Aber ich frage: war etwa
die Republik in großer Gefahr unter seiner Herrschaft? Konnte
die damalige Regierung etwa nicht regieren? Es bestand zu
jener Zeit die stärkste Regierung unter NeuhauS. Oder war
die Ehre der Bürger gefährdet? Waren nicht genügende
Garantien gegen den Mißbrauch der Presse gegeben? Wenn man
dieß behaupten wollte, so würde man den größten Vorwurf gegen
eine Pertobe erheben, die nicht weniger als 2 t Jahre dauerte,
nämlich von 1832 bis 1853. Ich gebe zu, daß die Regierung
damals auch angegriffen wurde, aber der Grund ihres Falles
lag nicht im Preßgesetze, sondern in der falschen politischen
Stellung, in welcher die Regierung sich damals befand. Deßhalb

vermochte auch das neue Preßgesctz nicht, die Regierung
von 1850 zu hallen. Die Stütze eines Systems besteht nichr
im Preßgesetzc, sondern in der Haltung der Behörden. Ich
erinnere Sie an Freiburg, wo die liberale Regierung ein sehr
strenges Gesetz über den Mißbrauch der Presse anwenden konnte.
Verhinderte eS etwa den Sturz jener Regierung? Gar nicht,
ihr Fall erfolgte beim Ablauf der Amtspcriode trotz des
Preßgesetzeö. Die Grundlage der Regierungen liegt eben in der
öffentlichen Meinung. Weit entfernt, daß derartige Gesetze
eine Regierung zu schützen vermögen, bereitet sie sich gerade
dadurch den Fall, denn im Erlassen ausnahmsweiser Gesetze

zum Schutze der Behörden liegt das Zeichen einer gewissen
Aengstlichkeit derselben. Darum sage ich: wenn unter der
Herrschaft deS frühern Preßgesetzes eine geachtete und starke
Regierung bestehen konnte und der Achtung des Volkes
genoß, so genügt das nämliche Gesetz auch für die Gegenwart.
Ich beschränke mich vorläufig auf diese allgemeinen
Bemerkungen, nur füge ich noch bei, daß ich bei Art. 1 dcö
vorliegenden Dekretes eine kleine Abänderung vorschlagen werde.
Es heißt nämlich im zweiten Satze, an die Stelle deS
aufgehobenen Gesetzes trete dasienige von 1832 wieder in Kraft.
Wie Sie wissen, wurde durch Dekret vom t t. November 1848
daS sogenannte AchtungSgesetz aufgehoben, weil man von der
Ansicht ausging, daß die Behörden, Beamten und Angestellten

nicht auf ausnahmsweise Gesetzesbestimmungen zu ihren
Gunsten Anspruch haben sollen; deßhalb wurden die bezüglichen

Artikel deS PreßgeseyeS von 1832, nämlich die ZZ. 7
und !7, aufgehoben. Ich würde also vorschlagen, den Art. l
in dem Sinne zu modifiziren: das Gffetz vom 9 Februar
1832, wie es durch das Dekret vom 11. November 1846 mo-
distzirt worden ist, trete wieder in Kraft. Ich habe Ihnen
nun die Gründe, welche die Regierung zu Vorlage dieses
Dekretes veranlaßten, auseinandergesetzt; ich habe Ihnen gezeigt,
daß keine Nachtheile daraus für vas Land entstehen, wen»
das Gesetz, welches 21 Jahre lang genügte, wieder in Kraft
gesetzt wird. Warum sollte man nicht zur Beruhigung der Ge-
müther den vielfachen Beschwerden Rechnung tragen, welche
gegen daS bestehende Gesetz erhoben wurden, daS nicht einmal
definitiv ist, indem kein kompetenter Gerichtsstand zur
Beurtheilung der eingeklagten Preßvergehen besteht. Warum sollte
der Große Rath Rath Anstand nehmen, unier diesen Umständen

das vorliegende Dekret zu genehmigen? Die Maßregel
wird gewiß im ganzen Kantone sehr gut aufgenommen werden,
wenn man sieht, daß die Regierung nicht darnach strebt, er-
zeptionelle Mittel zu ihrem Schutze anzuwenden, sondern der
Oppositian freien Spielraum läßt, immerhin unter Vorbehalt
vernünftiger Garantien, welche daS Gesetz von 1832 aufstellt.
Die gegenwärtigen politischen Verhältnisse erlauben eine solche
Schlußnahme, wie sie hier vorgeschlagen wird. Ich mache die
Versammlung noch aufmerksam, daß wir heute eine Garantie
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mehr haben, indem Anno 1832 als das frühere Preßgesetz

eingeführt wurde, noch ständige Gerichte sdas Amtsgericht und
das Qbergerichl) zur Beurtheilung von Preßvergehen berufen

waren; nach der neuen Perfassung und nach dem eingeführten
Verfahren in Strafsachen sind eS nun die Geschwornen, welche
solche Vergehen beurtheilen. Man fuhr denn auch in der
ersten Zeit der Einführung der Geschwornengerichte sehr gut
mit dem Gesetze von 1832. Auch hierin liegt also kein Grund,
den Vorschlag der Regierung zu verwerfen. Endlich ist dieser

Vorschlag kein unerwarteter, nachdem seit Jahren fast jede Woche
Reklamationen gegen das fragliche Gesetz in öffentlichen Blättern

erfolgten. Ich stelle daher den Antrag, Sie möchten in
die Berathung des vorliegenden Gesetzes eintreten, dasselbe irr
j-lollo behandeln und genehmigen.

Fischer. Sie hörten soeben die Gründe anführen, welche
den Regierungsrath bewogen, Ihnen dieses Dekret vorzulegen.
Auch ich weide mich nicht ereisern, um so mehr, da ich weiß,
wie gegenwärtig der Barometer steht. Indessen scheint eS mir
Pflicht zu sein, um der Stellung und der Ehre der abgetretenen
Regierung, unter welcher das Preßgesetz zu Stande kam, nicht
Abbruch zu thun, hier für den Standpunkt einzustehen, unter
welchem daS fragliche Gesetz zu Stande kam. Vor Allem
erlaube ich mir den Antrag zu stellen, Sie möchten auf daS

vorliegende Dekret nicht eintreten, und zwar vorerst auS einem

formellen Grunde. Sie wissen Alle, wie vielfach man sich

darüber beschwerte, daß man allmälig in eine verstückelte
Gesetzgebung komme, so daß man am Ende nicht mehr wisse,

woran man sei, und der Bürger sich in den Händen der
Advokaten befinde. Nun soll auch hier ein Stückwerk, ein
Flickwerk, eine Art Provisorium — ein ziemlich ominöser Name
— eingeführt werden. Warum ist es zu thun? Handelt eS

sich etwa darum, das bestehende Gesetz zu ergänzen oder durch
ein definitiv bestehendes zu ersetzen, oder durch Bestimmungen,
die ein Glied des ganzen Kriminalgesetzbuches ausmachen?
Nein. Während der Entwurf eines neuen Strafgesetzes unter
den VerhandlungSgegcnständen bereit liegt, den man sofort
berathen könnte, prcssirt es so schrecklich mit diesem Dekrete,
baß man nicht einmal diesen Moment abwarten kann; man
will nun einmal dieses Provisorium dazwischen hineinflickcn.
Das ist offenbar ein Ucbelstand, um so mehr, als ich glaube,
man befinde sich im Irrthume, wenn man glaubt, daS Preßgesetz

von 183^ trete dann sofort wieder in Kraft, wenn dieses
Dekret angenommen sei. DaS ist ein Irrthum Wir haben
die Bundesverfassung, welche vorschreibt, daß jedcS Prcßgesetz
von der Bundesbehörde sanklioniit werden soll. Wenn wir
also daS Gesetz von t853 aufheben und dasjenige von l832
wieder in Kraft erklären, so muß eS ebenfalls der BundcS-
behörde zur Sanktion vorgelegt werten. Dieses formelle
Bedenken verwickelt die Sache noch, und ist immerhin der
Erwägung werth. Was die Sache selbst betrifft, so wurde
das Preßgcsetz von 1853 als ein bloßeS GelêgenheilSgesetz
bezeichnet, und bemeikt, weil die Umstände, welche damals das
Gesetz in's Leben tiefen, nicht mehr vorhanden seien, so soll
man es aufheben. Ich schaue die Sache etwas verschieden
an. Jede Regierung muß eine gewisse Richtung befolgen.
Nun glaubte die Regierung von 1850, eS liege in ihrer
Aufgabe, einer gewissen Ungebnndenheit, nicht nur in der Presse
(eS wurden damals Proben davon im Großen Rathe selbst

abgelegt), sondern auch in anderer Richtung, eine Schranke
entgegenzustellen. Wenn man nun das betreffende Gesetz wieber
ausheben will, so bedaure ich es, weil eS der erste Schritt zu
einer andern Richtung ist, auf welcher die Regierung dann
leicht weiter gedrängt wird. So gewiß Sie heute sich bewogen
finden, dem Dränge der Freunde durch Aufhebung dieses
Gesetzes Rechnung zu tragen, so gewiß sind es noch andere
Punkte, welche alsdann geltend gemacht werden. Es ist z. B.
das Seminar zu Münchenbuchsee. In der gleichen Richtung
wird man konsequenter Weise sagen: man glaubte seiner Zeit
im WirthschafiSwesen aufräumen zu sollen, aber wir wollen

lieber wieder in die alte Richtung einlenken. Es wird mich
freuen, wenn die Regierung zu rechter Zeit die Hand fest
halten kann, aber ich fürchte, wenn sie den Finger hergibt,
werde man ihr die ganze Hand nehmen. Ferner glaube ich,
der Herr Berichterstatter habe nicht ganz recht, wenn er
behauptet, die ganze Presse sei einig im Begehren um Aufhebung
des Gesetzes, deßhalb solle man demselben entsprechen. Die
Sache an und für sich mag richtig sein, daß die Presse ziemlich
einstimmig dieses Begehren stellt. DaS kommt mir ungefähr
so vor, wie wenn die Wirthe zusammentreten und die
Aushebung der Polizeistunde verlangen würden. Allein ich weiß
nicht, ob darin für die Regierung ein Grund liegt, zu
entsprechen. Es handelt sich um einen polizeilichen Schutz,
welcher im Gesetze gegeben ist. Ich könnte noch manches in
der Sache anführen, aber, wie gesagt, ich weiß gar gut, wie
der Barometer steht, und ich will mich nicht ereifern; nur den
Standpunkt der alten Regierung möchte ich gewahrt wissen.
Uebrigens glaube ich, es werde ein Zeit kommen, und vielleicht
ist sie nahe, wo diejenigen, welche jetzt die Schleußet, öffnen
wollen, einsehen werden, daß eS besser gewesen wäre, im
Interesse des Landes dieselben geschloffen zu lassen, um so

mehr, als das Preßgcsetz, um das es sich handelt, nicht ein
sehr strenges war. Meines Wissens ging deßhalb keine Zeitung
ein, noch wurde die Presse geknebelt, noch Jemand nach
Sibirien geschickt. Es war ein Zaum gegen Mißbräuche, und
dieser wirkte wohlthätig. Zum Schlüsse möchte ich noch auf
einen Umstand aufmerksam machen. ES gibt Leute, die sich,
ich setze voraus, in gutem Glauben, für Freunde der Freiheit
und der freien Presse halten, aber sie übersehen dabei, zu
welchen Erzessen ein übertriebener Gebrauch dieser Freiheit
führ,. Sie erinnern sich, daß wir auch Erzesse gegen die
Presse in der Schweiz hatten, die immer von der sogenannten
freisinnigen Partei ausgingen. So geschah eS im Kanton
Tessin, wo die Presse von Freunden ihrer Freiheit bestürmt,
zerschlagen wuide; so auch im Kanton Neuenburg. Ebenso
sah man Erzesse von derselben Seite im Kanton Genf. Das
beweist Ihnen, baß jede Sache zwei Seiten hat. Ich will
nicht weiter auf diesen Gegenstand eintreten, aber ich möchte
hier kvnstatirt wissen, daß die Regierung von 1859 nicht bloß
einer Gelegenheit wegen das Preßgesetz vorlegte, sondern von
demselben Standpunkte aus, den sie bei der Revision des
WirihschafisgesetzeS und bei ander,, Vorlagen festhielt. Diesen
Standpunkt möchte ich gewahrt wissen. Deßhalb stelle ich den
Antrag aus Richieintrelcn.

Bütz berger. Ich erlaube mir auch einige Bemerkungen
über den in Berathung liegenden Gegenstand. Ich begreife,
daß Herr Fischer den Antrag aus Nichteimreten stellte. Er
hat einer frühern Regierung angehört, unter welcher daS Gesetz

um dessen Aufhebung es sich nun handelt, erlassen wurde.
Ich glaube, wenn ich bei Erlassung des PreßgesetzeS in der
Stellung gewesen wäre, die Herr Fischer damals einnahm, so
würde ich hellte den gleichen Standpunkt einnehmen. Ich war
aber damals in einer entgegengesetzten Stellung und habe schon
im Jahre 1852 gegen dieses Gesetz und gegen einzelne, die
Freiheit der Presse beschränkende Bestimmungen desselben
gesprochen und gestimmt. Deßhalb kann ich heute um so mehr
dazu stimmen, daß das Preßgesetz aufgehoben und dasjenige
von 1832 wieder eingeführt werde. Es ist zwar richtig, wie
Herr Fischer bemerkte, daß wir uns in einem gewissen
Provisorium befinden. Er sagte, die Advokaten gewinnen dabei.
Ich glaube, Niemand sei schlimmer daran als die Advokaten,
indem sie nicht wissen, woran sie sind. Ich könnte ein Gesetz
zittren, von dem man nicht weiß was eS sagt, oder was eS
nicht sagt. Es ist daS Gesetz über das Versahren bei
Streitigkeiten bezüglich der öffentlichen Leistungen. In einem
Provisorium sind wir immerhin. Der Unterschied ist aber dieser:
unter welchem Provisorium befinden wir uns besser? Die
Bundesversammlung hat sich in dieser Sache so unzweideutig
ausgesprochen, daß kein Zweifel darüber besteht, daß sie das



Gesetz von 1853 nicht genehmige, während sie dasjenige von
1832 wohl sanktioniren würde, mit Ausnahme vielleicht einer

Modifikation, welche Klagen von Agenten ausländischer
Regierungen betrifft, und worüber wir eine eidgenössische Bestimmung

haben. Ein großer Uebelstand tritt also nicht ein.
Erlauben Sie mir aber, einige materielle Gründe anzugeben, die
mich bewegen, zur Aufhebung des Prcßgesetzeö zu stimmen,
nur die gröbsten (um mich so auszudrücken). Ich habe mir
einige Punkte bemerkt. Der erste betrifft die Verantwortlichkeit.
Als verantwortliche Personen bezeichnet der Art. 38: den

Herausgeber, den Verfasser, den Verleger, den Drucker und den
Verbreiter einer Druckschrift, so daß jeder Zeitungsbub nach
diesem Artikel für ein Preßvergehen, welches durch die Schrift,
die erverbrcitet, begangen wird, verantwortlich wäre. Indessen das
ist nicht der Hauptgrund, warum ich glaube, das Gesetz sei

verwerflich sondern der Hauptgrund besteht barin, weil man den

eigentlichen Schuldigen nicht mehr erreichen kann, indem der
Verfasser und Herausgeber gleich strafbar erscheinen. Nach
dem Preßgeketze von 1832 war cS so gehalten, daß der Kläger
fragte: wer ist der Verfasser? Wurde dieser nicht genannt, so

wurde der Redaktor belangt. Aber in den meisten Fällen
wurde der Verfasser genannt, und je nachdem es ein
Individuum war, belangte man es oder nicht. Haben Sie aber

unter dem neuen Gesetze gesehen, daß der Einsender, genannt
worden ist? Und warum nicht? Weil der Herausgeber denkt:
wenn ich ihn nenne, so werdeich als Miturheber mit ihm be-

straft. Sie haben daher gesehen, daß man dadurch im Preß-
gesetze das Uebel nur ärger machte. Wir haben den Grundsatz,

der z. B im Strafgesetzbuche von Zürich enchalten ist,
daß wenn mehrere Personen ein Verbrechen begangen haben,
alle sich in die Strafe theilen sollen, im Strafgesetzbuche
nicht. Ein zweiler Punkt betrifft den Gerichtsstand. Man
glaubte, im Interesse des Klägers den Gerichtsstand
ausdehnen zu sollen, indem man als das für Preßvergehen
zuständige Gericht dasjenige bezeichnete, in dessen Bezirk die

Schrift entweder herausgekommen ober verbreitet worden ist.
Aber man dachte nicht, daß eS für den Kläger gar oft viel
bequemer und angenehmer wäre, wenn er den Gerichtsstand
des Wohnortes des Beklagten anrufen könnte. Wenn der Re«

daltor den Einsender genannt, oder der Verfasser sich selbst

nennt, so hätte der Kläger denselben nach dem alten Gesetze

vor dem Gerichte deS Wohnortes desselben belangen kömren.

Das ist nach dem neuen Preßgesetze nicht der Fall. Es ist
dieß wieder ein Uebelstand. Auch im Verhältnisse der
angedrohten Strafe liegt ein Grund, das Gesetz aufzuheben ES

gibt gewisse Arten von Preßvergehcn, für welche das Gesetz

als Minimum eine Gefängnißstrafe von vier Monaten
aufstellt. Man wollte den Kläger damit schützen. Nun kann ich

mich auf einen in den letzten Tagen behaàltcn Preßprozeß
berufen, wo der Kläger sagte: die größte Gefahr für mein
Recht liegt in diesem Strafverhältnisse. Der Umstand, daß
das Gesetz als Minimum eine Gefängnißstrafe von vier
Monaten androht, bewog ihn, die Klage zurückzuziehen odereinen
Vergleich einzugehen. Man nimmt an, die Geschwornen würden

sagen: die Umstände sind so beschaffen, daß, wenn das
Gericht den Beklagten zu Gefängniß von etwa acht Tagen
und einer mäßigen Entschädigung Verfällen könnte, es gerechtfertigt

wäre; wenn aber eine Gcfängnißstrafe von vier
Monaten ausgesprochen werden muß, so spricht man den

Beklagten lieber frei» «'eil diese Strafe in keinem Verhältniß
zum Vergehe» 'stände. Also statt zum Schutze deS Klägers zu
dienen, bietet das Preßgesctz ein Messer gegen ihn dar. Ich
komme zum letzten Punkte, zum ärgsten. ES betrifft den
Art. 23, der vom Beweise der Wahrheit handelt Wenn man
vorgeschrieben hätte: wer einen injuriösen Artikel gegen
Jemanden erscheinen läßt, darf unter keinen Umständen beweisen,
daß daS, was er gesagt, wahr sei, dann hätte man gewußt,
woran man wäre, daß man in einem solchen Falle unter
keinen Umständen die Wahrheit beweisen dürfe. Aber die Fassung
deS Gesetzesartikels ist so beschaffen, daß man den Schein
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retten wollte, daß aber auch die ehrlichen Bürger, die im
Interesse der Freiheit und des SiaatSwvhleS gewisse Schäden
und Uebelstänbe des öffentlichen Lebens aufdecken möchten, es
nicht mehr thun können, und damit ist die Stellung und Würde
der Presse untergraben, ruinirt. Es heißt nämlich im Art. 23 :

wenn der beklagte Artikel den Vorwurf eines von Amtes wegen
zu verfolgenden Verbrechens oder Vergehens enthalte, so sei
der Beweis der Wahrheil nur dann zulässig, wenn er sogleich
beigebracht und durch ein Urtheil oder eine andere authentische
Urkunde geführt werde. Stellen S>e sich vor: es herrscht in
einem Staate eine völlige Korruption unter den Beamten,
Slellenkäuferei, daS Publikum oder Einzelne wissen eS; man
will dagegen auftreten, im Interesse des Staates, ohne inju-
riöse Absicht, wie daö Gesetz von 1832 es zuläßt. Es handelt

sich bei dem Verfasser nicht darum, Jemanden zu belei-
digen, sondern daS Interesse des Staates zu schützen. Jetzt
kann er es nicht, weil er ein Urtheil oder eine authentische
Urkunde nicht zu seiner Verfügung Hai. Läge ein Urtheil vor.
so wäre der Verfasser nicht mehr ein Mann, dem es darum
zu thun ist, öffentliche Schäden zu beseitigen, sondern er wäre
ein gemeiner Injuriant, der nicht ruhen könnte, Einem etwas,
für das er gestraft worden, wieder vorzuhalten. Im dritten
Alinea desselben Artikels heißt es: in den übrigen Fällen könne
der Beweis der Wahrheil zwar geführt werden, jedoch seien
Zeugen nur dann zuläfsig,. wenn der Angeschuldigte sich zum
Beweise bestimmter Thatsachen sofort erboten, und die An-
klagekammer gefunden habe, daß der Beweis der behaupteten
Thalsache die Sirafbarkeit des Angeschuldigten ausschließen oder
vermindern würde. Also die Anklagekammer, sie, die doch
nur darüber zu entscheiden hat, ob Jemand wegen einer
eingereichten Klage den Geschwornen überwiesen werden könne,
sie soll nach diesem Artikel zum voraus prüfen und entscheiden,

ob durch den anerbotener, Beweis die Strafbarkeit des
Angeschuldigten ausgeschlossen oder vermindert würde. Wir
haben hier die merkwürdige Bestimmung, daß die Anklagekam- '
mer schon Richter ist. Die Geschwornen sind es aber, die
nach dem Gesetze darüber zu entscheiden haben, ob der Angeklagte

schuldig fei oder nicht, und die Kriminalkammer ist eS,
welche im Falle der Achuldigerklärung die. Strafe ausmittelt.
Der angeführte Artikel deS Preßgesetzes enthält einen Grundsatz,

der allen Grundlagen der Strafgesetzgebung widerstreitet.
Es wären noch anrere Bestimmungen zu berühren, wie
diejenigen über die Preßpolizei u. f. w., aber ich will nicht weiter
darauf eintreten, und befwränke mich auf folgenden Antrag.
Nach Art. 2 deS vorliegenden Gesetzes sollen Preßvergehen,
gegen die bereits eine Untersuchung angehoben worden ist, nach
den Vorschriften des Gesetzes beurtheilt werden, unter dessen

Herrschaft sie begangen worden sind. In Strafsachen nimmt
man aber an, daß von zwei bestehenden Gesetzen das mildere
Regel mache. Ich sehe daher nicht ein, warum das Preßgc-
setz, das man abschaffen will, für bereits anhängige Prozesse
noch gelten soll, und stelle den Antrag, den Art. 2 in diesem
Sinne zu modifiziren.

Kurz, Oberst Das Gesetz von 1853 soll zu Grabe
getragen werden, es ist daher gewissermaßen ein Akt der
Schicklichkeit, demselben noch eine Parentation zu halten. Es
ist ein Produkt der Zeit, in der es erlassen wurde, und ich habe
damals schon die Ansichten derer nicht getheilt, welche glaubten,
man könne durch ein solches Gesetz ideale Preßzustände
herbeiführen, so wenig als ich die Ansicht derer theilte, welche
glaubten, dadurch gehe die Welt oder die Preßfreiheit unter.
Wir lebten damals in bewegten Zeiten, wo man mit allen
Gesetzen nicht helfen konnte; nur durch eine Veränderung der
gegenseitigen Gesinnungen konnte geholfen werden. Hat daS
Preßgesctz von 1853 daS bewirkt, was man von ihm erwartete
Durchaus nicht. Man beschimpfte einander dennoch, und von
hundert, tausend Beschimpfungen wurden etwa drei oder vier
vor die Gerichte gezogen, die andern ließ man laufen. Ist die
Preßfreihcit deßhalb zu Grunde gegangen? Nein. Ich war
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damals gar nicht für eine Abänderung deS PreßgesetzeS als
in dem Sinne, daß daS Gesetz von 1832 verbessert werden
sollte, um die ungeschickie und unverständige Redaktion desselben

zu modifiziren. Es enthielt Bestimmungen, die schlimmer waren
als diejenigen deS Gesetzes von 1853. Ich will nicht weiter
darauf eintreten. Man kann jedem Gesetze Gutes und
Schlimmes vorhalten. Aber wenn Herr Bützbergek am neuen
Gesetze die Bestimmungen über die Einrede der Wahrheit
tadelt, so frage ich: wie war es unter dem alten Gesetze

gehalten Noch schlimmer, indem das Gericht Einem unbedingt
alle Einreden der Wahrheit abschlagen konnte. Das Gesetz

von 1332 enthalt nämlich folgende Bestimmung: „Die
Beschuldigung oder der Borwurf eine? Handlung, deren Beimessung

eine grobe oder geringe Ehrverletzung enthalten würde,
wird nicht für eine solche geachtet, wenn sie zu eigenem Rechtsbehelf

ober zu einem erlaubten Endzweck und ohne
ehrverletzende Ausbrücke geschehen ist." Darüber stritt man sich

immer: was ist erlaubter Endzweck? was ist eigener RechtS-
behelf? was ist ein ehrverletzcnder Ausdruck? Je nachdem der
Richter gestimmt war, wurde der Beweis abgeschlagen ober
zugelassen. Wohin kommt man mit einer solchen Bestimmung?
Ich erinnere noch an einen wesentlichen Punkt, wo ich sagen

darf: es wiid gewiß Niemand, selbst die entschiedensten Gegner
deS neuen Gesetzes nicht, bestreiten, daß es einen Fortschritt
gegenüber dem frühern Gesetz enthält. Nach diesem muß man
die Abbitte übernehmen. DaS ist eine unendlich schwere
Bestimmung für den Einen und gar nichts für den Andern.
Es ist möglich, daß eS dem Einen nichts macht, Abbitte zu
leisten, aber eö gibt Beleidigungen, die der Verfasser des

betreffenden Artikels nicht als solche betrachtet, indem er glar bt,
er handle zu einem erlaubten Endzwecke. Gerade über diese

Bestimmung deS alten PreßgesetzeS klagte man bitter. Im
neuen Gesetze schloß man sich dem französischen Systeme an,
indem man eine Entschädigung festsetzte. Mir widerstrebte daS
auch, daß man sich für eine Ehrvecletzung solle bezahlen lassen

können, obschon eS nach dem alten Gesetze vorkam, daß Einer
250 Fr. a. W. Entschädigung zahlen mußte, weil er in einem

öffentlichen Blatte behauptete, der Betreffende sei daraus
gelaufen, während dieser sich nachher doch davon machte. Der
große Vortheil, den man im neuen Gesetze hat, besteht darin,
daß man einen Ehrenmann, der glaubt, er habe die Wahrheit
gesagt, nicht zwingt, Abbitte zu thun, und es war wesentlich
dieser Grund, bcr mich bewog, dazu zu stimmen, weil dieser
nach meiner Ueberzeugung schlimme Punkt deS alten Gesetzes
dadurch abgeändert wurde, um eine mildere, liberalere Bestimmung

aufzunehmen. ES führte, wie Herr Bützbergcr bemerkte,
dahin, daß man entweder die Klage zurückzog, oder daß die
Geschwornen ein Auskunftsmiitel in der Zumeffung einer
kleinern Strafe fanden, so daß am Ende ein Minimum der
Strafe ausgesprochen wurde. Man nenne mir Einen, der
sireng gestraft wurde. Im Gcschwornengerichte liegt mit Recht
das Korrektiv gegen zu strenge Strafbestimmungen, die mit
der Richtung der Zeit nicht mehr im Einklang stehen. In der
Regel nehmen die Geschwornen mildernde Umstände an, so daß
am Ende eine milde Strafe erfolgt. Dazu kommt nun, daß
das neue Gesetz verstümmelt in Kraft steht, da ein Artikel vom
Bunde nicht genehmigt ist. Nun ist die Rede davon, ein
neues Gesetzbuch über daS Strafrecht zu erlassen, 'welches in
einem besondern Abschnitte Bestimmungen über den Mißbrauch
der Presse enthält. Nehme man den Entwurf einmal in Be.
Handlung. Das Preßgesetz ist schon lauge zum Tode verurtheilt,
ersetze man eS durch jene Bestimmungen. Mir macht das
vorliegende Projekt bange, weil ich voraussetzen muß, der Herr
Berichterstatter oder die Regierung habe die Absicht den
erwähnten Entwurf gar nicht vorzulegen; denn wenn man die

Berathung in einigen Wochen oder Monaten vornehmen will,
so ist eS nicht der Mühe werth, hier etwas besonderes aufzu-
üellen. Ich erlaube mir noch, eine geschichtliche Reminiszenz
anzufühlen. Im Jahre 1845 wurde in diesem Saal der von
Herrn Obcrrichter Bitzius verfaßte Entwurf eines Strafgesetz¬

buches berathen und man war auf dem Punkte, die Berathung
ganz zu Ende zu führen, als man an den Bestimmungen über
Ehrverletzungen und deren Definition Anstand nahm. Dieß
ist eben Sache deS Gefühls. Damals wurde der Antrag
gestellt, daS betreffende Kapitel zu nochmaliger Prüfung
zurückzuweisen, und die Zurückweisung wurde beschlossen. Hätte
man das Reglement streng gehandhabt und nicht bloße
Zurückweisung beschlossen, so hätten wir jetzt ein Strafgesetz, von
dem ich nicht sagen will, es gebe kein besseres, aber wir hätten
ein zweckmäßiges Strafgesetz. Aber eS ist gescheitert. Ich
weiß nicht, ob auch das neue Projekt scheitern wird, aber eS

ist dringend, dasselbe einmal in Berathung zu nehmen. ES
ist eine Schmach für daS Land (wenn eS erlaubt ist, diesen
Ausdruck zu brauchen), daß der Kanton Bern schon fünfzig
Jahre lang an der Erlaffung eines Strafgesetzes arbeitet Ich
stelle daher den Antrag, daß man allerdings auf den Vorschlag
der Regierung eintrete (ich will nicht zur Beibehaltung des
Preßgesetzes stimmen) und grundsätzlich ausspreche, waS
eigentlich stillschweigend schon angenommen ist. Aber ich kann
unmöglich dazu stimmen, daß man daS alte Gesetz, das ich für
sehr fehlerhaft halte, wieder aufleben lasse. Es müßte dann
eine besondere artikelweise Berathung stattfinden Mein Schluß
geht also dahin, daß man grundsätzlich eintrete, aber nicht
sofort, sondern die Sache an die Kommission zurückweise, welche
das neue Strafgesetzbuch bearbàt hat. Ich halte eS für
besser, daß man den betreffenden Titel des Strafgesetzes
aufnehme, als ein altes, fehlerhaftes Gesetz wieder in'S Leben zu
rufen. Um was handelt es sich? Das Preßgesetz von 1332
ist abgeschafft. Nehmen wir eS wieder an, so ist eS ein neues
Gesetz, welches vom Bundesrathe genehmigt werden muß.
Nehmen Sie aber den betreffenden Abschnitt deS Strafgesetzbuches

an. dann ist eine Vorarbeit gemacht. Ich muß gestehen,
daß ich ganz erstaunt war, zu sehen, daß man diesen Weg
einschlagen wolle. Schaffe man daS Gesetz von 1353 ab, es

ist viel Fehlerhaftes, aber auch viel Gutes darin enthalten.
Machen Sie ein neues Gesetz, aber ein entsprechendes. Nehmen
Sie nicht aus der Rumpelkammer von 1832 ein Gesetz hervor,
daS, wenn man offen reden will, Niemand enttprechcnd finden
wird. Das Preßgesetz ist das Produkt einer bewegten Zeit,
Zeder behalte seine Ansitzt darüber, aber machen Sie etwas
NeueS, Entsprechendes. Verlieren Sie nicht die Zeit mit der
Berathung eines solchen SpeznüdekreteS. Mich dünkt, wenn
man diesen Antrag annehmen würde, so sollte er Jedermann
befriedigen. Diejenigen, welche das Gesetz von 1853 abschaffen
wollen, sind nicht weiter gelangt, wenn sie daS vorliegende
Dekret annehmen, als wenn man meinen Antrag annimmt,
denn es muß eine doppelte Berathung stattfinden, und die
Genehmigung deS BunveöralheS eingeholt werden.

Lauterb urg. ES war sehr höflich und anerkennens-
werth von Seite deS Herrn Bützberger, daß er im Anfange
seines Votums zugab, er betrachte eS als eine Pflicht für
diejenigen, welche einst zu dem Preßgesetze gestimmt haben, hier
dazu zu stehen. Ich war damals in diesem Falle und halte
eS nun für meine Pflicht, nicht für einzelne Bestimmungen
deS Gesetzes, sondern für den Standpunkt, der eS hervorrief,
einzustehen. Ich frage vor Allem: wie ist das Gesetz entstanden

In dieser Beziehung ist eS nicht ganz richtig, wenn der

Herr Berichterstatter sagt, nur die damaligen Parieiverhält-
nisse hätten die Erlassung deS PreßgesetzeS veranlaßt. Ich er.
laube mir, aus den Gang der damaligen Verhandlungen
hinzuweisen aus welchen man sieht, daß nicht nur die damaligen

Parteiverhältnisse, sondern noch andere Umstände dabei
mitwirkten Ich durchging die Verhandlungen und fand Stellen

welche zeigen, wie falsch es ist, wenn man annimmt,
als hätten nur rein politische Rücksichten zur Erlassung deS

PreßgesetzeS geführt. Es wurde im Jahre 1850 noch von der
46er Verwaltung eine Kommission niedergesetzt für Revision
des Armenwesens. Jü dieser Kommisston befanden sich wenig,
stens zur Hälfte solche Mitglieder, welche der 46er Richtung



angehörten ES fanden Berathungen statt, und eS wurde von
dieser Seite, die man als unparteiisch in der Sache betrachten

kann, in einem Gutachten vom 23. Mai 1856 aufmerksam
gemacht: die Zügellosigkeit der Presse sei so hoch gestiegen,
daß im Interesse der Regulirung des Pauperismus eingeschritten

werden müsse, weil sich in religiöser und sozialer Hinsicht
eine verderbliche Richtung geltend mache. Ich für mich faßte
damals diese religiöse und soziale Rücksicht besonders in'S
Auge, nicht die politische Seite der Sache. In politischen
Dingen nimmt man einzelne Aeußerungen nicht so übel, aber
wenn Aeußerungen der Presse zum Vorscheine kommen, die in
religiöser und sozialer Hinsicht gefährlich wirken, dann
verhält eS sich anders. Ich erlaube mir nur, zu erinnern, daß
damals in diesen Beziehungen die allerfrivolsten Dinge veröffentlicht

wurden, so daß man im Lande die Köpfe emporhob und
staunte. Das war ein Hauptgrund für mich, daß ich sagte:
wenn das Preßgesetz von 1832 nicht vermag,'solchen
Mißbräuchen Einkalt zu thun, so muß etwas anderes geschehen.
Nun versteht eS sich von selbst, daß ich nicht aus einzelne
Bestimmungen des Gesetzes hier eintreten will; es ist ein
zusammenhängendes Ganzes. Ein anderer Grund lag darin, daß
allerdings daS Gesetz von l832 nicht mehr genügte, um den
einzelnen Bürger gegen den Mißbrauch der Presse zu schützen.
DaS ist mein Standpunkt: man soll in einem Preßgesetze mehr
den Schutz der Bürger als die Stellung des Zeitungsschreibers

und des Verlegers im Auge haben. In dieser Beziehung
glaube ich, das Gesetz von 1853 sei besser als dasjenige von
1832, weil das letztere nicht solche Bestimmungen zum Schutze
der Ehre der Bürger enthält, wie man sie wünschen mußte.
Wenn ich schon nicht mit allen Punkten einverstanden war, so

sagte ich doch: es sind bestimmte Fortschritte da, welche zum
Bessern führen kennen. Ich erlaube mir, einen Punkt
anzuführen, bei welchem jede Partei gleich betheiligt ist, eS ist
der Punkt der Berichtigungen. Sie haben (man kann es
wohl so nennen) den Skandal erlebt, daß eS Bürgern, die

an ihrer Ehre auf daS Schwerste verletzt waren, unmöglich
gemacht wurde, die gegnerische Zeitung zur Aufnahme einer
Berichtigung anzuhalten, eS sei denn wochenlang nachher,
nachdem man mit Hülfe der Advokaten die Sache bei den
Gerichten geltend gemacht hatte. Die richtige Form von
Berichtigungen, wie sie nach dem bestehenden Gesetze eingeführt ist,
indem sie im nämlichen Raume, wo der verletzende Artikel
erschienen ist, aufgenommen werden müssen, ist in meinen Augen
ein großer Fortschritt im Gesetze, und wir werden diesen Mangel

bald wieder bemerken, wenn der frühere Zustand eingeführt
wird. Ich will eS bei diesen einzelnen Beispielen bewenden
lassen. So entstand in meinen Augen das Preßgesetz. Nun
fand ich es von Anfang an sehr begreiflich, daß die Ovpo.
sttion sich dagegen erhob, weil daS Gesetz nicht im Jahre 185(1

entstand, alS die für Revision deS Armenwesens niedergesetzte
Kommission aufforderte, daß man gegen die Zügellosigkeit der
Presse einschreite, sondern im Jahre 1852, als die politische
Aufregung noch größer war. Es war natürlich, daß die Partei,

welche sich damals in der Opposition befand, Angst haben
mußte, weil das Gesetz, wenn eö streng gehandhabt würde,
strenger einschritt als dasjenige von 1832. Es war daher
auch natürlich, daß die betreffende Partei sich wehrte und ihre
Besorgnisse äußerte So natürlich es war, daß damals die
Opposition dagegen auftrat, so wenig natürlich finde ich eS

hingegen, daß man heute, nachdem doch die Erfahrung
bewiesen hat, wie wenig streng daS Gesetz in seiner Anwendung
wirkte, dem Geschrei, welches hauptsächlich von Zeitungsschreibern

und Zeitungsverlegern ausging, durch Aufhebung
des Gesetzes Rechnung tragen will Ich frage: warum soll
man das Gesetz abschaffen? Ich möchte Herrn Bützberger
fragen, wenn er selbst ein Preßgesetz verfassen müßte, er mit
seiner Schärfe, ob er es Allen treffen könnte. Wo ist ein
Gesetz in der Welt, dem man nicht wesentliche Mängel
vorwerfen kann? Ich glaube, daS von ihm erwähnte Gesetz über
öffentliche Leistungen sei auch von einem Manne entworfen
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worden, dem Herr Bützberger nicht Talent und Fähigkeit
absprechen wird. Ich will mich mit der juridischen Schärfe deS

Herrn Bützberger nicht messen. Ich will annehmen, daß es
sehr schwierig sei, bei dem Gesetz über öffentliche Leistungen
den Sinn einzelner Bestimmungen herauszufinden. Dieser
Standpunkt läßt sich auch gegenüber dem Preßgesctze festhalten,

es ist der Standpunkt der Kritik, die.an jedem Gesetze,
wie eS auch beschaffen sein mag, etwas auszusetzen findet. Ein
anderer Umstand, den ich berühren möchte, ist folgender. Sie
erinnern sich, daß bald nat, der Fusion (oder wie man es
nennen will) von 1851, wiederholt in öffentlichen Blättern
darauf gedrungen wurde, daß man das und daS, was aus
der frühern Periode herrührte, abschaffen möchte. Die damaligen

Behörden waren jedoch der Ansicht, eS sei Wichtigeres
zu thun, als diesem Begehren zu entsprechen und alles zu
streichen, was aus einer frühern Zeit herrührte. Nun aber
findet man, so scheint eS, Zeit genug dazu. Es ist eine Art
Programm, das geltend gemacht wird und von Zeitungsschreibern

oder Personen, die in Zeitungen schreiben, herrührt.
Man verlangt darin, daß erstens daS Preßgesetz, zweitens vaS
WtrihschaflSgesetz abgeschafft, drittens das Seminar von
Münchenbuchsee reorgauisirt werde u. s. s. Man möchte die
Produkte einer frühern Richtung verwischen. Da frage ich
wahrhaft: was gäbe das für eine Berathung im Großen Rathe,
wenn alle Male nach vier Jahren die jeweilen zur Herrschaft
gelangte Partei sich vornehmen würde, alleS zu verwischen,
was ihre Vorgänger geschaffen haben? Wir haben wah-haft
etwas besseres zu thun. Das geschah in der 16er Periode
nicht, auch nicht in derjenigen von 1856. Abgeändert wurde
manches, aber man schaffte nicht einfach ab, weil es von
frühern Regierungen ausgegangen war. ES ist nicht zu
leugnen, daß das Preßgesetz für den Drucker, Verleger,
Redaktor :c. eines Blatteö Bestimmungen enthält, die, wenn sie

streng gehanvhabt werden, Besorgniß einflößen können. Aber
daS kann für mich kein hinreichender Grund sein, ein Gesetz

abzuschaffen, wenn die zunächst dabei Betheiligten sagen: wir
sind dabei gemrt, schaffet eS ab! Ich glaube, Herr Fischer
habe den Nagel auf den Kopf getroffen, als er sagte, die Sache
komme ihm so vor, als wenn die Wirthe vie Abschaffung der
Polizeistunde verlangen würden. Ich habe mich von dem
Momente an, wo der Ruf nach Abschaffung des PreßgesetzeS
ertönte, bemüht, in der Presse nachzusehen, ob diese Frage im
Allgemeinen von Seile öffen-licher Blätter, in größern Kreisen,
in Vereinen, Gemeinden u. s. w. besprochen worden und als
allgemeiner Volkswunsch hervorgetreten sei, aber ich fand, daß
dieses nicht der Fall war, und oaß, obschon ich zugebe, daß
hin und wieder ein bedeutender Mann dafür austrat, das
Begehren eigentlich von den am nächsten Beiheiligten ausging.
Ich glaube daher, ich solle nicht zu einer Maßregel stimmen,
von der ich nicht annehmen kann, baß eS ein Volköwunsch sei.
ES ist heule nicht das gleiche Verhältniß, wie Anno 1852, als
Herr Karlen von der Mühlematt hier erklärte: abgesehen von
politischen Rücksichten, sei eS der Wille deS Volkes, daß in
Preßsachen etwas geschehe. Es verschafft zwar immer einen
gewissen liberalen Schein, wenn es sich darum Handell, für
Preßfreiheil einzustehen, aber ich möchte nicht lediglich um
dieses Scheines willen dazu mitwirken. Wenn ich nun untersuche,

welches ist der heutige Stand der Frage, so muß ich
antworten: Sie haben mehrere bestimmte Thalsachen, welche

gegen die Aufhebung deS Gesetzes sprechen. Sie haben erstens
die Thatsache, daß daS Gesetz von dem Momente an, wo es

in Kraft trat, bis heute durchaus nicht streng angewandt
wurde. Die volle Strenge deS Gesetzes ist auf den heutigen
Tag gar nicht mehr angewandt. Sie haben die fernere
Thatsache, daß trotz diesem angefeindeten Gesetze die Preßfrciheit
in unserm Kantone im vollsten Maße besteht, daß in den
Wahlperioden von 1851 und 1353 jeder Bürger, selbst heftige
Parteimänncr ihre Ansicht gellend machen konnten. Wenn
Sie also auf der einen Seite die Thatsachen haben, daß das
Gesetz nicht in seiner Strenge angewandt wird, daß unter
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demselben jeder Bürger seine Ansicht auSsprechen kann, sogar
mit großer Warme und Leidenschaft, so frage ich: soll man
auf daS Begehren einer Anzahl Personen, einiger öffentlichen
Organe hl» daS Gesetz abschaffen? Endlich haben Sie die
drille Thatsache, daß seil längerer Zeit der Entwurf eincS

neuen Strafgesetzbuches auf dem Traktandenverzeichnisse des

Großen Rathes steht. Ich will mich zwar nicht dcS Ausdruckes
bedienen, man solle gerade dieses Gesetzbuch einführen, aber
das Faktum ist da, daß ein Gegenstand der Traklandcn vorliegt,
welcher dieselbe Sache berührt Ich bin also der Ansicht, daß
man die Rücksicht gegen Zeitungen zu weit treibt, wenn man
unter solchen Umstänvcn das Preßgesetz abschaffen will. Zum
Schlüsse noch eine Bemerkung. Wenn die Regierung die

Meinung hat, eS sei ein allgemeiner Volkswunsch, daß das
Preßgesetz aufgehoben werde, so finde ich es begreiflich. Aber
dann möchte ich hier einen andern Wunsch auosprechcn, von
dem man nicht leugnen kann, daß es ein VolsSwunsch ist, der
sich allgemein kund gab. Der Wunsch gehl dahin, daß die

Einrichtung für die Geschwornenwahlen abgeändert werden
möchte, baß man nicht alle Jahre im Oktober zusammenkommen
müsse, um die Geschwornen zu wählen, eine Einrichtung, welche
die Leute so ermüdet, daß oft eine geringe Zahl von
Stimmenden einen Haufen Geschworne macht; ebenso wäre zu
wünschen, daß die obligatorische Stimmgebung abgeschafft werde.
Da hat die Regierung Gelegenheit, Volkswünschen Rechnung
zu tragen. In solchen Fällen will ich mit aller Anerkennung
zu ihren Vorschlägen stimmen, im vorliegenden Falle aber halte
tch dafür, eS sei ein Irrthum, wenn die Behörde glaubt, einem
Volkswunsche Rechnung zu tragen. Ich weiß diesen Augen,
blick fast noch nicht, wie ich bei der Abstimmung stimmen
werde. Auf der einen Seile halte ich es für eine Gewissens-
pflichl, gegen das Eintreten zu stimmen, da es sich um ein
Gesetz handelt, dessen Erlassung man seiner Zeit wünschte. Auf
der andern Seite glaube ich, wenn das Verlangen um
Aufhebung deö Gesetzes einmal bestehe, so sei kein materieller
Grund da, ihm entgegenzutreten, wenn eS so gedeutet werden
könnte, als wolle man die Preßfrciheit beeinträchtigen. Ich
für mich bin entschieden für Preßfreiheit, aber ich halte auch
dafür, daß diejenigen, welche immer über Beschränkungen der
Presse jammern, zu weit gehen. Das Wichtigste ist der gute
Gebrauch der Presse. Wenn der Mißbrauch derselben eine
gewisse Höhe erreicht hat, so ist es am Platze, einen Zügel
anzulegen. Wenn ich gegen das Eintreten stimmen werde, so

thue ich es für mich persönlich, weil erstens kein hinreichend
dringender Grund vorhanden ist, das Preßgesetz abzuschaffen,
und zweitens, weck eS kein allgemeiner Vvlköwunsch ist.

Sahli, Negiernngsrath. Ich ergreife daS Wort nur'
um Herrn Kurz einiges zu erwiedern. Ich anerkenne die
Gründe vollständig, welche er angebracht hat und könnte seine
Argumentation fast ganz unterschreiben. So wenig als ich
das Preßgesetz von 1853 als zweckmäßig betrachte, so wenig
betrachte ich dasjenige von 1832 als solches. Aber wenn Herr
Kurz deßhalb nicht eintreten will, so.glaube ich, eS sei ein
Antrag, der den Zweck, welchen er erreichen soll, verfehle. Ein
gutes Preßgcsetz kann nur in Verbindung mit der allgemeinen
Strafgcsetzgebung erlassen weiden. In di.ser Beziehung sind
uns alle Kantone, die eine gute Strafgesetzgebung haben,
vorangegangen, indem sie die Bestimmungen über den Mißbrauch
der Presse damit in Verbindung gebracht haben. Nun wird eS,
daS kann man nicht verhehlen, noch längere Zeit gehen, bis
ein allgemeines Strafgesetzbuch für unsern Kanton in's Leben
treten kann. Im Jahre 1843 begann man mit der Bearbeitung
eines solchen; jetzt liegt ein neuer Entwurf vor, aber bis er
vom Großen Rathe durchberathen sein wird und definitiv
eingeführt werden kann, geht eö noch geraume Zeit. In der
nächsten Sitzung werden wir uns nicht damit befassen können,
weil andere Geschäfte vorliegen, die behandelt werden müssen,
und so schiebt die Sache sich in das folgende Jahr hinüber.
Nun wird man sagen, die Sache pressire nicht so, eS sei kein

Bedürfniß, ein neues Preßgesetz zu haben, und die Wünsche
deS Volkes zielen nicht dahin. Wenn daS der Fall wäre, so
würde ich unbedingt dem Antrage deS Herrn Kurz beistimmen.
Aber das ist meiner Ansicht nach nicht der Fall. Die öffentliche

Presse ist für mich nicht immer maßgebend, daß sie daS
Organ der öffentlichen Meinung sei. Aber wenn sich die
Blätter beider Parteien mit solcher Beharrlichkeit dahin
auSsprechen, wie eS in diesem Falle geschah, dann glaube ich, es
sei die Stimme der öffentlichen Meinung. Noch mehr. Meiner
Ansicht nach wird die öffentliche Meinung namentlich durch die
Geschwornengerichte vertreten, und ich glaube, den Geschwornen,
welche in die Lage kommen, in einem Preßprvzesse ihr Urtheil
abzugeben, sei ein Urtheil in dieser Sache zuzumuthen. Nun
hatte ich in meiner frühern Stellung Gelegenheit, in nächster
Nähe zu erfahren, daß das Geschwornengericht jedes Mal,
wenn eS über einen Preßprozeß seinen Wahrspruch hätte
abgeben sollen, in Vcrleg.nheit war. Es kam immer ein krummer
Spruch heraus, um mich so auszudrücken Man wollte daS
Gesetz nicht in der Strenge anwenden, wie eS vorliegt, aber
man wollte den Beklagten auch nicht straflos ausgehen lassen.
Daher war ein allgemeiner Unwille bei den Geschwornen über
dieses Gesetz. Somit lasse ich die Bemerkung nicht gelten, daß
der Volkswunsch die Aufhebung desselben nicht verlange, sondern
ich sage, der Volkswunjch verlangt dessen sofortige Abschaffung.
Wenn man den Antrag deS Herrn Kurz annähme, so ginge es
noch längere Zeit, blö wir dahin kämen;' deßhalb könnte ich
demselben nicht beipflichten, und glaube, der Vorschlag, welchen
Ihnen die Regierung vorlegt, trage den Verhältnissen vollständig
Rechnung. Auf alles Andere, was im Laufe der Diskussion
angebracht wurde, will ich nicht eintreten; ich glaube, die
Herren haben ihr Urtheil bereits gebildet.

Girard. Wenn man sein Urtheil auf die Haltung der
gesetzgebenden Versammlung stützt, auf das feierliche und tiefe
Stillschweigen, das in der Versammlung seit Eröffnung der
Debatte herrscht, so muß man anerkennen, daß die Frage, die
uns beschäftigt, eine große Wichtigkeit hat. Hier mehr als
bei irgend einem andern Gegenstande ist eS Pflicht der
Volksvertreter, die Frage nach allen ihren Seiten zu untersuchen,
um so mehr, als die Regierung selbst dabei betheiligt ist, und
weil eS für Jeden von uns wichtig ist, zu wissen, in welcher
Lage wir nnS befinden, wenn wir das Prcßgesetz von 1853
aufheben und für einstweilen dasjenige von 1832 wieder in's
Leben treten lassen. Ich gestehe, baß letzteres mir bis auf den
heutigen Tag ganz unbekannt war. Mit einem Blick in dasselbe

konnte ich mich überzeugen, baß die in demselben
enthaltenen Bestimmungen eine größere Tragweite haben als
diejenigen dcS GesepcS, um dessen Abschaffung es sich nun handelt.

In der Thal räumt der Art. 2 des Gesetzes vom 9.
Februar 1832 den Gerichten eine zu weil gehende Latitude ein,
indem er ihnen gestattet, sofern sie eS gut finden, die Gefäng.
nißstrafe in unabkäufllche Leistung umzuwandeln. Nun wäre
in vielen Fällen diese Strafumwandlung nicht nur eine
Bestrafung sondern sie würde selbst den Ruin des Individuums
nach sich ziehen, auf daS sie Anwendung fände Man möge
sich vorstellen, daß Jemand zu 15 Zagen Gefängniß vernr«
theilt worden sei, die nach dem erwähnten Art. 2 in 15 Wochen
unabkäufliche Leistung umgewandelt werden könnten. Nun
frage ich, ob dieses Individuum, während 15 Wochen von
seinen Geschäften entfernt, die es vielleicht allein führen sollte,
durch einen solchen Spruch nicht ruiniri werden könne. ES
ist dieß eine Bestimmung von außerordentlichem Gewichte,
deren Konsequenzen verdienen, die ganze Aufmerksamkeit des
Gesetzgebers zu fesseln Der Art. 9 desselben Gesetzes schreibt
ferner vor, daß derjenige, welcher durch daS Mittel der Presse
Jemanden zu einem Verbrechen oder Vergehen provozirt, als
schuldig betrachtet werde, wenn das Verbrechen oder Vergehen
wirklich begangen worden; wenn es aber unterblieb, so unterliege

er einer Buße von 25 bis 400 Fr. und einer Gefängnißstrafe
von 4 bis 100 Tagen. Wenn nun die Gesetzgebung im
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Allgemeinen der wahre Ausdruck der Bedürfnisse und der Sitten

der Zeit sein soll, in welcher man lebt so kann uns'gewiß
diejenige, welche man uns in Sachen der Presse vorschlägt
und die einer längst vergangenen Periode angehört, nicht mehr
entsprechen. Man muß zu einer ganz ander,, Gesetzgebung
gelangen die sich aus Preßvergehen so gu-t bezieht als aus
Vergehen anderer Art; man muß in unsern Gesetzen eine Gleich--
heil Heistellen, welche die Aufgabe des mit deren Anwendung
beauftragten Richters erleichtert und gleichzeitig ein gerechteres
und natürliches Verhältniß der ausgesprochenen Strafen unter
sich einführt. Der Art. 15 beS Gesetzes von 1832 ist
unverträglich mit unserer gegenwärtigen Gesetzgebung, weil dort von
der eidgenössischen Tagsatzung die Rede ist, welche heute nicht
mehr eristirt. Der Art. 18 stellt es ebenso dem Ermessen des

Richters anheim, die Sache fallen zu lassen oder ihr Folge zu
geben, aber unsere gegenwärtige Gesetzgebung gestattet ein solches

Verfahren nicht mehr; deßhalb könnte diese Einrichtung nicht
mehr beibehalten oder wieder eingeführt werben. Ich hätte
noch mehrere andere Bemerkungen über das Gesetz von 1832

zu machen, aber um die Versammlung nicht zu lange
hinzuhallen, komme ich zum Art. 27, welcher den Polizeiagenren
ein schrankenloses Uebcrwachungsrecht über die Lesekabinett,
die Buchhändler, die Verkäufer von Zeichnungen rc, einräumt.
Nun sind die Lcsekabinete Privatinstitute, es können auch von
Bürgern gebildete Ziikel sein. Wollen î>ie nun zugeben, baß
die Polizeiagcnten dort Zutritt haben, daß sie dort eine vera-
torische Ueberwachung ausüben, die vielleicht deren Fähigkeit
übersteigt? Eine solche Maßregel kann in unsern Tagen nicht
statthaben, es ist eine willkürliche Inquisition, die man nicht
wiederherstellen, sollte. Das, ist die Sachlage, wie sie sich

meinen Augen darbietet. DaS Gesetz, dessen Abschaffung man
uns vorschlägt, muß unmittelbar abgeschafft werben, aber ich

bin mit dem ReglerungSrathe nicht einverstanden, daß man
uns in eine Lage der Dinge versetze, welche mit unsern ber-

maligen Einrichtungen vollständig im Widerspruche steht. Denken

Sie in der That, daß es der Würde des Großen RatheS
angemessen wäre, dem Bundesrathe ein im Jahre 1832 erlassenes

und 1846 modifiziries Gesetz zur Sanktion vorzulegen?
Ich für meinen Theil würde zu einer solchen Maßregel nicht
handbielen, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß der Große
Rath Gefahr liefe, die Sanktion verweigert zu sehen. Welches
ist ferner die Stellung, in der wir uns befinden? Sie ist

schwierig, wie man sich aus der bisherigen Diskussion
überzeugen kann. Was ist zu thun? Mau spriül vom Strafge-
setzduche. Sicher kann man sich in Verlegenheit befinden, weil
man mit der Zeit dazu kommen kann, die Preßvergehen mit
allen andern Vergehen auf die gleiche Linie zu setzen. Alsdayn
wäre die Freiheit der Presse nie besser eingeschränkt als auf
dem Wege des öffentlichen Unterrichts in den Schulen, dem

man alle mögliche Ausdehnung geben soll, deWì er fähig ist.
Darin liegt das wirksamste Mittel, den Mißhräuchen dieser

Art und noch vielen andern Mißbräuchen abzuhelfen Man
muß zugeben, daß der Antrag des Herrn Kurz uns in einer
schlimmern Lage läßt als diejenige ist, deren Wiederherstellung
man uns vorschlägt. Ich habe also die Ehre, dem Großen
Rathe den Antrag zu stellen, nicht daß man unmitielbar zu
dieser Freiheit übergehe, die meinWrundsatz lst, aber-daß man
untersuche, ob man bis zur Vorlage des Strafgesetzbuches
alles der allgemeinen Slrafgesetzgebung überlassen wolle. Ich
beantrage daher, daß die Frage, ob man bis zur Vorlage des

erwähnten. Gesetzbuches, die unbedingte Preßsreiheit zugeben
wolle, dem RegierungSrathe zzlk Unteisuchung überwiesen, werbe,
damit er unS »och im Laufe dieser Session oder spätestens in
der Dezembersitzung einen Bericht vorlege.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Ich möchte in
die Sache selbst nicht weiter eintreten, nur Etwas fühle ich
mich verpflichtet und berufen abzuweisen, was in dem Votum
des Herrn alt Regierungsrath Fischer enthalten war. Dieses
Votum hat für mich um so größere Wichtigkeit, weil er er-
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klärt hat, eö sei ihm hauptsächlich darum zu thun, gewisse
Thatsachen und Grundsätze zu konstaiiren. Bei dieser Konsta-
lirung behauptete er, baß Erzesse gegen die freie Presse immer
gerade von denjenigen ausgegangen seien, die sich Freunde
des Fortschrittes und der Freiheu nennen. Ich hatte dafür,
daß ein solcher Ausspruch bei einer solchen Konstalirung von
Grundsätzen nicht hrngenommen werden dürfe, ohne die gebührende

Antwort daraus zu geben. Nun aber ist darauf die
Antwort zu geben, daß wenn unter jener Behauptung
verstanden sein soll, die Freunde der Freiheit seien es, welche die
Presse gedrückt haben und zu drücken gewohnt seien, cS
unmöglich richtig tst. Denn der Beweis liegt da, heute in dieser
Stunde; er liegt wieber da in jener Stunde, wo das Gesetz,
das wir abschaffen wollen, gemacht wurde. Er liegt um uns
her zunächst im Westen auf allzudeutliche Weise, daß der
Druck gegen die Presse und deren Freiheit ganz sicher nicht
von solchen ausgeht, welche die Freiheit des Volkes wünschen.
So kann es also unmöglich gemeint sein. ES konnte nur so
verstanden sein, daß von Seite solcher, die Herr Fischer
Freunde der Freiheil nennt, zu Zeiten Erzesse gegen die
bestehende Presse begangen worden seien Das gebe ich zu. ES
ist hier und da geschehen, daß in Augenbliken der höchsten
Noih, der Gefahr deö Vaterlandes, in Augenblicken großer
Ausregung von Seite derer, welche grundsätzlich Freunde der
freien Presse sind, lyncharlig gegen Ö-gane der Presse
eingeschritten wurde, die »e aus das Tiefste erbittert halten. Aber
das sind Momente des Eifers und beS Zornes, Momente, die

nicht als Grundsatz hier ausgestellt wurden. Dieselben, die
vielleicht in solchen Momenten so handelten, hätten grundsätzlich

nie Hand an die Presse gelegt. Aber wenn je solches
geschah, so geschah eS unter Umständen, wo die Freiheit, die
sie selbst wünschten und schützten, augenblicklich in großer
Gefahr stand, à Augenblicken, wo im Allgemeinen eine tiefe
Verletzung stattgefunden Halle. Ich entschuldige solche
Vorgänge durchaus nicht und läugne sie auch nicht; ich setze nur
hinzu, daß es, noch viel mehr von anderer Seile geschehen ist.
In Augenbltcken heiligen Zornes (so war es in den Augen
der Betreffenden) einen Akt solcher Vernichtung zu begehen, ist
etwas ganz Anderes, als in Augenblicken kühlen Blutes die

Hand aus die-Presse zu schlagen,— und das haben Sie hier
gethan. r

vr. Manuel Ich finde eS vom Standpunkte des
gegenwärtigen RegicrungSspstems aus natürlich, daß man dahin
strebt, Gesetze»' die von 185ck bis 1854 erlassen wurden, zu
abrogircn. Ich akzeptire diesen Standpunkt und rröste mich
mit dem Sprüchlein: es lst dafür gesorgt, daß die Bäume nicht
in den Himmet wachsen. Man hätte denn auch mit nichts
Unschuldigerm anfangen können, als mit dem Preßgesetze. Unter
den gegenwärtigen Umständen ist die in dieser Maßregel liegende
Großmuth gegen die Presse ziemlich scheinbar, denn bei der
gegenwärtigen Zahmheil der konservativen Presse ist das Gesetz
nicht sehr gefährlich. Aber wenn man mit dieser Abrogation
den Nebenzweck verbinden wollte, daß dabei diejenigen Personen,
welche bei der Erlassung deS PreßgesctzeS mitgewirkt haben,
poccavi singen sollen, s«? erreicht man mit mir diesen Zweck
nicht. Ich nehite die Position an, wie sie die Zeit gibt. Ich
halte es mit der ,Politik, wie mit dem Wetter, i Ist eS kalt, so

lege ich den Masttel an; wenn eS mir zu warm wird, so ziehe
ich den Rock a»S. Was das Preßgesctz im Allgemeinen betrifft,
so kann ich unkHjedcm Gesetze leben. Ich bin sehr tolerant
darin, und habd meine Gründe dafür. Wenn ein milderes
Gesetz erlassen wird, so werde ich mich, wenn ich in den Fall
komme, das GelM der Publizistik zu betreten, dankbarlich dessen
erinnern. Aber s wenn man das bestehende Gesetz als ein
strenges bezeichnest will, so erinnere ich an den Preßprozcß
des Herrn Regiàngsrath Brunner, der von einem Blatte
in seiner amtlichen Stellung angegriffen wurde. Was war
die Folge? Wurde der Beklagte etwa zu ein paar hundert
Franken und Gefängniß verurtheilt? Nein, die Geschwornen
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fanden die eingeklagte Aeußerung unstrafbar. Es ist daher
übertrieben, wenn man von Strenge, Drakonismus u. s. w.
Des bestehenden Gesetzes spricht. In Bezug auf die formelle
Seite der Frage trage ich Bedenken, wie Herr Fischer, auf den

Vorschlag des RegierungSraiheS einzutreten. Es ist ein neues
Gesetz, das man einführen will. Soll es dann nicht zweimal
Artikel für Artikel berathen werden? Ich finde, die formellen
Bedenken seien hinreichend, nicht einzutreten, und werde aus
diesen Gründen nicht zum Eintreten stimmen.

Herr Berichterstatter. Ich werde mich in meinem

Schlußrapport kurz fassen, da die Einwürfe sich auf wenige
Punkte reduziren. Vorerst erlaube ich mir eine Berichtigung
anzubringen. Herr Manuel sprach sich so aus, als hätte die

gegenwärtige Regierung die Tendenz, alles abzuschaffen, was
in der Periode von 1850 bis 1851 erlassen wurde. Ich erkläre
das als vollständig unrichtig. Wenn man berücksichtigt, daß
die Geschwornen VaS bestehende Preßgesetz nur als Provisorium
betrachten, daß die Regierung sich vom Standpunkte des

allgemeinen Wunsches aus sich zu dem vorliegenden Antrage
veranlaßt sieht, so kann man gewiß nicht behaupten, man wolle
systematisch Alles abschaffe», was früher erlassen worden. Man
hütete sich immer mit der größten Sorgsall vor Gesetzmacherei

nur da, wo die größte Nothwendigkeit dazu drängle, wurden
Projekte vorgelegt. Hier fand man sich dazu veranlaßt, weil
der Große Rath den neuen Entwurf eines Strafgesetzbuches seil

zwei Jahren nicht zur Hand genommen hat. Ich möchte, daß

man ein einziges Beispiel zitirc, baß ein »nnöthiges Gesetz

vorgelegt worden wäre. Deßhalb weiie ich den Vorwurf von
der Hand. Einen anderen Standpunkt nahm Herr Fischer ein
und wurde nachher von Herrn Lauterburg unterstützt. Es ist
der Standpunkt, daß, wenn man während einer Periode als
Mitglied des Großen Rathes ober des RegierungSraiheS an
irgend einer gesetzgeberischen Maßregel Theil genommen, man
es fast als eine Art Beleidigung betrachtet, wenn die Regierung

dem Bedürfnisse der Zeit Rechnung tragen will und zu
diesem Zweck eine Abänderung der bestehenden Gesetzgebung
vorschlägt. Man sagt: es ist für uns eine heilige Pflicht,
Widerstand zu leisten; und warum? Weil wir das, was man
nun abschaffen soll, einst für gut gesunden haben. Wenn Sie
das wollen, so wünsche ich Glück zu allfälligen Aenderungen
der Gesetzgebung. Es ist eine persönliche Frage, die man
darausmacht, von dem Gesichtspunkte ausgehend: ich soll
ewig für einen Artikel, den ich einst unterstützt, stimmen. Ich
finde, daß eine solche Zumuthung gegenüber der Regierung
unrichtig sei und auch für den Standpunkt eines Mitgliedes
des Großen Rathes ist sie njchr begründet, denn die ganze
Gesetzgebung würde in eine schiefe Richtung gebracht, wenn
allgemeine Fragen zu persönlichen gemacht würden. Dieser
Standpunkt ist also ein fehlerhafter und unzuläßiger und man
soll nicht durch solche persönliche Stellungen die Regierung in
ein schiefes Licht zu bringen suchen. Ich glaube nicht, daß es

Pflicht der Regierung fei, jede Abänderung von Gesetzen zu
vermeiden, die einer frühern Periode angehören Ein solcher
Standpunkt hemmt die Diskussion. Es wurde ferner der Ein-
wurf gemacht, es handle sich um ein Flickwerk, aber diese
Einwendung ist unbegründet, indem man ein ganzes Gesetz wieder

in'S Leben ruft Vielleicht wäre eS bessev, statt dieses
Dekretes den Entwurf eines neuen Gesetzes vorzulegen. Allein
ich erinnere Sie daran, daß die Regierung sich seit zwei
Jahren mit der Vorlage eines neuen Strafgesetzbuches beschäftigte,

in welchem auch Bestimmungen über die Presse
aufgenommen sind; die Arbeit ist fertig, die Erfahrung Hai jedoch
gelehrt, baß dieser Gegenstand eben noch lange nicht vom
Großen Rathe behandelt werden kann. Deßhalb hielt die vor-
bcralhende Behörde die Vorlage eincö solchen Dekretes für
nothwendig. Herr Kurz sagt zwar, das Gesetz von 1832 sei
nicht passend, und man solle den Gegenstand bis zur Berathung

deS Strafgesetzbuches verschieben. Wie kann aber die

Regierung sich damit beruhigt erklären, wenn man nur einen

«

Blick wirft auf die geschichtliche Entwicklung unserer Strafge-
sctzentwürfe? In den vierziger Jahren wurde der erste
Entwurf vorgelegt, er blieb mehrere Jahre liegen und gelangte
nicht zur Vollendung. Anno 1350 folgte der Entwurf deS

Herrn Pfolenhauer; auch dieser kam nicht zur Erledigung.
Man ernannte eine Kommission mit dem Auftrage, ein Projekt

zu bearbeiten. Nun liegt die Arbeit dem Großen Rathe
zur Verfügung bereit, aber man kam bisher nicht dazu,
dieselbe zu behandeln. Wenn diese Vorgänge nicht da wären, so
würde ich begreifen, daß man die Eriassung des Strafgesetzbuches

erwarten wolle Wen» man aber eine solche Erfahrung
vor sich hat, kann man dann der Regierung einen Vorwurf
daraus machen, wenn sie bemüht ist, einem Zustande ein Ende
zu machen, der nicht ein geregelter genannt werben kann. Ich
kann daher den Antrag deS Herrn Kurz unmöglich zugeben,
weil man nur den Btatuz czuo beibehalten würbe, ohne den
Uebelstand zu beseitigen. Herr Lanterburg bestritt die Behauptung,

daß das Preßgesetz von 1853 das Produkt der damaligen

politischen Verhältnisse sei, und behauptete, dasselbe sei

vielmehr wegen Erzesfen der Presse in sozialer und religiöser
Hinircht, worauf die Armenkommisston seiner Zeit schon
hingewiesen habe, erlassen worden. Ich bestreike diese AuffassungS-
weise vollständig. In welchem Zeitpunkte erschienen verschiedene

Artikel über soziale Zustände u. dgl. in der Presse? ES
war zur Zeit nach der französischen Revolution von 13-18, es
berührte aber nicht sowohl die Schweiz als andere Länder, bis
eine starke, eiserne Hand sich darüber schlug. Die fraglichen
Ideen fanden zwar auch in gewissen Köpfen in der Schweiz
Anklang, aber ich bestreike, daß Anno 1852, als daS Preßgesetz

erlassen wurde, Erzessc der Presse in religiöser und
sozialer Hinsicht die Veranlassung davon gewesen seien. Wäre
dasselbe Anno 1818 oder 1819 zu Stande gekommen, so könnte
man die Behauptung des Herrn Lauterburg als richtig an-
nehmen, aber das Gepräge der Verhältnisse, unter welchen
das betreffende Gesetz erlassen wurde, war rein politischer Natur.

Es erreichte indessen feinen Zweck nicht. Sie können in
politisch bewegten Zeilen unmöglich durch ein Gesetz den Strom
des Lebens zurückdrängen. Ich bitte Sie nur, sich einer Thatsache

zu erinnern. Man verwies auf die Heftigkeit der Presse,
man vergißt jedoch den Zustand, in welchem sich die Gemüther
im Allgemeinen befanden. In welchem Tone sprach man sich
hier aus? Wie steht eS mit der Würde eines Großen Rathes
im Einklänge, wenn man alle persönlichen Reibungen und
Beichimpsungen in Betracht zieht, die hier vernommen wurden?

Warum erließ man nicht ein Gesetz, welches den Zweck
hatte, die Gemüther hier im Zaume zu halten Das ist eben
ein Beweis, baß man dnrch solche exzeptionelle Gesetze den
Zweck nicht erreicht, weil die Bewegung in den Gemüthern
liegt. Solche Einwendungen sind demnach gar nicht stichhaltig.

Herr L^terburg bezeichnete das Gesetz von 1832 als
ungenügend in Bezug auf die darin enthaltenen Bestimmungen
über die Aufnahme von Berichtigungen. Ich weiß nicht, was
für einen große» Werth man auf die Aufnahme einer Berichtigung

in einer Zeitung legt. Jemand wird in einer Zeitung
beschimpft, die Berichtigung kommt erst einige Tage nachher;
dann haben Sie noch die Freude, dieselbe am Fuße eines
SonnragsblättchenS zu lesen. Was ist daS für eine Garantie
für den Bürger, wenn er sich mit dem Redaktor wochenlang
vor dem Richter herumbalgen muß, ehe seine Berichtigung
erscheint Lieber will ich in einem solchen Falle eine Einsendung
in andern Zeitungen veröffentlichen, damit die Sache sofort
verbreitet werde. Auf den Entwurf deS Herrn Lanterburg,
daß nur die Zeitungsschreiber die Aufhebung des Prcßgcsetzcs
verlangen, wurde bereits geantwortet, daß selbst die Geschwornen

darauf dringen, und ich würde bedauern, wenn Sie auf
den an Einstimmigkeit grenzenden Wunsch aller Organe der
Presse keine Rücksicht nehmen sollten. Man verglich die Sache
mit dem Verhältnisse, wenn die'Wirthe die Aushebung der
Polizeistunde verlangen würden. Ich könnte dieser Einwendung

entgegnen, daß sehr viele Wirthe im Interesse der Ord-
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nung sich einem solchen Begehren gar nicht anschließen würden.

Wenn das bei der Presse betheiligte Personal so wenig
beachtenswert!) wäre, wie man es darstellt, so würde ich es

für unser Land bedauern, aber ich gehe nicht von diesem
Gesichtspunkte aus, sondern diese Leute, welche die Beseitigung
des fraglichen Gesetzes verlange», fühlen eben, daß die Freiheit

der Presse zu beschränkt ist, um ihrer Aufgabe nachleben
iu können. Sodann mache ich Sie aufmerksam, daß es immer
ein Uebelstand ist, wenn man ein Strafgesetz Hai, welches zu
den Verhältnissen nicht mehr paßt. Sie machen dann die

Erfahrung, daß die Geschwornen lieber frei sprechen, wenn die

vom Gesetze angedrohte Strafe zu streng auSsallen würde.
Auch ist es vom sozialen Standpunkte aus ein Uebelstanv,
wenn Bürger unter einem Gesetze, welches die allgemerne
Ansicht als zu streng qualifizirt, bestraft werben, wenn sie das
Gefühl haben müssen, vielleicht ungerecht bestraft zu sein. Ist
dieser Zustandein wünschenswerther? Ist eS ein Glück für den

Staat, ein Mittel, die polirischen Kämpfe zu vermeiden?
Nein. Herr Girard ist nicht mit allen Artikeln des Gesetzes

von 1832 einverstanden. Ich bin es auch nicht, aber von
zwei Uebelständen wähle ich den geringern, bis der Große Raih
in die Lage kommt, ein neues Strafgesetz zu berathen. Ueber
den Einwurf, baß das Gesetz von 1832 dem BundeSrathe zur
Sanktion vorgelegt werden müßte, nur folgende Bemerkung.
Die Bundesverfassung, nach welcher die kantonalen Preßgesetze

der Sanktion der Bundesbehörve unterworfen sind, wurde
im Jahre 1848 eingeführt. Von 1848 bis 1853 war noch
das Prcßgesetz von 1832 in Kraft. Ich nehme also an, der

Bundesrath sei damit einverstanden gewesen, sonst hätte man
sich während dieses Zeitraums gewiß an diese Behörde gewandt,
wenn man Grund dazu gehabt hätte. Ich habe indessen dieses

Verhältniß n'cht genau verifizirl, aber ich setze voraus,
daß das Gesetz der Genehmigung des Bundeörathes vorgelegt

worden sei. Ich schließe abermals mit dem Antrage auf
Eintreten und Behandlung des vorliegenden Dekretes in glollo.

b st i m m u n g.

Für das Eintreten
Dagegen
Für sofortiges Eintreten
Für den Antrag des Herrn Kurz
Für Berathung in gleillu

118 Stimmen.
47 „
85 „
81 „

Handmehr.

Herr Berichterstatter. Ich will hier nur den bereits
erwähnten Antrag wiederholen, daß nämlich bei Art. 1 nach
den Worten „vom 9. Februar 1332" eingeschaltet werde:
„wie es durch das Dekret vom 11. November 1846 mobifizirt
worden ist." Den Antrag, welchen Herr Bützberger bezüglich
des Art. 2 stellte, gebe ich als erheblich zu. Es ist richtig,
daß in strafrechttichen Dingen der Grundsatz gilt, daß von zwei
Gesetzen das mildere anzuwenden sei. Im Weitern habe ich

nichts beizufügen, als ich Ihnen Namens deS Regierungsrathes
das Dekret mit diesen Modifikationen zur Genehmigung
empfehle.

Kurz, Oberst. Es ist mir in allen Gesetzgebungssachen
unendlich daran gelegen, daß die Gesetze gut und recht gemacht
werden, und ich lege nie irgend welche Eigenliebe darein,
namentlich wenn es sich um ein Gesetz handelt, das allgemein
Geltung haben soll. Nun habe ich bereits angedeutet, wohin
eS führt, wenn man ein so altes Gesetz mit so bedeutenden
Fehlern, wie dasjenige von 1832, wieder in'S Leben rufen
will. Die Herren, welche dieses wollen, müssen sogar eine

Verneinung ihres Prinzipes darin erblicken, wenn sie das
Gesetz, unter welchem ein Mann, der ihnen sehr lieb ist,

bedeutend bestraft wurde, wieder einführen. Ich habe zum Eintreten
gestimmt, Sie haben aber daS sofortige Eintreten beschlossen, und
ich kann nie dazu stimmen, daß einfach das Gesetz von 1832
wieder eingeführt werde; ich könnte es mit meinen juristischen
Ansichten nicht vereinigen, ein solches Gesetz wieder einführen
zu helfen. Auch reglementarisch ist es nicht zuläßig. Wenn
die Regierung es thun zu können glaubte, so hätte man es
als Gesctzcsentwurf aufnehmen sollen. Es war Niemand
zensirt zu wissen, wie das fragliche Gesetz laute, ohne daß man
es seinem Inhalte nach vorlegte, um dasselbe prüfen und
allfällige Vorschläge darüber machen zu können Was mich
betrifft, so verwerfe ich das Gesetz von 1832, will aber gerne
dazu beitragen, ein gutes neues Gesetz zu Stqnde zu bringen,
und wenn man mir vorgeworfen hat, die Sache pressire, so ist
eS wieder unrichtig, denn nach der Verfassung ist jedenfalls
eine zweimalige Berathung nothwendig, eS sei denn, daß man
das Gesetz provisorisch in Kraft setzen wolle. Aber man kann
auch dieses nicht, weil das alte Gesetz, so wie eS vorgelegt
wird, ein neueö ist und dem BundeSrathe zur Genehnngung
vorgelegt werden muß. Ich stelle daher den Antrag, nur das
erste Alinea des Art. 1 stehen zu lassen, dagegen das zweite
Alinea und den Art. 2 zu streichen und statt dessen den Titel
XXI. des neuen Strafgesetzentwurss Her Berathung zu Grunde
zu legen. Auf diese Weise erhalten wir ein neues Gesetz, das
man bei der Einführung des Strafgesetzbuches nicht wieder
abzuändern braucht; der Entwurf ist dann bereits zum Theil
berathen. Ich frage: ist es angenehm, eine Berathung zu
gewärtigen, die lange dauern kann, wenn man verlangt, daß
daS Gesetz von 1832 seinem ganzen Inhalte nach durchberathen
werde, wozu man das Recht hat, und für was? Um etwas
zu berathen, das nicht entspricht, von dem man im Herzen
sagen muß: wir wollen es eigentlich doch nicht. Ich sage noch
einmal: ich Halle darauf, eine gute Gesetzgebung zu haben.
Man warf der 59er Periode Flickerei vor, aber das ist die
ärgste Flickerei. Thun Sie das nicht, ich bitte die Versamm-
lung inständig; nehme man sich ein wenig mehr Zeit und
berathe man einen Gcsetzesentwurf, der den Umständen entspricht.
Ich bin überzeugt, daß jedes Mitglied mit den Bestimmungen
des erwähnten Titels einverstanden ist, derselbe ist gar nicht
lang, er enthält 7 Artikel, nämlich die Art. 228 bis 234,
während das Gesetz, um dessen Wiedereinführung es sich handelt,

25-39 Artikel enthält. Ich bin mit der Bemerkung des
Herrn Bützberger ganz einverstanden, daß ein Preßgesetz, welches
zu strenge Slrafbestimmungen enthält, nicht zur Anwendung
kommt (Der Redner verliest nun seine Anträge, welche dahin
gehen: 1) Vom ersten Artikel bloß das erste Alinea beizubehalten

das zweite zu streichen und statt dessen die Art. 228
bis 234 und 142 bis 147 deS Strafgesetzentwurss, welcher
zur Berathung bereit liegt, aufzunehmen; wenn dieß aber nicht
belieben sollte, 2) das Gesetz von 1832 in der üblichen Form
zu berathen.) Was ist die Folge, wenn mein Antrag erheblich
erklärt wirb? Dann geht die Sache einfach an die Regierung
zurück, und diese wird untersuchen, ob mein Vorschlag
entsprechend sei oder nicht Ich wünsche, daß der Herr Berichterstatter

die Erheblichkeit meines Antrages zugebe. Glaubt die
Behörde dann, man könne den Vorschlag nicht annehmen, so

stimme ich nicht dazu. Aber es ist ein Gewinn an Zeit, daß
man die Sache wenigstens untersuche.

Sahli, Regierungsrath. Als dieser Gegenstand im
Regicrungörathe zur Behandlung kam, wurde von meiner
Seite die Frage ebenfalls untersucht, ob nicht in der Weise
verfahren werden soll, wie Herr Kurz vorschlägt. Denn ich
wiederhole, daß ich grundsätzlich mit ihm einig gehe und ein
anderes Gesetz wünsche alS dasjenige von 1832. Indessen
mußte ich schon damals mich überzeugen, daß es auf diesem
Fuße nicht geht. Der Art. 229 des Strafgesetzentwurss
enthält die Bestimmung: „Alle übrigen mittelst der Druckerpresse
oder durch bildliche Darstellung verübten strafbaren Handlungen
werden mit den für die betreffende Gcsetzesverletzung festgesetzten
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Strafen belegt. Dieselben können jedoch um die Hälfte erhöht
werben (Art. 71)" Sie sehen daraus, daß der Entwurf,
der Ihnen vorgelegt werden soll, der allgemeinen Gesetzgebung

ruft. Nun fragt eS sich: haben wir eine derartige Gesetzgebung,
die für eine Menge Vergehen, welche durch die Presse verübt
weiden können, Strafbestimmungen aufstellt? Eben nicht.
Deßhalb kam man im Jahre 1833 dazu, eine Bestimmung in
das Gesetz auszunehmen, daß alle Vergehen, für die keine

spezielle Strafbestimmung besteht, nach dem Ermessen deSâich-
ters bestraft werden sollen. Und das ist der Hauptartikel
unserer Gesetzgebung. Nun fragt eS sich, ob Sie diesen

Grundsatz auch in ein Preßgesetz aufnehmen wollen. Gegen«
wältig fehlen uns eben die nöthigen Strafbestimmungen,
deßhalb setzt der Ntel, welcher von Preßvergehen handelt, daS

Strafgesetzbuch voraus. Ich sage damit nicht, daß das Preßgesetz

absolut im Strafgesetzbuche begriffen sein müsse, aber eS

bezicht sich daraus. Deßhalb glaube ich, der Antrag des Herrn
Kurz, so gut er gemeint ist, könne nicht angenommen werden.
Meine Ansicht geht dahin, daß man, nachdem das Eintreten
beschlossen worden ist, an diesem Gesetze so wenig als möglich
ändern, von dem Standpunkte ausgehend, es sei nur ein vor«
übergehender Zustand. So viel an mir, werde ich nach Kräften

dahin wirken, daß daS Strafgesetzbuch einmal zur Behandlung

komme; aber daß siian wieder ein Gesetz erlasse, von dem

man weiß, daß es doch wieder modifizirl werben müsse, daS

finde ich nicht passend. Würde eS sich um eine definitive
Wiedereinführung VeS Gesetzes von 1832 handein, so könnte
ich das Eintreten nicht empfehlen, aber ich halte es für besser

als das Preßgesetz von 1853, und da der Volkswille sich so

entschieden kund gegeben hat, so möchte ich trotz den Mängeln,
welche das Gesetz hat, mit Rücksicht darauf, daß dessen

Einführung nur eine vorübergehende ist, die Annahme des Dekretes
einfach empfehlen, um möglichst bald in einen definitiven und
gesicherten Zustand zu kommen. Daher glaube ich, man sollte
so wenig als möglich darüber diskutiren und die Regierung
allfallig einladen, so bald als möglich ein neues Preßgesctz in
Verbindung mit der allgemeinen Strafgesetzgebung vorzulegen.

Seß ler. Wenn die Gelehrten ni i t einig werden, so

müssen sich die Ungelehrten wieder darein mischen. Mir scheint,
es sei der Würde des Großen RalheS nicht angemessen, daS

Gesetz von 1332 wieder in Kraft zu erklären, ohne daß es den

Mitgliedern ausgetheilt und artikelweise berathen werde Ebenso
scheint es mir nicht angemessen, den Titel XXI. dcS neuen
Strafgesetzbuches auf das bloße Ablesen hin einzuführen. Ich
komme also zum Schlüsse, einstweilen gar nichts anzunehmen
und es bei der Aufhebung des PreßgesctzeS von 1853
einstweilen bewenden zu lassen. Wenn die Regierung die Erlassung
eines Preßgcsetzes nothwendig findet,s o wirb sie uns bald den

Entwurf eines solchen vorlegen.

Engemann. Ich unterstütze den Antrag dcS Herrn
Seßler. Wie Herr RegicrungSrath Sahli bereits bemerkte,
haben wir den 8 2 des Gesetzes von 1833, nach welchem
Vergehen, für die keine spezielle Strafbestimmung besteht, nach
dem Ermessen des Richters zu bestrafen sind. Ich erblicke
keine Gefahr darin, wenn der Antrag des Herrn Seßler
angenommen wird, und wenn die Regierung diesen Zustand für
gefährlich halten sollte, so wird sie unS bald den Entwurf eines
Preßgrsetzes vorlegen. Die Republik wird nicht zu Grunde
gehen, wenn wir einstweilen schon kein Preßgesetz haben.

Herr Berichterstatter. Es scheint mir, man wolle
wieder aus die frühere Abstimmung zurückkommen, denn was
mich anbelangt, so muß ich erklären, es ist mir rein unmöglich,
jetzt in die Erörterung dcS Projektes einzutreten, daS man
vorschlägt. ES liegt Ihnen ein Dekret vor. Sie haben zu
wählen: wollen Sie etwaS annehmen oder einfach den status
quo beibehalten, bis daS neue Strafgesetzbuch ober ein neues
Preßgcsetz eingeführt werden kann? Das Verfahren, welches

Herr Kurz vorschlägt, ist weniger zuläßig, als daS von der
Regierung beantragte. Bei der Bearbeitung des Strafgesetzbuches

ging man von dem Gesichtspunkte aus, die Preßvergehen
sollen den allgemeinen Sttafbeslimmungen unterliegen, nur
zieht die größere Oeffentlichkcit, welche solche Vergehen durch
daö Mittel der Presse erhalten, eine strengere Strafe nach sich.
Dann fragt cS sich, ob die Regierung nicht noch besondere
Bestimmungen über die Aufsicht der Presse, über Preßpolizei rc.
erlassen wolle, Bestimmungen, die nicht in daS Strafgesetzbuch
gehören. Wollen Sie nun et» neues Dekret annehmen, welches
eine Reihe Bestrinmungen enthält, die noch gar nicht recht
bekannt sind? Man wendet zwar ein, dasselbe sei der Fall
bezüglich deS Preßgesetzes von 1832. Allein der Unterschied
besteht darin, baß dieses Gesetz einundzwanzig Jahre lang in
Kraft bestand und als solches den Behörden bekannt war.
Ganz etwas Anderes ist es, hier ein Dekret anzunehmen,
welches vom Großen Rathe noch nie berathen wurde und nicht
als bekannt vorausgesetzt werden kann. Sodann handelt eö

sich nur um ein Provisorium bis zur Erlassung des neuen
Strafgesetze's. Sie haben eine gute Gelegenheit, den fraglichen
Entwurf recht bald zu behandeln. ES scheint daher der
Regierung am passendsten, wenn man ein Gesetz, das während
einer langen Reihe von Jahren in voller Rechtskraft bestand,
das man also als bekannt voraussetzen konnte, noch für einige
Monate in Anwendung bringe Wenn Sie daS nicht wollen,
so wäre eS besser gewesen, einfach nicht einzutreten, nur hätte
man die Regierung beauftragen sollen, ein neues Projekt
vorzulegen. Ich überlasse Ihnen den Entscheid und beharre auf
dem Antrage der Regierung mit der Modifikation, welche ich
bei Art 1 vorschlug und unter Vorbehalt des von Herrn
Bützberger gestellten Antrages, welchen ich als erheblich zugebe.

Kurz, Oberst, bemerkt, daß er nicht eine sofortige artikel-
weise Berathung deS von ihm vorgeschlagenen Projektes,
sondern nur die Erhcblichcrklärung seines Antrages in globo
verlange.

Abstimmung.
Für den Art. 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für daS unangefochtene erste Alinea „
Für daS zweite Alinea Minderheit.
Für dessen Streichung Gr. Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Kurz (Aufnahme

der einschlagenden Artikel deS neuen Slraf-
gesetzeniwurfS) 68 Stimmen.

Es bei der Streichung dcS zweiten Alinea ein-
fach bewenden zu lassen 83 „

Damit fällt auch der Art. 2, sowie die von Herrn
Bützberger vorgeschlagene Modifikation desselben dahin.

DaS Präsidium eröffnet nun die Diskussion über
abfällige Zusatzanträge.

Bützberger. ES ist also erkannt, daß das bisherige
Preßgcsetz aufgehoben sei und an dessen Stelle nichts Anderes
in Kraft treten soll. Nun mache ich aber aufmerksam, daß
dieser Beschluß im Widerspruche steht mit einer deutlichen
Vorschrift der Verfassung, welche die Preßfreiheit gewährleistet,
mit dem Beisatze, das Gesetz bestimme die Strafen deS
Mißbrauchs dieser Freiheit. Darum wünsche ich, daß die Regierung

beauftragt werde, an der Stelle deS bisherigen ein neueS
Preßgcsetz vorzulegen Wir können das bisherige Preßgesctz
nicht einfach aberkennen und beschließen: wir brauchen keines!
Ohnehin ist cS etwaS Unerhörtes, zu erkennen, es sei kein



Preßgesetz nothig. Wir fahren von Ertrem zu Ertrem, und
einer gesetzgebenden Behörde geziemt dieß nicht.

Sahli, Regierungsrath. Der Austrag, welcher nach
dem Antrage des Herrn Bützberger der Regierung ertheilt werden

soll, kommt mir seltsam vor, obschon ich denselben unter
diesen Umständen nicht bekämpfen will. Die Regierung ist
diesem Austrage schon nachgekommen. Ein Entwurf liegt vor,
und es ist an Ihnen, denselben in Berathung zu ziehen.

Bützberger. Unterdessen besteht gar kein Gesetz über
den Mißbrauch der Presse. Wir wollen sehen, was die
Geschwornen machen, ob sie eine Strafe aussprechcn werden.

DaS Präsidium bemerkt, daß der angenommene
Antrag nur erheblich erklärt worden sei.

Lauter bürg. Die Sache scheint mir sehr einfach. Wenn
vorerst die Erlassung des neuen Strafgesetzbuches erwartet werden

soll, so dauert unterdessen daS Preßgesetz von 1853 fort.

Nach dem Antrage des Herrn Bützberger wird
beschlossen, den Regierungsralh anzuweisen!, ein neueS Prcßgesetz
an der Stelle des aufgehobenen zu bearbeiten und ohne Verzug
vorzulegen.

Endliche^Redaktion der zweiten Berathung des
Dekretes, betreff end eine Modifikation der Satzung
321 C. G.

(Siehe GrpàthSverhandlungen, laufender Jahrgang, Seite
297 ff.)

M i gy, Vizepräsident des Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Es handelt sich um die Festsetzung einer Frist
bezüglich der Sicherheitsleistung von Seite derjenigen, welche im
Falle sind, in den Besitz des Vermögens von Landesabwesen-
dcn gesetzt zu werden. Bei der frühern Berathung wurden die

Art. 1, 2 und 3 unverändert angenommen, dagegen wurde am
Schlüsse des Art 4 der Zusatz aufgenommen: „Mit diesem Tag
erlöscht jede Sicherheit, welche seit zwanzig Jahren oder mehr
besteht." Am 13. Juli l. I. wurde beschlossen, daß daS Dekret

sofort in Kraft trete. Der Berichterstatter halte den
erwähnten Zusatz bekäMft, der Regierungsräth ist damit
einverstanden, baß Mst-benselbrn fallen lasse. Der Grund
besteht nicht darin, daß die Regierung oder der Berichterstatter
mit deck Zusätze im Wesentlichen nicht einüerstanden wären,
sondern sie möchten denselben einfach deßhalb weglassen, weil
er Vollständig überflüssig ist. Es sind nur zwei Fälle denkbar.
Der erste tritt ein, wenn hei Erlassung des Dekretes die Frist
von zwanzig Jahre», während welcher die Sicherheil geleistet
werden soll, abgelaufen ist. Das ist der Fall, welchen Herr
Gygar mit seinem Antrag im Äuge hat. Es sind 2V oder
25 Jahre seit der geleisteten Sicherheit verflossen, dann ist eS

klar, daß der Art. 1 hier seine volle'Anwendung findet. Ein
Zweifel kann hier so wenig cheüehen, als wenn man z. B.
das Alter der Volljährigkeit au^Ht Jahre festsetzen und fragen
würde, ob diejenigen, welche berejiS 22 Jahre alt sind,
volljährig seien. So verhält es sich hief.: mit dem Inkrafttreten
des vorliegenden Dekretes hört jede'.Sicherheitsleistung auf,
welche seil 20 Jahren oder wehr besteht. Ich bin mit dem

Zwecke des erwähnten Antrages einverstanden, aber er ist ganz
überflüssig, weil nach meiner Ansicht darüber gar kein Zweifel
bestehen kann. Ich beantrage daher vom Standpunkte der
Redaktion aus, von diesem Zusätze zu abstrahircn und das Dekret

in der ursprünglichen Redaktion zu genehmigen.

Tagblatt des Großen Rathes töZS.
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Der Antrag des Herrn Berichterstatters wirb ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vorträge der Baudirektion.

1) Betreffend den Neubau der Schaalbrücke zu
Unterseen.

Der Regerungsrath stellt den Antrag, der Große
Rath möchte eine Summe von Fr. 50,000 zu diesem Zwecke
bewilligen mit der Ermächtigung an die Direktion, den Bau
nach dem vorliegenden Plane und je nach dem Ergebnisse der
Verhandlungen mit den betheiligten Gemeinden, mit oder ohne
Trottoirs auszuführen, sowie auch allfällig nothwendige
Abänderungen vorzunehmen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Hinweisung auf das
dringende Bedürfniß dieses Neubaues, welcher auf 45,000 Fr.
devisirt ist, wofür aber ein Kredit von 50,000 Fr. verlangt
wird, um allfälligen unvorhergesehenen Umständen begegnen
zu können.

Knechtenhofer, Oberst, unterstützt diesen Antrag
ebenfalls, möchte aber etwas weiter gehen, und den RegterungS-
rath beauftragen, zu untersuchen, ob zur Herstellung eines
gehörigen Einganges zur Brücke nicht noch zwei vor derselben
gelegene baufällige Häuser angekauft werden sollten.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag als
erheblich zu, da derselbe keine Erhöhung des verlangten
Kredites zur Folge habe, indem eine allfällige Entschädigung aus
einem andern Kredite bestrütcn werden könne.

Der Antrag des RegicrungSratheS wird mit der von
Herrn Knechtenhofer beantragten Ergänzung durch das
Handmehr genehmigt.

2) Betreffend die Einrichtung eines Assise nlokals
in Burgdorf.

Der RegierungSrath stellt den Antrag, der Große
Rath möchte zu Herstellung eines besondern AsstsenlokalS im
Kornhause zu Burgdorf einen Kredit von Fr. 16,000 bewilligen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen
Antrag mit der Bemerkung, daß die Verhandlungen der Asstsen
bisher im Emmenhofe zu Burgdorf stattfanden, der Staat nun
Aber infolge anderweitiger Verwendung des betreffenden
Gebäudes sich um ein anderes Lokal umsehen müsse, wozu der
Kornboden im dortigen Schlosse sich besonders eigne.

Der Antrag des RcgierungSrathes wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Endlich stellt der Regie rungs rath in Uebereinstimmung
mit der Direktion des Innern, Abtheilung Gesund-
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heitSwesen, den Antrag, der Große Rath möchte nach
8 4t der Staatsverfassung dem Beschlusse, welchen der
RegierungSrath am 26. Juni letzthin gefaßt hat, um die

Weiterverbreitung der in den Amtsbezirken Ober- und
Niedersimmentbal und Saanen auSgebrochenen Maul-
und Klauenseuche zu verhindern, die erforderliche
Genehmigung ertheilen.

I)r. Lehmann, Regierungsrath, als Berichterstatter,
empfiehlt diesen Antrag zur Genehmigung mit der Bemerkung,
daß dieser Beschluß schon in der frühern Sitzung zur
Genehmigung vorlag, daß derselbe nun aber aufgehoben sei, weil
die Ursache, die denselben hervorgerufen, nämlich die Maul-
und Klauenseuche, zu bestehen aufgehört habe. Gleichwohl
sei nach 8 41 der Staatsverfassung die Genehmigung des
Großen Rathes nöthig, weil bei allfällig angehobenen
Untersuchungen sonst die Einwendung gemacht werden könnte, die
betreffende Verordnung sei vom Großen Rathe nicht genehmigt
worden.

Auch dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Schluß der Sitzung: 1s4 Uhr Nachmittags.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 17. November 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ntggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Gfeller in Bümpliz,
Großmann, Herren, Karlen, Joh. Gottl.; Kehrli, Schären,
Schertenleib, Schmid, Rudolf; Schneider, Joh.; Theurillat,
Wirth und Wyder; ohne Entschuldigung: die Herren Chevrolet,
Froidevaur, Hennemann, Jndermühle, Amtsnotar; Lempen,
Marquis, Neuenschwander, Salvisberg, Steiner, Oberst, und
Streit in Zimmerwald.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
Der Redaktor: ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Fr. Faßbind.

Herr Oberst Karlen von Erlenbach leistet als neu
eintretendes Mitglied des Großen Rathes den verfassungsmäßigen

Eid.

Tagesordnung:

Uebereinkunft

zwischen

der hohen Regierung des Kantons Bern und der
Direktion der schweizerischen Ostwestbahngesell,
schaft betreffend die Eisenbahnstrecke von Viel
nach der bernischen Kantonsgränze bei Neuen-
stadt und von Bern nach Btel.

Die Regierung des KantonS Bern ermächtigt die Gesellschaft,

und diese letztere verpflichtet sich, einen Schienenweg von
Viel nach der bernischen KantonSgränze bei Neuenstadt, dem
linken Seeufer entlang, und von Gern nach Viel zu erstellen.

Die Gesellschaft darf die gegenwärtige Konzession weder
einfach abtreten, noch sich mit einer andern Bahngesellschaft
fusioniren, oder den Betrieb der konzedirten Bahnstrecken einer
dritten Gesellschaft übertragen, anders als mit Einwilligung
des Großen Rathes.



§ 2.

Der Sitz der Gesellschaft und deren Verwaltung ist in
Bern. Für persönliche Klagen, welche gegen sie angebracht
werden, gilt folglich der Gerichtsstand dieses Ortes Für
dingliche Klagen gilt daS Forum der gelegenen Sache.

Zugleich verpflichtet sich die Gesellschaft, soweit sie noch

für andere Eisenbahnlinien in der Schweiz Konzessionen besitzt
oder in Zukunft erwerben sollte, auch für diese übrigen
Eisenbahnlinien den ausschließlichen Verwaltungssitz in Bern zu
nehmen.

8 3.

Für Besetzung von zwei Stellen im Verwaltungsrathe der

Gesellschaft während des Baues und Betriebes der Bahnen
steht der Regierung ein dreifaches, für die Gesellschaft verbindliches

Vorschlagsrecht zu. Die zwei aus dem Dreiervorschlage
erwählten VerwaltungSrälhe sind von jedem Aktienbesitze ltberirl.

Der VerwaltungSrath soll ausschließlich aus Schweizerbürgern

bestehen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.
Ausnahmen hievon können nur mit Einwilligung der Regierung
stattfinden.

8 4.

Die Dauer der Konzession für den Betrieb der konzedirten
Bahnstrecken in Nutzen und Schaden der Gesellschaft ist auf
neunundneunzig aufeinanderfolgende Jahre festgesetzt, welche
vom 1. Mai 1858 an zu laufen anheben, unvorgreiflich dem

Rückkaufsrechte, welches der Eidgenossenschaft durch das
Bundesgesetz vom 23. Juli 1852 und dem Kanton Bern durch
8 36 hienach zugesichert ist.

8 5.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, die ihr oben konzedirten
Bahnstrecken nach den besten Regeln der Kunst anzulegen; sie

'

wird dieselben sofort nach vollendetem Bau in Betrieb setzen

und während der ganzen Konzessionsvauer in regelmäßigem,
wohl organistrtem und ununterbrochenem Betriebe erhaltend

Zu diesem Zwecke wird sie sich stets angelegen sein lassen,
die Verbesserungen, die namentlich in Bezug auf Sicherheit
und Schnelligkeit des Dienstes auf andern wohl eingerichteten
Bahnen des In- und Auslandes eingeführt werden, auch auf
den in diesem Akte konzedirten Strecken eintreten zu lassen.

8 6.

Das Bundesgesetz vom 1. Mai 1850 über die Verbindlichkeit

zu Abtretung von Privatrcchlen findet seine Anwendung
auf die Erbauung, so wie auf die nachherige Instandhaltung
dieser Bahnen.

Die Befugniß der Gesellschaft, die Abtretung von Grund
und Boden zu beanspruchen, erstreckt sich:

) auf den erforderlichen Boden für die Erbauung und den

Unterhalt der Bahnen mit zweispurigem Unterbau nebst

Seitengräben, so wie für die erforderlichen Abweichungen
und Bahnkreuzungen;

) auf den Raum zur Gewinnung und Ablagerung von
Sand, Erde, Kies, Sieinen und allen erforderlichen
Materialien für die Bahnen, so wie für die herzustellenden
Kommunikationen zwischen denselben und den Bauplätzen;

c) auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen
Anlagen, als Zu- und Abfahrten, Wasserleitungen, Bahn.
Höfe und Stationsgebäude, Aufsichts- und Bahnwärter-
Häuser, Wasser- und Vorrathsstaiionen w;

ck) auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege,
Wasserleitungen, wozu infolge des BahnbaueS und des

gegenwärtigen Pflichtenheftes die Gesellschaft gehalten
werden mag.
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8 7.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, spätestens drei Monate nach
der Ratifikation dieser Konzession Seitens der Bundesbchörde
die Erdarbeiten auf der Strecke Biel-Neuenstadt zu beginnen
und der Regierung den Ausweis über die finanziellen Mittel
zum Baue der Bahn zu leisten. Dieselbe soll bis Ende Juni
1861 vollendet und dem regelmäßige» Betriebe übergeben sein.

Sollte der einen oder andern dieser Bedingungen nicht
Genüge geleistet werden, so hat die Regierung, abgesehen von
den im 8 37 festgesetzten Folgen, das Recht, die Konzession
zurückzuziehen und über die Linie nach ihrem Ermessen zu
verfügen.

Tritt eine Verspätung der Betriebseröffnung ein, so verfällt
die Gesellschaft überdieß in eine Konveniionalstrafe von
Fr. 156,666 gegenüber dem Kanton Bern. Würde die Regierung
von Bern von dem Rechte, die Konzession zurückzuziehen, keinen
Gebrauch machen, so hak die Gesellschaft sür jedes weitere
Jahr Verspätung der Betriebseröffnung, vom 36. Juni l86l
an, eine fernere Konventionalstrafe von Fr. 156,666 an die
Negierung zu bezahlen

In Bezug auf die Linie Biel-Bern übernimmt die Gesellschaft

die Verpflichtung, die Erdarbeiten binnen zwölf Monaten
nach Ratifikation dieser Konzession von Seiten der Bundesbehörden

in Angriff zu nehmen und der Regierung den Ausweis
über die zum Bau erforderlichen finanziellen Mittel zu leisten.
Diese Linie soll bis Ende Juni 1863 vollendet und dem
regelmäßigen Betriebe übergeben sein.

Im Falle von Säumniß treten für die Gesellschaft die
nämlichen Folgen ein in Bezug auf die Ersöschung der
Konzession und die Konventionalstrafen, wie dieses oben in Bezug
auf die Linie Biel-Neuenstavt festgesetzt ist.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels finden keine

Anwendung auf Verzögerungen, welche nachweislich durch
höhere Gewalt veranlaßt werden.

8 8.

Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können, soll die
Gesellschaft der Negierung die Baupläne zur Genehmigung
vorlegen. Nachherige Abweichungen von diesen Plänen find
nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung der Regierung
gestattet.

Alle Pläne sollen sorgfältig ausgearbeitet und jewcilen in
doppelter Ausfertigung vorgelegt werden. Die Regierung hat
das Recht, die Arbeiten der Gesellschaft zu kontrolliren und zu
überwachen.

Ueber die Lage der Bahnhöfe und der Verbindungsstraßen
derselben hat außerdem eine Verständigung mit den zuständigen
Ortsbehörden Platz zu greifen.

Sowohl bei dem Bau als bei dem Betriebe der Bahnen
sollen die kantonsangchörigen Arbeiter vorzugsweise
Berücksichtigung finden.

8 9.

Da wo infolge des Baues der Bahnen Uebcrgänge,
Durchgänge und Wasserdurchlässe gebaut, überhaupt
Veränderungen an Straßen, Wegen, Brücken, Siegen, Flüssen, Kanälen
oder Bächen, Abzugsgräben, Wasserbrunnen oder Gasleitungen
erfordert werden, sollen alle Unkosten der Gesellschaft auffallen,
so daß den Eigenthümern oder sonstigen mit dem Unterhalte
belasteten Personen oder Gemeinheilen weder ein Schaden,
noch eine größere Last, als die bisher getragene, aus jenen
Veränderungen erwachsen darf.

Auf das Begehren der Regierung sind die Pläne über
solche Arbeiten ihrer Genehmigung zu unterlegen.

Ueber die Nothwendigkeit und Ausdehnung solcher Arbeiten
entscheidet im Falle des Widerspruchs der Regierungsrath ohne
Weitersziehung.
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8 10.

Sollten nach Erbauung der Bahnen öffentliche Straßen,
Wege oder Brunnlcitungen von Staats- oder (Gemeinde wegen
angelegt werden, welche die Bahnen kreuzen müssen, so hat die

Gesellschaft keine Entschädigung zu fordern für die Ueber-
schrcitung ihres Eigenthums; auch fallen derselben alle diejenigen

Kosten allein zur Last, welche aus der hierdurch nothwendig
gewordenen Einrichtung von neuen Bahnwärterhäusern und
Anstellung von Bahnwärtern erwachsen sollten

Wenn Straßen, Wege, Wässerungsanlagen:c„ welche die

Bahnen kreuzen, reparirt werden müssen, so hat die Gesellschaft
für daraus entstehende Unterbrechungen im Bahndienste den

Eigenthümern jener Objekte gegenüber kein Recht auf Enl-
schädigungSsorderung.

Werden solche Reparaturen alS nothwendig könstaiirt, so

können dieselben, soweit sie die Bahnen berühren, nur unter
Leitung der Bahningenieure vorgenommen werden. Die Bahn»
Verwaltung hat dießfallS gestellten Gesuchen mit Beförderung
zu entsprechen.

8 11.

Während des Baues sind von der Gesellschaft alle
diejenigen Vorkehrungen zu treffen, daß der Verkehr auf den
bestehenden Straßen und Verbindungsmitteln überhaupt nicht
unterbrochen, noch an Grundstücken und Gebäulichkeiten Schaden
zugefügt werde. Für nicht abzuwendende Beschädigungen hat
die Gesellschaft Ersatz zu leisten.

Die Gesellschaft wird die Bahnstrecken, wo es die öffentliche

Sicherheit erfordert, in ihren Kosten auf eine hinlängliche
Sicherheit gewährende Weise einfrieden, und die Einfriedung
stets in gutnn Stande erhalten. Ueberhaupt hat sie alle
diejenigen Vorkehrungen auf ihre Kosten zu treffen, welche in
Hinsicht auf Bahnwärlerpostcn oder sonst, jetzt oder künftig,
von der Regierung zur öffentlichen Sicherheit nöthig befunden
werden.

Gegenstände von naturhistorischem, antiquarischem, plastischem,

überhaupt wissenschaftlichem Werthe, alS z. B. Fossilien,
Pctrefakien, Mineralien, Münzen :c., welche beim Bau der
Bahnen gefunden werben dürften, sind und bleiben Eigenthum
dcS Staates.

8 12.

Die Bahnen werden vorläufig einspurig gebaut, jedoch
kann die Bodenerpropriation bereits für die Anlage zweispuriger

Bahnen durchgeführt werden
Der Regierung steht das Recht zu, sobald die gesteigerte

Frequenz oder die Sicherheit deS Betriebes es dringend
erfordern, die durchgehende Herstellung der zweiten Spur zu
verfügen. Ueber eine dießfällige Verfügung ist jedoch die Gesellschaft

vorher zu vernehmen.

8 13.

Die Gesellschaft hat allen denjenigen Bestimmungen sich

zu unterziehen, welche die Bundesbehörde erlassen wird, um
in technischer Beziehung die Einheit im Eisenbahnwesen zu
sichern. (Bundesgesetz vom 28, Juli 1852. Art. 12.)

Alle auf das Eisenbahnwesen bezüglichen.BundeSgcsetze
überhaupt finden ihre volle, ausnahmslose Anwendung auch
auf die durch gegenwärtigen Akt konzcdirten Bahnstrecken.

8 14

Bevor die Bahnen dem Betrieb übergeben werden dürfen,
sollen dieselben durch Delegirte der Regierung untersucht und
wo passend erprobt werden. Die Eröffnung des Betriebes
darf erst vor sich gehen, wenn auf den Bericht dieser Dele-

girten die Regierung ihre förmliche Bewilligung ertheilt haben
wird. Diese nämliche Bestimmung gilt rückstchllich der im
8 11 erwähnten Vorkehrungen, insofern solche auf den Bau
provisorischer Wege oder Brücken u. s. w. sich erstrecken sollten.

8 15.

Nach Vollendung der Bahnen wird die Gesellschaft auf
ihre Kosten einen vollständigen Grenz- und Cadasterplan
derselben mit conlradictorischer Beiziehung der betreffenden Ge-
meindSbehörden aufnehmen und zugleich mit ebenfalls contra-
dicwnscher Beiziehung von Delegieren der Bundes, und
Kantonalbehörden eine Beschreibung der hergestellten Brücken, Uebergänge

und andern Kunstbauten, so wle ein Inventar deS

lämmtlichen BelriebSmalerials anferiigen lassen. Authentische
Ausfertigungen dieser Dokumente, denen eine genaue und
vollständig abgeschlossene Rechnung über die Kosten der Anlage
der Bahnen und ihrer Beiriebseinrichiung beizulegen ist, sollen
in das Archiv deS Bundesralhes und dasjenige des Kantons
niedergelegt werden, In daS letztere sind auch die Statuten
der Gescllichafl zu deponiren.

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen am
Bahnbaue sollen in den gedachten Dokumenten nachgetragen
werden. Die Gesellschaft ist verpflichtet, der Regierung
alljährlich einen Auszug aus ihren Rechnungen und auS den
Verhandlungen der Generalversammlung der Aktionäre, so wie
den Rechenschaftsbericht der Direktion einzusenden, und ihr je-
weilen die Namen der mit der Verwaltung, Beaufsichtigung
und Direktion deS Unternehmens beauftragten Personen
mitzutheilen.

8 1K.

Die Bahnstrecken sammt beweglicher und unbeweglicher
Zubehör sollen steiS in gutem Zustande erhallen werden. Die
Regierung kann jederzeit durch Delegirte den Zustand der
Bahnen und aller davon abhängenden Bauten untersuchen
lassen. Sollte die Gesellschaft allfällig entdeckten und ihr zur
Kenntniß gebrachten Mängel» oder Unregelmäßigkeiten nicht
sofort abhelfen, so ist die Regierung befugt, von sich aus auf
Kosten der Gesellschaft das Nöthige vorzukehren.

8 17.

Die Lokomotiven sollen nach den besten Modellen kon.
struirt sein und allen Vorschriften der Sicherheit für solche
Maschinen einsprechen.

Das Nämliche gilt für die Konstruktion der Wagen für
die Reisenden, wovon drei Klassen herzustellen sind:

Erste Klasse: gedeckt, garnirt, Rücken und Sitze
gepolstert und mit Glacen geschlossen;

Zweite Klasse: gedeckt, mit gepolsterten Sitzen und
mit Glacen geschlossen;

Dritte Klasse: gedeckt, mit ungepolstcrten Sitzen und
mit Fensterscheiben geschlossen.

Die Wagen für Vieh und Waaren sollen ebenfalls von
guter und sicherer Konstruktion sein.

8 13.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, eine wenigstens zweimal
tägliche Kommunikation für Reisende und Waaren zwischen
sämmtlichen Endpunkten der Bahnstrecken zu unterhalten. Die
diese Verbindungen vermittelnden Züge sollen bei jeder Station
anhalten, sofern die Regierung in eine Modifikation dieser
Bestimmung nicht einwilligt.

Jeder Personenzug soll eine hinreichende Anzahl Wagen
aller Klassen zur Beförderung aller sich meldenden Personen
enthalten



8 19,

Das Marimum der TranSporttaren, welche die Gesellschaft

zu beziehen berechtigt ist, wird festgesetzt, wie folgt:

Tarif,
Personen: per Stunde:

Wagen erster Klasse 59 Rp.

„ zweiter „ 35 „
brilter „ 25

Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plätzen die

Hälfte. Die Gesellschaft verpflichtet sich, für BilletS ausHin-
und Rückfahrt am gleichen Tage lautend, eine Ermäßigung
von 29 °

g auf obiger Tare eintreten zu lassen. Für Abonne.
menIsbiUels zu einer wenigstens zwölfmaligen Benutzung der

gleichen Bahnstrecke während drei Monaten wirb sie einen weitern

Rabatt bewilligen.
Vieh: per Stunde:

Pferde und Maulthierc, vom Stück 89 Rp.
Ochsen, Kühe und Stiere „ » 49 „
Kälber, Schweine und Hunde „ 15 „
Schafe, Ziegen und Geflügel „ „ - 19 „

Für die Ladung ganzer TranSportwagen soll eine

angemessene Ermäßigung obiger Tare stattfinden.

Waaren:
Für die Waaren werden vier Klassen aufgestellt, von

denen die höchste nicht über 4 Rp., die niedrigste nicht über
2s/z Rp. per Stunde und per Centner betragen soll.

s 29.

Waaren jeder Art, die mit der Schnelligkeit der
Personenzüge transportirt werden sollen, bezahlen eine Tare von
Rp. 8 per Centner und per Stunde; das Gepäck der Reisenden,

sofern das Gewicht desselben 59 Pfund übersteigt, eine

Tare von Rp. 12 per Centner und per Stunde.
Vieh und Wagen bezahle», mit der Schnelligkeit der Pcr-

sonenzüge transportirt, eine um 49 erhöhte Tare über die

gewöhnliche. (8 19.)
Geld bezahlt die Tare nach dem Werthe von Rp, 4 per

Fr. 1999 per Stunde.
Als Minimum des Gewichts resp, des Werthes werden

berechnet s/z Centner resp. Fr. 599; als Minimum der
Distanz eine halbe Stunde. Eine angetretene halbe Stunde zahlt
ihre volle Taxe.

Das Minimum der Transporttare eines Gegenstandes
darf nicht unter Rp. 49 betragen.

Sendungen bis zu 59'Pfund sind stets als Eilgüter zu
behandeln,

Traglasten mit ländlichen oder industriellen Erzeugnissen
bis auf 59 Pfund, mit den Personenwagen transportirt, in
Begleitung der Träger, find frachtfrei; waS in diesem Falle
über 59 Pfund ist, bezahlt die gewöhnliche Güterfracht.

8 21.

Wenn der Reinertrag der Bahnen 19 °/<, übersteigt, so

sollen die vorstehenden Taren einer Revision und verhältnißmäßigen

HerabfttzUleg, unterworfen werden.

Die durchschnittliche Schnelligkeit der Personenzüge soll
mindestens fünf Wegstunden in der Zeitstunde betragen, Waa-
rentranSporle zur niedrigen Tare sollen innert den nächsten

zwei Tagen nach ihrer Ablieferung auf der Bahnstation spe«

dirt werden; wenn der Versender aber einen längern Termin
gestattet, so kann ihm ein verhältnißmäßiger Rabatt bewilligt
werden.
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Für Waarentransporte mit Personenschnelligkeit soll die
Versendung durch den ersten Personenzug geschehen, sosern die
Abgabe eine Stunde vor Abgang des Zuges stattgefunden hat.

Die Gesellschaft hat für die Einzelnheitcn veS Transport-
diensteS besondere Reglemente und belaillirte Tarife mit
Genehmigung der Regierung aufzustellen.

8 23.

Die Waaren, welche der Eisenbahn zum Transporte
übergeben werben, sind in den betreffenden StationSlavplätzen
abzuliefern.

Die im Tarif festgesetzten Taren begreifen nur den Transport

von Station zu Station. Für die Ablieferung im
Domizil der Adressaten hat die Verwaltung auf den Haupfftatio-
nen die gehörigen Einrichtungen zu treffen und die dafür
tarifmäßig zu erhebenden Taren der Genehmigung der Negierung
zu unterlegen, «

Ein ähnlicher Tarif ist aufzustellen und der Genehmigung
der Regierung vorzulegen für den Transport der Reisenden
und deö Gepäcks von und nach den Bahnhöfen.

8 24.

Die Taren sollen überall und für Jedermann gleichmäßig
berechnet werben.

Die Eisenbahnverwaltung darf Niemanden einen Vorzug
einräumen, den sie nicht unter gleichen Umständen allen
andern gestattet.

8 25.

Jede Aenderung am Tarif oder an den TranSportregle-
mcnten soll gehörige Veröffentlichung bekommen; erstere
mindestens vierzehn Tage vor ihrem Inkrafttreten.

Wenn die Gesellschaft es für angemessen erachtet, ihre
Tgxen herabzusetzen, so soll diese Herabsetzung in Kraft bleiben

mindestens drei Monate für die Personen und ein Jahr
für die Waaren.

Diese Bestimmung flndet indeß keine Anwendung mit Hinsicht

auf sogenannte Vergnügungszüge oder ausnahmsweise
Vergünstigungen bei besondern Anlässen.

8 26.

Die Gesellschaft ist dem Bunde gegenüber zur unentgeld-
lichen Beförderung der Gegenstände der Brief- und Fahrpost,
insofern der Transport derselben durch das Bundesgesetz über
das Postregal vom 2. Juni 1849, Art. 2, ausschließlich der
Post vorbehalten ist, verpflichtet. Ebenso ist mit jedem Post-
transporle der dazu gehörige Conducteur unentgelblich zu
befördern.

Wenn die Errichtung von fahrenden Pvstbureaur
beschlossen wird, so fallen die HcrstellungS. und Unterhaltungskosten

der eidgenössischen Postverwaltung zur Last. Die Eisen-
bahnverwalinng hat aber den Transport derselben, so wie die

Beförderung der dazu gehörigen Postangcstellten unentgeldlich
zu übernehmen (Bundcsgesetz vom 23. Juli 1852, Art. 3.)

Die Verwaltung kann nicht gehalten werden, Posttransporte

durch andere, als ihre gewöhnlichen Züge, zu beför-

^
dcrn,

8 27.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, Militär, welches in
eidgenössischem ober kantonalem Dienste steht, so wie auch
eidgenössisches oder kantonales Kriegsmaterial aus Anordnung der
zuständigen Militärstelle um die Hälfte cher niedrigsten bestehenden

Taren durch die ordentlichen Bahnzüge zu befördern. Der
Ausdruck „Militär" findet seine Anwendung auch auf Landjäger

und Polizcidiener, welche in amtlichen Aufträgen reisen.
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Größere Truppcnkorps im eidgenössischen Militärdienste,
so wie das Materielle derselben, sind unter den gleichen
Bedingungen nöthigenfallS durch außerordentliche Bahnzüge zu
befördern. Jedoch hat die Eidgenossenschaft oder der Kanton
die Kosten, welche durch außerordentliche Sicherheilsmaßregeln
für den Transport von Pulver und Kriegsseuerwerk veranlaßt
werden, zu tragen, und für Schaden zu haften > der durch
Beförderung der letzterwähnten Gegenstände ohne Verschulden
der Eifenbahnverwaltung oder ihrer Angestellten verursacht werden

sollte.
Ueberdieß ist die Gesellschaft gehalten, polizeilich zu trans-

poriirende Personen um die Hälfte der niedrigsten Tare auf
der Bahn zu befördern.

8 28.

Die Eisenbahnoerwaltung ist dem Bunde gegenüber ver-
pflichêet, uncntgeldlich:

s) die Erstellung von Telegraphcnlinien längs der Bahn
zu gestalten;

b) bei Erstellung von Tclegraphenlinien und bei größern
Reparaturen an denselben die dießsälligen Arvellen durch

ihre Ingenieure beaufsichtigen und leiten, so wie
c) kleinere Reparaturen und tue Ueberwachung der Telegra¬

phenlinien durch VaS Bahnpersonal besorgen zu lassen,
wobei das nöthige Material von der Telegraphenver-
wallung zu liefern ist.

Hingegen ist die Verwaltung berechtigt, auf ihre Kosten
an der Hauptleitung der längs ihrer Bahn hinlaufenden Te-
legraphenltnien ausschließlich für ihren Dienst einen besondern
Draht und für diesen in den Stationen und Bahnhöfen
Telegraphenapparate anzubringen. (Bundesgesetz vom 28. Juli
1852.)

8 29.

Die Handhabung der Bahnpolizei wird unter der
Oberaufsicht des Staates und unvorgreiflich den Befugnissen der
Landespolizei der Gesellschaft überlassen, die zu diesem Zwecke
das nöthige Personal bestellen und die zweckmäßigsten
Vorkehren treffen wird, wobei sie sich vorkommenden Falls den
Weisunaen der Regierung zu unterziehen hat. Die hierüber
zu erlassenden Reglemente unterliegen der Genehmigung der
kantonalen Behörden.

Die mit der Handhabung und Ausführung dieser Reglemente

zu betrauenden Bahnbeamlen sollen eine kenntliche
Auszeichnung in der Kleidung erhalten.

Die Beamten und Angestellten der Bahn sollen vorzugsweise

aus der Zahl der Kamonsangehörigen genommen werden,

wenn die sich h ezu Meldenden die nöthigen Fähigkeilen
besitzen.

Dieselben sind von der betreffenden Staatspolizeibehörde
für gewissenhafte und treue Pflichterfüllung in's Handgelübde
zu nehmen, sollen auch auf moiivirteS Begehren der besagten
Behörde entlassen werden.

Zur Sicherung des Bezuges der Consumosteuer auf
geistigen Getränken wird die Bahnverwaltung im Einverständnisse

mit den betreffenden Behörden die geeigneten Vorkehrungen

treffen.

8 30.

Die Regierung wird, vorbehältlich der von den Bundesbehörden

auszugehenden Gesetze, für Erlassung besonderer
Strafbestiminungen gegen Beschädigung der Eisenbahn,
Gefährdung des Verkehrs auf derselben und Ueberschreitung bahn«
polizeilicher Vorschriften besorgt sein.

Slorer und Beschädige! sind von den Bahnbeamten im
BetrelungSfalle festzunehmen und an die zuständige Behörde
abzuliefern.

Die Regierung kann die Oberaufsicht über den Bahndienst

in sicherheitspolizeilicher Beziehung durch ihre gewöhnlichen

oder durch besonders aufgestellte Beamte ausüben lassen.
Ihren Beamten und Angestellten steht der Eintritt in den

Bahnhof zur Ausübung ihres Dienstes jeder Zeit offen.
Die Gesellschaft hat der Regierung für die Vepsehung des

Polizeidienstes in den Hauptbahnhöfen ein geeignetes Lokal
anzuweisen.

'8 3 k.

Die Aktiengesellschaft als solche soll für die Bahnstrecken
selbst, mit Bahnhöfen, Zubehörde und Betriebsmaterial, so

wie für den Betrieb und die Bahnverwaltung so lange weder
in eine kantonale, noch in Gemeindebesteuerung gezogen werden

dürfen, als die Bahn den Aktionären nicht drei Jahre
hinter einander eine durchschnittlich? Dividende von 6 °/>
abwirft.

In dieser Steuerfreiheit sind jedoch die gesetzlichen
Beiträge au die gegenseitige Brandversicherung nicht begriffen.

Gebäude und Liegenschaften, welche die Gesellschaft außerhalb

deS Bahnkörpers und ohne unmittelbare Verbindung mit
demselben besitzen könnte, unterliegen der gewöhnlichen Be.
steucrung.

8 32.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Anschluß anderer
Eisenbahnunternehmungen in schicklicher Weise zu gestalten,
ohne daß die Tarifansätze zu Ungunsten einmündender Bahnlinien

ungünstiger gehalten werden dürfen. Allfällige Anstünde
unterliegen der Entscheidung des Bundes.

Die Gesellschaft gehl gegenüber dem Kanton Bern die
Verpflichtung ein:

1) für den Fall, daß sich innerhalb vier Wochen nach Er.
theilung dieser Konzession durch den Kanton Bern eine
Gesellschaft für Erstellung eines jurassischen Bahnnctzes
bilden sollte, welche alle im vorliegenden Konzcssionsakte
enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen sich verbindlich
macht, die Konzession für Viel Neuenstadt unter den
Bedingungen des gegenwärtigen KonzessionSakies an diese

neugcbildete jurassische Gesellschaft unenrgelblich abzutreten;
2) Sollte die jurassische Bahngesellschaft dagegen erst später

zu Stande kommen, so macht sich die Gesellschaft
verbindlich, innerhalb den nächsten zehn Jahren, vom Tage
der kantonalen Konzessionserlheilung an, der jurassischen
Gesellschaft das MiteigenthumSrecht an der Linie Biel-
Neuenstavt zur Hälfte einzuräumen, sobald ihr die letztere
Gesellschaft alle für Erstellung dieser Bahnstrecke gehabten
Auslagen zur Hälfte vergütet;

3) Anßervem übernimmt der Konzessionär unter allen
Umständen die Verpflichtung, sich mit sämmtlichen
Bahngesellschaften, welche im Kanton Bern ihren Sitz haben,
über einen im kantonalen Interesse liegenden gemeinsamen
Betrieb der ganzen beidscitigen Bahnnetze unter wechselseitig

vortheilhaftesten Bedingungen zu verständigen, in
dem Sinne namentlich, daß die Bahnzüge einer jurassischen
Bahngesellschaft direkt »nv ohne Unterbrechung bis Bern
und Neuenstadt, resp. Neuenburg, und die Bahnzüge der

Ostwestbahn-GeseUschaft direkt bis Biel und Neuenstadt,
resp Neuenburg, gegen Entrichtung etneS mäßigen, später
zu vereinbarenden WeggeldeS oder gegen Vergütung eines
verhältnißmäßigen Theiles der Anlagekosten zugelassen
werden.

Können sich die Unternehmungen über allfällige aus diesem
Artikel (Ziffer t, 2 und 3) herfließenden Anstünde nicht
verständigen, so entscheidet die Regierung des Kantonö Bern.

Für Zweigbahnen der hier konzedieren Strecken hat die
Gesellschaft jewejlen zu gleichen Bedingungen den Vorrang
vor andern Bewerbern, soweit nicht allfällige ältere Rechte
vorgehen.



8 33,

Dem Bundesralhe ist vorbehalten, für den regelmäßigen
und periovischen Personentransport je nach dem Ertrage der
konzedirten Bahnen und dem finanziellen Einflüsse derselben auf
den Postertrag eine jährliche KonzessionSgebühr zu erheben, die
den Betrag von Fr. 500 für jede im Betriebe befindliche
Wegstrecke von einer Stunde nicht übersteigen soll. Der Bun-
deSrath wird jedoch von diesem Rechte so lange keinen Gebrauch
machen, als die Bahnunternehmung nicht mehr als 4 Prozent,
nach erfolgtem Abzug der auf Abschreibungsrechnung gebrachten
oder einem Reservefond einverleibten Summen, abwirft. (Bun-
deSbeschluß vom 17. August 1852, Art. 1.)

8 34.

Der Bund ist berechtigt, die Eisenbahn sammt dem Material,
den Gebäulichkeiten und den Vorrälhen, welche dazu gehören,
mit Ablauf des 30, 45, kl)., 75., 9l). und 99. Jahres, vom
1. Mai 1858 an gerechnet, gegen Entschädigung an sich zu
ziehen, nachdem er den h. Stand Bern fünf Jahre zum Voraus
hievon benachrichtigt hat.

Der Kanton Bern wird hiervon der Gesellschaft sofort
Kenntniß geben.

8 35.

Für die Auszahlung der zu leistenden Entschädigung gelten
folgende Bestimmungen:

a) Im Falle des Rückkaufes im 30., 45. und kl). Jahre ist
der 25fache Werth des durchschnittlichen Reinertrages
derjenigen zehn Jahre, die dem Zeitpunkte, in welchem
der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen;
im Falle des Rückkaufes im 75, Jahre der 22/,fache
und im Falle des Rückkaufes im 90. Jahre der 20fache
Werth dieses Reinertrages zu bezahlen, immerhin jedoch
in der Meinung, daß die Entschädigungssumme in keinem

Falle weniger, als das ursprüngliche Anlagekapital betragen

darf. Von dem Reinerlrage, welcher dieser Berechnung
zu Grunde zu legen ist, find übrigens Summen, welche
auf Abschreibungsrechnung getragen oder einem Reserve-
fond einverleibt werden, in Abzug zu bringen;

ì>) Im Falle deS Rückkaufes der Bahnen im 99. Jahre ist
die muthmaßliche Summe, welche die Erstellung derselben
und ihre Einrichtung zum Betriebe in jenem Zeitpunkte
kosten würde, als Entschädigung zu bezahlen;

c) Die Bahnen, sammt Zubehör find jeweilen, zu welchem
Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in vollkommen
befriedigendem Zustande dem Bunde abzutreten. Sollte
dieser Verpflichtung kein Genüge geleistet werden, so ist
ein verhältnißmäßiger Betrag der Rückkaufssumme in
Abzug zu bringen.

Kann eine Verständigung über die zu leistende Entschädigung

nicht, erzielt werben, so wird die letzlere durch daS Ober-
aericht desjenigen KantonS, in welchem die Gesellschaft ihren
Sitz hat, als Schiedsgericht, bestimmt.

8 36.

Das oben festgestellte Rückkaufsrecht des Bundes steht
auch dem konzedirenden Kantone zu, in dem Sinne, daß
derselbe zu den vorbezeichneten Epochen, aber bloß nach vierjähriger

Benachrichtigung, das Rückkaufsrecht ausüben darf, im
Falle der Bund je ein Jahr vorher keinen Gebrauch davon
gemacht hätte

In Beziehung auf die Entschädigungsnormen, so wie auf
die Dazwischenkunft des Schiedsgerichtes, gelten die

Bestimmungen der 88 34 und 35.

8 37.

Für die Erfüllung der gemäß § 7 hievor eingegangenen
Verpflichtungen leistet die Gesellschaft folgende Kautionen, als:

s) soweit sich die Verpflichtungen auf den Bau der Strecke
Btel-Neuenstadt beziehen, spätestens dreißig Tage nach
der BundeSgenchmigung eine Kaution von fünfhundert-
tauscnd Franken;

d) soweit sich die Verpflichtungen auf den Bau der Strecke
Biel-Bern beziehen, binnen sechs Monaten vom Tage der
BunVeSgenehmigung an gerechnet, eine besondere Kaution
von fünfzigtausend Franken.

Diese Kautionen sollen in soliden Werthpapieren oder in
baarem Gelde bestehen. Im letztern Falle vergütet die Regierung
den Zins davon zu vier vom Hundert.

Wird die eine oder andere Kaution nicht geleistet, so

erlöscht jeweilen die Konzession, auf welche die Kaution sich

bezieht, unbeschadet jedoch der in 8 38 enthaltenen Bestimmung,
Falls der Kanton Bern dieselbe hinsichtlich der Ausführung
der Strecke Biel-Bern zur Anwendung zu bringen für angemessen
erachten sollte.

Sollte die eine oder andere der unter lit. a und l,
angeführten Verpflichtungen nicht erfüllt werden, so verfällt die
betreffende Kaution dem Staate.

^ Die Kautionen werden herausgegeben, sobald der in 8 7
geforderte Finanzausweis geleistet ist und die Gesellschaft
nachweisen kann, daß sie wenigstens das Doppelte der Kautionssumme

auf der betreffenden Bahnlinie verausgabt hat.

8 38.

Die Bahnstrecke Bicl-Neuenstadt haftet für die Ausführung
der Strecken Biel-Bern und Bern-Luzern und die Konzessionäre
stehen überdieß mit ihrem ganzen jetzigen und zukünftigen
Gesellschaftsvermögen für die Erbauung und den Betrieb jener
Bahnstrecken ein.

8 39.

Die Regierung erklärt sich bereit, alle von ihr aufgenommenen

Vorstudien über die Bahnstrecke Biel-Neuenburgergränze
der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

8 40,

Sollte die Gesellschaft in Konzessionsakten oder später
während deS Baues unv Getriebes der Bahn andern Kantonen
günstigere Bedingungen bewilligen, als gegenwärtige Konzes-
sionSakte enthält, oder solche günstigere Bedingungen bereits

bewilligt haben, so sollen solche auch für den Kanton Bern
und die durch denselben gehenden Bahnstrecken ihre Anwendung
finden.

8 41.

Streitigkeiten civilrechtlicher Natur, welche über die
Auslegung dieses Vertrags zwischen der Regierung und der
Gesellschaft sich erheben könnten, sollen ohne Wcitersziehung durch
daS Obergericht desjenigen KantonS, in welchem die Gesellschaft
ihren Sitz hat, schiedsgerichtlich entschieden werden.

Abgeschlossen, unter Ratifikationsvorbehalt, in

Bern, am 21. Oktobek 1853.

Namens der Direktion Namens der Regierung
der schweiz Ostwestbahngesellschaft, des KantonS Bern,

Der Vorstand der Direktion für
Der Präsident: EntsumpfungenU.Eisenbahnen:

Dr. Hildebrand. Sahli.



Der Régi erungs rat h stellt den Antrag:

1) Der Große Rath möchte der mit der Ostwestbahnge«
sillschaft unterm 21. Oktober 1858 unter Ralifikalionsvorbe-
halt abgeschlossenen Konzessionsurkunde unter nachstehendem
Vorbehalte die Genehmigung ertheilen.

2) Der Zemralbahngesellschaft ist vom Regierungsrath
eine angemessene Frist anzuberaumen, um sich darüber zu
erkläre», vo sie nach Mitgäbe des Art. 3t der Konzessionsurkunde

vom 24. November 1852, Lemma 3, von dem ihr
daselbst eingeräumten Rechte Gebranch machen und demgemäß
die an die Ostwestbahngesellschast ertheilte Konzession mit allen
darin enthaltenen Bedingungen übernehmen wolle. Erklärt sich die

Zentralbahn innerhalb der anberaumten Frist nicht für diese

Uebernahme, so tritt die Konzession für die Ostwestbahngesellschast

definitiv in Kraft.

Z i s ch e r. Herr Präsident, meine Herren! Sie wissen,
eS kommt bei Gegenständen, die in einem innern Zusammenhange

stehen, und eigentlich als Ganzes betrachtet werben
müssen, sehr viel darauf an, wie sie in Behandlung kommen.
Wir haben hier ein Ganzes: erstens ist es die Ostwestbahn,
welche Subvention verlangt, zweitens handelt es sich um eine

Betheiligung der Gemeinden, drittens um Erstellung der Linie
Biel-Neuenstadt und viertens um diejenige von Viel nach
Bern. Nun hätte es mir rationeller geschienen, die Hauptsache

voran zu nehmen, also die große Frage, ob man der
Ostwestbahn eine Subvention von 2 Millionen bewilligen
wolle, dann würde erst das Andere folgen, welches mehr als
Accessorium betrachtet werden kann. ES ist noch ein anderer
Grund, der mich bestimmt, diesen Standpunkt einzunehmen.
Sie wissen, daß diese Gesellschaft, wie andere Eisenbahngescll-
schaften, dem BundeSrathe einen Finanzausweis vorlegen sollte,
daß dieser Ausweis aber noch nicht oder nicht genügend
geleistet ist, daß wir also möglicher Weise in den Fall kommen
können, eine Konzession zu ertheilen, zu deren Ausführung
die betreffende Gesellschaft nicht hinreichende Mittel besitzt. Nun
rst bekannt, daß von Seite der Ostwestbahngesellschast dem
BundeSrathe ein FinanzauS eingegeben wurde, daß aber
darüber noch nicht entschieden ist. In diesem Ausweise wird daraus

gerechnet, daß der Staat Bern der Gesellschaft eine
Subvention von 2 Millionen Franken bewilligen werde, oder mit
andern Worten, daß es von der Staaisbethciligung abhängt,
ob die Gesellschaft überhaupt »och bestehe. Das von mir
vorgeschlagene Versahren ist sowohl der Sache angemessen, und
liegt auch im Interesse der Diskussion. Befolgen Sie es

nicht, so haben Sie' den großen Nachtheil, daß eine Menge
Gründe, welche das Hauptgeschäft beschlagen, in die Frage
der KonzessivnSertheilung hineingezogen und später wiederholt
werden, wahrend sie bann wegfallen würden, wenn man das
Hauptgeschäft voraus nähme. Der Große Rath mag entscheide»,

wenn der Herr Präsident nicht von sich aus glaubt, die

verlangte Abänderung treffen zu können.

Herr Präsident. Mir persönlich ist es gleichgültig, ob

man m dieser Sache so oder anders verfahre. Ich setzte

voraus, die Konzesstonsertheilung an die Ostwestbahngesellschast
werde zu keiner oder nur zu einer sehr geringen Diskusston
führen. Ich betrachte die vorliegende Koncession als eine der
allergünstigsten für den Kamon, sie ist sehr günstig in Hinsicht

auf die Garantien, welche sie dem Staate gewährt. Den
Zusammenhang, den man in die Sache legen will, kann ich
darin nicht finden. Ich betrachte sie nämlich so, daß, wenn
auch die Ostwestbahngesellschast den Finanzausweis nicht
geleistet haben sollte, die Gesellschaft deßhalb nicht erloschen sei,

sondern die Konzession. Was die Wirkung der Konzessionserlheilung

betrifft, so wird es sich fragen, ob die Gesellschaft
die gestellten Bedingungen erfüllen könne oder nicht. Erfüllt
sie sie nicht, so müssen wir sehen, daß eine andere Gesellschaft

günstigere Bedingungen eingeht. So schaue ich die

Sache an. Ich habe gestern die Tagesordnung festgestellt, es

wurde keine Bemerkung dagegen gemacht, und ich denke, der

Herr Berichterstatter werde sich zunächst auf das erste Geschäft
vorbereitet haben. Ich will ihn daher anfragen.

Sahlt, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter. Ich hatte allerdings keinen Zweifel, daß

man mit Behandlung der Uebereinkunsl, betreffend die

Konzesstonsertheilung für die Linien Biel-Nenenstadt und Biel-
Bern ansaugen werde. WaS die Bemerkungen des Herrn
Fischer betrifft, so unterscheidet er zwischen Hauptsache und
Accessorium. Dieser Unterschied scheint mir in der Sache selbst
nicht zu bestehen. ES handelt sich um zwei ganz unabhängige
Fragen, und obschon ich einen gewissen Zusammenhang der
Gegenstände nicht läugne, so glaube ich, es könne dennoch
so oder so verhandelt werden. Verfahren Sie nach dem

Antrage des Herrn Fischer, so wird bei Behandlung der Frage
der Staatsbetheiligung die KonzessionSenheilung für die Linie
Biel-Neuenstadt ebenfalls hineingezogen werden müssen, und
die Versammlung ist dann noch im Unklaren über die für den
Staat wichtigste Frage. Persönlich wäre eS mir auch ganz
gleich, welches Verfahren man einschlagen würde, aber ich
glaube, eS sei zweckmäßiger, an der Tagesordnung
festzuhalten.

Die Beibehaltung der vom Präsidium festgestellten
Tagesordnung wird mit großer Mehrheit beschlossen und der

Antrag des Herrn Fischer bleibt in Minderheit.

Hierauf wird eine von der am 23. Oktober abhin in
Dachsfeldcn stattgefundenen Versammlung in Eisenbahnsachen

beschlossene Vorstellung an den Großen Rath
verlesen, welche dahin schließt: es möchte 1) die Staatsbetheiligung

zu Gunsten der Ostwestbahn; 2) der Staaisbau der
Linien Biel-Neuenstadt und Biel-Bern, oder wenn derselbe
nicht belieben sollte, 3) die Konzessionirung derselben an die

Ostwestbahn oder an eine andere Gesellschaft, welche dem Jura
entsprechende Vortheile bieten würde, beschlossen werden.

Herr Berichterstatter. Die Frage, welche Ihnen nun
zur Entscheidung vorgelegt wird, besteht darin, ob der
Ostwestbahngesellschast, welche bereits die Konzession für Erstellung
einer Eisenbahn von Bern nach Kröschenbrunuen besitzt, auch
die Konzession für die Linien von Biel über Neuenstadt bis
an die neuenburgische Kanlonsgränze und von Biel nach Bern
ertheilt werden soll. Das Stück Biel-Neuenstadt ist daS einzige
noch nicht konzedirte in der Thallinie, welche den-Osten der
Schweiz mit dem Westen verbindet. Alle andern Stücke sind
bereits entweder dem Betriebe übergeben, oder im Bau begriffen.
Es haben sich nun für dieses Stück, entsprechend der Wichtigkeit,
die es für den Verkehr hat, eine ziemliche Zahl Konzessionö-
bewerber gemeldet. Wie Sie dem Berichte des Negierungs-
rathes entnommen haben, sind diese Bewerber die neuenburgische
Jurabahngesellschaft, die Gesellschaft Franco-Suisse, diejenige
der Zentralbahn, diejenige der Ostwestbahn, und Herr vo.
Schneider. Neben diesen Bewerbern war aber auch ein Kvn-
zessionsbegchren aus dem Jura eingelangt mit der Erklärung,
die Konzession für die Linie Biel-Neuenstadt werde nur im
Interesse des gemeinen Wohles verlangt, nicht zu spekulativen
Zwecke». Einige Zeit nachher zog das jurassische Komite seine

Eingabe zurück und wurde ein Begehren, das den Staaisbau
zum Zwecke hatte, an den Großen Rath gerichtet. Ich will
Ihnen nun in Kürze mittheilen, was bezüglich dieses
Gegenstandes vor sich ging Am nächsten lag es, daß man mit
der Gesellschaft der Zcntralbahn und der Franco-Suisse unterhandelte,

weil es bereits länger bestehende Gesellschaften waren. Die



letztgenannte Gesellschaft weigerte sich jedoch, die Bedingung
einzugehen, an welche die Konzession für das Stück Biel-
Ncuenstadt geknüpft wurde, nämlich die Linie Biel-Bern gleichzeitig

zu übernehmen. Schon dieser Grund wäre hinreichend
gewesen, die Verhandlungen abzubrechen, denn die Ausführung
per Linie Biel-Gern steht in so engem Zusammenhange mit
der Linie Viel Neucnstadt, daß man diese nicht getrennt konze-
diren kann, ohne die Interessen des Landes wesentlich zu
verletzen. Aber auch abgesehen davon, kam der Umstand in
Betracht, daß die Gesellschaft einen wesentlich französischen
Charakter hat, sie kann sich nach Belieben mit jeder französischen
Linie vereinigen und eine französische Verwaltung an die Spitze
stellen; sie steht denn auch in enger Verbindung mit der
Gesellschaft PariS-Lvon. Deßhalb wurden die Verhandlungen
abgebrochen. Später reichte die Gesellschaft Franco-Suisse bei

den BundeSbehörven ein ZwangskonzesstonSbegehren gegen den
Kanton Bern ein, mit andern Worten: die Gesellschaft suchte
bei der Eidgenossenschaft durch Zwang zu erreichen, was sie

von demselben auf dem Wege freundlicher Unterhandlung nicht
erhalte» konnte. Die Verhandlungen mir der Zentralbahn
waren viel einläßlicher. Man besprach sich gegenseitig oft und
viel, und unter gewissen Bedingungen ließ die Gesellschaft der

Zentralbahn sich allerdings herbei, die Linie Kiel-Bern mit in
den Kauf zu nehmen; die andern Bedingungen jedoch, welche
der Kanton Bern stellte, wurden von derselben in sehr geringem
Maße berücksichtigt, so daß die Eisenbahndirektion in die Lage
kam, von der Regierung Weisung zu verlangen, wie weit man
gehen solle. Die Regierung ertheilte hierauf eine Instruktion,
an deren Schluß die Erklärung enthalten war, man anerkenne
daS von der Zentralbahngesellschaft für die Linie Biel-Neuen-
stadt in Anspruch genommene Ausschlußrecht nicht, sondern
gestehe ihr nur ein Vorrecht zu, dieses Stück zu gleichen
Bedingungen, die eine andere Gesellschaft eingehen würde, zu bauen.

Zu dieser Erklärung gab der Wortlaut der Konzessionsurkunde
Anlaß. Darauf wollte die Zentralbahn sich nicht verstehen,
sondern machte Miene, auf ähnlichem Wege, wie die Franco-
Suisse gegen den Kanton Bern vorzugehen. Sie wählte aber
nicht den Weg des ZwangskonzessionSdegehrenS, sondern lud
den Kanton vor Gericht Es wurde zu diesem Ende ein

Schiedsgericht angeruken, dessen Entscheid, wie Ihnen bekannt

ist, dahin ging, die Zentralbahn habe kein Ausschlußrecht,
sondern nur ein Vorrecht, unter gleichen Bedingungen zu bauen.

Obschon die Bedingungen, welche die Regierung seiner Zeit
gestellt Halle, sehr moderat waren und keineswegs so weit
gingen als diejenigen, welche die Ostwestbahn nun eingeht, so

zog die Zentralbahn sich dennoch zurück und nahm eine

beobachtende Stellung ein, was etwa gehen möchte. Wäs die

Linie Biel-Bern betrifft, so ist daö Verhältniß dieses, daß seiner

Zeit die Gesellschaft Franco Suisse die Konzession dafür
verlangt hatte. Der Zentralbahn war indessen dieselbe Konzession

für fünf Jahre zugesichert mit der Bedingung, daß, wenn sich

während dieses Zeilraumes andere Bewerber melden sollten, sie

binnen der Frist eines JahreS den Lau davon selbst zu
übernehmen oder zu erklären habe, daß sie auf die zugesicherte

Konzession verzichte. Die Zentralbahn erklärte, den Bau selbst

übernehmen zu wollen, aber trotz dieser Erklärung wurde binnen
der anberaumten Frist kein Spatenstich ausgeführt, und was
noch mehr bedeutet, kein Ingenieur an Ort und Stelle geschickt.

Das Verhältniß ist nun dieses, daß der Kanton Bern die freie

Verfügung über diese Linie hat, daß er aber, wenn er wollte,
die Zentralbahn zur Erstellung derselben anhalten könnte, was
indessen im Interesse des Landes und namentlich deS Jura nicht
rathsam ist. Was die andern Bewerber betrifft, so lasse ich

zunächst das Konzessionsbegehren des Herrn l)r. Schneider
bei Seile. Auf das Begehren der neuenvurgischcn Jurabahngesellschaft

traten wir nicht ein, weil dasselbe nur als ein

Manöver erschien, um der VerriereSdah» gegenüber eine Kvn-
kurrcnzbahn zu erstellen und als Unterhandlungsmittel zu dienen,

um die Konzession auf französischem Boden zu erhalten, während
das Anerbiete» der Gesellschaft zur Zeit noch auf keiner reellen

Tazblatt des Großen Rathes ts»s.
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Grundlage beruhte. Wir kommen zur Ostwestbahngesellschaft,
mit welcher eine Konzession unter RatifikationSvordehalt ge.
schlössen wurde Man darf wohl beifügen, baß diese Konzes-
sionSakte für den Staat von allen, die gegenwärtig eristiren,
die günstigste ist, und eS ist auch begreiflich, daß die Gesellschaft

sie eingehen konnte, weil ihr durch die Konzession der
beiden Linien wesentliche Vortheile zukommen. Durchgehen wir
die KonzesstonSakle, so finden wir eine Bedingung, gegen welche
die Zentralbahn sich immer sträubte; eS betrifft den Vorbehalt,
daß die Gesellschaft die konzedirten Bahnstrecken nicht abtreten,
mit keiner andern Gesellschaft sich fustoniren und ebensowenig
den Betrieb einer dritten Gesellschaft übertragen dürfe, es sei
denn mit Einwilligung deS Großen Rathes. Ich will nicht
auf eine Erörterung der ganzen Tragwette dieser Bestimmung
eingehen, aber nach den gemachten Erfahrungen ist es äußerst
wichtig, ob wir zu einer Abtretung der betreffenden Bahnstrecken,
zu einer Fusion mit einer andern Gesellschaft, oder auch nur
zu einer Abtretung deS Betriebs etwas zu sagen haben oder
nicht. Eine fernere Bedingung besteht darin, daß die Gesellschaft

sowohl für die konzedirten Bahnen, wie für diejenigen
Bahnstrecken, welche sie bereits besitzt oder künftig noch erwerben
mag, ihren ausschließlichen Verwallungssttz in Bern nimmt.
Auch auf diese Zusicherung wollte die Zentralbahn nicht
eingehen, obschon es Mittel und Wege gegeben hätte, auf welchen
sie dem Begehren der Regierung einige Rechnung hätte tragen
können. Die Erfüllung einer solchen Bedingung wird ebenfalls

von wesentlichem Einflüsse auf die Entwicklung unjeres
Eisenbahnwesens sein Gleichzeitig wird der Regierung während
deS BaueS und Betriebes der Bahn ein dreifaches für die
Gesellschaft verbindliches Vorschlagsrecht zur Besetzung von
zwei Stellen im Verwaltungsrathe der Gesellschaft eingeräumt,
ohne daß die Bekleidung dieser Stellen an einen Aktienbesitz
geknüpft wäre. Bon der Zentralbahnverwaliung haben wir
zwar die schriftliche Zusicherung, daß der Staat durch zwei
Mitglieder im Verwallungsrathe vertreten werden soll, aber
auf das wichtige Zugeständniß wollte diese Gesellschaft nicht
eingehen, daß die Vertretung deS Staates an keinen Aktienbesitz
geknüpft sein soll. Ich gehe keineswegs von der Ansicht aus,
daß ein Mitglied des Verwaltungsrathes, daö Aktien der
betreffenden Eisenbahn besitzt, aus diesem Grunde die Interessen
der Aktien denjenigen des Staates unter allen Umständen
überordne, aber mir scheint, es sei der Würde deS Staates
angemessener, daß seine Vertretung in der Verwaltung nicht
vom Besitze einer Anzahl Aktien abhängig sei, sondern daß sie

kraft seines OberhohutSrechieS stattfinde. Eine wettere
Bedingung, auf die ich indessen nicht so viel Gewicht lege, besteht
darin, daß die Regierung das Recht hat, zu verfügen, daß der
Bau der Bahn zweispurig erstellt werde. Nach der Konzession
der Zentralbahn ist daS Verhältniß ein anderes. Wenn die

Regierung es nöthig findet, so kann sie die Herstellung eines

zweiten GeleiseS verlangen; findet aber die Gesellschaft es nicht
nothwendig und entspricht sie dem Begehren nicht, so entscheidet
ein Schiedsgericht darüber. Auch in dieser Beziehung ist also
die staatsautoriräl in der Konzession der Ostwestbahn viel
nachdrücklicher gewahrt. Eine sehr wichtige Bestimmung ist
im § 2(1 der Konzession enthalten, sie ist für das allgemeine
Publikum von sehr großem Interesse und von wohlthätiger
Wirkung; auch diese Bedingung wurde von der Zentralbahn
von der Hand gewiesen. Sie besteht darin, daß die Passagiere
5l> Pfund Gepäck frei haben. Wer auf der Eisenbahn gereist
ist, weiß, wie lästig es ist, wenn man für jedeö Pfund Gepäck,
daS man nicht an der Hand tragen kann, die Tare zahlen
muß. In der Konzession der Zentralbahn ist zu Gunsten der
Gesellschaft der Vorbehalt eingeräumt, wenn die Rente der
Bahn den Betrag von 5 <>/» nicht erreiche, so dürfe eine
Erhöhung des Tarifes stattfinden. Es ist Ihnen bekannt, daß
der von Herrn lZr. Schneider eingereichte KonzesstonSenlwurf
eine ähnliche Bestimmung enthielt, daß man aber dagegen
reklamirte. Man verlangte die Streichung dieses Vorbehaltes,
und er ist in der vorliegenden Konzession gestrichen. Einen sehr
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großen Fortschritt enthält der § 31 derselben. Bekanntlich
erhielien die Eisenbahngesellschaften, namentlich die Zentralbahn,
Steuerfreiheit. Bei der Unterhandlung mit der Ostwestdahn-
gesellschaft stellten wir das Begehren, daß sie sich einer Steuer
unterwerfe. Man antwortete uns: wir räumen alle Vortheile
ein, deren Erfüllung uns möglich ist, aber stellt uns nicht auf
eine ganz andere Basis als andere Gesellschaften; wir wollen
uns der Steuer unterwerfen, sobald wir eine gewisse Rente
beziehen. Nun ist die Bedingung aufgenommen, daß die

Steuerfreiheit der Ostwestbahn aufhört, sobald die Bahn drei
Jahre hintereinander eine durchschnittliche Dividende von
6 °/o abwirft. Ich gebe zu, daß diese Bedingung für den
Moment nicht von großer praktischer Bedeutung sei, aber
prinzipiell ist sie sehr wichtig. Uebrigens erinnere ich nur an die

Verhandlungen des Großen Rathes in Zürich, wo man in
letzter Zeit von einer Gesellschaft verlangt halte, daß sie nach
Ablauf eines Termins von fünfzehn Jahren eine Steuer
entrichten soll. Es gab eine lange Verhandlung darüber, wobei
der Staat am Ende unterlag. Hier handelt eS sich darum,
das Prinzip zu retten. UebrigenS vergessen sie nicht, daß die
Konzession für 99 Jahre ertheilt wird, und was dann
geschieht, wissen wir nicht. Vielleicht gewinnt diese Bestimmung
in zehn, zwanzig Jahren eine größere Tragweite. Ein
wesentliches Recht räumt ferner der § 36 dem Staate ein. Nach
der Konzession der Zentralbahn können die in ihr Netz fallenden

Bahnstrecken von den Kantonen nur in ihrer Gesammtheit
zurückgekauft werden. Wenn der Kanton Bern die
Eisenbahnen auf seinem Gebiete, welche in dieses Netz gehören,
zurückkaufen will, so muß er warten, bis die andern belhei-
ligten Kantone dasselbe wollen. In der vorliegenden
Konzession ist die Bestimmung ausgenommen, daß der Kanton
Bern die in seinem Gebiete liegenden, zur Ostwestbahn
gehörenden Bahnstrecken selbstständig zurückkaufen kaun. Endlich
liegt wieder ein anerkennenSwerlhes Zeichen, sich der StaatS-
aulorität und der allgemeinen Gesetzgebung zu unterziehen,
darin daß in der Konzession der Ostwestbahn die Entscheidung
allsälliger civilrechtlicher Streitigkeiten nicht einem gewöhnlichen

Schiedsgerichte, sondern dem Obergerichte deS KantonS
Bern übertragen wird, daß also die Gesellschaft wie jeder
Bürger, vor dem Obergerichte Recht nehmen muß. Wer
weiß, welche Rolle der Zufall bei der Zusammensetzung der
Schiedsgerichte spielt, wird die Bedeutung dieses Artikels nicht
verkennen. Mehr als alles dieses sind aber die Bestimmungen,
welche sich auf die Erstellung eines jurassischen BahnnetzeS
beziehen. AIS die Zentralbahn in den Kanton Bern kam, suchte
sie ihre Linie durch den Hauenstein; der Jura wurde damals
umgangen, er, der eine Hauptstraße nach Basel hat. Nun
glaube ich, die Zentralbahngesellsckast habe zwar die Ausführung

dieses Planes bereut, und wenn ich recht berichtet bin,
so ging der selige Speiser mit dem Gedanken um, die Böz-
bcrglinie zu bauen, also selbst eine Konkurrenzlinie gegenüber
der eigenen Bahn, um mit der Walvshul-Linie zu konkurriren.
Meines Erachtens hätte die Zentralbahn darauf sehen sollen,
ob sie nicht selbst die Erstellung einer Linie durch den Jura
übernehmen wolle. Wir verlangten von Seite dieser Gesellschaft

nur die bestimmte Zusicherung, auf gewisse Eventualitäten

hin den Bau der Juralinie zu übernehmen. Die
Verwaltung der Zentralbahn wollte nicht darauf eingehen, während

sie selbst früher von der Ansicht ausging, es sei besser,
selbst eine Konkurrenzlinie zu bauen, als zu riskiren, daß eine
andere Gesellschaft sie baue. Die Ostwestdahn dagegen, die
es freilich viel besser thun kann, geht aus diese Eventualität
ein. Sie werden sich aus dem Inhalte der Konzession selbst
überzeugen, daß die gegebene Zusicherung in jeder Beziehung
genügend ist. Für den Fall nämlich, daß sich innerhalb euer
Wochen nach Eriheilung der Konzession eine Gesellschaft tür
Erstellung eines jurassischen BahnnetzeS bilden sollte, welche
alle im vorliegenden Konzessionsakie enthaltenen Verpflichtungen

zu erfüllen sich verbindlich macht, Hai die Ostwestbahn--
gcsellschaft derselben die Konzession für Viel-Ncuenstadt ume?

den Bedingungen des gegenwärtigen AkteS unentgeldlich
abzutreten. Wir verlangten dieß ausdrücklich, um dem Jura
wenigstens Gelegenheit zu geben, nach der KonzessionSertheilung
noch die Initiative zu ergreifen. Sollte die jurassische Bahn-
gesellschaft dagegen erst später zu Stande kommen, so macht
die Ostwestbahngesellschaft sich verbindlich, innerhalb der nächsten

zehn Jahre derselben das Miteigenthumsrechr an der Linie
Biel-Neuenstavt zur Hälfte einzuräumen, sobald ihr die
jurassische Gesellschaft alle für Erstellung dieser Bahnstrecke
gehabten Auslagen zur Hälfte vergütet. Außerdem ist eine

Verständigung mit sämmtlichen Bahngesellschaften vorgesehen, welche
im Kanion Bern ihren Sitz haben, und zwar zum Zwecke eines
im kantonalen Interesse liegenden gemeinsamen Betriebes, wobei

namentlich auch auf die Bahnzüge einer jurassischen
Gesellschaft Rücksicht genommen werden muß. Dabei ist bemerkt,
daß wenn sich irgendwie Streit darüber erheben sollte, die
Regierung von Bern entscheidet, so daß die öffentlichen Interessen

gehörig gewahrt werden können. Das sind Bestimmungen,

welche in der Konzession enthalten find. Neben diesen
Gründen gibt eS aber noch eine Reihe anderer, welche zeigen,
daß es im Interesse des Kantons liegt, der Ostwestbahn die
Konzession für die fraglichen Bahnstrecken zu ertheilen. Ich
will nur anführen, daß diese Gesellschaft dadurch wesentlich
gekräftigt wird. Sie wird eine andere Position einnehmen
können als bisher. Es liegt auch im Interesse deS KantonS
Bern, weil er die Linie durch das Emmenthal erhält, weil
die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz in Bern hat und der
Staat selbst an Einfluß dabei gewinnt. Wir haben zu sehr
erfahren, daß wir von Basel und Zürich zu weil entfernt sind,
um allen Verhandlungen gehörig folgen zu können. Daher
geschah es, daß, wenn wir ein Wort zur Sache sagen wollten,

in Basel nicht selten allcS schon geordnet war. Unter
diesen Umständen (und hier komme ich zum KonzessionSbegeh-
rcu des Herrn Dr. Schneider, welcher mehrere dieser günstigen
Bedingungen ebenfalls einräumen wollte) schien es, man salle
von andern Bewerbern Umgang nehmen, weil durch Erthei-
lung der Konzession an die Ostwestbahn die Linie durch das
Emmenthal einen Stützpunkt erhält, weil es ferner im
Allgemeinen besser ist, sich einer bereits bestehenden Gesellschaft als
einer neuen anzuschließen, und eS nur bann im Znteresse des
Kantons liegt, sich einer andern Gesellschaft anzuschließen,
wenn keine der bestehenden gleich günstige Bedingungen
eingehen will. Ich komme zum Schlüsse und frage: begehen wir
eine Unbilligkeit gegen die Zentralbahn? Mit ruhigem
Gewissen darf ich sagen: nein, wir haben ehrlich, loyal und
nachgiebig mit dieser Gesellschaft unterhandelt; sie wollte auf
die von uns gestellten Bedingungen nicht eingehen, sie suchte
auf dem Wege des Prozesses zum Ziele zu gelangen, sie verlor.

Leither meldete sie sich nicht mehr. Was die Gesellschaft

eigentlich beabsichtigt, ist mir gegenwärtig nicht bekannt.
Abgesehen davon, daß eS von unserer Seite lächerlich wäre,
nachdem man einen Prozeß gewonnen, beim Gegner anzuhalten,

daß er die Konzession für die betreffende Bahnstrecke
übernehme, liegt keine Unbilligkeil in unserm Verfahren, weil es
der Zentralbahn immer noch unbenommen bleibt, unter gleichen
Bedingungen die Konzession dennoch zu übernehmen. Deßhalb
schließt der Bericht deS Regierungsrathes dahin, die Konzession
werde der OstwestbahngeseUschafl mit dem Vorbehalt ertheilt,
daß der Zentralbahngesellschaft eine angemessene Frist
anberaumt werde, um sich darüber zu erklären, ob sie von ihrem
Rechte Gebrauch machen und die Konzession unter ^gleichen
Bedingungen übernehmen wolle Erklärt sie sich dazu bereit,
so mag sw die Konzession übernehmen, sonst erwächst diese

für die Ostwestdahn in Kraft. Mithin sagen wir nichts
anderes als: wir anerkennen das Vorrecht der Zegtralbahn, aber
dazu sind wir nicht da, günstigere Bedingungen, die eine
andere Gesellschaft einzugehen bereit ist, fahren zu lassen, um
der Zentralbahn die Konzession unter Bedingungen, die für
uns weniger günstig sind, zu ertheilen. Es scheint mir, was
die Ostwestdahn übernehmen kann, sollte die Zentralbahn auch



eingehen können. Auf daS auS dem Jura eingelangte Gesuch
trete ich jetzt nicht weiter ein, nur führe ich ergänzungSwcise
nsch an, daß aus der Umgegend von Lyß ebenfalls ein
Gesuch vorliegt, welches die Berücksichtigung der dortigen Oris-
verhältnisse durch Brückenbauten über die Aare rc. verlangt.
ES liegt auf der Hand, daß dieses nicht als Bedingung in
die Konzession aufgenommen werden kann, sondern später bei

der Feststellung des Trace berücksichtigt werden muß. Dieß
zur Erläuterung. Ich habe einen wesentlichen Punkt, der
noch erörtert werden soll, ganz übergangen, und erlaube mir
daher mit kurzen Worten darauf zurückzukommen Es betrifft
die Garantien, welche von der Ostwestbahngesellschaft
angeboten werden. Sie finden, daß in der Konzession die Linien
Biel-Neuenstadt und Biel-Bern getrennt behandelt sind.
Bezüglich veS Stückes Biel-Neuenstadt heißt es im Vertrage, die

Gesellschaft leiste spätestens 3t) Tage nach der Bundesgeneh.
migung eine Kaution von 5vv,vvv Fr., die erst herausgegeben
werde, wenn der Regierung der Ausweis über die zum Baue
erforderlichen finanziellen Mittel von Seile der Gesellschaft
geleitet sei und letztere nachweisen könne, baß sie wenigstens daS

Doppelle der Kautionssumme aus der Bahnlinie Biel-Neuen-
stadl verausgabt habe. Sollte diese Bahnstrecke nicht auf Ende
Juni 1831 vollendet sein und der Beginn der Erdarbeilen nicht
spätestens drei Monate nach der Bundesgenehmigung stattgefunden

haben, so verfällt die Kaution dem Staate; dasselbe

ist der Fall, wenn nicht bis zum gleichen Zeitpunkte der finanzielle

Ausweis geleistet würbe. Wenn eine Verspätung der
Betriebseröffnung eintritt, so hat die Gesellschaft dem Staate
eine Konventionalstrafe von Fr. 15V,(M zu bezahlen, die sich

für jedes weitere Jahr der Verspätung wiederholt. Es ist
somit nicht zu zweifeln, baß die Gesellschaft sich beeilen werde,
die konzessionsmäßigen Fristen einzuhalten, indem der Kanton

Bern daS" Recht hat, die ertheilte Konzession zurückzuziehen,

wenn die gestellten Bedingungen nicht erfüllt werden
sollten. WaS die Linie Biel-Bern betrifft, so sind die für
deren Erstellung vorgeschriebenen Garantien die nämlichen, wie
diejenigen, welche bezüglich der Linie Biel-Neuenstadt gegeben
sind, mit der Modifikation, daß für die Linie Biel - Bern die

Kautionssumme bloß auf'Fr. 5V,VVV festgesetzt ist, und zwar
aus dem Grunde, weil man die Gesellschaft nicht strenger
behandeln wollte, als absolut nöthig war. Dazu tritt aber die

weitere Bedingung, daß die Bahnstrecke Biel-Neuenstadt für
die Ausführung der Strecken Biel-Bern und Bern-Luzern haftet,

und baß die Konzessionäre übervieß mit ihrem ganzen
GesellschaflSvermögen für die Erbauung und den Betrieb der

genannten Bahnstrecken einstehen, so daß ich glaube, es seien

dieß Garantien, welche als genügend betrachtet werden können.
Eine Kaulion von 5VV.VVV Fr. ist wohl noch nie hinterlegt
worden. ES ist überhaupt nicht zu zweifeln, daß die Gesellschaft

das nöthige Geld für Erstellung der Linie Biel-Neuenstadt,

um deren Konzession sich so zu sagen alle Gesellschaften
streiten, mit ziemlicher Leichtigkeit werbe herbeischaffen können.

Ich empfehle Ihnen daher den Antrag des RegierungSratheS
zur Genehmigung.

Fischer. Sowohl bezüglich der Konzessionsertheilung
für die Linie Biel - Neuenstadt als für Biel - Schönbühl habe

ich hier einfach eine kurze Erklärung abzugeben. Ich begreife
nämlich ganz gut, daß, wenn der Große Rath Vertrauen in
die Ostwestbahn hat, wenn er sie auch bezüglich der Hauptlinie

als lebens- und konkurrenzfähig betrachtet, er keinen

Anstand nimmt, diese Konzession als eine Art Konsequenz ohne

Schwierigkeit zu ertheilen, und wenn ich das nämliche
Vertrauen und denselben Glauben hätte, so könnte ich mich gut
anschließen. Ich habe eS aber nicht, und behalte mir vor,
wenn die Hauptsache zur Behandlung kommt, nämlich die

Frage der Staatsbctheiligung bet der Linie Bern-Luzern, meine

Gründe geltend zu machen. Ich könnte sie jetzt schon geltend
machen, von der Ansicht ausgehend, daß, da die Lebens- und

Konkurrenzfähigkeit der Ostwestbahn für die Hauptlinie nicht
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dargethan ist, sie auch für die Nebenlinien in Zweifel gezogen
werden kann; aber ich will vor der Hand nicht näher darauf
eintreten. Ich beschränke mich auf die Erklärung, daß ich
nicht für die Konzeiston stimmen werde. Hingegen verwahre
ich mich VeS Bestimmtesten, daß, wenn man jetzt die
Konzession an die Ostwestbahngesellschaft ertheilt, man dann
bei der Frage der StaatSbeiheiligung sich darauf berufe und
sage: ihr habt bereits einen Akt deS Vertrauens beschlossen,
der Gesellschaft eine Last auferlegt, nun seid ihr der Konsequenz
wegen gebunden und cS soll nun auch die StaatSbetheiligung
beschlossen werden! Ich stelle also bestimmt darauf ab, daß
diese Frage einstweilen unberührt bleiben soll und die
Konzessionsertheilung nicht als vorgreiflich betrachtet werden kann.
Es soll mir später nicht vorgeworfen werden können, der
Große Rath habe bereits einen Akt deS Vertrauens gegen die
Ostwestbahn beschlossen, nun müsse man auch den weitern
Schritt thun. Ich bemerke dieß nur, um meine Stellung in
der Hauptsache zu wahren.

Bützberger. Bezüglich der Konzessionsertheilung erlaube
ich mir nur eine Anfrage an den Herrn Berichterstatter. Ich
erkläre nämlich von vornherein, daß ich dem Antrage des
Regierungsrathes beistimme und dafürhalte, daß diese Konzession
die günstigste ist, welche im Kanton Bern ertheilt wurde.
Dagegen ist nöthig, daß man sich klar mache, waS der s 38
bedeuten soll, weicher die Haftbarkeit der Bahnstrecke Biel-
Neuenstadi für die Linien Biel-Bern und Bern Luzern ausspricht.
Ich bin überzeugt, daß, wenn diese Konzession so, wie ste hier
vorliegt, den Bundesbehörden zur Genehmigung vorgelegt
werden soll, der 8 38 Anlaß zu einer Diskussion geben wird,
namentlich für den Fall, wenn die Zentralbahngesellschaft von
ihrem Prioritätsrechte Gebrauch machen will. Durch die
Entscheidung deS Schiedsgerichtes hat sie ihren Anspruch auf
das Ausschlußrecht verloren, dagegen besitzt sie das Vorrecht
noch, unter gleichen Bedingungen den Bau der Linie Biel-
Neuenstadt zu übernehmen, so daß die Möglichkeit da ist, daß
sie davon Gebrauch macht. Wenn dieser Fall eintritt, so bin
ich ebenso überzeugt, baß die Zentralbahngesellschaft erklärt, der
§ 33 der Konzession könne für sie nicht maßgebend sein, und
dann wäre die Eisenbahndirektion nicht in der Lage, eine
Modifikation eintreten zu lassen. Nun sehe ich voraus, daß
noch einmal ein Prozeß zwischen der Regierung und der
Zentralbahn entsteht über die Frage, ob die Regierung befugt
sei, derselben die im 8 38 ausgesprochene Haftbarkeil zu
überbinden. Ich weiß nicht, w'e ein Gericht entscheiden würde.
Ich zweifle sogar, ob ein Schiedsgericht in diesem Falle zu
Gunsten des Staates entscheiden würde. Man kann der
Zentralbahn unmöglich die Haftbarkeit für die Erstellung von
Bahnstrecken überbinden, die von ihrem Netze ganz unabhängig
sind. ES fragt sich also, welche Bedeutung diese Haftbarkeit
habe. Ich wünsche, daß zu Protokoll erklärt werde, ver 8 38
sei einzig für die Ostwestbahngesellschafi maßgebend, im klebrigen
bleibe es bet den Bestimmungen der Konzession, zu welcher ich
mit Vergnügen stimme.

Herr Berichterstatter. Ich will sehr gerne auf die

Anfrage des Herrn Bützberger antworten. Meiner Ansicht
nach muß die Zentralbahngesellschaft streng rechtlich den § 33,
so wie er ist,, übernehmen. Wir haben das Recht, die
Konzession unter Bedingungen zu ertheilen, wie wir wollen,
möglicher Weise unter solchen, welche die Zentralbahn nicht
annehmen kann. Sollen wer deßhalb in unserm Rechte beschränkt

sein? Dagegen gebe ich zu, wenn es sich darum handeln
würde, daß die Zentralbahngesellschaft alle übrigen Bedingungen
der Konzession eingehen und einwenden wüide, daß wir einen
andern Konzessionär für die Linie Bern-Luzern haben, so

würden wir erklären: so lange dieß der Fall, ist der 8 33 für
die Zentralbahn nicht verbindlich. Aber deßhalb ist der Artikel
nicht überstüßig; höchstens könnte er gegenüber der Zentralbahn
bezüglich der Linie Bern-Luzern eine Modifikation erleiden.
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Carlin fragt an, ob die Diskussion sich nur auf die

EinlreleuSfrage beschränke.

DaS Präsidium erwiedert, daß auch die ganze
Konzession in Berathung liege.

Carlin. Da cS sich so verhält, nehme ich die Freiheit,
hier einige Bemerkungen anzubringen. ES heißt im § 32 der
Konzession, daß, wenn sich innerhalb vier Wochen nach Er-
theilung dieser Konzession durch den Kanton Bern eine Gesellschaft

für Erstellung eines jurassischen BahnnetzeS bilden sollte,
welche alle im vorliegenden Akte enthaltenen Bedingungen zu
erfüllen sich verbindlich macht, die Ostwettbahngesellschaft
derselben die Konzession für die Linie Biel-Neuenstadt unter den
Bedingungen dcS gegenwärtigen KonzessionSaktes unentgeldlich
abtreten werde; daß, wenn die jurassische Bahngesellschaft
dagegen erst später zu Stande kommen sollte, die Ostwestbahngesellschaft

sich verbindlich mache, derselben innerhalb der
nächsten zehn Jahre, vom Tage der kantonalen Konzesstons-
eriheilung an, das MileigenthumSrccht an der Linie Biel-
Neuenstadt zur Hälfte einzuräumen, sobald ihr die betreffende
Gesellschaft alle für Erstellung dieser Bahnstrecke gehabten
Auslagen zur Hälfte vergüte. Ich wünschte, daß die Ziff. 2
dieses Artikels in dem Sinne modifizirt werde, daß einfach
die Frist von zehn Jahren gestrichen, oder in zweiter Linie
durch eine Frist von zwanzig Jahren ersetzt werde. Man
sollte diese Frist unbestimmt lassen, weil die Terrainstudien
vielleicht längere Fristen als zehn Jahre erfordern und cS

angemessen ist, diesem Umstände Rechnung zu tragen. Ich
wünschte ferner, baß dieselbe Wohlthat des dem Jura cinge-
räumten MiteigenthumSrechtes an der Linie Biel-Neuenstadt
sich noch auf die Linie Biel-Bern erstrecke mit Rücksicht darauf,
daß der ZentralbahngeseUschaft VaS Recht eingeräumt ist, die
Linie zu übernehmen. Wenn diese Gesellschaft die Konzession
übernehmen sollte, so wären wir Jurasfier von aller Beiheiligung
an der Linie Biel-Bern ausgeschlossen, weil die Interessen der
Zentralbahn ein anderes Verhältniß nicht zulassen würden.
Ich verlange daher, daß der dem Jura eingeräumte Vortheil
sich auch auf das Miteigenthumsrecht an der Linie Biel-Bern
während der zwanzigjährigen Frist erstrecke. Andererseits möchte
ich, in der Absicht, um für die Zukunft unangenehme Debatten,
wie solche bezüglich der Bern-Thun-Linie staltfanden, zu
vermeiden, daß man die Berechnung der Fristen auf eine bestimmtere

Weise festsetze. Die Eithcilung der Konzession kann heute
stattfinden, die Frist fängt aber erst mit dem Tage zu laufen
an, an welchem die Gesellschaft sich ausgesprochen haben wird.
ES wäre daher zweckmäßig, dem Art. 2 des Dekretes die
Bestimmung beizufügen, baß die in der Konzessionsakie
enthaltenen Fristen erst von der Frist an zu laufen beginnen,
welche der Zenlralbahngcsellschaft zur Abgabe ihrer Erklärung
bestimmt wird. Das sind die Anträge, welche ich der
Versammlung vorlege, indem ich sie ersuche, dieselben erheblich
erklären zu wollen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß Anträge, welche eine

Modifikation der vorliegenden Konzession zur Folge haben
würden, nicht wohl zuläßig seien, denn eS handle sich um
einen Vertrag, der entweder genehmigt oder verworfen werden
müsse.

Ganguillct. Da cS mir wirklich daran gelegen ist,
daß die Bahnstrecken Biel-Neuenstadt und Biel-Bern ausgeführt

werden, und zwar ohne StaatSbeiheitigung, so muß ich

gegen das Eintreten in die Konzession stimmen. Ich habe die

Ueberzeugung, wenn wir die Konzession heule ertheilen, so

wird bald ein Begehren um eine neue StaaiSbetheiligung
einlangen. Die Gründe, welche mich bestimmen, gegen den
Antrag der Regierung zu stimmen, sind folgende. Erstens konnte
die Ostwestbahngesellschaft seit dem April 1857, seitdem sie sich

konstituirt hat, noch kein Kapital zusammenbringen, um die

Linie Bern-Luzern zu bauen. ES heißt freilich, eS seien 3'/^
Millionen gezeichnet, aber diese Summe reicht nicht hin. Ein
zweiter Grund ist folgender. Die Bedingungen dieser
Konzession sind für den Staat allerdings so günstig, doß die
Gesellschaft unter solchen Bedingungen im Auslande nicht Geld
finden wird, und wie schwierig eS ist, im Jnlande so viele
Millionen zusammen zu bringen, weiß man, wenn der Staat
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll, so daß ich die
Ueberzeugung habe, der Staat werde beigezvgen werden müssen.
Ich habe aber noch einen andern Grund, der bereits von
Herrn Bützberger angeführt wurde. Ich habe bereits privatim
an den Herrn Berichterstatter eine Anfrage gestellt. ES heißt
in der Konzession, die ZentralbahngeseUschaft habe das
Vorrecht, unter gleichen Bedingungen den Bau der fraglichen
Linien zu übernehmen. Nun stellt ma» die Bedingung auf, daß
die Linie Biel-Neuenstadt für die Linie Bern-Luzern haften
soll, eine Bedingung, welche die ZentralbahngeseUschaft nicht
erfüllen kann. Das ist die Bedeutung des § 33. Ich zweifle
zwar nicht daran, daß diese Gesellschaft nicht mehr an die
Uebernahme der Linie Biel-Neuenstadt denkt, aber so wollen
wir uns doch nicht kompromiltiren, daß wir eine Bedingung
aufstellen, deren Erfüllung der Zentralbahn von vornherein
unmöglich ist. Wir könnten ebenso gut die Garantie für eine
Linie über die Grimsel oder für eine Eisenbahn durch die
Gcmmi nach Wallis vorschreiben. Die Garantien, welche man
fordert, dürfen sich nur auf eine mit dem Netze der betreffenden

Gesellschaft zusammenhängenden Bahnstrecke beziehen. Ich
stimme daher gegen daS Eintreten

Dr. v. Gonzenbach. Ich könnte dem Antrage des
letzten Redners nicht beistimmen, aber ich erlaube mir, Sie
auf einen Punkt aufmerksam zu machen, welcher für die Stellung

des Kantons Bern gegenüber der Eidgenossenschaft von
großer Wichtigkeil ist. Es herrscht in der Eidgenossenschaft die

Besorgniß, eS sei mit der Erstellung der Linie Blel Neuenstadt
nicht ernst gemeint. Sie müssen daher Alles vermeiden, was
geeignet ist, dieser Besorgniß neue Nahrung zu geben, und
eine neue Nahrung derselben erblicke ich in der Bedingung,
welche die Herren Bützberger und Ganguillel bereits
hervorgehoben haben. Daß Sie von der Ostweftdahn die Garantie
verlangen, die Linie Biel-Neuenstadt hafte für Biel-Bern,
begreife ich ganz gut. Sie haben das der Zentralbahn auch
gesagt. Aber Sie können ernstlich nicht verlangen, die Zentralbahn

könne verpflichtet werden, wenn sie die Erstellung der
Linie Biel-Neuenstadt übernehme, die Linie Bern-Luzern zu
bauen, für die sie die Konzession nicht hat. Sie könnten
ebenso gut vorschreiben, die Gesellschaft hafte in diesem Falle
dafür, eine Eisenbahn in den Mond zu bauen. Der Herr
Berichterstatter fühlte, und Sie werden es anerkennen, daß daS
unmöglich ist, daß man nicht einer Gesellschaft zumuthen kann,
eine Linie zu bauen, auf die sie kein Recht hat. Ich gestehe,

von allen Gesellschaften sollte diejenige der Zentralbahn am
meisten Lust haben, die Linie Biel-Neuenstadt zu bauen. ES
sind eine Menge Bewerber, welche die Konzession verlangen,
aber ob sie alle die Sache sehr ernstlich nehmen, bezweifle ich.
ES handelt sich allerdings um ein Stück, daS eine ungeheure
Frequenz haben wird, namentlich hinsichtlich des Waarenverkehrs,

weil die Bahnen der Franco-Suisse, die Verrieresbahn,
die Zentralbahn aus dasselbe einmünden und sie auch einen

Theil des Verkehrs der Westbahn aufnimmt. Aber dieser
Voraussetzung gegenüber steht die Thatsache, daß dieses kleine
Stück eines derjenigen ist, die sehr viel kosten, und ich weiß,
daß Ingenieure, welche die Linie für andere Gesellschaften
untersucht haben, darob erschrocken sind und gesagt haben:
wir sind nicht sicher, ob die Sache profitabel sei. Andererseits
hat die ganze Schweiz ein großes Interesse, daß dieses Stück
ausgeführt werde, deßhalb müssen Sie, wie gesagt, Alles
vermeiden, waS den Glauben nähren könnte, man wolle es noch
nicht ausführen. Wenn die Ostwestbahngescllschaft dafür das
erforderliche Geld bekommt, so freut es Niemanden mehr als



mich, aber daS müssen Sie auch zugeben, wenn diese Gesellschaft

seit einem Jahre n cht einmal das nöthige Baukapital
für die kleine Strecke Bern Kröschenbrunnen zusammenbringen
konnte, ohne zu einer StaatSbetheiligung ihre Zuflucht zu
nehmen, — heißt eS dann, das Unternehmen fördern, wenn
wir ihr was noch auserlegen? Die L>nie Ltel-Bern, die für
Bern vom Standpunkte der BerkchrSerleichterung auS sehr gut
ist, aber vom finanziellen Gesichtspunkte aus nicht zu den
rentablen Linien gehört. Wenn sie eine so vortheilhafte Linie
wäre, so würde die Zentralbahngesellschafl sie wahrscheinlich
schon ausgeführt haben. Die andere Bahnstrecke, um die es

sich handelt, habe ich bereits berührt. Es ist ein Stück, daS

äuf eine sehr starke Frequenz rechnen kann, aber ob eS im
Hinblick auf die großen Anlagekosten stark sich remircn werde,
ist eine andere Frage; und das wird die erwähnte Besorgniß
nähren. Ich habe oft gesagt, diese Besorgniß, welche man in
andern Theilen der Schweiz hat, sei unbegründet, der Kanton
Bern habe ein Interesse, daß die fragliche Linie ausgeführt
werde. Wenn nun der Große Rath Vertrauen hat zur unternehmenden

Gesellschaft, so soll er eS im Ernste kund geben, aber nichiin
einer Art, daß er ganz illusorische Vertragsbedingungen
aufstellt. Ich glaube, im Namen der Loyalität sollte man den

§ 38 modifiziren, weil eö nicht im Bereiche der Möglichkeit
liegt, daß die Zentralbahngesellschaft, wenn sie die Konzession
übernehmen will, sie erfüllen könnte. Sodann muß ich noch
eine formelle Frage berühren. Es scheint mir nämlich, man
sollte vor Allem erklären, daß man von dem Beschlusse vom
27. Juni 1856 zurückkomme. Der Große Rath versagte damals
die Konzession einer Landeisenbahn zwischen Biel und Neuenstadt.

Ich bekämpfte damals diesen Beschluß, man warf mir
vor, ich sehe Gespenster. Ich äußerte Zweifel über die

Ausführbarkeil des Unternehmens und bemerkte, der Kanton Waadt
werde es nicht gestalten, sondern verlangen, daß, nachdem

man ihm die Murten-Llnie wegdckrelirt habe, man ihm doch
die Fortsetzung der Eisenbahn von Neuenburg nach Biel zugebe.
Ich befolge also, der s 33 werde einen üblen Eindruck machen,
als habe man die Zeniralbahn von einem erworbenen Rechte
verdrängen wollen, weil man eine Bedingung ausfüllt, die von
ihr nicht erfüllt werden kann. Ich beschränke mich also darauf,
eine Modifikation des s 33 der Konzession im angegebenen
Sinne zu beantragen.

v. Büren. Der Herr Präsident hat zwar erklärt, eS sei

nicht zuläßig, einzelne Artikel der Konzession zu modifiziren,
mir scheint jedoch, dieses Recht sollte dem Großen Rathe
zustehen. Der s 27 räumt in Betreff des MilitänransportcS
besondere Vortheile ein, die aber, so wie der Artikel redigirt
ist, einzelnen Militärs nicht zukämen, sondern nur ganzen
KorpS. Um dieses möglich zu machen, stelle ich den Antrag,
die Stelle: »auf Anordnung der zuständigen Militärstellen" —
etwas zu verschieben und dieselbe nach dem Worte »sowie"
einzuschalten. Eine andere Bemerkung, die ich mir erlaube,
bezieht sich auf die 8s 3 und 9. Der 8 8 handelt von der

Genehmigung der Pläne Und setzt fest, daß bezüglich der Lage
der Bahnhöfe rc. eine Verständigung mit den OnSbehörden
stattfinden soll, während im § 9 von Bahnübergängen,
Veränderungen an Straßen u. s. w. die Rede ist und nach dem

zweiten Alinea desselben auf Begehren der Regierung die Pläne
über solche Arbeiten ihrer Genehmigung unterliegen. Das ist

gut, aber eS sollte noch mehr gesagt, es sollte auch hier eine

Verständigung mit den zuständigen OnSbehörden vorbehalten
werden. Die Pläne für solche Arbeiten sollen nicht nur auf
Begehren der Regierung ihrer Genehmigung vorgelegt, sondern
alle Pläne sollen von der Regierung geprüft und genehmigt
werden. Sie Alle werden schon im Falle gewesen sein, Straßen-
übergänge zu sehen, und bemerkt haben, daß es solche gibt, die

sehr zweckmäßig angelegt sind, aber auch solche, von denen

man sagen mußte: wie ist eö möglich, sie so zu machen? Die
Bevölkerung muß sich dabei auf unbestimmte Zeit gedulden.
Solche Fälle haben Sie in der unmittelbaren Nähe der Stadt
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in einer benachbarten Gemeinde. Ich wünsche deßhalb, daß
diesem Punkte Rechnung getragen werde, ehe man einen Vertrag

abschließt, und daß der RegierungSrath sein Augenmerk
darauf richte.

Dr. Tièche. Seitdem der Jura mit der Eidgenossenschaft
vereinigt ist, ist er gewissermaßen ein bernischer Bezirk geworden,
und von daher hat er ein Interesse, daß vie beiden Linien,
welche Gegenstand der gegenwärtigen Berathung sind, ihn mit
der Hauptstadt des Kantons verbinden; er hat ferner ein
Interesse, daß diese Linien möglichst bald erstellt werden. Das
ist der Grund, warum der Jura ciumüthig die Erlheilung der
Konzession verlangt. Er wünschte auch, daß gewisser Beschlüsse,
von denen man in der Versammlung zu Dachsfelden sprach,
in der Konzession Erwähnung gethan würde; nicht daß wir
damit die Schlußnahme, um die es sich handelt, vertagen
möchten, aber der vorliegende Entwurf enthält Bestimmungen,
welche den Jura in der exzeptionellen Lage lassen, in der er
sich seil langer Zeit befindet. Der Jura hat keine Zukunft
mehr für seine Eisenbahnen, wir sind isvlirt; nur diese zwei
projeklirlcn Bahnstücke könnten uns aus dieser Lage befreien.
Due Linien Biel-Neuenstaot und Biel-Kern sind im Interesse
des Jura, so gut sie in demjenigen des ganzen Kantons liegen.
Die von Herrn Carlin gemachten Bemerkungen find ganz
begründet, und als solche verdienen sie der Versammlung zur
Berücksichtigung empfohlen zu werben. Wenn zwei Parteien
über einen Vertrag verhandeln, so muß dieser klar und bestimmt
gefaßt werden, damit er nicht später zu Debatten Anlaß gebe,
wie diejenigen, welche hier bezüglich der Linie BerwThun
staltfanden. Wenn Herr Carlin verlangte, daß man klar
ausspreche, von welchem Zciipunkte die Frist zu laufen beginne,
daß dieß von der Bundesgenehmigung an der Fall sei, so

beseitigt dieser Umstand jede Schwierigkeit für die Zukunft, und
verhütet, daß der Große Rath später nicht, wie neulich, berufen
werde, den Wortlaut einer Uebereinkunsl zu interpreliren. Ich
muß daher den Antrag des genannten Redners unterstützen,
welcher dahin geht, die Frist bis auf 20 Jahre zu verlängern.
Ich denke jedoch nicht, daß man im Falle sein werde, 20 Jahre
lang zu warten, bis man bet uns zur Ausführung dessen

gelangt, was im Wunsche einer großen Zahl Bürger liegt,
aber eS ist immerhin gut, die Frist auszudehnen. Es wurden
im Laufe der Diskusston noch andere Bemerkungen gemacht,
die ich unterschreiben kaun. Eine derselben bezieht sich auf den
8 8, nach dessen erstem Alinea die Arbeiten nicht begonnen
werden können, bevor die Gesellschaft der Regierung die
Baupläne zur Genehmigung vorgelegt haben werbe rc. Mir
scheint, dieser Artikel sei nicht klar genug, und wenn man ihn
nicht vervollständige, so werde mau sich bei seiner Anwendung
denselben Uebelständen aussetzen, welche hinsichtlich der im
Jahre 1852 der Zentralbahugisellschaft ertheilten Konzession
auftauchten. In dieser Konzession ist auch gesagt, der
Regierungsrath werde die Baupläne der Gesellschaft prüfen und
genehmigen, er habe im Falle von Streitigkeiten, welche zwischen
der Gesellschaft und den Gemeinden cutstehen könnten, zu
entscheiden, und dennoch wissen Sie, daß die Gemeinde Thun die
Kompetenz des RegierungSraihes bestreiket Nun leuchtet es
ein, daß, wenn es die Regierung ist, welche die Pläne genehmigt,

auch sie es ist, welche daS Recht hat, in letzter
Instanz zu entscheiden. Hier ist nicht gesagt, daß es der
Regierungsrath sei, und gerade diese Lücke ist eS, welche später
zu Schwierigkeiten führen könnte, denen man begegnen soll.
Ich wünsche daher, daß man in diesem Paragraphen sage,
welche Behöide zu entscheiden habe, und baß dieses Recht dem
Großen Rathe vorbehalten werde, wie dieß in mehrern andern
Kantonen, in Solothurn, Luzern und anderwärts der Fall ist.
ES wäre ebenfalls zweckmäßig, den 8 7 zu modifiziren bezüglich
des Zeilpunktes, in welchem die Linie Biel-Bern dem
regelmäßigen Betriebe übergeben werden soll. Ich wünsche, daß
die Gesellschaft verpflichtet werde, die Eröffnung dieser Linie
nicht bis Ende Juni 1363 zu verschieben, denn man muß
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gestehen, daß eine Frist von fünf Jahren zur Erstellung einer
Linie die sich unter so glücklichen Bedingungen befindet, wie
Biel-Bern, eine Ewigkeit ist. Wenn man diese Frist beibehielte,
so würde man unsere Bevölkerung erschrecken. Die Gesellschaft,
welche die Konzession erhält, wird (Zedermann in dieser
Versammlung anerkennt es) die rentabelste, die schönste Linie deS

ganzen schweizerischen Netzes bekommen; es ist daher nöthig,
daß diese Linie in möglichst kurzer Frist erstellt werde; denn
wenn die Gesellschaft binnen eines Zeitraumes von zwei Jahren
die Linie Biel-Neucnstadt erstellen kann, so muß auch diejenige
von Biel nach Bern mit Beförderung gebaut werden, Herr
v. Büren stellte einen Antrag bezüglich der nach § 9
vorgeschriebenen Genehmigung der Pläne durch die Regierung und
des Vorbehaltes einer Verständigung mit den OriSbehördeu.
Dieser Artikel räumt den Gemeinden Rechte ein Ich weiß
nicht, warum man nicht weiter gegangen ist, warum man sie

nicht auch zu Gunsten der Privaten und des Staates vorbehalten

hat. Im Jura z. B. gibt es Privaten, welche gesetzlich

garantirte Delegationsrechte besitzen, die sie nöthigen FalleS
geltend machen können Ein Privatmann kann so gut alS
der Staat oder die Gemeinden intercsstrt sein, eine Wasserleitung

unter der Linie oder durch dieselbe anzulegen. Ich
wünsche daber, daß in diesem Artikel die Rechte des Staates,
der Gemeinden und der Privaten gewahrt werden. Das sind
die Abänderungen, welche ich der Versammlung empfehle,
indem ich im Uebrigcn für Ratifikation der Konzession stimme.

G fell er zu Wichtrach. Infolge der im s 9 vorgesehenen

Veränderungen, welche durch Eisenbahnbauten an Straßen,
Wegen, Brücken u. s. w. eintreten können, fällt den
betreffenden Grundbesitzern unter Umständen eine schwere Last auf.
Man nimmt z. B- in der Praris an, ein Stück Landes, das
von der Eisenbahn direkt durchschnitten werde, könne Anspruch
auf Entschädigung haben. Hingegen gibt eS Landstücke, welche
nicht gerade durchschnitten werden, aber so gelegen sind, daß
die Eigenthümer, um zu denselben zu gelangen, einen großen
Umweg machen müssen. Ich wünsche daher, daß zum Schutze
der betreffenden Eigenthümer bei § 9 eine Bestimmung in der

Form eines Zusatzes ausgenommen werde.

Herr Vizepräsident Kurz, welcher den Vorsitz übernimmt,
wiederholt die bereits vom Herrn Präsidenten gemachte
Bemerkung, daß es sich um einen Vertrag, resp um dessen An.
nähme oder Verwerfung handle, somit Modifikationen
einzelner Artikel desselben nicht zuläßig seien,

Carl in. Ich glaube, die Bemerkung deS Herrn
Vizepräsidenten sei ganz irrthümlich. Wir können als konlrahi-
rcnde Partei über den Entwurf berathen. Wenn die der
Uebereiukunft beigebrachten Modifikationen der mitkontrahiren-
den Partei nicht belieben, so stellen wir ihr die Uebereiukunft
zurück. Wir unsererseits haben das Recht, Wünsche
anzubringen und solche Anträge zu stellen, wie unsere Interessen
es erheischen und wie wir es wünschen,

Migy, Vizepräsident deS Regierungsrathes, Ich erlaube
mir einige Bemerkungen über den Antrag des Herr» Carlin.
Ich gebe vorerst zu, daß man das Recht hat, das VertragS-
projckt ungenügend zu finden, und in diesem Falle einen Ver-
werfungsanirag stellen kann, indem mau den Grund angibt,
warum dieser Vertrag nicht genüge. Aber einzig in dieser
Form kann ein Vertragsentwurf dem Großen Rathe zur
Ratifikation empfohlen oder nicht empfohlen werden. Ich bestreike
nicht grundsätzlich das Recht, Wünsche auszusprechen, um
die Bestimmungen der Uebereiukunft zu modistziren, aber in
der Stellung, in der man sich gegenwärtig befindet, muß man
seine Bemerkungen beschränken, anders kann man nickt zum
Abschluß einer Uebereinkunft gelangen, welche die 225
Mitglieder deS Großen Rathes befriedigt, so daß man von Rück-
weisung zu Rückweisung nicht zum Abschlüsse gelangt. Im

vorliegenden Falle nun ist eS dringend, daß man dazu
gelange. WaS die erste Bemerkung des Herrn Carlin betrifft,
so stände derselben kein Hinderniß entgegen, denn es leuchtet
ein, daß, wenn man die Frist auf 29 statt aus 19 Jahre
festsetzen, oder selbst die Frist gänzlich streichen will, die Ost-
westbahngcsellschaft keine Schwierigkeit machen wird, um so

mehr, als vorauszusetzen ist, daß sich binnen vier Wochen im
Jura eine Gesellschaft bilden wird, um den Vortheil zu
erlangen, welcher ihr von der Konzession dargeboten wird. Nicht
so verhält eS sich bezüglich des zweiten Antrages deS Herrn
Carlin; er könnte zu einer Verwerfung von Seite der Gesellschaft

führen. In der Thal kann eine Eisenbahngesellschaft
nicht mit einer solchen Servitut belastet werden, weil von dem
Momente an, wo sie im Besitze der betreffenden Linien wäre,
die sie mit großen Kosten erstellt und jahrelang in Betrieb
gesetzt hätte, eine Gesellschaft, die sich im Jura bilden würde,
das Miteigenthumsrechl in Anspruch nehmen könnte. Wenn
ich darauf bestand, daß der Teimin verlängert werde, so ge.
schah es zu dem Zwecke, um hinlänglich Zeit zu haben, um
die Baukosten, die künftigen Chancen einer Linie zu berechnen.
Andererseits bewogen mich die Schwierigkeilen, eine Gesellschaft

zu bilden, zur Annahme eines zehnjährigen Termins.
Nun ist vorauszusehen, daß man während dieses Zeilraumes
darüber im Reinen sein werde, ob man im Jura ein
Eisenbahnnetz erstellen wolle. Nichtsdestoweniger sollte die Ostwest-
bahngescllschaft nicht während 29 Jahren mir einer solchen
Servitut belastet sein, um so mehr, als man in einer
zahlreichen Versammlung von Bürgern, welche im Jura stattfand,
über diese Vertragsbestimmung übereingekommen war. Wenn
man sie nun abändern würde, so könnte dieß den Entwurf in
Frage stellen. Man versetze sich in der That in die Lage der
Gesellschaft, die, nachdem sie den Bau auf ihre Kosten
vollendet und die Linie in Betrieb gesetzt, gezwungen wäre, nach
Abfluß von 29 Jahren einer aneern Gesellschaft daS Mitcigen-
thum mit allen ihren Rechten abzutreten. Was mich betrifft,
so bezweifle ich, daß sie der von Herrn Carlin beantragten
Fristverlängerung ihre Zustimmung geben werde. Ich glaube
daher, man könne sich mit dem zehnjährigen Termine ganz
gut zufrieden geben, weil während dieses Zeitraums und
selbst vorher die Frage des jurassischen Netzes ihre Lösung
gefunden haben wird. Ich habe nicht verlangt, daß daS Mit-
eigenlhumsrecht auf beide Linien ausgedehnt werde, weil, wenn
die Zentralbahngesellschaft bis auf den heutigen Tag die Linie
Biel-Bern nicht bauen wollte eS aus dem Grunde geschah,
daß sie dieselbe als eine schlechte Finanzoperation betrachtete.
Der Jura ist dabei interessirt, daS MiteigenthumSrecht an der
Linie Biel Neuenstadt zu haben, weil dieß gewissermaßen der
Schlüssel des Jura ist, weil der über Biel gehende Transit
theilweise seinen Weg durch den Jura wird nehmen können. Der
freie Betrieb der Linie Biel-Neuenstadt in seinem Interesse ist
ihm vorbehalten, sowie die Möglichkeit, »ach Bern zu
gelangen. Zu diesem Zwecke wurde denn auch im Jura dieser
Vorbehalt verlangt und in die Uebereinkunft aufgenommen.
Alle Interessen dieses KantonStheils sind somit hinlänglich
gewahrt, aber er wird nicht gehalten sein, das MiteigenthumSrecht

an der Linie Biel-Bern zu kaufen, deren Ertrag sehr
zweifelhaft ist, wie die Zentralbahngesellschaft eS längst eingesehen

hat. Das sind die Bemerkungen, welche ich über die im
Laufe der Diskussion beantragten Modifikationen zu machen
hatte. Ich gehe nun zu einem andern Antrage über, den ich
meinerseits zu stellen habe, und schon im RegierungSrathc
stellte, wo er in Minderheit blieb. Ich nehme denselben hier
auf, ohne aus einen größern Erfolg zu rechnen, als er im
Schooße der Regierung hatte. Ich thue eS dennoch, um eine

GewissenSpflicht zu erfüllen. Ich stelle den Autrag, daß der
Staat die Linien Biel - Neucnstadt und Biel - Bern auf seine
Kosten baue. Ich weiß wohl, daß man bis dahin, im ganzen
Systeme deS schweizerischen Eisenbahnnetzes, das Prinzip deS
StaatSbaueZ nicht zulassen wollte. Ich weiß auch, daß mein
Antrag als gefährlich angesehen wird, weil man befürchter,



Millionen entlehnen zu müssen, und daß die Vortheile und der

Ertrag der Eisenbahnen nicht nothwendigerwcise eine sichere

Kompensation bieten. Aber eS gibt keine Regel ohne
Ausnahme, denn wenn man die Wichtigkeit der Linie Biel-Neuen-
stadl allein in Betracht zieht, so läge eS im Interesse dcS

KantonS, sie zu bauen. ES ist wahr, daß wir
alsdann gezwungen wären, auch die Linie Biel-Bern zu bauen,
daS ist eine unausweichliche Folge. Wir müssen vorerst
zugeben, daß eS für uns kein großes Interesse hat, sich nach
99 Iahren den Rücksall der Schienenwege an den Staat
vorzubehalten. Wenn wir nun keine Hoffnung haben, diese Eisen-
Eisenbahnen vor dem Ablaufe von 99 Zahren in unsern Besitz
übergehen zu sehen, so frage ich, ob eS nicht voriheilhaft
wäre, eine solche Linie zu bauen, wie Liel-Neuenstadt, die für
den ganzen Verkehr von Genf nach dem Osten und in allen
andern Richtungen die größte Wichtigkeit für uns hat, welche
dem Staate freie Hand läßt, wenn im Jura sich eine Gesellschaft

bildet, nach Gmfinven zu handeln, um diese Gesellschaft
zur Lebensfähigkeit zu bringen, — glauben Sie, daß eine

Ausnahme von dieser Regel sich nicht rechtfertigen lasse? Nun
ist die Linie Biel-Neuenstadt eine gute Finanzoperation, keine

andere Linie kann mit ihr in dieser Beziehung verglichen werden.

Man hat daher die Aufnahme einiger Baukapitalien
nicht zu fürchten. Aber, wird man sagen, dann müssen wir
auch die Linie Biel-Bern bauen. Auch in diesem Falle hat
der Staat nichts zu fürchten, weil die Vortheile der Linie
Biel-Neuenstadt die Opfer aufwiegen werden, welche diejenige
von Biel nach Bern fordern wird. Noch mehr: wenn einmal
die Oron-Linie, Bern-Thun, Bern-Luzern ausgeführt sein

werden, so wird die Lime Biel - Bern keine schlechte
Finanzoperation sein; sie kann mit der Zeit selbst einen schönen
Ertrag abwerfen; denn man darf den Ertrag einer Linie nicht
einzig nach dem Anfange ihres Betriebes berechnen. Man
muß gestehen, daß sie für die Zukunft, wenn das Netz
vollständig sein wird, vortheilhafte Chancen hat. In dieser
Beziehung siude die Bedenken, welche man erhebt, nicht begründet
Das Unternhmen ist gut, es bietet sich unter vortheilhastest.
Bedingungen dar, und man muß hier daS Prinzip des StaatSbaueS
zugeben. Und man würde wohl daran thun, weil wir dann,
statt im Verwaltungsraihe nur eine Vertretung zu haben,
Eigenthümer einer Eisenbahn, einer Linie von großer Bedeutung

wären. Wir könnten alsdann einen großen Einfluß auf
alle Fingen dieser Art ausüben, welche für den Kanton ein
Interesse haben. Ich will nicht weitläufiger sein, ich wollte
meiner Ueberzeugung, meinem Gewissen eine Schuld abzahlen.
Ich halte darauf, daß der Große Rath auf diese Frage
eintreten möchte.

Kaiser. Ich erlaube mir ein Wort über die Anträge
des Herrn Carlin. Es schien, als fasse man die Sache so

auf, als würde damit eine Verschiebung bezweckt. Nun kann
ich versichern, daß Herr Carlin diese Absicht nicht hat; im
Gegentheil, er ist damit einverstanden, daß die Konzession der
Ostwestbahn ertheilt werde, und wenn diese Gesellschaft wirklich

die Linie Biel-Bern ausführen würde, so könnte ich ohne
Bedenken auf den Vorbehalt deS MiteigenthumsrechteS verzichten,

denn wir wissen gar wohl, daß die Interessen der
Ostwestbahn diejenigen des Jura vollständig vertreten. Anders
verhält es sich, wenn die Zentralbahngesellschft von ihrem
Vorrechte Gebrauch macht. In diesem Falle wird sie die Reisenden,

welche nach Basel wollen, über Ölten führen, und für
diesen Fall glaubte Herr Carlin für den Jura den erwähnten
Vorbehalt machen zu sollen und zwar im Interesse der Ost-
westbahn und der Jurabahn. Verzichtet die Zentralbahngesellschaft

auf ihr Vorrecht, dann wird man sich verständige»
können, aber heute, da man noch nicht sicher ist, daß die Zen-
tralbahn die Konzession nicht verlange, möchte ich die

Aufnahme deS von Herrn Carlin beantragten Vorbehaltes
empfehlen.
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v. Büren. Ich möchte den zwei Bemerkungen, die ich
gemacht, und von denen ich glaube, sie können als Vorbehalt
der Konzession beigefügt werden, eine drille anreihen, die
zwar gegenwärtig noch kein Interesse bietet. Der § 35 handelt

vom Rückkaufsrcchte deS Staates nach verschiedenen
Perioden. Im ersten Abschnitte heißt es: im Falle deS Rückkaufs

im 39., 45. und öl). Jahre sei der 25sache Werth deS

durchschnittlichen Reinertrages derjenigen 19 Jahre, die dem
Zeitpunkte, in welchem der Bund den Rückkauf erklärt,
unmittelbar vorangehen, im Falle des Rückkaufes im 75. Jahre
der LZ'/zfache und im Falle des Rückkaufes im 99 Jahre der
29fache Werth dieses Reinertrages zu bezahlen, „immerhin
jedoch in der Meinung, daß die Entschädigungssumme in
keinem Falle weniger als daS ursprüngliche Anlagekapital betragen

darf " Das ist ganz billig. Aber dann heißt es im
folgenden Abschnitte: im Falle des Rückkaufs der Bahnen im
99. Jahre sei die muthmaßliche Summe, welche die Erstellung
derselben und ihre Einrichtung zum Betriebe in jenem
Zeitpunkte kosten würde, als Entschädigung zu bezahlen. Hier
möchte ich den Zusatz beifügen: „immerhin jedoch in der
Meinung, daß die Entschädigungssumme in keinem Falle mehr als
das ursprüngliche Anlagekapital betragen darf."

Im er. Wie Herr Migy sehr gut sagte, ist es dringend,
daß einmal die Linie Biel Neucnstabl konzedirt werde. Wir
haben schon mehrere Konzessionsbegehren für diese Linie, unter
denen die Regierung uns eine Auswahl vorschlägt Man
muß sich also entschließen, wenn man nicht will, daß die
Eidgenossenschaft uns eine Zwangskonzesston auferlege. Der
Große Rath muß sich einmal auSsprechcn und zwar heute, oder
erklären, daß er den Bau selbst übernehme. Aber um das zu thun,
bin ich gar nicht der Ansicht des Herrn Großrathspräsidenten,
daß die Regierung uns einfach sagen könne: da ist eine Ueder-
einkunft anzunehmen oder abzulehnen. Der Große Rath ist
kompetent, daüber zu diskutiren, der Regierungsrath hat nur
den Antrag bereit zu hallen, er begutachtet denselben, aber an
unS ist es, denen in letzter Instanz die Entscheidung zusteht.
Wir können an der Uebereinkunft die Modifikationen vornehmen,

die uns gut scheinen, sie können alSdanu der Ostwest-
bahngesellschast übermittelt werden. Die Uebereinkunft, welche
Gegenstand dieser Berathung ist, enthält mehrere kleine Artikel,
die einer Modifikation bedürfen, und für die ich die Aufmerksamkeil

der Versammlung in Anspruch nehmen muß. Man
hat bemerkt, daß die 88 3 und 9 unvollständig sind. Für
uns, die Weinberge besitzen, wo daS Trace das sehr zerstückelte
Grundeigenthum durchschneidet, ist in der Uebereinkunft keinerlei

Bestimmung zum Schutze dieser Privaten enthalten;
ebensowenig ist dort von Häfen, Fußwegen und AuSgängen die
Rede. Nun sind unsere Weinberge nicht mit Feldern auf die
gleiche Linie zu stellen. Es sind meistens kleine Landparzellen,
deren Eigenthümer das Durchgangsrecht von einem Grundstücke

zum andern haben. Die Interessen der Privaten find
daher nicht genügend gewahrt. Die Regierung sagt, der
Zentralbahn stehe immerhin das Vorrecht zu vor den andern
Bewerbern. WaS mich betrifft, so finde ich in der Uebereinkunft
mehrere Bestimmungen, die es ihr zur Unmöglichkeit machen,
so daß wenn ihr dieses Recht wirklich zusteht, eS wenigstens
illusorisch wird. Ich ztiire z. B. die Bestimmung, nach welcher
die Linie Biel-Neuenstadt für die Erstellung der Linie Bern-
Langnau haften muß, die bereits einer andern Gesellschaft
konzedirt ist. ES gibt übrigens mehrere andere Artikel, welche
die Zentralbahn in die Unmöglichkeit versetzen, diese Bedingungen
einzugehen. Bei diesem Sachverhalte laßt unS die Zentralbahn

auf gleichen Fuß stellen mit den andern Gesellschaften;
man trage dieser Gesellschaft, wie jeder andern, Rechnung.
Im s 32 heißt es, der Jura könne ein MiteigenlhumSrecht
an den zu konzedirenden Linien erwerben. Die Zentralbahn
war der erste Schienenweg in unserm Kantone, man schloß
in guten Treuen, von der einen wie von der andern Seite,
einen Vertrag; betrachten wir daher die Zentralbahngesellschaft
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nicht deßhalb als einen Paria, weil sie Schwierigkeiten mit
der Regierung halte. Warum sollte man ihr also (um mich
dieses Ausdruckes zu bedienen) das Gras unter den Füßen
wegschneiden, ihr, die große Opfer in unserm Kantone
gebracht hat? Warum sollte man sie hindern, sich der Ostwest-
dahn, Franco Suisse, dem Jura-Jnbustriel w. anzuschließen?
Es läge in dieser Handlungsweise ein Mangel an Billigkeit,
ich möchte fast sagen, ein Maugel an Gerechtigkeit von unserer
Seile. Man muß daher die Ergänzung in vaS Dekret
aufnehmen, daß die Zentralbahn auf gleichem Fuße, wie die

künftige Gesellschaft des jurassischen Eisenbahnnetzes zu behandeln

sei, d. h. daß für den Fall, wo sie die zwischen dem
Staate Bern und der Ostwestbahngesellschaft geschlossene Ucber-
einkunfl nicht übernehmen könnte, das Miteigenthumsrecht an
der Linie Biel Neuenstadt ihr gleichfalls zugesichert sei. Das
sind die Modifikationen, welche ich der Bersammlung zur
Genehmigung empfehle

Girard. Indem ich in dieser Berathung das Wort
ergreife, gebe ich nicht zu, daß alles, was man über die in
Behandlung liegende Frage sagen könne, einzig den Jura
betreffe. WaS die Abgeordneten dieses Landesiheiles anbelangt,
so müssen sie dahin streben, daß der neue Kanlonstheil VaS

Netz erhalte, aus das er Anspruch machen kann. Dafür ist
der gegenwärtige Moment ein feierlicher. Man hat im Laufe
der Debatte eine sehr wichtige Frage zur Sprache gebracht, es

ist die Frage des MiteigenihumS an der Linie Biel-Bern Das
ist wahr, daß man von anderer Seite sagte, es sei dieß
mehr oder weniger unnütz, weil diese Linie nicht unter günstigen
Rentabckitätsbebingungen erscheint Wir wollen dem Jura
einen festen Fuß in der Ebene verschaffen. Denn eS geht aus
dem vorliegenden Berichte hervor, daß, um eine Eisenbahn
lebensfähig zu machen, eS nicht genügt, den Transport der
Reisenden zu haben, und daß der allgemeine Verkehr dazu
ebenfalls nöthig ist. Man bedarf, um die Stellung zu sichern,
der Chancen des Erfolges dazu. Vom Standpunkte der

Interessen des Kantons aus muß dem Jura das Miteigenthum an
der Linie Biel - Neuenstadl gesichert werden und zwar mit
Rücksicht auf die doppelte Lime durch die Ebene und auf die

Berglinie, wie man sie nennt. Nun theilt sich der große
Transit zwischen den beiden Gesellschaften, der Ostwestbahn
und der Zeniralbahn. Es ist daher nothwendig, daß die
Gesellschaft, welche sich im Jura bilden wird, nach Bern gelangen
könne, daß sie in Bern Verwalter habe, die sagen können:
wir sind hier Eigenthümer. Was auf der Oronlinie kommt,
ist in Händen, die uns günstig sind, welche die Ostwestdahn
mehr begünstigen werden als die Zentralbahn. Es ist daher
für den Jura wichtig, in Bern festen Fuß zu fassen und den

großen Transit von Marseille-Genf über Freiburg und Bern
nach Basel zu ziehen. Auf diese Weise wird eine große
Hülssquelle für die jurassischen Linien gewonnen. Es handelt
sich hier um das allgemeine Interesse beS Kantons, man muß
daher alle Bedingungen vereinigen, welche das jurassische
Eisenbahnnetz zum Gedeihen bringen können, sonst wird dieser
Landestheil mit seinen Minen, seinen Etsenwerken < seiner
Uhrenmachcrei nicht ein solches Wachsthum an Wohlstand
erhallen, wie die andern LandeSgegenden. Daraus wird zum
Nachtheile des Fiskus eine Verminderung der Steuereinnahme
entstehen. Es ist also dahin zu wirken, daß der Jura Mit-
eigenthümer der Linie Biel-Bern wird. Ich gebe auch

zu, daß wir an der Uebereinkunft nicht viel ändern können,
aber wir können sie nicht vollständig annehmen. Obgleich eS

dringend ist, die Konzession für Biel-Neuenstadt abzuschließen,
so glaube ich doch, daß wir uns die nöthige Zeit dazu nehmen
können, um diese Angelegenheit gründlich zu berathen und von
Seite des Großen Rathes die Vorschläge der Regierung in
Erwägung zu ziehen, die ganze Angelegenheit an dieselbe
zurückweisend mit dem Auftrage, daß die Bestimmungen über das
erwähnte Miteigcnthumsrccht in die Konzession ausgenommen
werden. Andere Gründe scheinen mir überwiegend dafür zu

sprechen, daß man die vorgeschlagene Uebereinkunft nicht sofort
annehme. Es ist einleuchtend, daß die im s 38 enthaltene
Bedingung nicht bestehen darf und daß sie gestrichen werden
muß. Die auf die Festsetzung der Frist bezügliche Bedingung
muß ebenfalls in der Art bestimmt sein, daß keinerlei Zweifel
über deren Tragweile bestehen, um für die Zukunft die
Schwierigkeiten zu vermeiden, die in ähnlichen Fällen schon entstanden
sind. Ich glaube daher, daß in diesen drei Beziehungen die
Uebereinkunft an die Regierung zurückgewiesen weiden kann, welche
dieselbe ferner prüfen wird, um uns ihren Bericht zu erstatten,
sei eS während der gegenwärtigen Sitzung, sei es in der
Zwischenzeit bis zur Dezembcrsttzung. Sie wird uns dann eine
Uebereinkunft vorlegen, in welcher denjenigen Punkten Rechnung
getragen ist, welche wir verlangen und die von der Gesellschaft
eingeräumt werden können, weil sie die in der Uebereinkunft
enthaltenen Lasten derselben nicht vermehren.

Herr Präsident des RegierungSrathes. Ich erlaube
mir nur einige Worte in Betreff der Aenderungen, welche von
einigen Abgeordneten auS dem Jura vorgeschlagen wurden.
Es möchte fast scheinen, als ob der Regierungsraih sich bei
seinen Unterhandlungen mir der betreffenden Eisenbahngesellschaft

durchaus isolirt von den Abgeordneten des Jura gehalten,
als ob er in keiner Weise sich vorher mir ihnen besprochen
hätte. Es möchte scheinen, als ob das, was hier vorliegt, zum
ersten Male zur Kenntniß der verehrten Mitglieder auS dem
Jura käme Wenn das der Fall wäre, so könnte ich begreifen,
daß sie jetzt erklären, es seien diese und jene Punkte, die ihnen
nicht konveniren, aber die Sache verbält sich nicht so. Ich
möchte doch daran erinnern, — ich glaube, ich dürfe eS —, daß
man vor dem Abschlüsse Mittheilungen machte, namentlich
denen, die sich hauptsächlich mir der Frage der jurassischen
Eisenbahnen beschäftigen. Man legte die Bedingungen vor
und fragte, ob dieselben zweckmäßig und hinreichend scheinen.
Es war damals ein hinlängliches Einverständniß vorhanden,
auf welches hin man abschloß, im Glauben, der Vertrag sei
so gemacht, daß er namentlich den Rücksichten des Jura
entspreche, und ich glaube, daS sei auch wirklich der Fall. DaS
schließt nicht aus, daß die Herren allerdings gerne probiren
möchten, ob nicht etwas Weiteres erhältlich sei, aber ich möchte
doch aufmerksam machen, daß eS seine große Schwierigkeil hat
und die ganze Sache auf eine höchst zweifelhafte Bahn bringen
könnte. Sie würde also wieder zurückgewiesen unter
Bedingungen, die zu onerös wären. Wir haben nicht das Interesse,
Bedingungen zu steilen, die möglicher Weise angenommen
werden, die aber das Zustandekommen der Bahn wesentlich
erschweren würden. Ich bin überzeugt, die Herren auS dem
Jura werden die Sache nicht so auf die Spitze stellen wollen,
daß daS Ganze in Frage kommen könnte. Ich möchte also,
indem ich mich zur Rechtfertigung der Regierung aus das
Vorhergegangene berufe, die Herren auS dem Jura bitten,
nicht zu weil zu gehen und etwas zu verlangen, was die ganze
Verhandlung schwierig machen könnte. Man sagt zwar wohl,
eS sei noch Zeit, aber ich denke, der Große Rath werde sich
nicht in allen Sitzungen mit Eiffnbahnfragen beschäftigen
wollen. Im Lause des nächsten Januar tritt die Bundesversammlung

zusammen. Würden wir in der Dezembersitzung die
Sache abermals vorlegen, wer garantirt uns, daß nicht dieser
und jener Artikel wieder als unzweckmäßig betrachtet würde?
Es bedarf nur eines solchen Verfahrens, um der Sache sehr
ernste Gefahren zu bereiten. Das ist sicher nicht der Wille des
Jura, und ich kann daher nur die Bitte auSsprechcn, daß man
in Berücksichtigung der Sachlage die Zeit benutze, den Gegenstand

nicht länger verschiede und sich mit dem begnüge, was da
ist. WaS den Antrag deö Herrn Jmer betrifft, die Zentralbahn
gleich zu halten, wie die altfällig sich bildende jurassische
Gesellschaft, so muß ich gestehen, daß ich diesen Antrag nicht
begreife. Es steht ja der Zentralbahst das Recht zu, die
Konzession zu übernehmen, wenn sie alle darin enthaltenen
Bedingungen zu erfüllen sich verbindlich macht. Der Antrag deS



Herrn Jmer ist also durchaus überflüssig, die Zentralbahn
befindet sich bereits in der Stellung, die er ihr durch eine
Modifikation der Uebereinkunft anweisen will.

Girard. Ich muß hier mit allen jurassischen Abgeordneten

erklären, daß nichiS die Versammlung in Dachsfeldcn
mehr freute als die Anwesenheit zweier Regierungsmitglieder,
welche sich dort einfanden und sagten, man habe von
vornherein die Eisenbahnangelegenheit vom Gesichtspunkte der
jurassischen Interessen auS behandelt. Allein da man unS nun
sagt: warum habt Ihr Eure Einwürfe nicht früher
angebracht? so antworte ich, daß der Grund darin liegt, daß man
uns einen sehr langen Bericht verlesen hat, welcher die

Bewunderung der Versammlung erntete, dessen Einzelheiten wir
aber nicht alle fassen konnten, weil wir damals den Bericht
der Regierung noch nicht in den Händen halten. Ich war
später sehr überrascht, und ich wiederhole noch einmal: wenn
man sich über diese MileigenthumSfrage verständigen kann, so

glaube ich nicht, daß es unmöglich sei, den Zweck zu
erreichen. Es bebarf nicht so viel Zeit, um neue Unierhandlungen

anzuknüpfen, weil die Begehren, welche wir zu Gunsten
deS Jura stelle», nichts enthalten, was die Ostwestbahngesell«
chafl nicht vollständig annehmen könnte. Es genügt, ihr zu
agen, was der Große Rath verlange, und nachher den nach

unsern Begehren modifizirten Vertragsentwurf wieder vorzulegen.

Ich bestehe einzig auf dieser Miteigenthumsfrage mit
Rücksicht auf die Bestimmung der Fristen unv auf die von
Herrn Bützberger angeregte Frage. UebrigenS liegt keine
Gefahr im Verzüge, wenn man die Erledigung dieser Angelegenheit

um einige Tage verschiebt.

Or. v. Gonzenbach. Der Herr Präsident hat mich
eingeladen, meinen Antrag zu formulrren. Ich will es
folgendermaßen thun. Die Ziff. 2 des Antrages deS Regierungs«
ratheö lautet also: „Der Zentralbahngcsellschaft ist vom
Regierungsrath eine angemessene Frist anzuberaumen, um sich
darüber zu erklären, ob sie nach Mitgabe des Art. 3l der
Konzessionsurkunde vom 24. November 1852, Lemma 3, von
dem ihr daselbst eingeräumten Rechte Gebrauch machen und
demgemäß die an die Ostwestbahngesellschafl ertheilte
Konzession mit allen darin enthaltenen Bedingungen übernehmen
wolle." Da würde ich beifügen: „Indeß soll der Zentralbahn
gegenüber der Art. 38 der vorliegenden Uebereinkunft dahin
movifizirt sein, daß die Bahnstrecke Liel - Nenenstadt, wenn
dieselbe durch die Zentralbahngesellschaft ausgeführt würde, nur
für die Strecke Biel-Bern, unv nicht auch für die Sirecke
Bern-Luzern zu haften hätte, znmal für diese letztere der
Zenlralbahn keinerlei Rechte zustehen noch Pflichten obliegen."
DaS ist der Antrag, den ich bereits gestellt habe. Ich erlaube
mir aber, noch einen zustellen, und zwar aufmerksam gemacht
durch ein Mitglied der Versammlung, das vorhin das Wort
ergriffen hat, daß noch andere Bestimmungen im Vertrag
enthalten sind, welche die Konkurrenz der Zenlralbahn
ausschließen. So hätte sich die Gesellschaft nach 8 2 zu
verpflichten, „soweit sie noch für andere Eisenbahnlinien in der
Schweiz Konzessionen besitzt oder in Zukunft erwerben sollte,
auch für diese übrigen Eisenbahnlinien den ausschließlichen
Verwaliungssitz in Bern zu nehmen." Diese Bestimmung ist
der Ostwestbahngesellschafl gegenüber ganz vernünftig und
verständig, sie hat jetzt schon ihren Verwaliungssitz in Bern.
Welche Bedeutung hat aber dieser Artikel gegenüber der
Zentralbahngesellschaft ES hat für sie eine Veränderung der
Konzession zu Folge, die Sie ihr schon ertheil« haben für die
Linien Murgenthal-Bern u. s. w,, mit dem Rechte, ihren Ver-
waltungssitz in Basel zu haben. Die Gesellschaft wird
einwenden: die Einrichtungen, welche wir bisher getroffen,
beziehen sich auf den Verwaltungssitz in Basel: wenn das Recht,
»aS ihr uns einräumen wollt, wirklich ein Recht sein soll,
daS wir geltend machen können, so stellet nicht solche
Bedingungen auf, welche die Ausübung desselben illusorisch machen.
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Die Ostwestbahn kann ihren Verwaltungssitz wohl in Bern
haben, aber die Zenlralbahn hat mit Ihrer Zustimmung ihren
Sitz in Basel aufgeschlagen. Nun ist die Frage diese: legen
Sie wirklich Werth daraus, daß die Linie Biel - Neuenstadt
von der Zentralbahngesellschaft gebaut werde? Legen Sie
Werth darauf, so wünsche ich sehr, daß Sie sich entschließen
möchten, dem § 2 der Konzession folgenden Zusatz beizufügen-
„Auch soll der Zentralbahn gegenüber auf der Vollziehung deS
§ 2 der Konzession nicht bestanden werben." Kommt eS später
zu einer allgemeinen Fusion der Eisenbahnen, so wird man
wahrscheinlich darauf halten, daß am Zentralsitze der
politischen Landesbehörden auch die Eisenbahnverwaltungen ihren
Sitz nehmen. Vor der Hand möchte ich aber die Zenlralbahn
nicht dazu anhalten, ein ihr vertragsmäßig zugesichertes Recht
aufzugeben. Zu Erstellung einer Etscnbahnllnie bedarf eS
Männer von großer Kraft und Einsicht. Ich glaube, die
Zentralbahngesellschaft habe bisher ihre Unternehmungen so
ausgeführt, wie eS wenige Gesellschaften in der Schweiz so
zur Zufriedenheit derer gethan haben, welche die Konzession
ertheilten, obschon ich weiß, daß sie auch ihre Schatten-,
seite hat. Ich sage daher: wenn Sie Werth darauf lege»
daß neben einer Gesellschaft, die noch jung und schwach ist
(Jugend ist keine Schande, Schwäche auch nicht, aber zur
Ausführung eines großen Unternehmens ist ein gewisses Alter
und eine gewisse Kraft wünschbar), noch eine ältere Gesellschaft,

die schon etwas mehr geleistet Hai, konkurrire, so
entziehen Sie ihr nicht ohne Noth die Möglichkeit, ein Recht zu
benutzen, das ihr schon zugesichert ist; uns ich glaube, die
Zenlralbahn könne dieses Recht benutzen, wenn die erwähnten
zwei Artikel movifizirt werden. Nun noch ein Wort über die
Stellung der betreffenden Gesellschaften. Der Bericht des Re-
gierunàlhes resumirt sich dahin: der Besitz der Linie Biel-
Neuenstà wäre^kven Händen der Zenlralbahn gefährlich
für den-Jura, wenn sie den sämmtlichen Verkehr, der nach
Viel kommt, in sich konzentriren und der Juralinie jede Zu-
fuhrquelle abgeschnitten würde; die Zentralbahn würde
denselben chSbann über Olien leiten. Diese Voraussetzung halte
ich für irrig. Die Richtung des Personen- und Waarenoer-
kehrS läßt sich nicht von einzelnen Unternehmern bestimmen.
Die Waaren nehmen auf ihrem Transporte diejenige Richtung,

wo derselbe am wohlfeftsten ist; die Personen schlagen,
abgesehen von dieser Rücksicht, den Weg ein, welchen sie
wollen. Ich habe diese Beobachtung vielfach gemacht bezüglich

der rivalisirenden Linien zwischen Zürich und St. Gallen.
Zürich suchte dem Verkehre von Personen und Waaren die
Richtung nach Romanshorn zu geben. In Betreff des
Waarenverkehrs gelang es meistens, weil der Transport auf dieser
Linie etwas wohlfeiler ist; bezüglich des Personenverkehrs aber
war dieß nicht der Fall. Es ist ein großer Vortheil für den
Kanton Bern, daß das Stück Biel-Neuenstadt gebaut werde
Nun ist eS erlaubt, die Ansicht zu haben, daß die Zcntralbahn
eher in der Lage sei, dieses Stück zu bauen als die Ostwestbahn

ohne einen Verdacht gegenüber der letztem auSzusprechen.
Warum? Weil die Zentralbahn bisher ihren Verpflichtungen
nachgekommen ist, die Ostwestbahi, aber seit Jahresfrist nicht
die finanziellen Kräfte erwerben konnte, die zu Ausführung
ihres Unternehmens erforderlich find, so daß die Bunbesge-
nehmigung eigentlich erloschen wäre. Sie können dieselbe
allerdings wieder aufleben chrffen. Man spricht immer von der
Nothwendigkeit des Zweiliniensystems Hier möchte ich die
Konkurrenz «uch möglichst frei lassen. Wenn also die Zentralbahn
erklärt, hie Konzession zu den gleichen Bedingungen zu
übernehmen,tso würde ich antworten: wir haben den Leweis, daß
du di< eingegangenen Verpflichtungen erfüllst, wir wollen dir
die Linie Biel Neuenstadl übergeben, aber, du bauest dann
auch Bièl-Bern Also wenn Sie Werth darauf legen, im
Ernste zwei Prätendenten zu haben, so stellen Sie nicht
Bedingungen, Welche der eine derselben nicht erfüllen kann. So
großen Werth wird die Zentralbahn auf das Stück Biel-
Neuenstadt nicht setzen, daß sie die Konzession um den Preis
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übernimmt, welchen die Konzession von ihr fordert; sie würde
dieselbe preisgeben, und Sie würden dadurch einen Mitbewerber

verlieren Um diesen nicht auszuschließen, erlaube ich mir,
die angeführten Anträge der Versammlung zur Genehmigung
zu empfehlen.

Herr Präsidentdes RegierungSratheS. Ich werde Ihre
Geduld nur einen Augenblick in Anspruch nehmen, um den

Antrag des Herrn v. Gonzenbach etwas näher zu beleuchten.
Sein Antrag gehl dahin, eS möchten prinzipiell alle
Bedingungen weggelassen werden, welche der Zentralbahn einige
Schwierigkeiten bereiten würden, und Herr v. Gonzcnbach ging
dabei, im Ganzen genommen, noch sehr billig zu Werke, denn
ich glaube, er hätte dieses und jenes noch mitrechnen können,

um das Ziel zu erreichen, das er anstrebt, d. h. die Konzession
so herzustellen, daß sie so viel als der Zentralbahn hingegeben
wäre. Das verstehen wir insoweit schon, daß die Zentralbahn
ein großes Interesse hat, diese Linie zu übernehmen; sie hätte
uns dann in der Gerglinie und in der Thallinie; besser könnte
sie den Kanton Bern nicht umarmen. Herr v. Gonzenbach
zeigte uns, welches Interesse diese Gesellschaft am Kanton
Bern habe. Ich will die Zentralbahn nicht herabsetzen, sie war
die erste Gesellschaft, die aus unserm Gebiete einen Schienenweg
anlegte, sie Halle mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen; sie

stand auf der Höhe deö Kredites und war auf dessen Tiefe
gesunken, als der Kanton Bern sie wieder emporhob durch eine

Aktienbetheiligung von vier Millionen. Ich bin weit entfernt
zu verkennen, daß sie Verdienste erworben hat. Auf der andern
Seile muß man nicht vergessen, daß sie dem Kanton Bern
schwere Mühe und großen Verdruß machte, daß sie die

eingegangenen Verpflichtungen nicht alle erfüllte. Ich erinnere nur
an die Linie Bern-Biel Die Zentralbahn hatte die Verpflichtung

übernommen, diese Linie zu dauert." Hat sie dieselbe
erfüllt? Wenn sie diese Verbindlichkeit erfüllt hätte, ich glaube,
wir hätten kaum heute noch mit der Ostweslbahn etwas zu
thun. Aber die Zentralbahn hat die Verpflichtung nie erfüllt,
auch diese und jene andere Verbindlichkeit geringerer Art nicht.
Die Zentralbahn suchte — um ein Wort darüber zu sagen—,
ihre Rechte gegenüber dem Kanton Bern auf solche Weise
auszudehnen, daß wir in nächster Zeit genöthigt sein werden,
zu deren Wahrung Schritte zu thun. Sie wissen, baß jedes
Transportreglement der Genehmigung der Regierung unterworfen
ist. Die Zentralbahn entwarf ein solches, legte es der
Regierung vor, und diese genehmigte es. Man glaubte, damit
sei die Sache im Reinen. Wer aber mit der Nordostbahn
unter der Hand einen besondern Vertrag abschließt, worin
gesagt ist, dieses TranSportreglement gelte nur für Waaren,
die im Kanton Bern aufgeladen und abgesetzt werden, was
außerhalb seiner Gränze lransponirr werde, gehe ihn nichts
an, es sei durchgehender Verkehr, — das war die Zentralbahn.
Dafür wurden die Taren und andere Punkte geändert, und
wenn man fragt, woher die Gesellschaft das Recht dazu nehme,
bann heißt es: das ist durchgehender Verkehr! Wir haben
noch manchen Streit mit der Zentralbahn auszufechten, aber
das soll mich nicht hindern, anzuerkennen, daß sie Großes
geleistet, schöne Bauten hergestellt und namentltch im Anfang
eine Großartigkeit und Loyalität des Verfahrens an den Tag
gelegt hat, die bestachen; später kam es anders. Die Gesellschaft
glaubte, eS sei der kürzeste Weg, über ihre Prätenston durch
einen Prozeß entscheiden zu lassen, von der Ansicht ausgehend,
sie habe mit dem Kanton Bern schon in andern Dingen Glück
gehabt, sie werde den Sieg auch jetzt davon tragen. Ahges«chxir
davon, frage ich: ist es ein Vortheil für den Kanton, wenn
die Zentralbahn die Strecke Biel-Ncuenstadt übernimmt? Und
da muß ich gestehen, daß mir scheint, die Entwicklung unsers
Eisenbahnwesens werde dadurch sehr gebindert. Herr v.
Gonzcnbach fühlte das wohl; er bemerkte zwar, eS werbe auf den
Jura keinen Einfluß haben, ob die Zentralbahn diese Linie
besitze oder nicht. DaS ist nicht richtig. Glauben Sie, die
Zentralbahn, einmal im Besitze dieser Bahnstrecke, werde eine

Konkurrenzlinie zu Stande kommen lassen, ihr nicht alle
möglichen Schwierigkeiten in den Weg legen? Und sie kann das.
DaS ist sehr begreiflich, daß sie nicht selbst einer Konkurrenzlinie

Vorschub leisten wird; deßhalb ist eS für den Jura
allerdings eine Hauptfrage. Nun gestehe ich offen, daß diese

Konzession gar ntcht so gemacht wurde, um deren Uebernahme
der Zentralbahn zu erleichtern. Wir haben wirklich nicht daS
Interesse, ihr es leicht zu machen, daß sie die Konzession
übernehme, sondern wir haben eher ein Interesse, baß sie dieselbe
nicht nehme, daß diejenige Gesellschaft sie erhalte, welche die
Entwicklung unsers Eisenbahnwesens am meisten fördert. Wer
also dafür hält, eS liege im Interesse des Landes, daß der Jura
Nicht abgeschnitten, die Konkurrenz nicht beseitigt, die Entwicklung

des Eisenbahnwesens gefördert werde, der darf nicht so

weil gehen, wie Herr v. Gonzenbach und alles aus der
Konzession wegräumen, was zur Sicherung des Ziels, daS er im
Auge hat, führt. ES scheint zwar sehr unverfänglich zu sein,
indem man uns sagt, man solle nur die Möglichkeit der
Konkurrenz der Zentralbahn offen lassen. Aber man muß sich nicht
täuschen lassen. Die Ostwestbahn steht dann nicht mehr auf
gleicher Linie mit der Zentralbahn, sie ist dann im Nachtheil,
sie hat nicht das Vorrecht, und um die Spieße gleich zu machen,
möchte ich die angefochtenen Bestimmungen nicht wieder aus
der Konzession entfernen. Ich schließe also dahin, die
beantragten Abänderungen sollten nicht getroffen, sondern eS sollte
die Konzession genehmigt werden, wie sie vorliegt. Es wurde
bei der Uevercinkunsl der Zentralbahn auch so gehalten. Auch
damals fand man dieses und jenes nicht nach Wunsch, aber
auch da hieß eS: es ist ein Vertrag, den man nicht behandeln
kann, wie ein Gesetz. Wir kontrahtren mit einer Gesellschaft,
die Pflichten übernehmen muß und der man nicht Sachen
aufdringen kann, zu denen sie sich nicht verpflichtet hat.

Stockmar. Ich bedaure lebhaft, an den Berathungen
der vorhergehenden Sitzungen nicht haben Theil nehmen 'zu
können, aber Umstände, die nicht in meiner Macht lagen,
hinderten mich, früher hieher zu kommen; ich mache deßhalb
meine Entschuldigung bei der Versammlung. Ich beginne
damit, allen Behörden, welche sich mit diesen Eisenbahnfragen
beschäftigt und sie auf ein Terrain geleitet haben, auf welchem
der Jura sie annehmen kann, meinen Dank auözuspreche». Das
ist in der That ein großer Schritt, um einst zur Ausführung
unserer Schienenwege zu gelangen, und zwar (im Vorbeigehen
sei es gesagt) ohne die Staatsfinanzen zu ruiniren. Ich sah,
daß man un Laufe der Diskussion Anträge stellte, welche mit
der Gesammtheit des KonzessionSentwurfS im Widerspruche
wären. Diese Anträge, so weit es den Jura betrifft, sind
verschiedener Art. Herr Carlin schlägt die Beseitigung deS

zehnjährigen Termins oder in zweiter Linie dessen Ersetzung
durch eine zwanzigjährige Frist vor. Der Termin von zehn
Jahren genügt uns nach meiner Ansicht, denn wenn man
binnen dieses Zeitraumes n'chl dazu kommt, eine jurassische
Gesellschaft zu bilden, so wird man auch später nicht dazu
kommen. Ich gebe mich daher mit dieser Frist von zehn Jahren
zufrieden, und habe dazu noch einen andern Grund Wenn
die Termine sehr lang sind, so ist man ziemlich geneigt, die
Sache zu verzögern, so daß selbst eine Frist von 5—6 Jahren
genügen wurde Ich schließe also dahin, daß man bezüglich
der Festsetzung einer Frist von zehn Jahren den Antrag der
Regierung annehme. Was die »ach Ziff. 2 desselben Antrages
festzusetzende Frist betrifft, so hat sie in meinen Augen keine
große Wichtigkeit. Dagegen liegt die Hauptfrage in Folgendem.

Man verlangte, daß die Ostwestbahn dieselben Verpflichtungen

für die Linie Biel - Bern übernehme, wie für Biel«
Neuenstadt. Das wäre in der That sehr schön, und ich möchte
wünschen, baß es so wäre. Aber man hat darüber mit der
Ostwestbahngcsellschafr nicht unterhandelt, oder wenn die
Unterhandlungen sich auf diesen Punkt erstreckten, so führten sie

nicht zum Zwecke. Nun kann man hier der Ostwestbahn nicht
eine Bedingung auferlegen, die sie nicht angenommen hat, sonst



wäre alles, waS heute gemacht wird, nichts. ES wäre der

Würde des Großen Rathes nicht angemessen, eine Bedingung
aufzunehmen, welche ihn verpflichten würbe, auf die Ueberein-

kunfl zurückzukommen und seine Berathungen von neuem
aufzunehmen. WaS mich betrifft, so wünsche ich auch etwas.
Ich möchte, daß man eine für den Jura günstige Bedingung
bezüglich der Linie Biel-Bern ausnehme, aber ich mochte sie

als Zusatzarîikel zum Dekrete aufnehmen in dem Sinne, daß
gesagt werde: «Der Regierungsrath ist eingeladen, mit der
Ostwestbahngesellschaft Unterhandlungen anzuknüpfen zu dem

Zwecke, daß vie Verpflichtungen, welche dieselbe gegenüber dem

Jura für die Linie Biel-Neuenstadt eingegangen, auch auf die
Linie Biel-Bern ausgedehnt werden. Für den Fall, daß diese

Unterhandlungen zu einem Resultate führen, ist der Regierungsrath

ermächtigt, von sich aus die entsprechenden Abänderungen
der Konzession vorzunehmen." Sollten die Unterhandlungen
zu keinem Resultate führen, so bleibt die Konzession, wie wir
sie heute angenommen haben. Das ist der Antrag, welchen ich

Ihnen vorzulegen die Ehre habe. Ich habe Grund zu glauben,
daß die Jurasster sich mit diesem Zusatzartikel zufrieden geben
werden, weil cS ein G. genstand von Unterhandlungen ist.

Wir werden uns unsererseits direkt an die Ostwestbahngesellschaft

wenden ; nimmt sie den Vorschlag nicht an, so wird die

Uebereinkunft bleiben, wie sie der Große Rath genehmigt hat.

Herr Berichterstatter. Es scheint mir, daß man im
Laufe der Diskussion in mehrfacher Beziehung auf Abwege
gerathen sei. Bei einzelnen Voten schien es mir ebenfalls, alS
ob man über eine Konzession für die Zentralbahn berathe, und
ihr möglichst annehmbare Bedingungen stellen wolle, während
eS sich um eine Konzession für die Ost westbahn handelt. Ferner
wurden eine Menge Anträge gestellt, welche am besten beweisen,
daß man sich auf Abwegen befindet. Da wo eS sich um einen
Vertrag handelt, ist es unthunlich, einzelne Bestimmungen
desselben einseitig zu ändern. Entweder muß man den Vertrag
annehmen oder verwerfen. Sind die Gründe, welche dagegen
angeführt wurden, der Art, daß sie die Verwerfung hinreichend
motiviren, so erkläre man den Vertrag als verworfen. Sind
sie aber nicht stichhaltig, dann nehme man die Uebereinkunft
an, wie sie vorliegt. Die vorgeschlagenen Modifikationen
würden dazu führen, daß der Zusammenhang des Vertrages
möglicher Weise gestört würde, indem die versa iedenen Anträge,
welche von der einen und von ver ändern Seite kommen, sich

widersprechen, so daß das ganze Gebäude auseinander fiele.
Ich glaube also, man könne nicht aus diese Weise progredircn.
Wenn diejenigen Mitglieder, welche die Anträge gestellt haben,
mit dieser Auffassung nicht einig gehen und sich in einer «Stellung

befinden, daß sie dem Vertrage nicht beipflichten zu können

glauben, so mögen sie denselben verwerfen. Auf einzelne
Einwendungen übergehend, welche im Lanse der Diskusston gemacht
wurden, komme ich zunächst auf das Votum des Herrn Gan-
guillet, welcher sagte, er glaube, die OstwestbahngeseUschaft
finde nicht Geld zur Ausführung ihres Unternehmens. Das
ist eine indivivuelle Ansicht des Herrn Gangutllet; Andere
mögen eine andere Ansicht haben, und ich gehöre zu bcn
Letztem- Herr Ganguillel begründete seinen Zweifel nicht, sondern

warf denselben so hin, und es ist sehr bequem, auf diese Weise
eine Bemerkung einfach hinzuwerfen, die leicht Eingang findet.
Ich glaube im Gegentheil, die Ostwestbahn finde die erforderlichen

Geldmittel, aus dem Grunde, den bereits Herr v. Gon-
zenbach anführte. Die Strecke Biel Neuenstadt ist eine der

rentabelsten Linien, deren Baukosten sich nicht so hoch belaufen,
wie man varihut. Es liegen drei Befinden von Sachverständigen

vor. Nach demjenigen, welches die Franco-Suisse
aufnehmen ließ, würden die Baukosten 3'/z, nach der Berechnung
der Zcntralbahngesellschaft ä^/z Millionen, und nach dem
Befinden der Erperten deS Staates 3,600,000 Fr. betragen.

Herr Ganguillet behauptete ferner, die Bedingungen der
Konzession seien für den Staat so günstig gestellt, daß man annehmen

müsse, mit einer Gesellschaft, die solche Bedingungen
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eingehe, sei eS nicht weit her. Von anderer Seite aber will
man dieselben noch um vieles erschweren. Ich glaube, die
KonzessionSakte habe darin ziemlich die Mitte gehalten. Das
Wichtigste ist, daß die Staatshoheit in jeder Beziehung gewahrt
ist. Eine finanzielle Basis bleibt der Gesellschaft immerhin.
Von Seite jurassischer Mitglieder wurde der Antrag gestellt,
daß die im § 32 für Einräumung des Mileigenthumsrechtes
an der Linie Biel-Neuenstadt zu Gunsten einer jurassischen
Gesellschaft festgesetzte Frist von 10 auf 20 Jahre verlängert
und das MiteigenlhumSrecht auch auf die Linie Biel-Bern
ausgedehnt werde. In dieser Beziehung begreife ich wirklich
den Jura nicht, weil unter Ziff. 3 desselben Artikels eine
Bestimmung folgt, die ihm vollständige Beruhigung hätte gewähren
sollen, indem es heißt: der Konzessionär übernehme übcrvieß
unter allen Umständen die Verpflichtung, sich mit sämmtlichen
Bahngesellschaften, welche im Kanton Bern ihren Sitz haben,
über einen im kantonalen Interesse liegenden gemeinsamen
Betrieb der ganzen beidseiligen Bahnnetzc unter wechselseitig
voriheilhaftesten Bedingungen zu verständigen, und dann folgt
der Vorbehalt, daß es namentlich in dem Sinne geschehen solle,
daß die Bahnzüge einer jurassischen Gesellschaft direkt und ohne
Unterbrechung bis Bern und Neuenstadt, resp. Neuenburg
fahren können. Damit ist dem Begehren des Jura
vollständig Rechnung getragen, wenn auch das MiteigenlhumSrecht

sich nicht auf die Linie Biel-Bern erstreckt. Ich müßte
mich also allen Anträgen in dieser Richtung, sofern sie der

Genehmigung der Konzession entgegen sind, auf das
Entschiedenste widersetzen. Wird aber ein Zusatz in dem
Sinne beantragt, daß die Konzession genehmigt, dagegen die

Regierung beauftragt werde, mit der Ostwestbahngesellschaft
noch über die erwähnten Punkte zu unterhandeln, so kann ich
es zugeben. Ganz gleich verhält es sich mit der Einwendung
gegen die in der Konzession bestimmte Frist. Im deutschen
Texte ist es ganz klar ausgedrückt, indem eS heißt, die
zehnjährige Frist beginne «vom Tage der kantonalen Konzessionsertheilung

an," also von heute an. Was die Einwendung des

Herrn Tièche über Abkürzung der zur Ausführung des Baues
eingeräumten Frist betrifft, so gehört dieselbe zu denjenigen
Punkten, bei welchen man findet, vie Ostwestbahngesellschaft
sei zu nachsichtig behandelt worden. Die Hauptsache ist, daß
gebaut werde, ob die Frist etwas kürzer oder länger sei, darauf

kommt es am Ende nicht an. Man muß der Gesellschaft
Zeit lassen, ihre Vorkehren zu treffen. Herr Jmer erblickt im
8 32 eine Ungleichheit der Behandlung der konkurrirenden
Gesellschaften In dieser Beziehung kann ich mich nur auf die

vom Herrn Regierungspräsidenten bereits ertheilte Antwort
berufen. Für den Fall, daß die Zentralbahu die Konzession
übernehmen sollte, ist darauf Rückcht genommen; im entgegengesetzten

Falle wird es nicht an uns sein, ihr gegenüber einem
andern Konzessionär Rechte einzuräumen. Die Herren v. Büken

und Gfeller stellten in Bezug auf einzelne Bestimmungen
der Konzession Anträge, die nicht zulässig sind. Uebrigens
glaube ich, die Bemerkungen, welche gemacht wurden, seien

nicht von der Bedeutung, daß man deßhalb die Konzession zu
neuen Unterhandlungen zurückweisen soll. Bei wichtigen Gegenständen

findet die Vorlage der Pläne ohnehin statt, und so

wie die Regierung die Verpflichtung hat, die Interessen der
Gemeinden im Allgemeinen zu wahren, so wird sie eS auch
hier thun, wenn in der Konzession keine spezielle Bestimmung
dafür steht Nun komme ich schließlich zum Antrage des

Herrn v. Gonzenbach, welcher dahin geht, daß für den Fall,
wenn die Zentralbahn die Konzession übernehme, dieser
Gesellschaft gegenüber auf der Vollziehung des § 2, betreffend
den Sitz der Gesellschaft, nicht bestanden werden soll. Ich
begreife den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach. Er behauptet,
die Bestimmungen deS Gesellschaftssitzcs haben für den Staat
gegenwärtig keine Bedeutung, ja man solle sich hüten, solche

Bestimmungen aufzunehmen; es komme dann nach 30 Jahren,
wenn die Bahnen vom Bunde angekauft werden, von selbst.
Wenn man diesen Standpunkt einnimmt, so begreife ich, daß
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man möglichst nachfichlig zu Werke geht. Wenn man aber

will, day die Jnieressen des Landes gewahrt werden, daß der

Staat immer wisse, was geht, daß cS den Behörden möglich
sei, eine gewisse Kontrolle zu üben, dann soll man erklären:
wir wollen hier den Verwaltungssitz haben. Ich gebe zu,
dieser Punkt wird der Zentralbahn einige Schwierigkeit machen,
indessen wird sich zeigen, ob sie dieselbe überwinden könne

Bei der Fusion der Eisenbahngesellschaftcn im Jahre 1856
wußte man die Schwierigkeit zu überwinden, indem der

Verwaltungssitz damals hätte nach Zürich kommen sollen; unv
wenn später wieder eine Fusion angebahnt werden sollte, so

fragt eS sich, ob Lern als VerwaltungSsitz mit in Frage kommen

soll oder nicht. Ich möchte also vor dem Antrage des

Herrn v. Gonzenbach warnen. WaS den zweiten Antrag
desselben Redners betrifft (bezüglich der in 8 33 ausgesprochenen
Haftbarkeit der Linie Liel-Neucnstadt für die Ausführung der

Linie Bern-Luzern), so habe ich noch ganz die nämliche
Anficht, wie ich sie vorhin ausgesprochen habe. Streng rechtlich
ist die Verpflichtung bindend für die Zcntralbahn, und wenn
(wie Herr Ganguài sich ausdrückte) eine andere Gesellschaft
die Verpflichtung übernähme, eine Eisenbahn durch die Gcmmi

zu bauen, so müßte die Zentralbahn mit der Konzession auch
diese Verpflichtung übernehmen. Diese Bedeutung hat die

Uebernahme gleicher Bedingungen. Wenn man so Schritt für
Schritt alle Bestimmungen movifisiren wollte, von denen man
annimmt, daß sie der Zentralbahn schwer fallen könnten, so

hätten wir am Ende für alle Linien, die noch zu vergeben
sind, gebundene Hände Ich bin also unbedingt der Anficht,
baß die Zentralbahn, streng genommen, für die Linie Bern-
Luzern haften müsse, dagegen gebe ich zu, daß, so lange eine

andere Gesellschaft die Konzession für die Linie Bern-Luzern
hat, eine Modifikation eintreten kann, aus andern Rücksichten
jed ch als auS Gründen des strengen Rechtes. Ich gebe daher

dre Erheblichkeil eines Zusatzes ungefähr in dem Sinne zu,
wie Herr v. Gonzenbach ihn beantragte, nämlich so, baß

man über die Frage, ob der Kanton Bern daS Recht habe,
diesen Vorbehalt zu machen, nicht entscheide, sondern einfach
sage: falls die Zentralbahn die Konzession übernimmt, ist die

Regierung ermächtigt, den Vorbehalt der Haftbarkeit der Linie
Biel-Neuenstabi für die Linie Bern-Luzern gegenüber der
Zentralbahn fallen zu lassen. Herr v. Gonzenbach bemerkte, wenn
die Anschauungswelse der Regierung richtig wäre, so könnte

man die Bedingung in der Konzession ausnehmen, daß eine

Eisenbahn in den Mond gebaut würbe. Herr v. Gonzenbach
weiß so gut als ich, daß es im Rechte mögliche und unmög.
liche Bedingungen gibt, und daß die Bedingungen, deren
Erfüllung an sich unmöglich ist, dahinsallen. Wenn nun eine

Bedingung, deren Erfüllung an sich unmöglich ist» gegenüber
der Zentralbahn aufgestellt würde, so fiele sie ganz dahin.
Aber relativ unmögliche Bedingungen kommen davei nicht in
Betracht Herr v. Gonzenbach verlangt ferner, daß der
Beschluß über oie Errichtung schwimmender Eisenbahnen aufgehoben

werde. Das versteht sich von selbst und eS kann kein

Zweifel obwalten, daß, wenn man heute beschließt, die
Konzession für eine Landeisenbahn von Biel nach Neuenstadt zu
ertheilen, der Beschluß bezüglich der schwimmenden
Eisenbahnen, der übrigens in anderer Richtung seine guten Früchte
getragen hat, aufgehoben ist. Da dieser Antrag überflüssig
ist, so trage ich auf dessen Abweisung an. In Umfassung beö

Angebrachten schließe ich dahin: ich kann nur zwei Anträge
zugeben, denjenigen deS Herrn v. Gonzenbach bezüglich der

Haftbarkeit der Linie Biet - Neuenstadt für die Linie Bern-
Luzern, in dem angegebenen Sinne, und denjenigen deS Herrn
Stockmar in dem Sinne, daß er bloß einen Zusatzbeschluß
zur Konzession bilde, im Uedrigen sei die Kon,csston zu
genehmigen. Schließlich noch folgende Bemerkung. Es wird
die Einwendung gemacht, man habe seiner Zeit auch von der
Zentralbahn alles Gute erwartet und sich nachher in e nzelnen
Punkten getäuscht, mit der Qstwestbahn werde eS ebenso gehen;
am Ende habe jede Gesellschaft die nämliche Tendenz. Ich

gebe zu, daß jede Gesellschaft sich zu befestigen sucht, aber der
große Unterschied ist der, daß wir nun ganz andere Verträge
vor uns haben als früher, daß der Staat kraft derselben viel
mehr Einfluß gewinnt als bisher. Diesen Unterschied müssen
wir anerkennen. Ich will nicht weitläufiger sein und empfehle
Ihnen die Konzession zur Genehmigung. Die Diskussion hat
nichts zu Tage gefördert, daS mich in meiner Ueberzeugung
hätte wankend machen können. Ich glaube, alle Interessen
deS Kantons seien im vorliegenden Vertrage gewahrt.

Nachdem der Herr Präsident, welcher den Vorsitz wie- '
der übernommen hat, die im Laufe der Diskussion gestellten
Anträge verlesen und die Reihenfolge eröffnet hat, in welcher sie

zur Abstimmung gebracht werben sollen, verlangt der Herr
Berichterstatter, baß diejenigen Anträge, welche eine
Abänderung der Konzession bezwecken, nicht in Abstimmung
gebracht werden, und zwar gestützt auf das früher bei Konzes-
stonsertheilungen, namentlich auch am 29. November 1851
bei Anlaß der Staaisbetheiligung an der Zentralbahn
beobachtete Verfahren, da es sich hier nur darum handeln könne,
den Vertrag in globo anzunehmen oder zu verwerfen, immerhin

unter Vorbehalt der als erheblich zugegebenen Anträge der
Herren v. Gonzenbach und Stockmar.

DaS Präsidium frägt hierauf die Antragsteller an, ob
sie auf ihren Anträgen beharren.

Carlin zieht seinen auf die Festsetzung einer Frist von
20 Jahren bezüglichen Antrag, sowie denjenigen zurück, welcher
die Ausdehnung des MiteigenthumSrechlcS auf die Linie Biel-
Bern zum Zwecke hat.

v. Büren wünscht, daß die Zusatzanträge in Abstimmung

gebracht werden.

Abstimmung.

Die AbänderungSanträge aus der Abstimmung
wegfallen zu lassen Gr. Mehrheit.

Sie in Abstimmung zu bringen Minderheit.
Für das Eintreten 169 Stimmeu.
Dagegen 16 „
Für die Anträge des Regierungsrathes

mit oder ohne Abänderung Gr. Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn M igy (StaatSbau) 21 Stimmen.
Für den zugegebenen Aiurag des Herrn v.

Gonzenbach (bezüglich auf den 8 38) Handmehr.
Für den nicht zugegebenen Antrag deS Herrn

v. Gonzenbach (betreffend den § 2) Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den zugegebenen Antrag deS Herrn Stockmar Handmehr.

v. Gonzenbach zieht seinen Antrag, betreffend die
Aufhebung des Großrathsbeschlnsses vom 27. Juni 1856 zurück
auf vie Erklärung des Herrn Berichterstatters, daß die
Aufhebung jenes Beschlusses infolge des heule beschlossenen Dekretes

sich von selbst verstehe.

Alle übrigen Anträge fallen dahin.

Der Herr Präsident fragt die Belsammlung an, ob
sie der Tagesordnung gemäß zur Behandlung des Vortrage»
über die Slaatsbetheiligung an der Ostwestbahn übergehen,
oder denselben auf morgen verschieben wolle.



Da verschiedene Anträgt gestellt werden, so wird
abgestimmt und mit großer Mehrheit beschlossen, heute abzubrechen
und morgen fortzufahren.

ES werden noch verlesen:

1) Ein Anzug der Herren Kasser, Herrmann,
Dösiger, Affolter, Schneeberger, Mühlethaler,
Moser und Müller, mit dem Schlüsse, eS möchte die Bau-
direkiion beauftragt werden, zu untersuchen, ob nicht als Folge
dcS Eisenbahnbetriebes im Oberaargau die Erbauung einer
neuen Straße von Herzogenbuchsee über Thörigen
und LeimiSwyl zur Ausmündung in die Langenthal Huttwyi-
Straße bei Kleindietwyl nothwendig geworden, allfällig Pläne
und Kostenberechnungen aufzunehmen, und in möglichst
kurzer Frist dem Großen Rathe Bericht zu erstatten sei.

2) Eine Zuschrift des RegierungSratheS, worin er
Kenntniß gibt, daß er das auf den Traktanden der gegenwärtigen

GroßralhSsession stehende Geschäft wegen Ertheilung eincS

Kredites für die Brünigstraße, behufs neuer Prüfung
deS Traces, gegen welches Porstellungen eingelangt, zurückgezogen

habe, und in der nächsten Session wieder vorlegen werde.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 18. November 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brügger, Gfcllcr
in Bümpliz, Großmann, Herren, Karlen, I. G.; Schneider,
Johann; Theurillat, Thönen und Wirth; ohne Entschuldigung:
die Herren Lempen, RöthliSberger, Jsak; Schären, Schon,
Friedrich; Schon, Johann, und Streit in Zimmerwald.

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Nachmittags. DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind Tagesordnung:

Vortrag deS RegierungSratheS, betreffend den
Eisenbahnvertrag mit der Ostwestbahngesellschast
wegen Betheiligung deS Staates an der Linie
Bern-Luzern.

Dekretsvorschlag.

Der Große Rath des Kantons Bern,

nach Einsicht deS zwischen der Abordnung des RegierungSratheS,

Namens desselben, und der Direktion der schweizerisch«!

„ Ostwestbahngesellschast abgeschlossenen Vertrages, vom 18.
Oktober 1858, lautend:

Art. 1. Die schweizerische Ostwestbahngesellschast
verpflichtet sich

s. den Bau der Linie Bern-Langnau-Luzern in der Weise in
Angriff zu nehmen und zu fördern, daß die Vollendung
und Inbetriebsetzung der Strecke Bern-Langnau spätestens
bis 31. Mai 1861 und der Strecke Langnau-Luzern
spätestens bis Ende 1862 stattfinden soll;

6. zu diesem Ende binnen sechs Monaten nach Ratifikation
deö gegenwärtigen Vertrages die Ausschreibung von zwei
Bauloosen mit wenigstens einer Gesammtlängc von fünfzehn

Kilometern auf der Strecke von Bern bis Langnau
zu erlassen. Die Vergebung der auf diese Weise zur
Ausschreibung gelangten Bauloose, so wie der Beginn

T«zbl«tl tei Großen N.ttheS «S5S, ^
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der Erdarbeiten muß spätestens binnen sechs Wochen nach
der Ausschreibung erfolgt sein ^).

Art. 2. Der Kanron Bern verpflichtet sich seinerseits zu
seiner Betheiligung an dem hln-ternehmen der schweizerischen
i Ostwcstbahn im Betrage von zwei Millionen Franken mittelst

K Uebernahme von 4000 Stück ' GefellschaflSaktien zu Fr. 500
per Stück.

Art. 3. Die Einzahlung dieses AktienbetrageS Seitens
des KantonS B^n findet in zweimonatlichen Terminen und in
Raten von je zehn Prozent statt. Die erste dieser Raten wird
eingezahlt, sobald die Ostwestbahngesellschasr nachweist:
1) daß ihr für Ausführung ihres Unternehmens, mir Einschluß

sämmtlicher Staats- und Gemeindebeiheiligungen, mindestens

ein Aktienkapital von 40 Millionen Franken zu
Gebote steht;

2) daß sie für die Erstellung der gesummten Linie zwischen
Bern und Zug wenigstens zwei Millionen Franken und
von diesen im- Kanton Bern vierhundertlausend Franken
verwendet hat. -H
Ueber die Hinlänglichkcit dcS Nachweises in Betreff der

Erfüllung der unter Ziffer 1' und 2 aufgestellten Bedingungen
entscheidet cher Regierungsrath, j - '-»n n -- ;-zè -

Vor der Zahlung jeder weitern Rate hat die Ostwestbahngesellschaft

auf Verlange» der Regierung »achzuweisen, daß sie

wenigstens den zweifachen Betrag der geleisteten Zahlungen
auf die Erproprialionen und den Bahnbau im Kanion Bern
verwendet hat. Dem Kanton Bern ist indessen die Wahl
gelassen, das Ganze oder "einen größern Theil seiner Bcthct-
ligungssumme auch vor den oben -bestimmten Terminen
einzuzahlen.

Für jeden eingezahlten Betrag empfängt der Kanton Bern
die gleiche Summe in libcrirlen Aktien. Die Verzinsung der
eingezahlten Beträge während der Bauzeit erfolgt, wie bei
allen übrigen Aktionären, mit 4^ "ch per Jahr.

Art. 4. Dem Kanton Bern wird das Recht eingeräumt,
sich während des Baues und Betriebes der Bahn im
Verwaltungsrathe der Ostwestbahngesellschaft durch Ein Mitglied
vertreten zu lassen, welches von jeder Verpflichtung zu Hgener
Akiienübernahme befreit ist,"aber auch'für seine Mühwallung
von der Ostwestbahngescllschaft keinerlei Entschädigung erhält.
Die Wahl dieses Mitgliedes erfolgt durch den Regierungsrath.

Art. 5. Wenn die Konzessionäre innerhalb der festgesetzten
Fristen die ihnen obliegende» Verpflichtungen nicht vollständig
erfüllen, so erlöschen die ihnen konzedirten Rechte;

auf den angehörten Bericht des RegierüttgsrathcS,

beschließt:

Dem vorstehenden Vertrage mit der Direktion der
schweizerischen OstwestbahngeseUschaft!, Über den Gait der Eisenbahn
von Bern nach Luzern, vom t8. Oktober 1858, ist unter hem
Vorbehalte die Genehmigung ertheilt, daß es dem Kanton Bern
freistehen soll « die Einzahlung der Aktiensummch- von. Zwei
Millionen Franken, statt in baarem Geld, vermittelst Auslieferung

von Zentralbahnàien, die Aktie zu Fr. 50V berechnet,
Z» leisten.

Durch ein besonderes Schreiben hat sich die Ostwenbahngesellschast
überdieß verpflichtet, ihre Hauptreparaturwerkstätte im Gebiete des Kantons
Bern anzulegen.

'. r r -Art. 2,-r:

Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt und gleichzeitig ermächtigt, bei den Bun-
deSbehörden die erforderlichen Schritte zu thun, zum Zwecke
der Verlängerung der in dem GundcSbeschlusse vom 3. und
4. August 1857 enthaltenen Frist, betreffend den FtnanzausweiS
der Ostwestbahngesellschaft.; ^

Gegeben in Bern, den : p' '

dw tchm rî-"- .-".-'.ri-!-' -'I t.- ..-'(Die Unterschriften.)
"im -.-tun. '"j r'?'"i'ì nr b""!?!" i'-'r. 'r is,/-

Sahli, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter deS RegierungSratheS. Herr Präsident,
meine Herren! Ich habe die Ehre, heute die Berichterstattung

über die Ihnen von der Regierung vorgelegte Frage
hinsichtlich der Beiheiligung des Staates beim Unternehmen der
Oftwestbahn zu übernehmen. Befürchten Sie nicht, daß ich
in meinem EingangSrapporte sehr weitläufig sein werde ; ich
werde mich möglichst kurz fassen, schon deßwegen, weil Ihnen
der Bericht deS RegierungSratheS frühzeitig ausgetheilt wurde
und Sie sich darin über manches orientiren konnten, das ich
hier füglich übergehen- kann. Ferner halte ich dafür; es sei
passender ^aUfällige Einwendungen zu gewärtigen, bevor die
Berichterstattung sich darüber verbreitet. Ich beschränke mich
also darauf, Ihnen eine kurze Uebersicht der Sachlage zu geben.
Wie Ihnen bekannt, handelte es sich im Anfang, als in der
Schweiz die Erbauung von Eisenbahnen zur Sprache kam,
darum, mittelst einer Linie vom Bodensce nach Genf den Osten
des Landes mit dem Westen und mittelst einer andern Linie von
Luzern nach Basel das Innere der Schweiz mit dem Norden
zu verbinden. Dieses Einliniensystem genügte indessen nicht
und man kam bald zu der Ansicht, daß zwei Linien von Osten
nach Westen führen sollen. Es wurde dieß zuerst in der
östlichen Schweiz klar, und sobald sich diese Auffassung gellend
machte, begann dort der Kamps. Ich will Ihnen nicht die
Schwierigkeiten und Mühseligkeiten schildern, mit welchen die
Unternehmer von Eisenbahnen im. Osten zu kämpfen hatten.
Die Bahnen sind erstellt, und wir können uns ihrer freuen.
Im Wessen des Landes entwickelte sich bald der gleiche Kampf.
Sie ennnern sich, wie man anfänglich behauptete, die
Ausführung der Oronbahn sei in technischer Beziehung unmöglich;
wie man von beweglicher Molasse u. dgl. sprach, aus weicher
das Terrain angeblich bestehe; wie man sagte, auch der
Betrieb der Linie sei technisch unmöglich Wir wissen, welcher
Scharfsinn entwickelt wurde, um die Ausführung dieser Bahn
zu hindern, wie man damals, in ganz gleicher Weise, wie
heute gegen die Ostwestbahn, die Rentabilität der Oronbahn
zu bestreuen suchte, indem man behauptete, sie werde nicht
nur nicht rentiren, sondern den Aktionären sogar einen Verlust

zuziehen. Trotzdem kam die Oronlinie zu Stande, und
daS sämmtliche Geschütz, das gegen sie aufgepflanzt worden,
schwieg. Untersuchte man, woher die Angriffe kamen, so sah
man, daß sie von den verschiedenen Elsenbahiigesellsàften
herrührten, die sich mit der neuen Konkurrentin nicht ui den
Verkehr theilen wollten. KG..â..ssM erwiesen, daß die
Erstellung der Oronlinie technisch möglich ist; man nimmt an,
ihr Betrieb sei nicht schwierig, und selbst rivalisirende
Gesellschaften gingen so weit, dieser verlästerten Bahn ihren Arm
zu reichen. Fieilich ging die angebahnte Fusion später aus
anderen Gründen wieder verloren. Man sieht daraus, daß
das. Unternehmen diese Verlästerung nicht verdiente. Wenn im
Osten und Westen dieser Kampf war, so ist eS natürlich, daß
er ssch auch im Zentrum deS Landes geltend machen mußte;
und er hat stch in reichlichem Maße geltend gemacht. Zunächst
sagte man : die OstwestbahngeseUschaft will nicht bauen, sie
will nur in den Besitz der Konzession gelangen, um sie dann
zu verkaufen; mit anderen Worten: sie will einer andern
Gesellschaft bange machen, um selbst einen Profit daraus zu
ziehen. Das wurde seiner Zeit behauptet und sogar im Groß-
rathssaale wiederholt. Diese erste Befürchtung hat sich nicht



bestätigt. Die Ostwestbahngesellschaft dachte nicht daran, ihre
Konzession abzutreten, sondern sie wollte im Ernste bauen.
Ferner bestritt man die Rentabilität dieser Hahn und setzte man
den Kamps bis heule sort, indem man Allev die dieses.Unter»
nehmen unterstützten, als Schwindler bezeichnete. Man warf
dem Kanion Zug, welcher sich mit einer Aktienzeichnung von
Fr. 480,000 beiheitigle, Schwindel vor ; denselben Vorwurs
machte man der Gemeinde Rapcrswyl weil sie Fr. 290,VW
zeichnete, und Luzern, das sich ebenfalls betheiligen will.
Derselbe Vorwurs wird nun dem Kanton Bern gemacht, da
eS sich hier um eine Siaatsbètheiligung handelt. Man sollte
Angesichts dieser Thatsache, bast die Regierungen der Kantone,
durch welche die fragliche Linie geht, sich am Unternehmen
betheiligen schweigen. Wenn man die Art Uttd Weise, wie
der Kamps seit langer Zeit geführt wird/-Petrachtct, so

bedürfte eS einer festen Ueberzeugung, um auszuharren, und
wäre diese nicht vorhanden gewesen, ich glaube, die Ostwestbahn

wäre längst zu Grabe gelragen, und- nur--die Ueberzeugung,

daß man am Ende sich über die Ausführung des
Unternehmens freuen werde, tonnte bewirkendaß wir heute
noch diese Frage zu behandeln haben: Zwar- hörte ich oft die

Einwendung machen: wir sind damit einverstanden, daß diese
Linie gebaut werde, wir sehen die Vortheile-ein, die sie dem
Lande bringen wird, aber warum jetzt Pressiren? U-eberlasse

man es der Zeit! Das wäre schön und gut, wenn es eben

ginge, aber damit ist die Sache nicht gemacht. Die
Eisenbahnen müssen in einem gewissen Zusammenhange zu einander
stehen, die eine Linie muß die andere unterstützen. Nun kennen
Sie das Bestreben sämmtlicher Eisenbahngesellschafren, sich zu
susioniren. "Die Norvostbahn und die Zeniralbahn hauen
bereits in Paris eine Fusion geschlossen, obschon sie nachher nicht
in's Leben trat. Auch mit der Oroiigesellschafl wurde darüber
unterhandelt, ebenso mit der kirriori suisse, Wenn die
Vereinigung einmal zu Stande gekommen sein wird, so ist eö

natürlich, daß eine zwischen den betreffenden Linien liegende
Bahn nicht mehr zu Stande kommen kann. Die Isnion suisse
und die Oronlinie warten gewissermaßen auf die Ausführung
dieses Unternehmens, und eS muß uns daran gelegen sein,
eine selbstständige? Eisenbahn neben der- Thallinie zu besitzen.

° Man sagt, die Linie der Ostwestbahn sei nicht rentabel, und
das sühn mich zu einer kurzen Untersuchung der Reniabili-
tätsverhältnisse. Erwarten Sie nicht, däß ich die Bahn in
einem zu glänzenden Lichte darstelle. Ich würde ganz gegen
den Bericht des RegierungsralheS. verstoßen-stlnd-chlaube, es

wäre der Sache selbst nicht gar förderlich. 'Indessen halte ich

dafür, dieser Bericht sei sehr gemäßigt zu Werke gegangen.
WaS vorerst die Baukosten betrifft,i so mußten wir uns
zunächst «n die Berechnungen der Ingenieure halten. Die
Regierung konnte sich nicht selbst an Ort und Stelle begeben,
um sich ein Urtheil darüber zst bilden, was die Erstellung der

fraglichen Linie kochn werde. Die Ingenieure schlugen die

Baukosten im Ganzen-aus Fr. 23.812,900 an. Bevor jedoch
die Regierung diese Berechnung als richtig annahm, untersuchte

sie das Verhältniß zu andern Bahnen, um sich eine

Ueberzeugung zu b.lven: Nun sand-iman/ 'daß der Vor«,
schlag der Zentralbahn'höher gehe-ills derjenige der Ostwestbahn

; man untersuchte die wirklichen Bankosten und fand,
daß die Berechnungen der Ostwestbahn auch gegenüber der

Erfahrung in den richtigen Grenzen bleiben; daraus schöpften
wir die Ueberzeugung von der Richtigkeit des Voranschlages.
Dessenungeachtet ging die Regierung noch weiter und schlug
eine Summe von Kr 2,187,100-hinzu, so daß die Baukosten
im Ganzen auf Fr: 26 Millionen zu stehen kämen. Bei der
Berechnung des Personenverkehrs würde mit der größten
Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen Die Regierung wandte
sich zu diesem Zwecke an die Postverwaltung und ließ eine

Tabelle ausfertigen, auf welcher die Frequenz der Postreisen-
dcn namentlich auch mit Rücksicht auf den Lokalvcrkehr
berechnet ist. Es stellte sich heraus, daß die durchschnittliche
F.chrlare von Bern-Luzern Zürich Fr. 19. 75 für die Person
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beträgt. Dividirt man den gesammten jährlichen Durchschnittsertrag

von Fr. 202,462. 10 durch diese Summe, so ergibt sich
eine durchschnittliche jährliche Frequenz für die ganze Rouie
von 10,254 Personen. ES ist ErfahrungStharfache, daß der
Verkehr der Reisenden sich infolge Erstellung der Eisenbahn um
das Zwölffache vermehrt. Selbst in einer gegen die
Rentabilitätsberechnung der Ostwestbahn'-gerichtelen Schrift wird diese
Thatsache als richtig angenommen und beigefügt, daß für später
noch eine weitere Vermehrung der Personensrequenz um 15 «4,

angenommen werden dürfe. Daraus ergibt sich aus dem Rei-
sendenvcrkehr eine Bruttoeinnahme von Fr. 1,064,647, wobei
allerdings das Gepäck der Reisenden inbegriffen ist. WaS den
Waarenverkehr betrifft, so glaube ich / die aufgestellte Berechnung

sei so bescheiden und zurückhaltend» daß nicht begründete
Einwürfe dagegen gemacht werden können; sie ist im gedruckten

Bericht enthalten. Das Ergebniß war daß sich im Ganzen

ein Reinertrag von 3,4 des Anlagekapitals herausstellte.

Dabei ist auf die spätere Vermehrung des Verkehrs,
die nach andern Erfahrungen eintritt, keine Rücksicht genommen

Nun hat aber die Regierung nicht nur auf Vie Rentabilität
der Bahn Rücksicht genommen, sondern ferner gefragt: welche
Vortheile bringt dieselbe den betreffenden Landesgegenden? Und
darin liegt der Schwerpunkt deS Ganzen. Wenn die Linie
von Bern durch das Emmenthal und Entlibuch nicht zu
Stande kömmt, so ist es meine ftste Ueberzeugung, daß Bern
in vielfacher Beziehung abgeschnitten wirb. Der Verkehr
zwischen Osten und Westen wird auf die Thallinie geleitet, eS

wird den beireffenden Gesellschaften nicht einfallen, denselben
der Oronbahn zuzuwenden. Viele Reisende, die sich in Lu-
zern aushielten, werden sagen. wenn eine Eisenbahn virekt
nach Bern führen würde, so kämen sie hieher, aber über Ölten

sei es ihnen zu weit. Abgesehen davon, wird auch den
einzelnen LandeStheilen bedeutender Nutzen auS der Eisenbahn
erwachsen. Hier kommt vorerst, »eben der Stadt Bern, das
Emmenthal in Betracht Es wäre indessen ein großer
Irrthum, wenn man annehmen würde, die Eisenbahn komme
einzig dem Emmenthal zu gut. Alle Gegenden, die mit dem
Emmenihale, mit Luzern im Vprkehr stehen, haben ihren Vortheil

dabei. Es kann ihnen nicht gleichgültig sein, ob sie den

Umweg über Ölten machen müssen, oder direkt nach Luzern
gelangen können. DaS Seeland hat zum großen Theil
dasselbe Interesse/ denn eS wird leichter mit Luzern und der
innern Schweiz verkehren können / wenn die in Frage stehenden
Linien ausgeführt werden. Die Linie nach Luzern wird
überhaupt, namentlich nach Ihrem gestrigen Beschlusse, noch eine

größere Bedeutung erlangen, sie wird einen großen Transitverkehr

von Frankreich nach Italien leiten. Auch die Linie
von Thun nach Basel wird stark frequeniirt werden; Bern
wird dadurch zu einem Knotenpunkte verschiedener Linien, während

eS im entgegengesetzten Falle von der Thallime
überflügelt wirb. Die Vertreter des KantonS sind im Nationalrathe

für die Oronlinie wie ein Mann eingestanden. Es war
ein großer Kampf um diese Linie, und Bertt hat sich durch
seine Theilnahme eine bedeutende Feindschaft auf den Hals
gezogen. Die Oronlinie wird aber nur dann ihre Bedeutung
erhalten, wenn sie-, bis in'S Innere der Schweiz fortgesetzt
rvitd. Geschieht dieß nicht, so hat sie für den Kanton Bern
Nicht den Nutzen welchen sie gewähren soll. Das möge
vorläufig genügen, um zu zeigen, welche Bedeütltng das Ganzè
hat, daß eS keineswegs. nur eine Lokalbahn für das Emmenthal

ist. Auch wäre eS ein Irrthum, wenn man glauben
würde, die Gegenden, durch welche -Vie ZMralbahn geht/
würden dadurch verlieren « Die Konkurrenz wiw ihre
wohlthätige Wirkung haben. Wenn man die vielseitigen Klagen
berücksichtigt, wenn man weiß, wie in den Transpottreglemen-
ten einzelne Bestimmungen Übergängen werden, so wird das
Publikum auS der eintretenden Konkurrenz nur Vortheil ziehen.

Hat auch das Emmenthal vorzugsweise einen Vortheil dabei,
so glaube ich, wir sollen uns auf den Standpunkt stellen: wir
sind Vertreter deS ganzen Kantons und wollen mithelfen, weil
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eS dem Ganzen von Nutzen ist. Von diesem Gesichtspunkte
aus hat die Regierung mit der OstwestbahngcscUschaft einen

Vertrag abgeschlossen, ES wurde gestern bemerkt, baß eS noch
keine reiche, nur noch eine junge Gesellschaft sei. Ich mache
aber aufmerksam. daß jede Gesellschaft im Anfange schwach

war und daß keine Bahn ans eigenen Mitteln zu Stande kam.

In dieser Beziehung ist es interessant, die Verhandlungen des
Großen Rathes von 1854 nachzulesen, als cS std um die

StaatSbetheiligung bei der Zentralbahn handelte. Man sagte
damals, nicht die 4 Millionen, um welche es sich handelte,
mache» die Sache auS, sondern das Vertrauen, welches die
Gesellschaft durch diese StaatSbetheiligung erhalle. Herr v. Gon«
zcnbach svrach sich damals folgendermaßen auS: „Man sagte

zu Luzern: wir bauen nicht, wenn Ihr Euch nicht mit zwei
Millionen dabei betheiligt. Die Betheiligung wurde beschlossen,

und waS war die Folge? Daß die Aktien von 4lt) auf 45t)
Fr. stiegen. Jetzt sagt man zum Kanton Bern: wir bauen
auf Euerm Gebiete nicht, wenn Ihr nicht einen Beitrag von
4 Millionen leistet. WaS wird die Folge dieser Betheiligung
sein? Daß die Aktien bis zu Pari steigen, so daß man neue
Emissionen veranstalten kann." Sie sehen, daß man damals
die Bedeutung der Staatsbetheiligung eingesehen hat. Sie
sehen ferner auS dem Ihnen mitgetheilten Berichte, daß andere
Kantone viel größere Opfer brachten, um die ihnen
entsprechenden Eisenbahnen zu erhalten, als der Kanton Bern
bisher. Nun fragt es sich aber: wie groß soll die Betheiligung
an der Ostwestbahn sein In dieser Beziehung wird auf ver.
schiedcne Weise gerechnet. Die Betheiligung bei der Zentralbahn

war eine zufällige. Man rechnete nicht: so viele
Kilometres beträgt die Bahnlänge, also geben wir so viel Bci-
schuß; sondern man fragte: wie viel habt Ihr ungefähr
nötoig? Ungefähr den gleichen Maßstab soll man nun
bei der Ostwestbahn anwenden. Daher schlägt die Regie-
erung Ihnen eine StaatSbetheiligung von zwei Millionen
vor. Untersuchen wir, welche Ausdehnung die Bauten der

Zentraldahn haben, und zu welchen die Ostwestbahn sich ver-
pflichlete. Die Zentralbahn verpflichtete sich durch den Vertrag
von 1854 einzig zum Bau der Linien Murgenthal-Bern und
Biel-Grenchen mit einer Gesammtlänge von ungefähr 14'/?
Stunden; die Ostwestbahn dagegen übernimmt den Bau der
Liiue von Bern nach Luzern mit einer Gesammtlänge von
ungefähr t7'/z Stunden; freilich fallen davon nur etwa 8
Stunden auf bernisches Gebiet, aber die Gesellschaft hat die

Verpflichtung, bis nach Luzern zu bauen, DaS Verhältniß
der Bahnlänge kann übrigens nicht allein maßgebend sein für
die StaatSbetheiligung. Ich könnte mir den Fall denken, wo,
gestützt auf die geographische Lage eines KanlonS, dieser in
die Lage kommen könnte, für ein Stück Eisenbahn von einer
halben Stunde vier Millionen zu geben, wenn eS sich fragen
würde, ob die Bahn diese oder jene Richtung erhallen solle.
Also kann dieser Maßstab der Berechnung der StaatSbetheiligung

nach Kilometern nicht maßgebend sein, obsckon man
dadurch für die Ostwcstbahn zu größcrn Resultaten käme, als
hier beantragt wird. ES wird Ihnen eine StaatSbetheiligung
von 2 Millionen vorgeschlagen, während der Staat sich bei
der Zentralbahn mit 4 Millionen beiheiligte. Allerdings hieß
eS damals, von dieser Summe übernehmen die zunächst betheiligten

Gemeinden die Hälfte, so daß dem Staate noch 2
Millionen übrig blieben. Nun bot sich die Frage: will der Kanton
Bern auch hier denselben Modus einschlagen und die
StaatSbetheiligung von der Betheiligung der Gemeinden abhängig
machen? Man verneinte die Frage und zwar gerade im
Interesse einer gleichen Behandlung beider Gesellschaften.
Formell schiene die Gleichheit hergestellt, wenn man sagen
würde: bei der Betheiligung am Zcntralbahnunternehmen haben
die Gemeinden die Hälfte übernommen, also sollen sie auch
hier die Hälfte übernehmen. In der Wirklichkeit aber wäre
das eine durchaus ungleiche Behandlung. ES ist Ihnen
bekannt, daß an der Zentralbahn eine Reihe Gemeinden liegen,
die ein großes KorpvrationSvermögcn besitzen, während dieß

in den Gegenden, durch welche sich die Ostwestbahn hinzieht,
nicht in dem Maße der Fall ist. Deßhalb war man der Ansicht,
eS könne hier nicht ganz der nämliche Maßstab gegenüber den
Gemeinden angewandt werden. Deßhalb faßte man die

Betheiligung in ihrer Gesammtheit auf und sagte: bei der
Zentralbahn betrug dieselbe 4 Millionen, hier beträgt sie 2
Millionen, und dazu kommt die Summe, welche die betheiligten
Gemeinden gezeichnet haben. Dadurch kommen wir zu einer
Summe, die nicht so hoch wird, wie bei der Zentralbahn, und
wenn man alle Verhältnisse in'S Auge faßt, so wrrd man
finden, daß daâ Gleichgewicht hergestellt ist daß man nicht
den Vorwurs machen kann, die Ostwestbahn sei gegenüber der
Zentralbahn bevortheilt. ES fragt sich nun, wie weit diese
Betheiligung für den Staat führe, und da erlauben Sie mir
eine ganz kurze Uebersicht zu geben, eine Reproduktion dessen,
was im Bericht enthalten ist. AuS der Rentabilitätsberechnung
ergibt es sich, daß als Minimum des Ertrags 3,4 °/»
angenommen werben dürfen. Nun ist eS richtig, daß ein Theil
des Baukapitals in Obligationen aufgenommen werden muß;
man schlug diese Summe aus 1v Millionen an. Berechnet
man den Zinsfuß dafür auf 5 "/g, so bleibt auf daS Aktien,
kapital von Id Millionen noch Fr. 338,203 zu vertheilen, waS
einem Ertrage von 2,42 °/o gleich kommt. (Es hat sich in
der Berechnung ein Fehler eingcschlichen, der aber am Resultate
durchaus nichts ändert) Angenommen also, eS würden diese
2 Millionen dem Staate nur zu etwa 2l/z «/<> verzinset, so
würde er eine Einbuße von ungefähr 1>/z «/<, erleiden, welche
gegenüber einem Zinsfüße von 4 °/° einem Ausfalle von
Fr. 31,600, gegenüber einem solchen von 4'/, einem Ausfalle

von Fr. 41,600 gleich käme. Auf diese Einbuße muß
der Staat sich gefaßt machen. Nun glaube ich aber, daß,
abgesehen von den Vortheilen, welche die Eisenbahn direkt
den betreffenden LandeSgcgenden bietet, abgesehen von dem
Nutzen, den stein, Allgemeinen gewährt, sie auch indirekte
Vortheile in anderer Richtung darbietet. Der Werth von
Grund und Boden wird im Emmenthal vermehrt. ES ist nicht
zu bezweifeln, daß neue Industriezweige sich eröffnen und den
Nationalreichthum vermehren werden; daß der Straßenunter-
halt künftig weniger kostet, und daß später auf den Salz-
fuhrcn ein verhältnißmäßig gleicher Gewinn gemacht wird, wie
bei der Zentralbahn, namentlich wenn wieder ein Vertrag mit
den würitembergischen Salinen geschlossen werden sollte. Wenn
auch der Staat ein Opfer bringen muß, so glaube ich, eS sei
hier wohl der Mühe werth. Es wurde bereits hervorgehoben,
wie infolge Erbauung der Eisenbadn Landwirthschaft und
Industrie gewinnen werden, und wenn man behauptet, daS
müsse sich von selbst geben, so bestreite ich dieß. Sie setzen

ja selbst alljährlich im Büdgct eine Summe zu diesem Zwecke
auS. Hier ist der beste Anlaß geboten, denselben zu fördern.
Bezüglich der Landwirthschaft ist zu bemerken, daß sie nur
dann zur Blüthe gelangt, wenn sie mit der Industrie Hand
in Hand geht. ES ist nicht zu verkennen, daß wir einem
strengen Winter entgegenzugehen scheinen, und daß eS im
Interesse der Bevölkerung lieg«, derselben Arbeit zu verschaffen.
Eine Ausgabe von einigen hunderttausend Franken für öffentliche

Arbeiten von Seite des Staates erscheint wie ein Tropfen
in'S Meer, während durch die Ausführung von Arbeiten in
dem Umfange, wie eS bei Eisenbahnbauten der Fall ist, eine
wohlthätige Wirkung im Allgemeinen verspürt wird.
Angenommen also, der Staat werd« im Anfange der Eröffnung
der Bahn jährlich Fr^ 31,600 einbüßen, wobei aber bemerkt
werden muß, daß nach meiner Ueberzeugung diese Summe als
Marimum der Einbuße zu betrachten ist, so wurde bei dieser
Berechnung keine Rücksicht darauf genommen, daß der
Ostwestbahn auch die Linien Viel« Bern und Biel-Neuenstadt
konzedirt werden, und das haben Sie gestern erkannt, so daß
diese Rentabilitätsberechnung als zu gering angeschlagen
erscheint. Welche Aussichten hatte man, als eS sich um die
StaatSbetheiligung bei der Zentralbahn handelte? Damals lag
gar keine Rentabilitätsberechnung vor, man sagte Ihnen nur,



die eidgenössischen Erpeitcn hätten die Ertragsfähigkeit der
schweizerischen Eisenbahnen so und so berechne!; Sie konnten
die Berechnung nicht selbst untersuchen. Der Ertrag der

Zentralbahn wurde damals ohne die Strecken Bern- Laupen
und Bern-Thun auf 3,97 «ch und mit diesen Strecken auf
2,9t «g berechnet, während unsere Rentabilitätsberechnung
als Minimum einen Ertrag von 3,4 »/g für die Ostwestbahn
in Aussicht stellt. Damals wurde der jährliche Vertrust, den
der Staat muthmaßlich erleiden werde, im Minimum auf
Fr, 49,999, im Marimuni aus Fr 89,999 berechnet, im
Durchschnitte nahm man an, er werde ungefähr Fr. 63,999
betragen. Dabei war nicht von der Verstcurung der Obligationen
die Rede Mithin glaube ich, die Aussichten, welche hier
vorliegen, seien jedenfalls beruhigender als damals, und wenn
man sich damals zur Betheiligung enischliessen konnte, so tti
dieß hier um so mehr der Fall. Ich hörte den Einwurf machen:
wenn die Stmusbetheiligung in Zentralbahnaktten geleistet

werde, die gegenwärtig nur einen Kurs von 475 Fr, haben,
so werde die Ostwestbahn, welche die Aktien zum Nennwcrihe
annehmen müsse, schlechte Geschäfte machen In dieser

Beziehung bemerke ich nur Folgendes ES wird keine Eisenbahn geben,
der bieg nicht einmal widerfuhr. Auch der Zcntralbahn widerfuhr
dieß, indem sie eine bedeutende Anzahl Aktien dem Auslande
zu 469 Fr, überließ; ebenso machte die Westbahn eine Einbuße
von 29 °/o, so daß bei diesen Operationen 6 Millionen eigentlich
verloren gingen. Im Beuchte des Regicrungöralhes ist
nachgewiesen, daß die Ostwestbahn unter den obwaltenden
Umständen gar nicht ein so schlechtes Geschäft mache, wie man
behauptet, indem ihr durch die Abtretung von Aktien auf eine
bereits im Betriebe befindliche Bahn die Mittel an die Hand
gegeben werden, sich das erforderliche Geld zu verschaffen;
andererseits macht auch der Staat kein schlechtes Geschäft,
wenn er Aktien, die jetzt nur Fr. 475 gelten, zu Fr 599
anbringen kann. Ein großer Vortheil liegt darin, baß dem
Lande durch di.se Eiuzahlungsart das Geld nicht entzogen
wiîd, während dieß der Fall sein würde, wenn der Staat seine

Einzahlungen auf dem Wege des Anleihens machen müßte,
selbst wenn das Anleihen im Auslande negozirl würde. So
viel in Bezug auf das Maß der Betheiligung und deren

Tragweite. Waö die Bedingungen betrifft, unter welchen die

StaatSbetheiligung stattfinden soll, so will ich auch diese kurz
durchgehen Als Bedingung der ersten Einzahlung setzt der

Vertrag fest, die Ostwestbahngescllschaft müsse nachgewiesen
haben, daß ihr für die Ausführung ihres Unternehmens, mit
Einschluß der Staats- und Gemeindebelhettigung, mindestens
ein Kapital von lt) Millionen Franken zu Gebote stehe, daß
sie für die Erstellung der ganzen Linie zwischen Bern und Zug
wenigstens 2 Millionen Franken und von diesen im Kanton
Bern 499,999 Fr. verwendet habe. Hat die Gesellschaft diesen

Nachweis geleistet, dann bezahlt der Staat die erste Rate von
Fr, 299,999. Vor jeder wettern Einzahlung hat die Gesellschaft

auf Verlangen der Regierung nachzuweisen, daß sie

wenigstens den zweifachen Betrag der bereits geleisteten
Zahlungen auf die Erpropriationen und den Bahnbau im Kanton
Bern verwendet habe, so daß in dem Augenblicke, wo der

Staat seine 2 Millionen eingezahlt hat, die Summe, welche

auf den Bahnbau in unserm Gebiete verwendet sein wird, sich,

ohne die Gemeindebeihciligung, annähernd wenigstens auf
4 Millionen Franken vsiäilscn, und damit zunächst jedenfalls
die auf Fr. 4,932,999 veranschlagte Lime Bern-Langnau-ge«
sichert sein wird. Das scheint mir sehr annehmbar. Aber

infolge der angeführten Bedingungen ist nicht nur die Linie
Bern-Langnau als gesichert.zu betrachten, sondern die ganze
Linie von Bern nach Zug, deren Kosten auf Fr t6,272,999
veranschlagt sind. Wenn nun, bevor der Staat seine Einzahlungen

beginnt, ein Aktienkapital von 49 Millionen gezeichnet
sein muß, so bleiben noch Fr 6.272,999 zu decken, eine'-Summe,
die unzweifelhaft mit Leichtigkeit durch Obligationen
aufzubringen ist Nun käme noch die Forlsetzung der Linie von
Zug nach Zürich in Frage, deren Kosten auf Fr. 7,549,999
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berechnet sind. (Es liegen hicfür zwei Kostenanschläge vor,
von denen die Regierung auch hier den höhern als Grundlage
annahm.) Wenn nun die Gesellschaft die Hälfte dieser Summe
an Aktien und die Hälfte an Obligationen darauf verwendet,
so kämen wir im Ganzen auf ein Obligationskapjtal von 19
Millionen, das gegenüber der Gesammisumme gar nicht unver-
hältnißmäßig ist. Ich will im Vorbeigehen nur bemerken, daß
die Garantien, welche uns zur Zeit, als eS sich um die Siaats-
bciheiligung bei der Zenlralbahn handelte, dargeboten wurden,
nicht größer waren, als diejenigen, welche uns die Ostwestbahn
gegenwärtig bietet. Das Baukapiral der Zentraldahn betrug
48 Millionen, ihr Aktienkapital, mit Einschluß der
Staatsbetheiligung von Bern und Luzern, 21 Millionen; 4 Millionen
halte sie berctts verwendet, aber auch ein Anleihen von 4
Millionen aufgenommen; das Uebrige mußte also aufgebracht
werden. Das Baukapital der Ostwesibahn beträgt 26 Millionen,
die Realisirung der StaatSbetheiligung verlangt das Vorhandensei»

eines AklienvermögenS von 19 Millionen. Das
Verhältniß ist also dieses: zur Zeit der Sraaisbetheiligung hatte
die Zenlralbahn ungefähr die Ostwestbahn dagegen
ihres Baukapirals gesichert. Das sind Garantien, die man
nicht als ungenügend bezeichnen kann. Dabei stch.rt uns die
Ostwestbahugesellschaft gewisse Vortheile zu, die wir von der
ZeniralbahngcseUichast nicht erhalten haben. Einer derselben
besteht barin, daß der Regierung für die Linie Bern Luzern
eine Vertretung eingeräumt wurde, die noch weiter geht, als
die in der Konzession enthaltene, indem die Regierung nicht
nur das Vorschlagsrecht hat, sondern ihr auch die Wahl des
betreffenden Mitgliedes tn den Verwallungsraih zusteht. Ein
anderer Vortheil besteht darin, daß sich vte Ostwestbahngesellschaft

verpflichtet hat, ihre Haupireparaturwerkstätte im Gebiete
des KanionS Bern anzulegen. Es ist diese Verpflichtung nicht
gering anzuschlagen, wenn man in Betracht rieht, welche
Ausdehnung die Werkstätte der Zentralbahn in Ölten erlangt
hat; sie wurde zu einer mechanischen Lehrstätte, die von jungen
Leuten aus allen Ländern besucht ist. Weiter will ich die
Vcrgleichung zwischen dem vorliegenden Vertrage und
demjenigen von l354 nicht fortführen, nur noch einen Punkt
möchte ich berühren. Man sagt, es werde durch die Bewilligung
dieser StaatSbetheiligung einer gewissen Begehrlichkeit von
anderer Seite gerufen, und ein gefährliches Prinzip für die
Zukunft aufgestellt; würde es bei der Ostwestbahn sein
Bewenden haben, so wäre man einig. Wenn man so raisonniren
will, so ist daö Präjudiz schon im Jahre 1854 gegeben worden,
aber ich glaube, man müsse dieß der Zukunft überlassen. Ich
anerkenne nicht, daß aus dem heutigen Beschlusse eine rechtliche
Pflicht für den Staat entstehe, die ihn für die Zukunft binden
könnte; dagegen gebe ich unbedingt zu, daß die Verhältnisse
später sich so gestalten können, daß der Staat für den Jura
auch etwas thun muß. In dieser Beziehung möchte ich gar
Nicht zurückhalten. Ich erinnere Sie übrigens noch an einen
andern Vorgang. Die Zenlralbahn erhielt im Jahre 1854
vom Staate 4 Millionen, vor zwei Jahren erklärte sie uns,
sie hätte noch eine StaatSbetheiligung nöthig und ersuchte uns,
dieß in ernste Erwägung zu ziehen. Wir erklärten damals,
wir seien nicht ungeneigt, darauf einzugehen, aber wir stellten
gewisse Bedingungen. Damals war man im RegierungSrathe
ziemlich einig, der damalige Finanzdirektor war entschieden für
eine nochmalige Betheiligung dcS Staates und fügte dem von
mir darüber abgefaßten Schreiben selbst noch einige Zeilen
bei. Die Verhältnisse änderten sich, die nachträgliche Betheiligung

unterblieb, aber damals war man dazu geneigt; stelle
man sich daher heute nicht auf einen so einseitigen Standpunkts
Gegenüber dem Einwürfe, als setzten die an der Ostwestbahn
liegenden Gemeinden auf deren Erbauung keinen Werth, mache
ich auf die Thatsache aufmerksam, daß einzelne emmenihalische
Gemeinden bereits eine ansehnliche Zahl Aktien gezeichnet
haben. "So übernimmt Eggiwyl 55, Langnau 599, Laupers-
wyl eventuell 55 (wenn nämlich der SlalionShof an eine
gewisse Stelle zu stehen kommt, sonst 29), Röthenbach 29,
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Rüderswyl <5. Schangnau <5, Signau (durch Privaten) 120,
Trub 7V, Trubschachen tO Stück. Wenn eine solche Betheiligung

sich kund gibt, so kann man sagen, die Bahn hat dort
einen Boden. Ich empfehle Ihnen also die Anträge des Re-
gierungSralhes und erlaube mir zum Schlüsse nur noch, auf ein

Volum zu verweisen, das bei Anlaß der Staatsbetheiligung
im Jahre 1854 hier abgegeben wurde. ES ist das Votum deS

Herrn RegierungSralh Blösch, welcher den Saß verfocht,
man müsse nicht nur das Gefühl walten lassen, sondern auch
den Verstand zu Rathe ziehen. „Wenn wir (sagte Herr Blösch)
den Verstand fragen: welches sind die bleibenden Folgen der
Eisenbahnen und wie verhalten sie sich zu den vorübergehenden
Nachtheilen? dann soll man auch den Gang der Vorsehung
anerkennen, die nach meiner Ansicht nie etn nothwendiges
Uebel schafft. Wer bringt uns die Eisenbahnen? Die
Zentralbahn-, die Westbahngesellschaft? Nein, die Vorsehung, und
mit dem einzigen Worte, daß sie es ist, will ich mich nicht
widersetzen."

Lehmann, I. U., als Berichterstatter der Staatswirth-
schaftskommission. Wer beim Rückblicke über die letzten drei
Jahrzehnte die kolossalen Fortschritte in'S Äuge faßt, welche
der Elscnbahnbau sowohl auf unserm .Kontinente als jenseits
VeS Meeres gemacht hat, wird erstaunen über die großen
Dimensionen, welche der Verkehr infolge dessen angenommen,
und anerkennen müssen, daß durch die verbesserten Verkehrsmittel

eine große Umgestaltung der LebenSverhälinisse eingetreten

ist. Wer hätte zur Zeit, als das erste Konzessionsbegehre»
in den eidgenössischen Rathen zur Sprache kam, geglaubt, baß
nach wenigen Jahren eln so schönes Netz sich über die Schweiz
verbreiten "würde, ein Netz, daö gegenwärtig zum Theil
ausgeführt, zum Theil noch im Bau begriffen ist? ES liegt darin
ein schlagender Beweis der Zciigemäßheit und deS Bedürfnisses

der Eisenbahnen, ein Beweis, daß in hohem Grade
die volkSwirthschstlichen Interessen durch die Eisenbahnen
bedingt sind Wenn daher die Staatsivirthschafiskommission
berufen ist, einen Antrag der Regierung auf Betheiligung des
Staates bei der Ostwestbahn zu untersuchen, so hatte sie,

Angesichts dieser Verhältnisse sich zu fragen: sind hier nur die

Interessen des FtskuS vorwiegend, oder inwiefern sind gleichzeitig

auch die volkSwirthschafilichen Interessen in'S Auge zu
fassen? Die Kommission hat die letztere Frage mit Ja
beantwortet und ich habe die Ehre, Ihnen darüber Bericht zu
erstatten. Ich unterzog mich diesem Auftrage nur ungerne, weil
jedes andere Mitglied der Kommission eher im Falle gewesen
wäre, über die vorliegende Angelegenheil grünblich und mit
Sachkennlniß zu rapporiiren. Deßhalb bitte ich Sie um Nachsicht.

Bevor ich zur Erörterung der Rcntabilitätsfrage
übergehe, soll ich bezüglich deS Standpunktes, welchen die Kom<
Mission eingenommen, einige Benurkungen machen, und komme
zunächst zu der volkSwirthschafilichen Seite der Frage. Die
Frage über die Nützlichkeit der Eisenbahnen überhaupt ist
unzweifelhaft bereits entschieden; sie wurde in der Presse
vielseitig erörtert und auch im Schooße der hohen Versammlung
mehrmals besprochen. Es ist anerkannt, daß die Eisenbahnen
nur verbesserte Straßen sind, daß infolge deren Erstellung die

geistige Entwicklung des Volkes und die materielle Wohlfahrt
desselben in hohem Grade gefördert wird. Wenn wir einen
Blick auf die alte» Straßen werfen und sie mit den Eisen,
bahnen vergleichen, so entnehmen wir daraus, wie
außerordentlich die VerkehrSverhältnisse sich geändert haben, und wir
müssen uns fragen, was aus uns geworden wäre, wenn wir
bei den alten Verkehrsmitteln hätten stehen bleiben wollen.
Dank dem gefunden Sinne deS Volkes, das auf die Erstellung

besserer Verkehrswege bedacht war. und daß der Kanton
sich bis dahin von diesem gesunden Sinne leiten ließ. Wenn
«S sich nun um die Erstellung von Eisenbahnen im Kanton
handelt, so hat der Staat dabei nicht ganz den gleichen Standpunkt

einzunehmen, wie eine Privatgesellschaft. Diese hat
lediglich die Rentabilität der Bahn im Auge, der Staat hin¬

gegen hat nicht nur den momentanen Nutzen zu berücksichtigen,
welchen daS Unternehmen gewähren kann, sondern er soll einen
Blick in die Zukunft werfen und fragen, inwiefern durch dasselbe

mit Erfolg die VolkSwohlfahrt gefördert werden könne,
so daß selbst eine momentane Einbuße dadurch aufgewogen
würde. Deßhalb liegt eS wohl in der Aufgabe des Staates,
bei der Behandlung von Eisenbahnfragen namentlich darauf
Bedacht zu nehmen, daß ein gewisses System befolgt werde.
Wir sollen aus den Erfahrungen, die wir im Straßenbaue
gemacht, die Lehre ziehen, daß wir nicht zweck- und planSloS
bauen, sondern vor Allem auf die Erstellung von Starnm-
limen Rücksicht nehmen, um den Verkehr nach Außen in jeder
Beziehung zu sichern, und erst wenn dieß geschehen, wird von
Erstellung allfälliger Seitenlinien die Rede sein können. Es
wurde Ihnen vom Herrn Berichterstatter des RegierungSratheS
bereits bezeigt, wie sehr die heutige Auffassung gegenüber den

ursprünglichen Eisenbahnprojekten in der Schweiz schon geändert

hat, indem eö sich damals nur um die Erstellung einer
Linie von Westen nach Osten und einer solchen von Norden
nach Süden Handelle. Nun liegt die Erbauung zweier
durchgehenden Linien von Osten nach Westen im Entwürfe; die
eine von Lausanne über Ölten, Zürich, RomanShorn, die
andere über Freiburg, Bern, Luzern, von da nach Zug und
Zürich. Von Luzern führt die Wasserstraße nach dem Gott-
harv, von Zug auS soll eine Liwe nach RapperSwyl zur
direkten Verbindung mit der östlichen Schweiz erstellt werden.
Die Konzession, welche der Große Rath gestern ertheilt hat,
bezieht sich auf diese zwei großen Linien Die Strecke Biel-
Neuenstadl bildet den eigentlichen Schlüssel zur Juravahn, und
eS wurde deßhalb ein Vorbehalt zu Gunsten derselben
aufgenommen. Was die Bedeutung der Ostwestbahn betrifft, welche
heute in Frage liegt, so erlaube ich mir, der Versammlung
die Vortheile darzustellen, die nach dem Erachten der StaatS -

wlrthschaftSkommission für den Kanton Bern aus dieser Linie
erwachsen. Vorerst ist eS wichtig, daß der Kanton nicht bloß
eine durchgehende Linie habe, sondern daß zwei Linien dem
Verkehre überhaupt eine größere Ausdehnung geben. Sodann
kommt die Hauptstadt infolge dessen an eine der Stammlinien
zu stehen, und ist von dieser Konkurrenz ein wohlthätiger Einfluß

auf die Zukunft zu erwarten. ES ist aber ganz besonders

von der größten Wichtigkeit, daß Bern der Verwal-
tungSsitz einer Eisenbahn sei, wenn die künftige Stellung deS
Kantons gewahrt werden soll-. Speziell ist die Erstellung der
fraglichen Linie eine große Wohlthat für die Ortschaften,
welche an der Linie liegen, für die Ausfuhr ihrer Erzeugnisse
u. f. w. Wir haben im Oberaargau diese Erfahrung bereits
gemacht, diese Erfahrung ist viel größer und wichtiger, als
wir unS bei der KonzesstonSberathuug dachten. Für daö
Emmenthal und den Amtsbezirk Konolfingen ist es wichtig mit
Rücksicht auf die Einführung von Industrie. Bekanniltch sind
jene Gegenden im Verhältniß zur Ertragsfähigkeit deS BodenS
ziemlich stark bevölkert. Früher blühte dort die Leinwand-
industrie, die aber im Laufe der Zeit durch die englische
Konkurrenz fast verdrängt wurde. Es ist eine thätige und solide
Bevölkerung, welcher der Staat rechtzeitig die Mittel an die
Hand gebey soll, ihre Arbeitskräfte besser zu verwerthen. ES
ist die Aufgabe des Staates, lieber auf diese Weise für die
materielle Entwicklung des LandeS.zu sorgem als durch
Unterstützung der Auswanderung und Verwendung großer Summen

für das ?lrmenwesen. Das ist eine bessere Richtung, pm
die Arbeitskräfte" des Landes produktiv zu erhalten. Man
sprach jahrelang von der Einführung neuer Industriezweige,
ein Gedanke, der zwar infolge der gesegneten Ernte der letzten
Jahre eiwaS in den Hintergrund trat, aber dennoch seine

große Bedeutung hat. Eine erfreuliche Opferbereilivilljgkeit
gab sich im Emmenthale für die Einführung der Uhreiiindustrie
kund, die dort allerdings Fuß fassen kann, indessen wird eS von
großem Nutzen für diese LandcSgegenv sein, wenn sie in
direkter Verbindung mit Ortschaften steht, wo diese Industrie
heimisch ist. Gleich verhält eS sich mit anderen Zweigen, die



man einführen könnte. Es ist also die heutige Frage auch in
Hinsicht auf die Hebung der Wohlfahrt der betreffenden Lan-
bcSlheile sehr wichtig. Ferner kommt die Watdkultur und
deren Ertrag dabei in Betracht Das Emmenthal hat bekanntlich

nicht erne leichte Ausfuhr des HoizeS. Wer denkt nicht
daran, wenn einmal die Elfenbahn durchgehend erstellt wäre,
daß dann der Produzent dem Konsumenten viel näher gerückt
würde, daß das Holz, stall auf dem Waffer ober auf der
Achs, durch die Eisenbahn schneller fortgebracht werden könnte,
was die Einnahme der Produzenten in bedeutendem Maße
steigern würde. Sodann kommt ein Umstand in Frage, den
bereits auch der Herr Berichterstatter des ReglerungSratheS
hervorhob. Wir haben im Oberaargau die Erfahrung
gemacht, daß die Eisenbahndaulen einen bedeutenden Geldzufluß
in die betreffenden Gegenden bringen, daß der Verdienst unter
der Bevölkerung in hohem Grade zunimmt. Das Geld, welches

da verbaut wird, ist keineswegs verloren, eS bleibt großen-
theilS im Lande und kommt in Umlauf. Wenn man von der
Nützlichkeit einer Eisenbahn überzeugt ist, und zur Frage
übergeht, inwiefern der Staal sich dabei betheiligen soll, so kommt
man zum Schlüsse: wenn die Erstellung der Bahn von großem
Nutzen für das Land ist und man bei längerm Zuwarten
Gefahr läuft, von anderer «Veite überflügelt zu werden, so soll
der Staat handbieten. Hier begegnen wir einem ersten
EinWurfe : der Staat gehe in Betracht der großen Folgen, die
eine solche Betheiligung haben könne, jedenfalls weil und
werde sich eine große Schuldenlast auf den Hals ziehen. Diese
Frage hätte geeigneter im Jahre 1854 prinzipiell zur Sprache
gebracht werben sollen. Aber so wenig als man in den 33er
Jahren die Erstellung der eisten großen Heerstraße aus Furcht
vor den Folgen unterließ, so wenig läge es nach meinem
Dafürhalten in der Stellung des Großen Rathes, ein
Unternehmen, so große Vortheile eS auch bieten möchte, deßhalb
nicht zu begünstigen, weil man sich vor spätern ähnlichen
Betheiligungen fürchtet. So darf der Staat seine Stellung nicht
auffassen. Er ist dafür da, die Volksinteressen in jeder Beziehung
im Auge zu behalten und die Nationalwohlfahrt nach seinen
Kräften zu fördern. Der Staat darf nicht bloß die Stellung
eines Rentier einnehmen, um einen möglichst großen Ertrag
aus seinen Mitteln zu ziehen, wie der Kapitalist, sondern er
ist im Gegentheil dafür da, diejenigen Mittel anzuwenden,
welche die Entwicklung des Landes am besten zu fördern
geeignet sind Bon diesem Standpunkte aus that der Große

» Rath im Jahre 1854 nach dem Erachten der StaalSwirth-
schastökommlssion wohl daran, der Zentralbahn jene
Unterstützung zu bewilligen Wir gingen zwar etwas ungünstige
Bedingungen ein, aber es ist eine große Wohlthat für den

Kanton, daß die fragliche Linie erstellt worden ist, und es

darf nickt in der Stellung des Staates sein eine Gesellschaft
zu drücken, nachdem sie bereits eine Linie erstellt hat.
Ebensowenig liegt es in seiner Stellung, auf Unkosten des Landes-
wohles eine Gesellschaft vorzugsweise zu begünstigen. Die
Interessen des Landes zu wahren, ist seine Aufgabe, und von
diesem Standpunkte aus fragte sich die Staatswirthschaftökom-
mission, inwiefern eine Staatsbethciligung gerechtfertigt sei.

Die von anderer Seite erhobenen Bedenken, als würde der
Staat sich dadurch iu eine große Schuldenlast stürzen, theilt
die Kommission nicht. Wir-halten Bedenken, als eS sich um
eine Staatsbeiheiligung bei der Zentralbahn handelte, die
Gesellschaft war damals in schwieriger Lage, dennoch machte man
die Erfahrung, daß die Einnahmen der Bahn von Jahr zu
Jahr stiegen. An der Hand det Erfahrung wird der Große
Rath auch die vorliegende Frage untersuchen. Man sagt aber,
wenn der Staat sich hier mit 2 Millionen belhetlige, so kommen

später ähnliche Begehren aus dem Jura und vielleicht
noch von anderer Seite. Wenn eS richtig ist, daß in nächster

Zukunft die Eisenbahnakticn renlircn müssen, so ist
anzunehmen, daß die Kapitalien, welche der Staat in Eisenbahnen
anlegt, nicht als verloren zu betrachten sind, sondern als eine

Geldanwendung, die zum Nutzen und Frommen des Volkes
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gemacht wurde. Wenn wir nun heute eine Betheiligung des
Staates bei der Ostwestbahn dekretiern, so kann man nicht
daraus folgern, der Große Rath müsse später geradezu auf
andere Begehren, welche einlangen möchten, eintreten. Er soll,
wie heule, sich fragen, inwiefern er eine Pflicht habe, darauf
einzugehen, und seine Beschlüsse je nach Umständen und
Verhältnissen fassen. Findet der Große Rath, daß eine nähere
Verbindung dcS Jura mit dem alten Kantone sehr wünschenS-
werth sei, so wird er die Sache in ernste Erwägung ziehen;
er wird aber auch, wenn die Betheiligung deS Staates zur
Sprache kommen sollte, die Interessen des Landes ermessen,
die Kräfte des Staates wohl untersuchen und nach seiner
Ueberzeugung entscheiden. Dieser gesunde Sinn hat bis dahin das
bernlsche Volk geleitet. Ich gehe über zur Erörterung der
Rentabilitätsfrage der Ostwestbahn. Ich gestehe offen, daß ich
persönlich, nach den Berichten, welche von verschiedenen Seiten
darüber veröffentlicht wurden, vorerst dem Gedanken Raum
gab, die Rentabilität dieses Unternehmens werde gar nicht eine

glänzende sein. ES gereicht mir nun zum Vergnügen, Ihnen
Namens der vtaatSwirlhschaflskommissivn hier einen bessern

Bericht zu erstatten. Es liegt mir und der Kommission sehr
daran, baß man vießfallS wohl untersuche, was man für wahr
halten müsse und für wahr hallen könne. Die Volksinteressen
scheinen nur übrigens so maßgebend zu sein, daß, wenn auch
die Rentabilität des in Frage stehenden Unternehmens nicht so

groß wäre, gleichwohl eine Staatsbeiheiligung unter Umständen

am Platze sein würde. Natürlich ist eine vorläufige
Rentabilitätsberechnung steis etwas problematisches. Man kann
nicht mit Sicherheit aus Verhältnissen, die man unmöglich
zum voraus genau kennt, Schlüsse ziehen Es fragt sich vor
Allem, wie hoch sich die Baukosten belaufen. Darüber muß
man Techniker zu Rathe ziehen. Der Herr Berichterstatter des
Regierungsraihes gab Ihnen bereits Aufschluß darüber. Die
SlaatswirlhSschaflökommlsston fand ihrerseits, daß, wenn die
Baukosten der Zenlralbahn in Wirklichkeit durchschnittlich Fr.
185,333 per Kilometer betragen, man wohl die Summe von
Fr. 182,843 per Kilometer für die Ost oestb.ihn als hinreichend
betrachten dürfe. In der Thal, wenn man das Trace der
Linie Bcrn-Luzern-Zug in's Auge faßt, und damit die
großartigen Schwierigkeiten vergleicht, welche die Zentralbahn zu
überwinden Halle, so wtrb der Voranschlag der Ostwestbahn
wohl genügen. Indessen ist eS Sache der Fachmänner, diesen
Punkt im Speziellen zu erörtern WaS die muthmaßlichen
Einnahmen betrifft, so kann die StaalSwirihssommisston dem
Großen Rathe mit Befriedigung erklären, daß sie die im
Berichte des RegicrungSrathcS enthaltene Berechnung wirklich
mäßig geHallen finoel. Es wird sich dabei um den Zufluß am
Verkehr handeln, welchen diese Bahnlinie haben soll. Da
haben wir neben dem Transilverkehre von Osten nach Westen
denjenigen über den Golthard. Man wird zwar einwenden,
der Transit habe auf daS Wohl deS Volkes keinen großen
Einfluß, da die Waaren durchgehen; aber wenn man von der
Rentabilität einer Eisenbahn spricht, so kommt der Transit in
Frage bezüglich deS Ertrages der Bahn. Sodann haben wir
den Lokalverkehr der an der Bahn liegenden Ortschaften. An
der Zentralbahn wurde dieser Verkehr weil bedeutender, als
man zum voraus erwartet hatte. Auch bei der Ostwestbahn
wird diese Erscheinung wahrscheinlich eintreten. Sie erhält
einen bedeutenden Zufluß an Personen- und Waarenverkehr
vom Westen und von Biel her. Bedenkt man, daß die Linie
über Bern nach Luzern kürzer ist als diejenige über .Ölten,
so ist dieß ein mächtiger Faktor, welcher der Ostwestbahn einen

großen Zufluß verschaffen wird. ^ Ferner kommt der Verkehr
zwischen Bern und Zürich in Frage; hier ist die Differenz-à
Distanzen nicht so bedeutend. Dazu kommt noch, daß fremde
Touristen die Ostwestbahn häufig benutzen werden, wenn sie

daS Oberland besuchen. Wenn man diese Verhältnisse in'S
Auge faßt, so kann man doch nicht behaupten, daß diese Linie
keinen Zufluß an Verkehr erhalten werde. Was den
Personenverkehr speziell betrifft, so hat man dabei namentlich dett
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frühern Verkehr, die momentanen Verhältnisse und die muth-
maßttche Zunahme für die Zukunft in's Auge zu fassen. In
dieser Beziehung hat der Herr Berichterstatter des RegierungS-
ralheS der Siaatswirihschafiskommission die bestimmte Erklärung

abgegeben, er habe sich bei der Berechnung der Perso-
nenfrequeuz, wie sie im Berichte des Regierungsrathes
enthalten ist, auf eine eidgenössische Postlabelle gestützt, und dann
«m Hinblick auf die bisherigen Erfahrungen eine Vermehrung
des Verkehrs um das Zwölfsache angenommen. Diese
Vermehrung wirb in einer von Basel aus veröffentlichten
gegnerischen Broschüre anerkannt, und die SraalSwirthschaftskom-
mission nimmt daher keinen Anstand, die Voraussetzung für
die Zukunft als richtig anzunehmen. Die Berechnung deS

WaareniranSportes ist allerdings schwieriger als diejenige des

Personenverkehrs, indem vieles von der Gestaltung der
Verhältnisse abhängt, und man nicht eine so bestimmte Norm
dafür aufstellen kann. Indessen hat die Kommission die einzelnen

Posten ein wenig untersucht, und so weil man ein Urtheil
rn der Sache hat, die im gedruckten Berichte enthaltenen
Ansätze nicht übertrieben gefunden. Ich habe namentlich in
Betreff des Holzverkehrs die Ueberzeugung, daß später eine viel
größere Menge Holz auf der fraglichen Linie spedirt wird als
bisher; ebenso verhält es sich mit dem Transport von Käse,
obschon nicht alle Handelshäuser, die in diesem Zweige
Geschäfte machen, im gaste sind, dieselbe Linie zu benutzen. Der
Reinertrag bes Personenverkehrs wird auf Fr. 532,323,
derjenige des-Waarenverkehrs auf Fr, 355,880 berechnet, was
im Ganzen eine Summe von Fr. 888,203 ergibt. Zieht man
davon die Verzinsung von 10 Millionen Obligationen zu 5 °/>

ab, so bleiben auf das Aktienkapital von 16 Millionen noch

Fr. 388,203, oder in Prozenten ausgedrückt 2,42 °/», was eine

Einbuße von t'/z °/o zur Folge hätte. Diese Berechnung ist

freilich so wenig sicher, als ein Sterblicher überhaupt eine

sichere Berechnung für die Zukunft machen kann. Aber wenn
die Aktien auch momentan nicht den erwarteten Ertrag
abwerfen sollten, so ist nicht gesagt, daß mit der Zunahme des
Veikehrs mit der Zeit nicht eine schöne Rente erhältlich sei, so

daß vavon nlchl bie Rede sein kann, als wären die 2 Millionen
verloren. Der Fickus hat aber auch direkt seinen Nutzen an der
Erstellung der Ostwestbah»; er besitzt in den Aemtern Konolfingen
und Siguau 6 — 700 Jucharten freie Staatswaldungen. Wenn
nun mit der Erleichterung der Ausfuhr die Holzpreise steigen,
so ist es natürlich, daß auch die Staatswaldungen einen
größern Ertrag abwerfen, wodurch dem Staate eine große
Mehreinnahme erwächst, welche nebst der Ersparniß an
Ausgaben aus der Salzfuhr, nebst der größern Steuereinnahme
infolge der Hebung des Naiionalreichihums, nebst dem Vortheil

in Erletchicrung des MilitänranSportes, und der
Verminderung der Armenlast einen Grund mehr zur Empfehlung
der «LtaatSbeiheiligung liefert Ich komme zu den Garantien,
welche uns von der Ostwestbahngesellschaft geboten werden.
Ich habe bereits gezeigt, baß der Staat hier nicht einfach die
Stellung eines Rentier einnehmen dürfe, der fragt: habe ich
hinreichende Sicherheit und einen großen Ertrag? sondern die
Behörde wird die Vortheile, welche auseinanderzusetzen ich die
Ehre hatte, in's Auge fassen, und nach Mitgabe der Umstände
handeln, wie die Interessen deS Landes eö gebieten. Der
Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes hat Ihnen die
Garantien aufgezählt, an welche die Einzahlungen des Staates
geknüpft sind. Da cS dem Staate frei steht, dieselben in
baarem Gelde oder in Zentralbahnaktien zu leisten, so würde
er gegenüber dem jetzigen Kurse der letztcrn von 470 Fr. einen
Gewinn von 120,000 Fr. machen. (Der Redner wiederholt
nun im Wesentlichen die bereits vom Herrn Berichterstatter
des Regierungsrathes angeführten und im Vertrage mit der
Ostwestbahngesellschaft enihältcncn Garantien.) Die Erfüllung
dieser Bedingungen hat zur Folge, daß, wenn der Staat seine
2 Millionen eingezahlt hat, die Linie Bern-Langnau ausgeführt

sein wird. Es kann also nicht davon die Rede sein,
daß das Geld ohne Garantie hingegeben werde, sondern eS

sind sichernde Bestimmungen da, welche für die Leistungen deS

Staates als genügend betrachtet werden können. Während der
Bauzeit hat der Staat keinen Verlust zu gefährden, weil die
von ihm übernommenen Aktien, wie diejenigen der übrigen
Aktionäre unterdessen mit 4H) tzs, verzinst werden müssen. Ich
resümire mich dahin: eS ergibt sich aus dem Gesagten,' daß
die in Frage stehende Eisenbahn für den Kanton Bern ein
Bedürfniß ist, das der Staat ein großes Interesse hat, deren
baldige Elstellung zu fördern, daß der Nutzen, welcher dem
Staate daraus erwächst, sehr bedeutend ist gegenüber einem
allfälligen Nachtheile, welcher momentan eintreten kann, daß
das Opfer, welches derselbe bringt durchaus in keinem
Verhältnisse steht zu den große» Opfern, welche für den Straßenbau

in der letzten Zeit gebracht wurden Ich erinnere Sie an
die Engestraße, an die Bielerseestraße und andere große
Unternehmungen. Damals hatte man nicht so große Bedenken, wie
heule. Von großer Bedeutung ist die Lage des Kantons und
der Haupistabi im schweizerischen Eisenbahnnetze. Statt daß
Bern ursprünglich nur mit einer Zweigbahn sich hätte
begnügen sollen, befindet es sich nun in der Mitte eines Bahn,
netzes. Der Kanion erhält den VerwaliungSsitz einer Hauptbahn,

und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die StaalSbe-
theiligung bei der Ostwestbahn erscheint bann auch gerechtfertigt

gegenüber der Beiheiligung an der Zentralbahn. Wir
erinnern unS an die großen Kämpfe um die Oroulinie. Ich
hörte sie schon von einer Seite, die ich als kompetent betrachte,
als eine Stammliuie für den Kanton Bern bezeichnen. Sie
wurde mit großer Energie erkämpft, ihre Forlsetzung fordert
nun die Erstellung der Bahn nach Luzern. Die Garantien,
welche die Gesellschaft bietet, sind der Art, daß wir auf den
Vorschlag der Regierung eingehen können. Es ist eine neue
Zeit für Bern angebrochen, wir haben in den letzten Tagen
die erste Lokomotive hier einziehen sehen, wir haben unS auf
die Ankunft dieses Sohnes der Zeit gefreut. Sorgen wir
dafür, daß wir die Vortheile für die Zukunft in der Hand
behalten. Ein großer nationaler Gedanke durchdringt uns, lassen
wir uns nicht durch kleinliche Rücksichten ängstlich machen.
Wenn wir vor Allem Berner sind und baS Interesse des ganzen

Landes im Auge haben, so wird der Kanton blühen, sein
Wohlstand wird wachsen, und er wird die Stellung einnehmen,
welche ihm gebührt. Der Antrag der Staaiswirihschaflskom-
mission gehl daher mit Ueberzeugung auf Genehmigung deS

Vorschlages der Regierung.

Der Herr Präsident fragt nach dem Neglementc die
Mitglieder der SiaalswirhschafrSkommissivn an, ob sie dem
Vortrage des Herrn Berichterstatters etwas beizufügen haben.

Blösch. Der Große Rath hat mir die Ehre erwiesen,
mich in die Staatswithschaftskommission zu wählen. Ohne
diesen Umstand würde ich vielleicht heule hier das Wort gar
nicht ergriffen haben. Durch diese Wahl aber legte die
Behörde mir die Pflicht auf, an der Vorberathung Theil zu nch«
cken und die Ansicht, welche ich in der Kommission äußerte,
hier zu vertreten. Ich halte eS sogar für ein Gebot der
Schicklichkcit, daß diejenigen Mitglieder, welche in einer
Kommission abweichende Ansichten verfochten, hier ihre Ansicht
geltend machen. Bei der ganzen Debatte wird eS gut sein,
zwei Fragen auseinander zu halten: die Ostwestbahn als
Unternehmen überhaupt, und die Frage der Staatsbetheiligung.
Nach den beiden Vorträgen, welche die Versammlung angehört
hat, sollte man glauben, eS handle sich um die Konzession an
die Ostwestbahn. Das ist nicht die Frage. Die Konzession
ist längst ertheilt. Ich erinnere mich gar nicht, daß sie hier
sehr angefochten worden wäre. Ich werde auch heute die

Frage, ob die Ostwestbahn konzedirl sei oder nicht, ob man
wohl oder übel daran gethan habe, nickt berühren. Ich fühle
mich nicht im Mindesten berufen, ein Wort dagegen zu sagen,
das als feindselig betrachtet werden könnte. Aber ich bitte
dann auch bezüglich der andern Frage, die Voraussetzung gelten



zu lasten, daß man bei unbefangener Auffassung des

Ostwestbahnunternehmens doch die Betheiligung des Staates nicht für
gut halten kann. In der Slaatswlrthschaftskommission wurde
die Frage während zwei ziemlich langen Sitzungen, von denen

jede 5 6 Stunven vauerle, wieder zerlegt in einen formellen
und. materiellen Theil. Ich spreche zunächst nur über ven

formellen Theil und werde die Ehre haben, in dieser Beziehung
Anträge zu stellen. ES wird jeder von Ihnen die Frage schon

untersucht haben: in welcher Form muß ine StaatSbethetligung
beschlossen werben? Welches sind die »ach bestehenden Gesetzen

und in der Verfassung vorgeschriebenen Bedingungen? In
dieser Beziehung waren die Ansichten m der SiaalSwirihschaftS-
kommission abweichend. Nach der cmen Ansicht glaubte man,
es sei erstens nöthig, daß der Große Rath bei Elden einberufen
werbe, zweitens >et zu einem gültigen Beschlusse die absolute

Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes erforderlich,
also gegenwärtig die Zustimmung von 113 Mitgliedern. Auf
der andern Serie theilte man diese Ansicht nicht, und eS ist
die Mehrheit der Kommission, welche sie nicht theilte. Sie
hält die ZusammeGerufung des Großen Rathes bei Eiben
nicht für nöthig, dennoch hat sie stattgefunden. Anderseits
glaubte die Mehrhell der Kommission, für daS Prinzip der

Staaisbctheiligung sei die absolute Mehrhell sämintlicher
Mitglieder des Großen Natheö nicht erforderlich. Wohl aber

waren alle Mitglieder darin einverstanden, baß für das zweite
Dekret, wonach der Regierungsraih ermächtigt werben soll,
den beiheiliglen Gemeinden mittels eines AnlechenS bei der
Aktienübernahme Borschüsse zu leisten, beide Bedingungen
erforderlich seien: die Zusammenberusung bei Eiden und die

absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes.
DaS ist bre Sachlage in formeller Beziehung. Wir haben
zwei Dekrete (gegenwärtig handelt es sich vor der Hand nur
um eines), deren innern Zusammenhang Niemand bestreuen
wird. Bei dem einen ist die Kommission eintzimmig, daß in
Bezug auf die eventuelle Autorisation des RegierungsralheS
zu einem Anleihen erstens die Zusammenberusung des Großen
Rathes bei Eiden, zweitens die absolute Mehrheil der
Mitglieder erforderlich sei. Bezüglich des andern Dekretes, welches
gegenwärtig in Frage steht, glaubten zwei Mitglieder der,

Kommission, die gleichen Bedingungen seien erforderlich. Die
Mehrheil entschied anders, und ich muß als eures der
betreffende» Mitglieder diese Ansicht hier repiobuziren. Ich will
nicht uniersuchen, warum du Regierung für gut findet, die

s ganze Frage in zwei Dekrete zu spalten. Der Herr Finanz-
duekior gab in der SlaatSwilihschastSkommission Auskunft
darüber, ich will sie gelten lassen, und spreche durchaus keinen
Tadel aus. Er gab die Auskunft, es sei rein zufällig, daß
zwei Dekrete vorliegen. Ursprünglich sei nur das erste Dekret,
dasjenige über die Staaiebeiherlrgung in Frage gekommen, erst

im Laufe der Meraihung sei der Gedanke angeregt worden,
daß eine Miàtruiligung der interessirun Gemeinden in einem

billigen Matze stattfinden müsse. Wenn ich die Thatsache
unbedlngt gellen lasse, so wird man ebensowenig bestreilen
können, baß im Jahre 1851, als es sich um eine Siaatöbe^
therligung an der Zentralbahn handelte, beide Fragen in eurem
Dekrete vereinigt wurden. Damals verpflichtete der Staat sich

nicht, eine einzige Aktie zu nehmen, ohne im nämlichen Athemzuge

auszusprechcn: unter der Voraussetzung der Betheiligung
der betreffenden Gemernden. Ich frage nun: ist eS nickt eine

Rücksicht der Schicklichkeil (ich bitte, den Ausdruck nicht übel

zu nehmen), besonders wenn man so großen Werth darauf
setzt, daS Prinzip gleicher Behandlung in Anspruch zu nehme»,
auch hier die gleiche Form zu befolgen und, wie man damals
die beiden Fragen nicht trennte, sie auch heute in ein Dekret
zusammenzufassen? Allein ich will die Rücksicht der Schick-
lichkeit bei Seite lassen und eine andere hervorheben, die bei

den Mitgliedern, welche nicht meiner Ansicht sind, vielleicht
etwas mehr Gewicht hat, nämlich: ist eS nicht klug, beide

Fragen in ein Dekret zu vereinigen? Wenn Sie nach meiner

Anficht verfahren, so wäre die praktische Folge keine große, eS

Tagblatt des Großen Rathes tkäö.
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wäre nur eine Operation der Kanzlei, beide Dekrete zu
verschmelzen. Ader ganz anders ist es, wenn nach der Ansicht
der Mehrheit der Staatswirthschaftskommission verfahren wird,
wenn Sie heule für das eine der Dekrete, dasjenige, welches
den Staat mit einer Schuldpflicht von 2 Millionen Franken
belastet, die gewöhnliche Mehrheit der Anwesenden als genügend
betrachten, dagegen für das andere, welches die Mitbetheiligung
der Gemeinden betrifft, die Zustimmung von 113 Mitgliedern
fordern. Die natürliche Konsequenz ist die Möglichkeit, daß
daS erste Dekret angenommen, das zweite verworfen werden
kann; daß Sie die absolute Mehrheit der Anwesenden für den
Beschluß haben, den Staat mit einer Schuld von 2 Millionen
zu belasten, aber nicht die absolute Mehrheit sämmtlicher
Mitglieder für die Autorisation der Regierung, den beiheiligten
Gemeinden mittels eineS AnleihenS Vorschüsse zu machen. Ich
frage nun: ist eS klug vom Standpunkte des Staates, vvm
Standpunkte der Eisenbahngesellschaft und von demjenigen der
beiheiliglen Gemeinden, zu gewärtigen, daß wir die nöthige
Stimmenzahl haben, um den Staat mit 2 Millionen zu
belaste», aber nickt dafür, daß die Regierung den Gemeinden
Vorschüsse wachen dürfe? Will die Mehrheit des Großen
RacheS dieses gewärtigen, so mag sie eS thun, ich für meinen
Theil werbe auch zum verschmolzenen Dekrete nicht stimmen,
aber Andere brauchen sich nicht nach mir zu richten. Aber
wenn Sie die Vorschläge der Regierung annehmen, so nehmen
Sie dieselben in gleicher Behandlung an, wie im Jahre 1851,
damit nicht das erste Dekret angenommen, das zweite verworfen
sei. Die erste Rücksicht, welche für bjeseS Verfahren spricht,
ist al>o diejenige der Schicklichkeil, die zweite diejenige der
Klugheit, die drille und wichtigste ist diejenige des positiven
Rechtes. Allerdings, wenn für die Behandlung beider Dekrete
die gleiche Form beobachtet würde, dann fiele jedeS Motiv
einer Trennung dahin. Die ersten zwei Rücksichte» bei Seite
lassend, komme ich aus diejenige des Rechtes, von der Ansicht
ausgehend, daß auch zur Annahme des gegenwärtig in
Behandlung liegenden Dekretes die Zusammenberufung des Großen
Rathes bet Ecken und die absolute Mehrheil der Mitglieder
erforderlich sei. WaS sagt die Verfassung? Sie enthält an
der Spitze des z 27 ven Grundsatz, daß gewisse Fragen vom
Großen Rache entschieden werden müssen und nicht einer
andern Behörde Überträgen werben dürfen. Darüber streiten
wir nicht. Da»n folgen einzelne Vorschriften und u. A. unter
Ziff. 111., litt, t, die Bestimmung: „Die Entscheidung über
die Verminderung dcS Kapitalvermögens deS Staates."
Unmittelbar darauf folgt die spezielle Bestimmung: „Zur
Gültigkeit einer solchen Entscheidung ist die Beistimmung der
Mehrheil sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes erforderlich.
Die Mitglieder sind dazu bei Eiden einzuberufrn " Angenommen,

dicjer Paragraph finde im vorliegenden Falle seine
Anwendung, wie man eS beim zweiten Dekrete anmmmt, so wäre
zur Gültigkeit des Beschlusses die doppelte Bedingung
erforderlich: Einberufung bei Eiben und die Zustimmung der
absoluten Mehrheit sämmtlicher Mitglieder deS Großen Rathes.
Man sagt, die angeführte Versaffungsbestimmuna beziehe sich

auf elue Verminderung des Kapitalvermögens des Staates,
man anerkenne aber nicht, daß in der Betheiligung an der
Ostwestbahn mit 2 Millionen eine solche liege. Ich habe in
der StaatswirthschastSkommitfion zugegeben, und gebe auch
hier zu: wenn auch meine Ansicht richtig ist, diese Betheiligung
sei ein schlechtes Placement, so halte ich mich auf den heutigen
Tag nicht für berechtigt, den Begriff einer Verminderung deS

Kapitalvermögens des Staates geltend zu machen, weit eS sich

vorläufig um eine Schuldschrisi handelt, abgesehen von deren
Ertrag. Der Grund liegt in den Verhältnissen selbst. Wär
wir außer dem Anikrl der SlaatSversaffung keine andere
Vorschrift hätten, so könnte ich mit diesem Paragraphen allein
merne Ansicht nicht begründen, weil ich trotz der schlimmen
Meinung, die ich von dem in Frage stehenden Placement habe,
dasselbe gegenwärtig nicht als eine Verminderung des
Kapitalvermögens deS Staates bezeichnen darf. Aber der Große Rath
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hat am 8. August 1849 ein Gesetz über die Verwaltung und
Gewährleistung des Staatsvermögens erlassen, dessen s 23
mehrere Bestimmungen enthält. Er lautet, wie folgt: „Das
zinstragende Vermögen, welches auf den 1. Herbstmonat 1846
vorhanden war, soll dem Staate in seinem Gesammiwerihe
erhalten werden. Kein Bestandtheil dieses Vermögens darf in
den Verbrauch der laufenden Verwaltung, auch nicht in der

Form eines Vorschusses übergehen, ohne einen nach § 27 111.

6 der Staalsverfassung gefaßte» Beschluß des Großen Rathes."
Hier ruft also ei» spezielles Gesetz, welches die Gewährleistung
deS Staalsvermögcns zum Zwecke bat', dem 8 27 lll. 1» der

Verfassung. Dann folgt am Schlüsse folgende Vorschrift:
„Anleihen deS Staates, welche nicht im gleichen Rechnungsjahre

aus den laufenden Einnahmen zurückdezahlt werden, sind
gleich einem Verbrauche von zinstragendem Vermögen zu
behandeln." Also zunächst spricht der Große Rath kategorisch
aus, daß überall, wo es sich um eine Verminderung des

Staalsvermögcns handelt, der 8 27 III 6 der SlaatSverfassung
R>gel mache. Er gehl aber noch weiter und schreibt vor, daß
Anleihen des Staates, welche nicht im gleichen Rechnungsjahre
auS den laufenden Einnahmen zurückdezahlt werden, gleich zu
behandeln seien, wie ein Verbrauch von zinstragendem
Vermögen, daß fie also ebenfalls dieser Form unterworfen seien,

welche der 8 27 der Verfassung unter III. 6 vorschreibt:
Einberufung des Großen Rathes bei Elden und Zustimmung der
absoluten Mehrheit sämmtlicher Mitglieder. In der Siaals-
wirthschafiSkvmmission machte man die Einwendung, welche ich
selbst relevircn will, das vierte Alinea des 8 23 deS Gesetzes

vom 8. August 1849 sei hier nicht anwendbar, weil eS sich im
ersten Dekrete nicht um ein Anleihen handle. Ueber diesen
Punkt erlaube ich mir etwas näher einzutreten. Was sagt
das erste Dekret? Der Staat oder die Regierung werde
aulorisirl, von der OstweftbahngeseUschaft für 2 Millionen
Franken Aktien zu kaufen. DaS Dekret geht aber weiter und
sagt: um diese 2 Millionen zu decken, fei die Regierung
ermächtigt, der Ostivestdahn für 2 Millionen Franken Zeniral-
bahnaklien abzutreten, welche durch das Dekret von 1854
erworben worden und das Produkt eines StaatsanleihenS find.
Ist das richtig oder nicht? Wenn nicht, so wollen wir uns
mit den Konsequenzen nicht abmühen. Ist eS aber richtig,
dann laßt uns die Konsequenzen etwas näher in's Auge fassen.

Ich zweifle, ob Jemand es bestreike, wenn ich sage, die Aktien
im Betrage von 2 Millionen Franken, welche im Jahre 1854
von der Zentralbahn erworben wurden, seien das Produkt
eines Anleihens gewesen. Wenn es nur thatsächlich, nur
zufällig so wäre, so könnte man allfällig sagen: ja, eS ist so,
aber es ist zufällig und hat für den Großen Rath keine

Bedeutung eS ist lediglich eine Administraiivsache. Aber darf
man mir einen zweiten Punkt widersprechen, wenn ich sage,
daß im nämlichen Dekrete, durch welches daS Anleihen von
2 Millionen Franken beschlossen wurde, untrennbar damit die
Bestimmung verbunden war, daß daS Produkt deS Anleihens
zum Ankaufe von Zentralbahnaktien, nicht von Ostwestbahn»
aktien verwendet werden soll? Allerdings handelt es sich hier
zunächst nicht um ein Anleihen, aber darum handelt eS sich,
dem Produkt eines AnleihenS eine Verwendung zu geben, eS

zu einem andern Zwecke zu bestimmen, als derjenige war, der
als Bedingung des Anleihens festgesetzt worden ist. Ich will
die Sache durch ein Betspiel etwas praktisch darstellen. Ich
nehme an, ich sei Vogt, und habe Lust, für meinen Pupillen
ein HauS zu bauen; dafür muß ich ein Anleihen ausnehmen
und bedarf dazu der Autorisation der Vormundschafisbehörde;
ich gehe vor die Waisendchörde und verlange die Ermächtigung,
ein Anleihen von 4666 Fr. aufzunehmen. Die Waiscnbehörde
wird fragen: wofür willst du die Summe verwenden? Ich
gebe darüber meine Erklärung und die Behörde ertheilt mir
die Ermächtigung zur Aufnahme des Anleihens. ES heißt
aber im nämlichen Beschlusse, daß daS Probukt des Anleihens
zum Baue etneS HauseS verwendet werden soll. Steht es mir
nun frei, damit später etwas anderes zu machen? Muß ich

nicht die Ermächtigung so nehmen, wie sie mir ertheilt worden
ist? Muß ich mcht sagen: rch habe die Autorisation zu einem
Anleihen, aber zu einem bestimmten Zwecke, und darf die
Bestimmung deS Anleihens nicht verändern, sonst verändere ich
die Bedingung der Autorisation und diese selbst? Ich gebe zu,
diese Schwierigkeit könnte man vermeiden, indem man einen
andern Modus einschlagen würde, und in letzter Instanz hoffe
ich, eS werde geschehen, in der Weise, daß, wenn man eine
StaatSbetheiligung an der Ostwestbahn eintreten lassen will,
man in keinem Falle die Zenttalvahnaklien dazu verwende»
sondern lieber direkt ein Anleihen dafür aufnehme. Wir sind
also einverstanden, dap für ein Anleihen, wie eS daS zweite
Dekret bezweckt, die doppelte Bedingung erforderlich sei: Ein«
berufung des Großen RaihcS bei Eiden und Zustimmung der
absoluten Mehrycit sämmtlicher Mitglieder. Dagegen sind wir
über die Behandlung des ersten Dekretes nicht einverstanden,
indem ich sage: es handelt sich zwar nicht um ein Anleihen,
aber um die Verfügung über daö Produkt eines AnleihenS,
das vom Großen Ruihe unier bestimmten Bedingungen
beschlossen wurde. Wir hatten schon äWliche Fälle in der

Praris, und eS mag nicht uninteressant sein zu wissen, wie der
Grohe Rath in ähnlichen Verhältnissen verfuhr ES werden
sich noch eine Anzahl Mitglieder der Versammlung erinnern,
daß die Regierung im Jahre 1849 beim Großen Rathe den

Aulrag stellte, eine Summe von 266,666 Fr. für die Beschäftigung

von Arme» zu verwenden. Es wurde die Alternative
vorgelegt, diese Summe durch ein Anleihen oder durch einen
Vorschub aus der Domänenkafse zu decken. Zur Untersuchung
dieses Gegenstandes wurde eine Kommission niedergesetzt, welche
sich mit Rücksicht auf die bestehende Arbeitsnoil, grundsätzlich
mit dem Aulrage der Regierung einverstanden erklärte, aber in
Bezug auf die Art und Weise, wie die Summe aufzubringen
sei, von demselben abwich. Die Kommission fand, es soll kein
Anleihen aufgenommen, fondern ein Vorschuß aus der
Domänenkasse geleistet werden. Der Große Rath trat der Ansicht-
der Kommission bei. Nachdem der Beschluß gefaßt war,
entstand die Fiage: mit welcher Mehrh.il muß er gefaßt werden?
Ist die gewöhnliche Mehrheit der Anwesenden zuläßig oder
bedarf eS mehr? Unmittelbar nach der Abstimmung wurde
durch Herrn MatthhS die Frage aufgeworfen: „Ick habe
keinen Zweifel, sprach er, daß der Große Rath beschließen
werde, es sollen die Fr. 266,606 als Vorschuß aus der Do-
mänenkasse genommen werden. Indessen fühle ich mich
verpflichtet zu d.klariren, daß durch vw vorliegende Sache kein <x.

Angriff auf daS Kapitalvermögen stattfindet, sondern bloß ein
Anleihen. Es wäre somit nicht nöthig, daß zu diesem Beschlusse
die Mitglieder bei Eiden einberufen werben, sondern es ist
dazu einfach die Belfttmmung der Mehrheit sämmtlicher
Mitglieder deS Großen Muthes e> forderlich. Ich will jedoch keinen
bestimmten Antrag stellen, obgleich ich die Ansicht für wichtig
halte, daß wir keinen Kapttulangriff machen." Darauf kam
ich in die Lage, mich als Berichterstatter der Kommission aus-
zusprechcn: „Darüber hat sich in der Kommission Niemand
geäußert und ich kann daher nicht in ihrem Namen rapportiren.
Meine persönliche Ansicht ist derjenigen des Herrn Matthhs
gerade entgegengesetzt. Auf diese Weise wird offenbar daS
Kapital vermindert, denn wir könnten zuletzt so viele Anleihen
machen, daß am Ende kein Heller deS Vermögens mehr übrig
wäre. Ich glaube übrigens, man solle in solchen Sachen delikat
verfahren und im Zweifel sich eher für die Meinung entscheiden

eS sei Etwas durch die Verfassung geboten. Ich setze

Werth auf die Sache, damit sie von keiner Seite angegriffen
werden könne." Nun sprach sich zunächst Herr Steiger in
gleichem Sinne aus mit Hinweisung auf den 8 27 der StaatS-
vcrfassung. Dann erhob sich Herr Karlen von der Mühlcmatt
und sprach: „Da Herr Blôsch seine persönliche Meinung
ausgesprochen hat, so bin ich so frei, es auch zu thun und dem
Herrn Berichterstatter ganz beizustimmen." Abweichend davon
erklärte sich Herr Jngold, Herr Ganguillet dagegen
übereinstimmend damit, und Herr Cunier, Verwalter der National-



vorsichtskasse, fand die strengere Form nicht nöthig. Man
faßte also die Sache so auf: ein Anleihen ist eS nicht, ein
Kapitalangriff auch nicht, sondern ein Vorschuß von einer
Schublade des Staates in die andere. Und nun, waS sagt
der Große Rath Mit großer Mehrheit gegen 7 Stimmen
wurde beschlossen, den Z 27 II!. t> der Staaisverfassung in
Anwendung zu bringen. Ich glaubte, dieses Vorganges
erwähnen zu sollen, denn wenn in einem der angeführten Fälle
ein Zweifel erhoben werden könnte, ob die strengere Form in
Anwendung zu bringen sei, so wäre eâ hier, wo man nicht
über das Produkt eines AnleihrnS verfügt, wo man nicht
Hintenher die erhaltene Autorisation abändert, sondern einfach
einen Vorschuß von einer Kasse des Staates in die andere
beschließt. Ich glaube daher, Sie weiden der Minderheit der
StaatSwirihschaftskommission diese Ansicht zu gut halten, daß
sie, gestützt auf den § 27 der Staatsverfaffung, aber nicht
allein darauf gestützt, sondern in Verbindung mit dem § 23
des Gesetzes vom 8 August 1849, dafür hält, für das
vorliegende Dekret sei ebenfalls die Einberufung deS Großen
Raihes bei Eiden à die Zustimmung der absoluten Mehrheit
sämmtlicher Mitglieder erforderlich. Wenn es also sonst nicht
klug, nicht schicklich wäre vom Standpunkte des Staates, der
Gesellschaft, der Gemeinden aus, so wären Verfassung und
Gesetz dafür maßgebend, daß diese Form beobachtet werden
soll, und eS ist daher viel klüger, daß man beide Dekrete ver«
fchmelze, und wie im Jahre 1854, eS daraus ankommen lasse,
ob die gehörige Mehrheit sich für deren Annahme ausspreche.
Stimmt sie dafür, so mag sie eS thun, ich werde gewiß kein

saures Gesicht dazu machen, aber meine Stimme werde ich
nicht dazu geben. Ich bitte, mir die Bemerkung zu erlauben:
ich halte die Einberufung deS Großen Rathes bei Eiden, so

wie sie stallgefunden hat in Bezug aus das Verhältniß, das
wir heute behandeln, für nicht genügend. Die Verfassung will
nicht eine Einberufung bei Eiden für die ganze Sitzung, abge,
sehen davon, ob bann diese oder jene Gegenstände zur Behandlung

kommen, sondern die Einberufung bei Elbcn soll speziell,

zur Behandlung des betreffenden Gegenstandes stattfinden, wie
es die Verfassung vorschreibt, nicht m Bausch uns Bogen.
Ich erkläre, ich bedaure, daß es unterlassen wurde; der Zweifel
wird nun auf der Sache schweben. Ich wurde in die Stellung
versetzt, mich darüber auszusprechcn, und muß unverholen
erklären, daß ich die Einberufung deS Großen Rathes, wie sie

stattgefunden hat, nicht für genügend halte. Deßhalb stelle ich,
nicht nur vom Standpunkte det Klugheit, der Schicklichkeit,
sondern vom Standpunkte des positiven Rechtes auö als
Ordnungsmotion folgenden Antrag: in erster Linie, die
Berathung deö Dekrelöenlwurss über eine SiaatSbeiheiligung an
der Ostwestbahn für die Linie Bern-Luzern mit dem Dekrels-
entwursc betreffend die Betheiligung der. Gemeinden und
Korporationen hei dieser Bahn zu vereinigen; in zweiter Linie,
sofort sich auszusprechen, daß auch auf den ersten Dekrelsent-
wurf die Lemma 2 und 4 deS § 23 des Gesetzes vom 8.
August 1849, in Verbindung mit dem § 27 III. b der
Verfassung anwendbar, sonach für eine rechtgültige Annahme
desselben 113 Stimmen, die Hälfte der Gesammtheit des Großen
Rathes, erforderlich sind. Ich bin nicht ganz sicher, ob man
mir die Stellung dieses Antrages gestatten werde, weil daS

Reglement nicht ganz klar ist. Gestaltet man eS mir nicht, so

muß ich auf die Sache selbst näher eintreten.

Herr Präsident. Ich erlaube mir, über die Ordnungs«
motion einigen Aufschluß zu geben, welche Herr Blösch schon
in der StaatSwirihschaftskommission zur Sprache brachte. Ich
bemerkte in Bezug auf den ersten Punkt (Einberufung deS

Großen Rathes bei Eiden), es sei jedem Mngliede des Großen
Rathes bekannt, daß die außerordentliche Einberufung dieser
Behörde gerade zur Behandlung der Etsenbahnsragen und zur
Vornahme der auf diese Session fallenden Wahlen erfolgte.
Die übrigen Gegenstände der Trakianven sind unbedeutend,

laufende Geschäfte. Deßhalb namentlich, abgesehen davon, ob
sonst die Einberufung bei Eiden nöthig wäre oder nicht (je-
denfalls für die Wahlen), habe ich den Großen Rath für die

ganze Sitzung bei Eiden einberufen, und war der Ansicht,
wenn dieß für alle Gegenstände geschehen, so sei bann auch
zu Behandlung deS vorliegenden Geschäftes bei Eiden geboten.
Ich erklärte übrigens bereits letzten Montag, daß die
Etsenbahnsragen am folgenden Mittwoch zur Behandlung kommen
werden, so daß ich glaube, der Verfassung und dem bestehenden

Reglcmente Genüge gethan zu haben. Was die zweite
Frage betrifft, ob zur Gültigkeit eines Beschlusses die absolute
Mehrheit sämmtlicher Mitglieder deS Großen Rathes erforderlich

sei, so bildete sich in der Staatswirthschafiskommisston
allerdings eine Minderheit und eine Mehrheit. Letzlere glaubte,
es sei nicht die absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des
Großen Rathes erforderlich; indessen wurde darüber kein
Entscheid gefaßt, sondern durch Srichentscheid des Präsidenten
beschlossen, diese Frage zu reserviren. Man war der Ansicht,
eS sei vorerst abzustimmen, ergebe sich nicht eine Mehrheit von
113 Stimmen für den Vorschlag der Regierung, so sei eS am
Orte, allfällige Reklamationen geltend zu machen. Herr Blösch
zeigte hier selbst, daß gerade früher so versahien wurde. Auch
im Jahre 1849, als der erwähnte Fall zur Sprache kam,
wurde zur Abstimmung geschritten und erst nachher die Frage
angeregt, ob nicht die Einberufung des Großen Raihes bei
Eiden und die Zustimmung der absoluten Mehrheil sämmtlicher

Mitglieder erforderlich sei. Es liegt diese Art der
Behandlung im Interesse des Geschäftsganges. Wir können über
diese Frage, wenn sie als Vorfrage behandelt wird, den ganzen
Tag streiten und am Ende ergibt sich nicht einmal die absolute

Mehrheit der Großrathsmitglieder, oder eS ergibt sich eine

größere Mehrheit als 113 Stimmen, oder endlich der Große
Rath beschließt, daß die 2 Millionen nicht durch Zeniralbahn-
aklien, sondern durch ein Anleihen gedeckt werden sollen.
Warum also unsere Zeit zur Erörterung dieser Formfrage
verwenden? Was die Verbindung beider Dekrete betrifft, so ist
dieser Punkt in meinen Augen ein durchaus unwichtiger. ES
könnte immerhin getrennte Abstimmung verlangt werden, der
Große Rath gewinnt dabei nicht. Ueverdieß muß ich bemerken,

daß es mir scheint, diese Frage könne heule nicht mehr
aufgeworfen werden. Erstens liegen zwei verschiedene Dekrete

vor, die wir nicht auf einmal verschmelzen können, der Re-
gierungsraih müßte darüber angefragt, eine neue Redaktion
müßte vorgelegt werden. Zweitens setzte ich gestern für die
heutige .itzung die Frage ver StaatSbetheiligung an der
Ostwestbahn an die Tagesordnung; dagegen wurde keine
Einsprache erhoben, der Emgangsrapporl beider Berichterstatter
wurde von der Versammlung angehört, ohne daß irgend eine
Einwendung erfolgt wäre. Ich bin daher als Präsident im Falle,
namentlich mit Rücksicht auf diese Gesichtspunkte und auf da?
Reglement, zu erklären, daß die gestellte Ordnungsmolivn nicht
zur Behandlung kommen soll. Ich muß auch dringend bitten,
daß Herr Blösch im Interesse der Förderung des Geschäftsganges

nicht darauf beharre, immerhin in dem Sinne, daß,
wenn sich für den Antrag des Regierungsraihes nicht die
absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen RaiheS
ergeben sollte, dann Herr Blösch das Recht habe, am Schlüsse
der Berathung die Frage auszuwerfen, ob nicht eine größere
Mehrheit nöthig sei. Ich weiß nicht, ob Herr Blösch sich
damit befriedigt erklären kann.

Blösch, Ich trage auf Entscheidung durch den Großen
Rath an. - > v ' ir.- ^ >ê >> > -

Herr Präsident. Ich bin, gestützt auf das Reglement,

entschieden der Ansicht, solche OrvnungSmotionen seien

nicht zuläßig. (ES werben die 88 38 und 39 des Großraths-
reglementeS ziliik.)
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Abstimmung:
Für die OrdnungSmolion des Herrn Blösch 52 Stimmen.
Für Ablehnung derselben nach der vom

Präsidium gegebenen Erklärung 116 „
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». Blösch. Ich gehe nun zur Sache selbst über und
erkläre wieverholt: ich will die Frage der Konzesflonsertheilung^
an die Ostwestbahn unberührt lassen und derselben nichl mehr
erwähnen, als nöthig ist, um die Sachlage zu beleuchten.

Herr Präsident, meine Herren! Ich srage zunächst : waS
schlägt uns die Regierung vor? Eine Betheiligung des Staates

bn einem Unternehmen, das auf 26 Millionen Franken
berechnet ist, durch Uebernahme von Aktten im Betrage von
2 Millionen. In dieser Frage werde ich meine Stimme
dafür abgeben, daß man gar nicht eintrete. Ich gab meinen

Antrag «christlich ein, er wurde nicht verlesen, das ändert an
der Sache nlchiS. Sie werden einem Dekrete entnommen
haben, daß eS auf die Staatsdeiheiligung bei der Zentralbahn

Bezug nimmt, von dem Satze ausgehend: da man früher
der Zeniralvahn eine Subvention bewilligt habe, so müsse man
jetzt auch eine solche bewilligen. Im Berichte deS Regierungs-
ratheS ist dieß auseinandergesetzt. Deßhalb stelle ich an die

Spitze meiner Argumentation den Say: ich anerkenne eine
solche Verbindlichkeit nichl. Ich fasse die vorliegende Frage
von einem doppelten Gesichtspunkte aus i.n's Auge, indem ich
dieselbe mit einem Rückblick auf die Vergangenheit und den

Vorgang von 1851, und mit einem Hinblick auf die Zukunft
erörtere und frage.: was haben wir gethan in der Vergangenheit

und was wollen wir in der Zukunft thun? Vom ersten
Gesichtspunkte aus wurde bereits angedeutet, daß im Anfange,
qlö die Erstellung von Eisenbahnen in, Kanton Bern zur
Sprache kam, weder von der Ostwestbahn noch von der
Zentralbahn die Rede war, wie sie jetzt ist. Man wollte nicht
über Be-n flach Luzern bauen, ebensowenig über Burgdorf,
Herzogeubuchsee und Langenthal, sondern man zog eine Linie
über Büren und Aarberg durch das Thal nach Murlen.
Nicht nur war das der Plan nach dem Gutachten eines der
bedeutendsten Techniker, eines Fremden, sondern Sie werden
sich erinnern, daß im Westen der Schweiz die Konzession für
die Fortsetzung dieser Linie ertheilt war, daß man auch in
Soloihurn die Zusage dafür erhalten halte, und das Alles,
ohne daß.yzan den Kanton Bern nur angefragt hätte. Das
war, die Sachlage, als die Zenlralbahngesellschaft mit Rücksicht

Ms den Kanron Bern die Konzession macht«, daß sie die
von Solothurn erhaltene Zulage und die von Waadt bereits
ertheilte Konzession fallen ließ und aus die Wünsche deS Kantons

Bern einging. Der erste Akt besteht also in einer sehr
großen Konzession.von Seite der Zentraldahn an die Wünsche
des Kantons Bern. Ich finde, die Gesellschaft hatte sehr recht,
diese Konzession zu machen, sie hatte dieselbe nicht zu bereuen;
ab.ep damals war es eine große Konzession. Statt der Sle«
phensvn'ichen Linie, welche unsern Kanton aus einer Strecke
von 5—6 Stunden berührt und dem Verkehre über Bern den

HM abgeschnitten häll.r, erhielten wir die große Stammlinie,
die bei Murgenihal beginnt, Langenthal, Herzogenbuchsee,
Burgvorf berührt, durch das Herz des KantonS geht, um
nach Westen fortgesetzt zu werden. Also das war der erste

Vortheil, daß der Kanton eine große, wichtige Stammlinie
erhielt, über die sich Jedermann freut. Rebsidem wurde (mit
ganz besonderer Rücksicht auf den Jura, allerdings auch mit Rücksicht

aus einzelne Ortschaften) die Linie von Herzogenbuchsee
nach Btel erstellt. Gleichzeitig erhielten wir eine eventuelle
Zusage für die Erstellung einer Bahn nach Thun, sicher mit
Rücklicht auf die Lage dieser Ortschaft, aber noch viel mehr
mit Rücksicht aus die Bevölkerung deS gesummten Oberlandes.

Im Momente, wo dieß geschah, wo die ZentralbahngesellschM
das zugab, mit einem Worte,, im Momente, wo sie dem Kanton

eine sehr große Konzession machte, war die Lage der
Gesellschaft eine-sehr brillante. Aber zwei .iJshre nachher war
ihre Lage eine sehr mißliche, und nun klopfte die. Zentralbatzn
bei uns an mit der Erklärung-: wir wollen zwar das große
Netz ausführen,>zu deinJhr uns mehr oder weniger genöthigt
habet, aber die Mittel fehlen uns dazu. Da hauen wir zwei
faktische Verhältnisse: einmal haue die Zeruralbahfl die erste

Bahn, die in unserm. Kanton gebaut wurde, angelegt, zweitens

war es eine Gesellschaft : die auf den Wunsch des Kantons

den ganzen Plan abgeändert, eine bereits erworbene
Konzession in Solothurn -zurückgewiesen, einen mit Waadt
geschlossenen Vertrag zurückgegeben haue, und mit großer
Vermehrung des BaubedüisnisseS den Wünschen des KauionS
entsprochen halte. Aber nicht nur die sachlichen Verhältnisse kommen

hier in Betracht, sondern ich erlaube mir, auch vle
persönlichen Verhältnisse zu berühren Es war nicht nur die erste

Bahn, welche in unserm Kantoue gebaut wurde, nichr nur
em kvmplizines Netz statt einer sehr furz«Màie, sondern ich

frage serner: wag war es für eine GeMschast? Das sage

ich nicht, um Andere zu verkleinern, aver das werden Sie
nicht konlestiren,- es war eine Gesellschaft, die in Bezug aus
persönliche Zusammensetzung und Solidität alle Bedingungen
erfüllte, die ma» verlangen konnte. Ich will nicht daran
erinnern, daß an der. Spitze der Gesellschaft! jener Mann stand,
dessen Namen man um Recht zuerst über die große Etsenbahn-
drücke bei Bern gehen ließ, daß bte Gesellschaft ihren S'tz in
Basel, der verhältnißmäßig reichsten Stadt ans dem Eidboden,
halte. Und welches war die Stellung der Gesellschaft i»
Betreff der ökonomischen Verhältnisse Die Quelle, aus der ich
schöpfe, sind die offiziellen Belichte, welche die Regierung in
der Hand Hal. Im Momente, wo die-Zeniralbahugesellschasl
bei uns anklopfte, Halle sie durch eine Operatto», die an sich

sehr falal war, ihr ganzes Aktienkapital aus ?/z revu,irtj,
wodurch eS aus 14/z Millionen gebracht wurde. Das ist im
Verwaltungsberichie der Zeniralbahn vom 27. Aprtt 1855
nachzulesen. Zu den 11/5 Millionen Franken an Unbezahlt.»
Aktien kommt, daß am 16. August 1851, also bevor unsere

Beiheiligung zur Sprache kam, der Große Rath von Luzern
in Verbindung mit der Stadt Zofingen 4666 Aktten übernahm,
welche für den Kanlon Luzern 1 >/, Millionen, für Zosingen
ì/, Million Franken, zusammen also 2 Millionen betrugen.
Infolge eines am 1. September 1851 geschlosjenen Anleihens
nahm die Zeniralbahn 4 Millionen aus. Also damals waren
für 11l/z Millionen Frankur Aktten einbezahlt, 4 Millionen
Franken besaß die Gesellschaft auf Obligationen und 2
Millionen infolge der Betheiligung von Luzern und Zosingen, im
Ganzen also 26'/, Millionen. Und die persönlichen Garantien,

welche die Gesellschaft bot WaS hatte sie geleistet?
Halte sie etwa nur. hin und wieder ein Zirkular herumgeschtckl
etwa auf dem Papier eine Verwaliung organisirt, die
vielleicht einen kleinen Generalstab von Ingenieuren in gpe oder
in Wirklichkeit ausstellte? Nein, die Zentralbahngesellschasl
hatte aus den 31.-Dezember 1854 bereits 7/327,666 Fr.
verbaut. Also das bitte ich nichl zu vergessen in sachlicher
Beziehung. Ich wiederhole: es ist die erste Bahn, welche d-,S
Gebiet unsers KantonS berührte, eine Gesellschaft, die unS
große Konzessionen machte, die geschlossene Verträge zuiück-
weist, um den Wünschen des KantonS zu entsprechen, eine

Gesellschaft, die persönlich alle wünschbaren Garantien
gewährte, die im.Moifleflle/ wo sie unsere Betheiligung vei«
langte, 26/z Millionen in der Kasse und 7,327,666 Fr.
bereits verbant Hatte. Was beschlossen wir alsdann? Wir
beschlossen, uns durch die Uebernahme von Aktien für 4
Millionen Franken zu betheiligcn. Man theilte die Summe in
zwei Hälften, wovon der Staat die eine übernahm, unter
der Bedingung, daß wenigstens ebensoviel die betheiligten
Gemeinden übernehmen. Das ist» so weil eS die Summe be«

tiiffi, unbestnlten. Aber man knüpfie noch Bedingungen daran.



Der Konzessionsvertrag von 1852 enthielt daS ganze Netz auf
bernischem Gebiete noch nicht in der bestimmten Weise, wie es

heule vor uns liegt, sondern Sie werden sich erinnern, daß
nicht nur die Strecken Bern-Thun und Bcrn-ThörtshauS,
sondern auch Svlothurn» Viel nur unbestimmt zugesagt waren.
Durch de» nämlichen Vertrag übernahm die Zentralbahn ihrerseits

die posilive Verpflichtung, die Linie Bern - Thun
auszuführen, sobald die finanziellen Verhältnisse eS erlauben werden.

Ebenso verhielt tes sich - mit der Ausführung der Linie
Solothurn-Biel. Ndch mehr: ist in jenem Vertrage irgend
etwas enthalten, wodurch der Kanton Bern sich binden würde,
das man geltend machen könnte für eine andere Gesellschaft?
Kein Wort. In dieser Beziehung ging man beim Abschlüsse
veS Vertrages mit der größten Vorsicht und Zurückhaltung zu
Werke. «/Die Betheiligung VeS Staates war tn der Form so

beschaffen, daß wohl das Faktum für die Zukunft zu Gunsten
anderer Gesellschaften geltend gemacht, nrcht aber eine

Verpflichtung für den Staat daraus abgeleitet werden kann. Sie
werden mir nun auch ein Wort über den zweiten Gesichtspunkt

erlauben, daß ich neben dem Rückblick in die Vergangenheil
einen Hinblick in die Zukunft werfe. Darin liegt der

große Unterschied, daß wir heule ein Prinzip ausstellen, daS

für die Zukunft eine Verpflichtung in sich schließt. Täuschen
Sie sich nicht, meine Herren, wenn der Beschluß der Staats-
belheitiguiig gefaßt wird, so ist eS ein Wechsel, den der Kanton

Bern für die Zukunft ausstellt, und diesen Wechsel werde
ich nicht unterschreiben helfen. Anno 1854 hals ich keinen

Wechsel unterschreiben, ich half eine bestimmte Zahlung machen,
aber für eine unbekannte Summe möchte ich mich nicht
verpflichten. Wenn man sagen würde: wir haben mit der
Erstellung der Ostwestbahn unser Netz fertig, eS ist zwar eine

große Leistung zu übernehmen, aber sie har keine Konsequenzen
für die Zukunft, so könnte ich am Ende dazu stimmen, Ich
glaube nicht, daß der Kanton Bern wegen der 2 Millionen
zu Grunde ginge. Ader zu dieser unbestimmten Verpflichtung,
daß bei annähernd ähnlichen Verhältnissen jede andere Gesellschaft

auftreten und vom Staate eine Betheiligung verlangen
könne, möchte ich nicht handbieten. Oder gibt eS etwa keine

solchen Linien mehr, die auf das Prädikat der Gemeinnützigkeit
und der Zweckmäßigkeit Anspruch machen dürften? Wir

haben eine Linie von Bnrgdorf nach Langnau, die zwar, wenn
die Ostwcstbabn gebaut wird, in Hinlergrund tritt, aber nach
meiner Ueberzeugung genügt die Ostwestbahn dem Emmen-
thale so wenig, daß sie erwähnte Ltnie später doch gebaut

Í wird. Und die Linie von Bern über Kerzerz nach Neuenburg?
ES ist eine Linie, die sich in technischer Beziehung betrachten
läßt. Und die Juralinie? Dleie beginnt in meiner Vaterstadt.

Einige Stunden von dort theilt sie sich, der eine Arm
gehl nach St. Jmer, der andere in das Münsterthal, die eine
Linie links, die andere rechts, die eine nach Basel, die andere
nach Pruntrut. Ich bin nicht da, um die Erstellung dieser
Linie zu bekämpfen, ich weise nur auf die Eventualitäten hin,
welche eintreten können, und frage: mit welchen Vorschlägen
kommt man? Vorläufig hörte man von 30 Millionen reden.
Aber selbst das ist noch nicht AlleS: und das Oberland? Man
wird zwar jetzt nicht viel davon reden, aber wer sagt Ihnen,
daß man später nicht auf den Gedanken komme: dort
Eisenbahnen zu bauen? Der Wechsel., den Sie ausstellen, wird
also für alle diese Unternehmungen Bedeutung haben. DaS
sind Folgen, deren Berücksichtigung nicht aus den Augen
gelassen werden darf. Ich anerkenne daher keine Verpflichtung,
wenn ich meinen Blick auf die Vergangenheit richte, und will
keine übernehmen im Hinblick auf die Zukunft. Von diesem
Standpunkte aus spreche ich mich gegen die Betheiligung deS

Staates auS. Dabei verwahre ich mich wiederholt gegen die

Zumuthung einer Hostilität gegen die Ostwestbahn. Ich könnte,
wenn ich gewohnt wäre, einen solchen Standpunkt einzunehmen,

sagen, ich wollte lieber, diese Bahn käme nicht zu
Stande, aber diesen Standpunkt will ich nicht einnehmen.
Man stellt uns den Vortheil zweier großen Transitlinien vor.

Tagilalt des Großen Rathe« tsss.

395

Ich gebe gar nichts dafür. Ich kann mir wohl denken, daß
der Kanton Bern Werth darauf legt, daß er in die Nähe
einer großen europäischen Tränsitlinid komme, aber ich begreife
nicht, wie man großen Werth darauf setzt, in den Besitz von
zweien zu gelangen. Am dem Auslande zwei große Transitlinien

zu verschaffen/ dafür gebe ich kein Geld, daran haben
wir gar kein Interesse, daß auswärtige Häuser ihre Waaren
vielleicht bequemer versenden können. Etwas Anderes ist eS,
wenn es sich um unsere eigenen Handelsleute handelt-, diesen
muß man für die Waaren, die sie versenden und empfangen,
eine gute Verkehrsstraße mit dem Auslande verschaffen, Ich
lege also Werth auf eine große Transitlinie, aber nicht auf
zwei. Als Verbindungslinie gewisser Theile-unsers KantonS,
die ich auch kenne, -und die mir gewiß nicht unwerth sind,
kann ich die Bedeutung» zugeben, welche man der fragliche»
Linie beimißt, aber laufen wir sie nicht „große Transitlinie".
Wenn das Eintreten im Allgemeinen und das sofortige
Eintreten getrennt würde, so könnte ich hier schließen, aber da ick,
glaube die Versammlung werde es nicht thun, so gehe ich
einen Schritt weiter, und eS entsteht die fernere Frage. wenn
die Vorsammlung überhaupt eintreten will, ob sie sofort
eintreten oder die materielle Behandlung verschieben wolle. (Ich
hofft zwar, ein anderes Mitglied der Versammlung werde
diesen Punkt besser erörterm) ES bot sich in der Kommission
auch die Frage: eristirl die Konzession, die man durch eine
SraatSbetheiligung unterstützen will, noch in Rechtskraft, ja
oder nein? Hier kommt die Frage in Betracht, ob von der
Bunvesbehörde der Gesellschaft eine Frist zum Ausweis über
den Besitz der finanziellen Mittel festgesetzt worden sei oder
nicht? Wenn ich nicht irre, so war eS den 4. August d. I.an welchem diese Frist z» Ende ging. Der Große Raih sollte
in dle materielle Behandlung der Frage der SlaatSbctheiligung
nicht eintreten, bevor er darüber im Klaren ist. Das wäre
vorläufig mein Antrag, daß der Große Rath nicht sofort
eintrete, sondern bei der Bundesbehörde sich erkundige, ob der
Finanzausweis von Seite der Ostwestbahn geleistet sei und
infolge dessen die Genehmigung des Bundes noch zu Recht
bestehe oder nicht. Auch bei dieser Frage ist eS fast nicht möglich

die Sache ohne Rückblick in die Vergangenheit zu
behandeln. Ich erinnere Sie, daß die Regierung seiner Zeit,
als die Zentralbahn schon 12 Millionen verbaut hatte,
dennoch beim LundeSrathe die Anfrage stellte, ob ihre Konzession
noch in Kraft set oder nicht. Will man nun heute, nachdem
man der Zentralbahn gegenüber so verfahren ist, da man weiß,
daß man die Konzession ertheilt hat unter Vorbehalt eincS
Finanzausweises, daß in der öffentlichen Meinung die Frage
erörtert und ganz positiv behauptet wird, die Ersetzung der
Konzession sei eingetreten, gegenüber einer Konzession, von der
man nicht weiß, ob sie noch bestehe oder nicht, keine
Erkundigungen einziehen Deßhalb stelle ich meinen zweiten
Antrag. In der Zwischenzeit wünsche ich, daß durch unbethei-
ligte Erperten sowohl die technischen als die finanziellen
Beziehungen der Ostwcstbahngesellschäft geprüft und darüber ein
Gutachten abgegeben werde. Wenn Sie wirklich eintreten
wollen wenn Sie sich durch das, was gegenüber der
Zentralbahngesellschaft im Jahre 1854 geschehn; ist, gebunden
glauben; wenn Sie sofort eintreten wollen, unbekümmert
darum, ob die BundcSgenehmigung erloschen sei oder nichr,
so kommt dann die Frage: in welchem Maße soll der Staat
sich beiheiligen? Welches sind die Gesichtspunkte, die dafür
sprechen und zu welchen Resultaten kommen wir dann? Ich
muß hier Zahlen anführen, thue eS aber nur insofern, als ich
mit Akten dazu stehen kann. Welches war die kilometrische
Länge der Zentralbahn auf dem Gebiete unsers KantonS zur
Zeit, als man die StaatSbetheiligung vorschlug, und welches
ist die Länge der Ostwestbahn? Welches ist die BevölkerungS-
masse an der einen und an der andern Linie? Welches sind
die gewerblichen Interessen, die bei der Erstellung der einen
und der andern Bahn in Frage kommen, und wie verhalten
sie sich zu einander? Man sagt, die Ostwestbahn habe im
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Kanton eine Länge von 39 Kilometer, also ungefähr acht

Stunden, wenn man 5 Kilometer auf eine Stunde rechnet.

Die Zentralbahn, so weit sie auf dem Kanton Bern ruht,
hält 107'/, Kilometer, nämlichMurgenihal-Bern 54, Her«
zogenbuchsee-Solothurn 3>/„ Grenchen-Biei 44/», Bern-Thun
28/g» Bern«ThöriShauS ungefähr 40; daS macht nach der

nämlichen Berechnung etwas über 24 Stunden. Das ist das
eine faktische Verhältniß, welches ich bezüglich beider Bahnen
aufstelle. Wir haben also dort die Zeniralbahn mit einer

Länge von 24 Stunden, hier die Ostwestbahn, welche 8 Stunden
bauen will. Freilich nimmt man bei der Ostwestbahn dazu noch

die Fortsetzung nach Luzern, Zug und Zürich und verspricht
auch den Rest, Ich lasse aber diese Berechnung nicht gelten.

Ich nehme nur, was auf bernischem Gebiete liegt, denn wenn
ich die Berechnung über die Grenzen des Kantons ausdehnen

würde, so erhielte man dann nicht nur 24 Stunden, sondern

daS ganze Zentralbahnnetz. Entweder muß man sich auf das

beschränken, was auf bernischem Gebiete liegt, oder dann das

ganze Netz in Berechnung ziehen, aber für beide Unternehmen.

Ich gehe einen Schritt weiter und sage: ja, die Zentralbahn
hat heute ein N«tz von 24 Stunden auf bernischem Boden,
aber im Jahre 4854 als eS sich um die Staatsbetheiligung
Handelle, war Bern-Thun nicht dabei, auch Herzogenbuchsee-
Bicl und Bern-ThörishauS nicht. Die zweite dieser drei Linien
ist nun ebenfalls erstellt. Man hielt nur in der Staatswirth-
schafiskommission vor, ich dürfe das Stück Bern-Thun nicht
berechnen, ich beharrte darauf, weil gerade durch den Vertrag
von l854 daS Verhältniß festgesetzt worden sei. Ich könnte

ohncdicß die ganz natürliche Frage stellen: wofür Hätte Thun
eigentlich Aktien nehmen sollen, wenn nicht die Linie Bern-
Thun erstellt werdew sollte? Hätte«, die Herren von Thun
für andere Linien Aktien zeichnen sollen? Wofür hätte Biel
Aktien nehmen sollen, wenn nicht für die Linie Herzogcnbuchsee-
Biel? Der Vertrag über die Akticnübernahme von Seite der
Gemeinde Thun enthält den ausdrücklichen Vorbehalt: daß ihre
Bctheiligungssumme als Beitrag für die gesammte Linie von
Murgenthal über Bern nach Thun angesehen werde und sie

bei vereinstigen Erstellung der Linie nach Thun nicht mehr in
Anspruch genommen werden könne. Die Regierung und die
Zenlralbahngcstllschaft nahmen diese Bedingung an. Dieß in
Bezug auf die Länge der Kahn, welche übrigens nicht allein
in'S Auge zu fassen ist ES kann eine kürzere Strecke größere
Bedeutung haben als eine lange. Dabei begreife ich gar nicht,
was die Berg-Linie durch das Entlibuch für eine Wichtigkeit
hat. Die gewerblichen Rücksichten sind es, die auch die. Wichtigkeit

einer Linie bedingen. Welche Zahl der Bevölkerung,
welche Gruppe von Bezirken wird durch die Zentralbahn,
welche von der Ostwestbahn berührt? Darüber machte ich aus
offiziellen Quellen folgende Zusammenstellung: an der Zentralbahn

siegen etlf Amisbezirke» nämlich Bern, Fraubrunnen,
Burgdorf, Wangen, Aarwangen, Konolfingcn, Thun, Laupen,
Büren, Nidau und Biel, an der Ostwestbahu drei Amtsbezirke,
nämlich Kern, Konolfingen und Signau. Bezüglich der
Bevölkerung bilden sie folgende Gruppen: Bern mit 50,660,
Fraubrunnen, Burgdors, Wangen und Aarwangen mit 80,522,
Konolfingen und Thun mit 54,474, Laupen, Büren, Nidau
uààek mit 33,669 Seelen, mithin berührt die Zentralbahn
ciH Bevölkerung von 248,725 Seelen; zieht man den Amtsbezirk

Bern ad, so beträgt diese Bevölkerung noch 463,065
Seely,. Die drzt von der Ostwestbahn berührten Amtsbezirke
Bern, Konolfingen und Signau zahlen eine Bevölkerung von
104,436 Seelen; zieht man den Amtsbezirk Bern ab, so beträgt
diese Bevölkerung noch 50,776 Seelen. Ich gebe zu, auch
die Bevölkerung ist für die Bedeutung einer Eisenbahnlinie
nicht allein maßgebend; ich will gerne die gewerblichen
Verhältnisse im engern Sinne berücksichtigen, und frage: wie
verhält es sich in dieser Beziehung? Da ist es viel schwerer,
einen Maßstab zu finden, weil wir über die gewerblichen
Verhältnisse nicht Tabellen haben, auf die wir gehen können.
Aber man wird mir nichts dagegen einwende» können, wenn

ich einen offiziellen Maßstab annehme, den mir diebetreffenden
Gemeinden selbst an die Hand geben. Wir haben nämlich
direkte Steuern, sie zerfallen in Grund-, Kapital- und
Einkommen- oder Gewerbesteuer. Letztere wird durch Selbstschatzung
ermittelt. Ich erlaube mir nun, zu fragen: wie »erhalten sich

die Gruppen der Amtsbezirke, welche an Her Zentralbahn, und
diejenigen, welche an der Ostwestbahn liegen, zu einander?
DaS Amt Bern bezahlt eine Gewerbsteuer von Fr. 406.8l7.68,
Burgdorf eine solche von. Fr. 8346. 4.2, Fraubrunnen
Fr. 4273. 52, Wangen Fr. 3074. 49 und Aarwangen
Fr. 3829. 36, letztere vier Bezirke zusammen Fr. 46,500 49;
Konolfingen zahlt Fr. 2049. 64 und Thun Fr. 6254 45,
zusammen Fr« 8274. 06; Laupen zahlt Fr. 934. 43 »Büren
Fr. 4867. 84, Nidau Fr. 2084, 06» zusammen Fr. 4933. 30
Diese zehn Bezirke zahlen also im Ganzen ein« Gewerbsteuer
von Fr. 436,525. 23. .Ich will auch hier den Bezirk Bern
weglassen, einerseits weit er vom Staate auf nicht zu
verantwortende Weise mitgenommen wird,.: wobei die Stadt Bern
den Ehrenplatz einnimmt, andererseits auS dem Grunde, weil
dieser Amtsbezirk an beiden Bahne« liegt und daher an beiden
Orten in Betracht gezogen werden kann«- Dann bleiben noch

Fr. 29,707. 55. Die an der Ostwestbahn liegenden Amtsbezirke

bezahlen a» Gewerbesteuer: Bern Fr. 406,847. 63,
Konolfingen Fr. 2049. 64 und Signau Fr. 4983. 43, zusammen
Fr. 440,825. 72, nach Abzug deS Amtsbezirks Bern noch

Fr. 4008. 72. Ich wiederhole, es ist nicht meine Schätzung,
sondern die Schätzung der betheiligten Bevölkerung selbst.
Wenn ich dieses Resultat im Verhältniß zur Bevölkerung
vergleiche, so vertheilt sich die Gewerbsteuer per Kopf, wir
folgt: der Amtsbezirk Bern zahlt per Kopf Fr. 2. 40, Burgdorf

35 Centimes, Wangen 4V Cent., Aarwangen 45 Cent.,
Laupen 40 Cent Büren 24 Cent«, Nidau 20 Cent., Konol-
ftngen 7 Cent., Signau 8 Cent. Nehmen Sie diese Amtsbezirke

gruppenweise zusammen, zuerst diejenigen, welche an der

Haupllinie der Zeniralbahn von Bern nach Murgenthal liegen,
so zahlen die Anusbezirke Burgdorf, Wangen und Aarwangen
durchschnittlich eine Gewerbsteuer von 22 Centimes per Kopf;
Laupen, Büren und Nidau, diese kleinen, bescheidenen
Amtsbezirke, zahlen per Kopf 47 Centimes; die Amisbezirke Konolfingcn

und Signau mit einander zahlen 3 Centimes per Kopf,
DaS find denn doch Verhältnisse, die man nicht übersehen
darf. Ich wiederhole, Signau allein zahlt weniger als der
Amtsbezirk Nidau. Wen» ich die Länge beider Bahnen, die

Bevölkerung, welche sie berühren, die gewerblichen Interessen,
welche daber in Frage kommen, vergleiche, zu welchem Resultate
komme ich dann? Die Länge der Zentralbahn beträgt 24,
diejenige der Ostwestbahn 8 Stunden, die Bevölkerung an der
erstem 248,402, an der letztem 404,484 Seelen, mit Abzug
deS Amisbezirks Bern: an der Zentralbahn 467.995 an der
Oftwestdahn 50,774 Seelen. Die industriellen Verhältnisse
beider Völkerschaften, ausgedrückt durch die auf Selbstschatzung
beruhende Gewerbsteuer^ verhalten sich» wie 7 zu 4. Da soll
man eS mir nicht übel nehmen, wenn ich sage : vom Standpunkte

Her Gleichheit aus ist die Summe eine andere alS die
im Dekrete vorgeschlagene; dann will ich nicht, daß der Staat
allein für diese 8 Stunden mit 2 Millionen beigezogen werde,
deßhalb, weil er ebenfalls 2 Millionen bewilligtet für eine um
mehr alS die Hälfte längere Eisenbahn, die ein dreimal so

stark bevölkertes Gebiet deS KantonS durchzieht als die
Oftwestdahn. Auch die gewerblichen Interessen sind zu
berücksichtigen, dann ist Gleichheit vorhanden. Ich will die Gleichheit
auch geltend machen, aber die reelle. Bon diesem Standpunkte
aus, wenn man eintreten sollte, komme ich dann zur Summe.
Ich gebe gerne von vornherein zu, daß künftige,: durch die

Eisenbahn erst zu wollende, gewerbliche Interessen auch zu
berücksichtigen sind, nur ist es mir leid, daß ich dem Amtsbezirk
Nivau gegenüber, dem es notorisch fast an jeder Industrie
gebricht, und der dennoch der offiziellen Steuerliste zufolge im
Jahre 4856 per Kopf seiner Bevölkerung 20 Rappen GewerbS-
steuer bezahlt hat, den gewerblichen und gewerbstolzen Amts-



bezirk Signau nach eigener Schätzung nur mit 8 Rappen der
nämlichen Steuer repräsentirt treffen muß. Ich komme zu dem

Resultate, daß? ich eventuel den Antrag stelle, daß man, wie
im Jahre>4854,'auch hier die Betheiligung des Kantons als
Ganzes auffasse und die Bedingungen so stelle, daß die Hälft«
durch die Gemeinde« übernommen werde» Ich stellte in der
StaatSwirthschaftskommission meine Anträge, Herr v. Gonzen«
bach unterstützte dieselben; sie gehen von dem Standpunkte
auS, daß man die Sache gleich behandle, wie im Jahre 1854.
Ich habe mich daher ziemlich an die Vcrbalien deS Dekretes
über die StaatSbecheiligung an der Zentralbahn gehalten.
Deßhalb stell« ich den Antrag, zu Art. 2 des Vertrages mit
der Ostwestbahngesellschast einen Zusatz des Inhaltes
aufzunehmen? „In dieser BethcitigungSsumme sind eingeschlossen,
diejenigen Summen, welche von Gemeinden und Korporationen
deS KantonS, infolge deS gegenwärtigen Vertrages» übernommen
werden mögen." Dann lasse ich einen neuen Art. 3 folgen
deS Inhaltes: „Die Aklienübernahme von Seite des KantonS
Bern findet statt, wie folgt: Fr. 4,500,000, nachdem die

Expropriationen für die Linie Bern-Langnau-Kröschenbrunnen
vollzogen und ausbezahlt sein werden; — Fr. 500,000, nachdem

auch die Expropriation für den allfälligen selbständigen
Bahnhof in Bern vollzogen und ausbezahlt sein, oder die
Verhältnisse mit der schweizerischen Zeniralbahn wegen Benutzung
deS gemeinsamen Bahnhofes geregelt sein werden:" Dann
würde es als neuer Art. 4 heißen î „Die Einzahlungen des

Kantons Bern haben alSdann in längstens dreimonatlichen
Terminen und-in-Raten von je 20 der jedesmal zu
übernehmenden Aktienzahl zu erfolgen» insofern nicht in
gegenseitigem Einverständniß ein anderer SinzahlungsmoduS beliebt
werden möge. Dem Kanton Bern ist indessen die Wahl gelassen,

daS Ganze odB- einen größern Theil seiner Betheiligungssumme
vor dm oben bestimmten Terminen einzuzahlen-" Ich weiß
natürlich nicht, ob die Gesellschaft der Ostwestbahn einen

eigenen Bahnhof bauen werde»-wie sie jetzt sagt, was ich

bezweifle, oder ob sie sich mit der Zeniralbahn verständigen
werde. Ich möchte beide Eventualitäten im Auge behalten und
die Redaktion deS Dekretes daraus einrichten. Nun folgt ein

fernerer Zusatz, welcher mehr daS Genehmigungsdekret deS

Großen RatheS beschlägt und also lautet: „Dem vorstehenden

Vertrage mit der Direktion der schweizerischen Ostwestbahngesellschast,

über den Bau der Eisenbahn von Bern nach

Luzern, vom 18. Oktober 1858, ist unter dem Vorbehalte dte

Genehmigung ertheilt, daß cS dem Kanton Bern freistehen

soll, die Einzahlung der Aklienfumme von 2 Millionen Franken
statt in baarem Geld» vermittelst Auslieferung von Zemral-
bahnakticn, die Aktie zu Fr. 500 berechnet, zu leisten. —. Bei
dieser Genehmigung wird vorausgesetzt, daß an der laut dieses

Vertrages von dem Kanton Bern zu übernehmenden
Aktienbetheiligung von 2 Millionen Franken, die vorzüglich bciheilig-
ten Gemeinden wenigstens die Hälfte beitragen werden. Erst
nachdem dieser Beilrag-zugesichert worden ,-erwächst die im
Art. 1 ausgesprochene Genehmigung in Kraft, und ist der

Regierungsrath -zur Auswechslung oder Genehmigungsurkunde
mit dev Ostwestbahngesellschast befugt. — Um die Einzahlungen

für den Akiienanlheil deS Staates zu leisten, ist der Re-
gterungsralh zur Ausnahme eines AnleihenS in gleich großem
Betrage ermächtiget.« Auf Begehren der an der Aklicnüber-
nahme sich betheiligenden Gemeinden und Korporationen wird
»er Staat für di^ von ih«nz übernommene Aktienzahl die

Einzahlung»« ebesfallS/kisten» jedoch nur gegen Ausstellung
von Obligationen welche die nämliche Zinsbestimmung
enthalten, wie diejenigen Obligationen, die der Stagt für daS

aufzunehmende Anleihen ausstellt. In diesem Falle ist der

RegierungSrath ermächtiget, daS aufzunehmende Anleihen auf
die Summe der für Rechnung der Gemeinden zu leistenden

Einzahlungen zu erhöhen." Ich sage noch einmal, es sind

genau die Verbatim deS Vertrages von 1854. Ich für mich
anerkenne jenen Vorgang durchaus nicht als verbindlich. Wenn
die Versammlung einen andern Gesichtspunkt festhält, so mag
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sie eS thun, aber dann will ich wirkliche Gleichheit, nicht für
eine Eisenbahn von 8 Stunden gegenüber einer andern von
21 Stunden Länge, für eine Bahn» welche eine Bevölkerung
von 50,774 Seelen berührt gegenüber einer andern, die eine
solche von 107,995 Seelen berührt/, für eine Bahn» deren
Bezirk nur Fr. 4008 Gewerbfteu«, zahlt gegenüber-einer audern,
deren Bezirk Fr. 29.707 zahlt» »/ê gleich vieb-hrwilligew»! oder
dann soll man nicht von Gleichheit reden: Der-Groß« Rath
kann mehr geben, aber taufe man das Lind mit dem rechten
Namen. Zum Schlüsse noch folgende Bemerkung.. - Man
machte geltend, daß an der Zentralbahn sehr reiche Gemeinden
liegen. DaS ist zum Theil wahr, aber waS ist damit gesagt,
als daß die Erstellung der betreffenden Eisenbahn für den Kanton
eine große Bedeutung hatte? Dadurch schätzt man sein eigenes
Unternehmen nur herab, daß im Gegensatz die Gemeinden längs der
Ostwestbahn als arm dargestellt werden. UebrigcnS wurde schon
bemerkt, wie verschieden man urtheilt, je nachdem eS ums
Ziehen oder umS Steuern zu thun ist. Ich weiß, daß die
Bezirke Nidau und Büren nur über die Acbset angeschen
werden. Bei den Steuern ist eS anders, da müssen sie zahlen.
Sie werden selbst fühlen» ich kann vielleicht bei der Anwendung
der Selbstschatzung etwas zu weit gehen » aber Sie werden
zugeben, daß auf der einen Seite bei der Steuer nicht so, und
auf der andern Seite anders verfahren werden kann. Es war
für mich eine widrige Entdeckung, den Amtsbezirk Büren höher
angeschlagen zu sehen als Signau den einem mit 17, 'den
andern mit 8 Centimes per Kops., Und die Gemeinden Lan-
gcnthal und Herzogcnbuchsee Waren dort etwa-große
Gemeindegüter vorhanden? Es. waren mehrentheils patriotische
Männer, welche Opfer brachten. Zum Schlüsse erlauben Sie
mir noch die Frage: wie erscheint auf dem Tableau der
Kantonalbank der Amtsbezirk Signau gegenüber Büren, Nidau
und andern Bezirken atS berheiligt? Ich will hier die Zahlen
nicht ablesen, sie stehen zur Verfügung, Ich stelle den Antrag,
in erster Linie nicht einzutreten / sondern die Sache an den
RegierungSrath zurückzuweisen, um zu ermitteln, ob die Bun-
dcsgenehmigung noch in Rechtskraft bestehe oder nicht, ferner
in der Zwischenzeit durch unbetheiligte Erperten sowohl die
technischen als finanziellen Beziehungen der Ostwestbahngesellschast

zu prüfen und darüber ein Gutachten abzugeben. Wird
auch dieß abgewiesen, so empfehle ich Ihnen in letzter Linie
den verlesenen AbänderungSantrag. -

Dr. v. Gonzenbach. Ich verzichte in diesem Augenblick

aus daS Wort. Die Ansichten der Minorität find vom
letzten Redner so umständlich motivirt worden, daß ich den
Eindruck, welchen die Rede deS Herrn Blösch auf die
Versammlung machte, nur schwächen könnte Dagegen behalte
ich mir vor, im Laufe der Diskussion » wenn nöthig, die

Frage zu erörtern ob nicht viele Gründe dafür sprechen, daß
man nicht sofort eintrete.-

>Ä-!Ä Ui-.
K a r rer. Ich halte zwar nicht im Sinne, über diesen

Gegenstand so früh daS Wort zu ergreifen, da aber niemand
von den Herren sprechen zu wollen scheint, so will ich
versuchen, einige der Einwendungen welche gegen den Vorschlag
des RegierungSraiheS gemacht wurden, zu widerlege». Ich
erlaube mir zunächst einige Gewerkungen über meine persönliche

Stellung zu dem LandeSlheile» dessen Repräsentant ich
bin Es war sowohl in amilichen Broschüren als in andern
Schriften die Rede davon, es führe die Ostwestbahn durch
daS Emmenthal und sei dieser, LandeStheil wesentlich dabei
intercssirt. Ich sehe mich veranlaßt, die Behauptung hier zu
redressiren und zu erklären, daß nur ein Theil und zwar ein
kleiner Theil deS Emmenthals bei der Ostwestbahn interesstrt
ist, und daß der größere Theil desselben, wenn man die Lo-
kalintercssen berücksichtigen will, ein Interesse hat, daß
die Ostwestbahn nicht zu Stande komme. Zu dem letztern
gehöre ich Denn eS ist wahr, wenn die Ostwestbahn durch
daS Emmenthal gebaut wird, so wird der Bezirk Trachselwald
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und werden andere Gegenden in ihren Interessen bedeutend

verletzt«» Namenilich kommt Trachselwald in die Mitte zweier
Bahnen zu liegen, er hat dann gleich weit auf die Zentral-
Hahn wie aufi die Ostwestbahn, und besonders für Sumiswaiv
wird es den nachtheiligen Einfluß haben, daß die Gewerb«
treibenden sich entfernen, um sich anderSwo anzusiedeln. Wenn
ich in dieser Stellung daS Wort nehme, so wird man mir die

Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß ich nicht sowohl die
Interessen einer LandeSgegend; als die allgemeinen Interessen des
Kantons im Auge habe«! Herr Blösch nahm-einen Standpunkt

ein, von dem aus er die Länge der in Frage stehenden
Eisenbahnen, ihre finanziellen Verhältnisse/ die Bevölkerungszahl,

welche von beiden Bahnen berührt wird, so wie deren
GewerbSverhältnisse durch Angaben aus den Steuerregistern,
verglich und den Schluß daraus zog, daß die eine Bahn,
deren Verhältnisse weniger günstig erscheinen, nicht unterstützt
werden soll. Ich finde diesen Standpunkt vollkommen unrichtig.

Wenn wir eine StaatSsteuer geben wollen so müssen
wir fragen: ist der Gegenstand, um den es sich handelt der
Steuer werth? Und wenn wir finden, er sei eS, so sollen wir
sie bewilligen. Wenn eine Eisenbahngesellschaft eine
Aktienbetheiligung vom Staate verlangt, so untersucht man, ob die
betreffende Eisenbahn im Interesse des Landes liege oder nicht.
Entweder oder, entweder ist die Ostwestbahn im Interesse
deS KantonS oder nicht; liegt sie im Interesse des KanlonS,
dann ist sie der Subvention von 2 Millionen Franken werth,
und eS hängt nicht von der Länge der Bahn noch von diesen
oder jenen Verhältnissen ab, ob der Kanton sich betheiligen
soll. Als eS sich in der Schweiz um die Erstellung von
Eisenbahnen handelte./ wurde, wie der Herr Präopinant richtig
bemerkte, von StrpheNfon eine Linie zur Verbindung des
Ostens mit dem Westen entworfen, wobei man in den
nämlichen Fehler verfiel, der in England zum Theil begangen
wurde, indem man von der Ansicht ausging, daß die kürzeste
Linie die beste sei. ES wurde ein sehr weitläufiger Bericht
mit Plänen abgefaßt und den Bundesbehörden vorgelegt. Der
BundeSrath brachte die Sache vor die Bundesversammlung,
wo sie eine ganz andere Wendung nahm. Ich komme auf
diesen Punkt zurück, weil man sagte, der Kanton Bern habe
es der Zentralbahn zu verdanken, daß eine durchgehende Eisenbahn,

von Murgenthal über Bern bis an die Freiburgergrenze,
gebaut worden ist. Nein, der Bundesversammlung und den
Männern, welche dabei thätig waren, haben wir es zu
verdanken. Als die Sache zur Sprache kam, wurde eine
Kommission von 13 Mitgliedern niedergesetzt, bestehend aus den
ersten Mitgliedern der Räthe. Die 'Kommission theilte sich in
Mehrheit und Minderheit. Die Mehrheit schlug den Staatsbau

vor, die Minderheit beantragte, daß man die Erstellung
von Eisenbahnen der Privatlhätigkeit überlasse. Der
Bericht der Mehrheil war unterzeichnet-' von den Herren Piova,
Bischof, Stämpfli, Peyer im Hof, Siegfried und Steiger, der
Bericht der Minderheit von den Herren Escher, Kern, Blair«
chenay, Bavter und Hungerbühler. -In diesen Berichten
bildete daS Stephenson'sche Projekt die Grundlage, und ich bin
so frei, Ihnen die Ansichten der Mehrheit der Kommisston
mitzutheilen. Man sagte nämlich, es fei ein vollkommener
Irrthum von Stephenson, wenn er annehme, die kürzeste Linie
zwischen zwei gegebenen Punkten sei die beste für Eisenbahnen;
eine Bahn erfülle nur dann ihren Zweck im Intéresse des
Landes und der Unternehmer, wenn sie die gewerbreichsten
Ortschaften^ aufsuche und durchziehe. Der Kommisstonalberichl
spricht sich folgendermaßen darüber auS: „Die Verhältnisse der
Eisenbahn von Ölten nach Lyß erinnern lebhaft an die Ro-
manShorner-Linie; wie bei dieser St. Gallen, so soll bei jener
die BundeSstadt Bern mit ihren nahezu 30,iX)l) Einwohnern
nur von einer Zweigbahn berührt werden; wie man eö im
Osten über sich vermocht hat, technischen Rücksichten zulieb
das Toggenburg, St. Gallen und Appenzell bei Seite zu
lassen, so will man hier im Westen das reiche Oberaargau,
die Stadt Burgdorf, diesen Hauptsitz bernischer Industrie, und

daS Emmenthal» welches die Parallele zum Toggenburg
bildet, von der unmittelbaren Berührung durch die Eisenbahnen
ausschließen.^ Gestützt auf diese Motive und namentlich auch "
aus einen Bericht über die französischen Eisenbahnen, trug die
Kommission,charauf au, von der Stephenson'schen Linie
abzuweichen, und schlug der Bundesversammlung voll, die Linie
von Murgenttzal über Herzogenbuchsee und Burgdors ntrch
Bern zu führen. Dieser Antrag wurde eventuel auch von'der
Minderheit der Kommission genehmigt, eS wurde vorgeschlagen,
die Eisenbahn nicht unten durch das Thal M führen «nv Mn
sagte sogar, eS würd« sich dafür auch Mne Gesellschaft'finden
Aus diesen Vorgängen! erklärt sich, -warum die Eisenbähn übet
Bern kam .' - Nachdem von der Bundesversammlung der SmatS-
bau verworfen worden war/kommt die Zemraibähn und
verlangt, gestützt aus das projekime Rey, à Konzession^ «,
etwa aus Gefälligkeit für.-Bern und Burgdors?^ DaS wäre
ein vollkommener Irrthum, vmn das Begehren stützte sich aus
die Verhandlungen der- Bundesversammlung und auf daS
eigene Interesse der Zentraldahn; denn gegenwärtig find die
Lliuen Murgenthal-Bern und Herzogenbuchsee-Btel die besten
Strecken der Zenlralbahn,, und wenn wir eS damals hätten
über das Herz bringen können,! sie selbst zu bauen, so hätten
wlr nun etne Rente von wenigstens 5 °/g, während die Linie
Ollen-Luzern im Winter nicht die Betriebskosten abwirft.
Wenn man al,o behauptet-, die Zenttaibahn habe ihre Linien
nur mit Rücksicht aus ,den Kanton Bern so angelegt, so sage
ich, eS ist nicht richtig, es ist-nicht wahr. Ich komme aus
einen -andern Punks. Man suchte nachzuweisen, daß, wenn
man die Verhältnisse der Zentralbahn-alS Grundlage annehme,
man der Ostwestbahn unmöglich einen Beitrag von 2 Millionen

bewilligen könne -Man stützt sich, darauf, die Zentral-
bahn habe eine Länge von 21 Stunden, die Ostwestbahn nur
eine solche von 8 Stunden. Angenommen, der UnterstützungS-
beillag soll von der Länge der Bahn abhängen, so bestreite ich
den Satz, daß man nur aus die Strecke Rücksicht nehmen soll,
welche im Kanton gebaut wird. Ihnen Allen ist bekannt, daß
eS ich um das Projekt einer Eisenbahn über den Lukmanier
handelt» welches von dem Langensee durch den Kanton Tessin
bis an den Lukmanier geführt werden soll, daß dessenungeachtet

das Königreich Sardinien sich zu einem Beilrag von
2o Millionen herbeiließ. Warum thut Sardinien dieß j ob-°
schon ein Theil der Bahn nicht auf seinem Gebiete liegt?
Handelt es etwa unklug? Keinem Menschen kommt das in
den Sinn. Ganz gleich verhält eS sich mit der Ostwestbahn.
Dle 2 Millionen, um welche eS sich handelt, werden nicht für
die Llnie Bern Langnau gegeben, sondern zur Verbindung der
Oronbahn mit der innern Schweiz und den vereinigten Schwei-
zerbahnen. ES soll eine Konkurrenz zwischen zwei
Gesellschaften stattfinden, wobei sich das Publikum am besten
befindet. Oder wenn sie die Konkurrenz nicht wollen, so führe
man die alten Zunfteinrichtungen wieder ein, wo jeder Schuster
das Eramen machen und auf den Knien anhalten mußte, um
sein Handwerk? ausüben zu können.« Der Standpunkt) welchen

Herr Blösch bezüglich der Thunerlinie einnimmt, ist ebenfalls

unrichtig. Man lese die Konzession nach. Die Zentral»
bahn verpflichtete sich-im Fahre 1854, « für was? Die
Linie Bern-Thun zu bauen, sobald sie Geld habe; «ber die
Ostwestbahn war schuld,-daß diese Linie nun gebaut wird und
wenn sie nicht gekommen wäre, so hätte man damit noch warten

müssen. Also von 2t Stunden Länge der Zentralbahn
fallen die tt Stunden von Bern nach Thun weg, weil Ver
Bau dieser Linie damals nicht bestimmt zugesichert war. Auch
die Strecke Bern-ThöriShauS fällt dahin, als damals nur
eventuel zugesichert. Dann blieben noch 12 Stunden. Man
kann eben verschieden rechnen. Gestern haben Sie der Ost-
westbadn die Konzession für die Linien Biel - Neuenstadt und
Viel - Bern ertheilt. Wenn nun auch die fraglichen 2
Millionen nicht für diese Linien bewilligt werden, so versteht eS
sich doch von selbst, daß, da Sie gestern derselben Gesellschaft
Eisenbahnen in der Ausdehnung von li) Stunden konzedirt



haben, es ihren Kredit unterstützt. Wenn ich Herrn Blösch
daS Recht zugestehe, die Strecken Bern-Thun und Bern-
Thöriöhaus zu der Zentralbahn zu rechnen, wie ste im
Momente der Staaisbelheiligung beschaffen war,, so rechne man
auch die Linien Viel - Neuenstadt und Biet-Bern zur Ostwestbahn

dann Hätten wir auf der einen Seite 21, auf der
andern 18 Stunden. Im Vorbeigehen bemerke ich, daß es mich
freute, von Herrn Blöich die Erklärung der Gemeinde Thun
anführen zu chören wie sie von der Regierung und von der
Zentralbahn angenommen worden ist. Es wird wahrscheinlich
noch im Laufe der Woche Gelegenheit geben, sich auf jene
Erklärung zu stützen und die.Herren beim Worte zu nehmen.
Ich habe vorhin gesagt, die Wichtigkeit einer Eisenbahn hange
nicht von ihrer. Länge, von Stunden oder Kilometern ab, auch
dürfe das BeuragSverhältniß nicht darnach bestimmt werden,
sondern es werde durch die Bedeutung der Bahn im
Allgemeinen bedingt» und da komme ich auf die Frage: durch
was zeichnet sich die Ostwestbahn gegenüber andern Bahnen
auS? Metner Ansicht nach zeichne»! sie sich hauptsächlich
dadurch aus, daß der Sitz der ganzen Verwaltung nach Bern
kommt. Wenn man nur das allem behaupten wollte und eS

namentlich von der Centralbahn erkaufen könnte, ich würbe
den Preis von -2 Millionen nicht für zu hoch hatten. ES ist
dieß ein so enormer Vortheil, nicht nur für die Hauptstadt,
sondern für den ganzen Kanton» baß wir nicht genug Werth
darauf legen können Es gab eine Zeit, wo Bern, gestützt
auf den Edelsinn seiner Kürger, große Steuern nicht scheute,

um Länder zu erwerben, und Schulden, die sie dadurch
gemacht hatten, abzuzahlen. tEs gab erne Zeit, wo Bern an
der Spttze der Schweiz stand, wenn auch nicht formell, doch
durch seine großen Eigenschaften. Diese Umstände haben sich

geändert, aber wenn der Kanton Bern will, daß bei der

Entscheidung der tief in alle Lebensverhällnisse eingreifenden
Fragen der Zeit seine -Stellung gewahrt werde, so muß er,
wie andere Kantone, wie Zürich, Basel, Genf, St. Gallen,
Freibuig, den Verwaltungssitz einer Eisenbahn erhalten. So
lange Bern bezüglich ferner Eisenbahnen von auswärtigen Ver«

f waltungen, von kleinern Ortschaften abhängig ich, hat man
nicht einen richtigen Begriff seiner Würde und seiner Interessen.

Das ich der Hauptpunkt, den wir im Auge behalten
müssen, und wenn Sie wollen, daß der Kanton eine seiner
Stellung entsprechende Rolle spiele,: dann müssen Sie diesen
Zweck anstreben. Nun frage ich: ist ein Zuschuß von zwei
Millionen Franken zu viel, um dem Lande eine solche Wohlthat,

eine solche ehrenhafte Stellung zu verschaffen? Ich weiß
nicht, ob der Gelbsack so viel Gewicht hat, daß er den Ehrenpunkt

in den Hintergrund drängen könnte. So scharfsinnig
alle jene Berechnungen gemacht, so trefflich sie vorgetragen
wurden, auf mich machen sie keinen Eindruck, weil es eine
Zusammenstellung von Zahlen und Geldverhälinissen war, und
der Ehrcnpunkl des Kantons dabei nicht berücksichtigt wurde.
DaS stnp die Motive, warum ich ganz unbedingt - zum
Antrage deß RegferungSrathes stimme, und wenn auch darin
mehr oder weniger ein Vorgairg für später auftauchende
Unternehmungen erblickt werden sollt«, - so wird eö dem Großen
Rathe jcweilen überlassen bleiben.,, zu entscheiden, ob die
nämlichen wichtigen Gründe vorliegen wie. hier; ob es auch eine
solche Lebensfrage betreffe. Man- hat aus den. Jura hinge-
'Wà - WvM unterliegt gar keinem Zweifel» daß der Jura
Schlußfolgerungen W seinen-Gunsten aus den Heutigen
Entscheidungen ziehen wirdz.M.wttd eS vielleicht eher thun, als
es uns lieb,ist, ' UNd in einM Maße, daß eS unmöglich ist,
ihgr zu entsprechen Aber der Grundsatz ist richtig, daß die

Nothwendigkeit deS Zusammenhanges aller Theile des Kau«
txnö deren Verbindung durch Eisenbahnen gegenwärtig
fordert wie man früher dahin strebteeinzelne Lanvesthcile mit
Straßen zu,verbinden, so viel eS in unsern Kräften lag. Es
wirb s. Z. am Orte sein, zu erörtern, wie dem Jura geholfen

werden könne Ich will nicht in die Details des regie-
rungsräthlichen Berichtes, nicht in die Renlabilitätsbercch-

Tagdlâtt de« Große« Rathe« tsSb.
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nungen eintreten, indem ich sage: die zwei Millionen, welche
hier in Frage stehen, sind reichlich ausgewogen dadurch, daß
Bern der Sitz einer Eisenbahnverwaltung wird und zu einer
Stellung gelangt, welche ihm in der Eidgenossenschaft gebührt.
Aus diesen Gründen empfehle ich den Antrag des RegierungS-
rathes zur Genehmigung.

0r. Manuel. Wir haben heute den zweiten Akt deß-
jenigen Dramas vor uns, von welchem wir im letzten Frühjahr
den ersten gefehen haben; dieser erste Akt war die Frage der
Konzession der Thunerlinie. Was mich betrifft, so wäre eS
mir lieber, der zweite Akt des Stückes wäre auch der letzte,
und es gäbe nicht ein Schauspiel in fünf Aufzügen, nach dem
bekannten Programm eines bekannten Briefes, wo dann der
dritte Akt mit dem Titel «ZinSgaraulie" gespielt würde, ein
vierter Akt käme, der Staaisbau hieße, und- ein fünfter Akr
mit dem Titel: 3 oder 4 pro mille Grundsteuer und etwa
7 oder 8 v/o Einkommensteuer. Ich sage, ich wollte, eS hätte mit
zwei Akten sein Bewenden. Wir sehen übrigens gerade an
der heutigen Frage, wie wohl der Große Rath daran gethan
hat, im Frühjahr die Frage der Thnnerkonzesstvn so zu
entscheiden, wle er ste enlschleden hat. Denn hätte damals der
Große Rath anders entschieden, so wäre zuvertäßig den Tag
daraus ein Lleuergesuch um eine Million ober mehr an den
Großen Rath gekommen. Durch den damaligen Beschluß,
wodurch dte Linie Bern-Thun der Zentralbahn verblieb, ist also
dem Lande eme Million erspart worden. Wenn der Große
Rath heute mit gleicher Umsicht zu Werke geht, nach den
gleichen Grundsätzen entscheidet, so kann er heute zwei und mehr
Millionen ersparen. Die Position der Ostwestbahngescllschafr
ist übrigens heule wesentlich eine andere als im letzten März.
Damals konnte ste angreisend verfahren, den Gegner aus
verdeckten Batterien beschießen. Heute muß sie sich ihr Gepäck
ebenfalls untersuchen lassen-, sie muß ihre Papiere, ihren Paß
und Heimalhscheln vorweisen, und es ist gut, wenn man heute
nicht alles gegen die Ostwestbahn anwendet, waS damals gegen
die Zentralbahn angewandt wurde. Ich sage nun vorerst: der
finanzielle Standpunkt ist der Hauptstandpunkt bei dieser Sache.
Sobald wir als Aktionäre uns bet einem Unternehmen bechei-
ligen sollen» ist der finanzielle Standpunkt vorwiegend, und
von diesem aus werde ich in die Sache näher «mieten, al»
wenn man dieselbe aus allgemeinen Betrachtungen erledigen
könnte. Es handelt sich um die Siaatsbelheiligung bei einer
Eisenbahn, um eine Finanzoperation, vie eine Verminderung
deS SlaaisvermögcnS enthält, und da muß gründlich unlersnchl
werden. Ich frage: ist das Unternehmen, dessen Ausführung
in Frage liegt, rentabel ober nicht Hi« stelle ich den Satz
voran: Bedürfniß unv Rentabilität stehen bei Eisenbahnen
und industriellen Unternehmungen überhaupt in einer gewissen
Wechselbeziehung. Da wo «»e Bahn Landesbevürfiiiß ist,
wird sie auch rentiren, unv wo keine oder nur eine schlechte
Rentabilität zu erwarten ist, was man barauö sieht, wenn daS
Kapital nicht Lust hat sich zu belheiligcn, da kann auch daS
Bedürfniß nicht so groß sein, wie man vorgibt. Wendet man
diesen Satz auf die Ostwestbahn an, so ergibt sich, daß vie
Linie nicht rentabel «st, weil das Kapital trotz der in Aussicht
gestellten Rentabilität sich nicht bethnligen will, sie ist daher
nicht Bedürfniß, nicht gefordert durch Verhältnisse deS Verkehrs
und Handels. Das ist nicht ein gutes Prognostikon für die

Linie Bern-Luzern. Wie ist übrigens die Ostwestbahn entstanden?

Erst spät, nachdem die großen schweizerischen Haupr-
linien schon entstanden waren. Die Oronlinte gab Veranlassung
dazu, vas System der Konkurrenzlinien kam auf, und ich gebe

zu, daß die lockenden Stellungen, welche bei Eisenbahnverwallungen

zu erhalten find, mehr angespornt haben mögen als das
Bedürfniß neuer Linien selbst. Man weiß, daß bei vem
Entstehen der Oronlinie von einer Ostwestbahn noch gar keine
Rede war, Heir Slämpfli nahm in dem seiner Zeit hier
erstatteten Rapporte so wenig Rücksicht daraus, baß er im
Gegentheil sagte, man müsse vie Straßen, welche auf die große
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Eisenbahnlinie einmünden, verbessern. Ich finde, die Bezeichnung

»Zweiliniensystem" sei ganz falsch. Ein System ist nur
dann richtig, wenn eS sich allgemein anwenden läßt. Ein
Beispiel, wohin man mit diesem sogenannten Zweiliniensyst«»
oder dem System der Konkurrenzlinien kommt, sehe ich an der
Lucca-Ptsu-Bahn, die nach einer Notiz, welche ich letzthin in der
Allgem. A. Zeitung fand, auf der Gant ist und nächstens im
Dezember an den Meistbietenden versteigert wird. Diese
Lucca-Pisa-Bahn ist gerade die ToSkanische Ostwestbahn, die vom
Meer in einem Bogen über Lucca und Pisa nach Florenz führt
und der geraden Linie vom Meer nach Florenz Konkurrenz
machen sollte. Ich offerire diese Toskanische Ostwcstbahn den

Herren von unserer Ostwestbahn, sie können dieselbe haben um
2 Millionen 444.VVV Liren. ES sind 2V Kilometer. Die Sieigerung
ist am 9. Dezember nächsthin Nur ist der faiale Umstand
dabei, daß, wer steigern will, eine Kaution von tvv.vvv Liren
leisten muß. Es ist ferner ErfahrungSsatz, daß für die
schweizerischen Eisenbahnen nicht der große Transit sondern der
Lokalverkehr der Hauptfaktor ist. Der Beweis liegt darin, daß
daS beste Stück der Zenlralbahn nicht etwa Ollen-Luzern ist,
obwohl eS an der Weltstraße über den Gotthardl liegt, sondern
Murgenth ck-Bern. Dieser Lokalverkehr, angewandt auf die in
Frage stehende Linie, ist so beschaffen, daß man nichi eine große
Rente erwarten darf. Ich bin aus keiner Linie so viel gefahren,
wie auf der Emmenthalerpoftlinie, aber meistens nur zwei-
spännig; sie deckt nicht einmal die Kosten. Der Bericht des

RegierungöratheS gibt selber zu, daß der Lokalverkehr im
Entlibuch höchst unbedeutend sei. Sodann kommt in Betracht,
was in Bezug auf den durchgehenden Verkehr und auf die

Lâiigenverháltnisse zu sagen ist. Wenn man vom großen
Transitverkehr redet, so muß man die Endpunkte der Linie,
Ost und West, Bodensee und Genf nehmen. Man kann nicht
von einer großen Transitlinie sprechen und dann sagen: Von
Bern nach Luzern ist eS näher durch daS Emmenthal als über
Olien. Nehmen Sie nun die beiden Endpunkte Genf und den
Bodensee, so gestaltet es sich ganz anders, eS ist dann über
Ölten näher nach Zürich als über Luzern, und Sie werben sich

nicht vorstellen, daß der große Verkehr von Westen her, nur
um die Rente der Ostwestbahn zu vermehre», über Luzern gehen
müsse. Ich glaube daher, die Aussichten auf Rentabilität dieser

Entlibucherbahn seien sehr ungünstig und wenig versprechend.
WaS «hat man, um sie in ein günstiges Licht zu stellen?
Man stellte die Baukosten ungeheuer niedrig, schraubte dagegen
die Rentabilitätsberechnung so hoch als möglich. Dap die

Baukosten zu gering angeschlagen sind, ist ziemlich leicht zu
beweisen. Erstens soll die Ostwestbahn nur einspurig angelegt
werden, während eine solche Weltbahu doch wenigstens
zweispurig gebaut werden sollte. Die deutschen Bahnen, vier
ausgenommen, kosteten durchschnittlich per Kilometer Fr. 244.6VV,
die schweizerischen Bahnen: Vereinigte Schweizerbahnen
Fr. 25v,vvv, Nordostbahn Fr. 275.VVV, Zeniralbahn und
Westbahn Fr. 32V,vvv per Kilometer, und doch führen diese
Linien meistens durch Thalgebiere. Die Ostwestbahn dagegen,
»ie mehr eine Berglinie als eine Thallinie ist, soll '/, oder gar
die Hälfte weniger kosten. Ich will übiigens die Linie nicht
im Gänzen beurtheilen, ich trenne die Strecke Bern Luzern von
der Linie Luzern Zug-Zürich und gebe zü, daß für die letztere Linie
eine etwas bessere Rentabilität in Aussicht steht als für die
erstere. Die Llizerner und Zuger werden diese Trennung
wahrscheinlich auch vornehmen und ihre aUfällige Betheiligung
an die Bedingung knüpfen, daß mgn nur von Luzern nach
Zug oder Zürich baue, aber nicht, um die schlecht rcntirende
Linie Bern-Luzern gut zu machen, die bessere Strecke ihren
Profil hergeben soll. Bezüglich der Baukosten der Linie Bern-
Luzern bemerke ich, daß sie nicht so unschuldig sind, wie man
sie darstellen möchte. Die erste Rentabilitätsberechnung steht
viel unschuldiger aus als der vorliegende Bericht. Dort heißt
eS: die Linie von Bern durch vas Entlibuch über Luzern nach
Zürich biete nach den Vorarbeiten bewährter Ingenieure keinerlei
Lchwierigkciren, weil sie sich durchwegs längs deS FlußihaleS

sich hinziehe; ihre Ausführung erfordere nirgends einen
Tunnelbau oder große Viadukte, die mittlere Steigung betrage nur
8 pro mille u. s. w. Dagegen finden wir aus Seite 19 deS
regterungsräthlichen Berichtes dle Auszählung dreier Tunnel,
der Brücken unv Viadukte, tv Stück, und vas alles nennt man
dann außerordentlich günstige Verhältnisse. Wie werden sie
erst tn der Wirklichkeit aussehen! Dunn ist »och eines Um-
standeS zu erwähnen, nämlich deS Seperatlrace von Gümmligen
durch die Schoyhalde Nach Bern, das etwa Fr. 1,VVV,VVV
Mehrkosten veranlassen wird. Wie ging eS übrigens mir diesem
Trace? Ein Ingenieur der Centralbahn projekrirte es zuerst,
dann kommt Egel und verwüst eö, weit es unzweckmäßig und
kostspielig sei. Und doch halte eS damals noch einen Sinn
als einziges Trace, da man noch von keiner Entlibucherbahn
etwas wußte. WaS hat eS aber jetzt für einen Sinn, da man
bereits eine Eisenbahn bis Gümmligen hat. Erstens ist eS
absurd, zwei getrennte Bahnen, mehrere Bahnhöfe in Bern
haben zu wollen im gleichen Augenblicke, da man sagt, eine
Fusion aller Bahnen >ei nächstens unvermeidlich. Zweitens ist
eS absurd, weil man überall oie Bahnhöfe zentralisir». Dann
tst zu bemerken, daß eS für die Bundesstaot sehr widrig ist,
wenn in Folge der vielen Züge der Zugang zur Stadt für
Fußgänger und Wagen so sehr gehemmt wird. ES wurde
schon un letzten Frühling vom Siatlönlein Obstberg - Bern
gesprochen, daS von emer Kleinheit wäre, wie eS m ganz
Europa nicht vorkommt. Mit Rücksicht auf alle diese Umstände
nehme lch an, die Baukosten werden statt 2tt etwa 32 Millionen
over wenigstens über 3V betragen. Wie Sie sehen, verfuhr
man bei der Berechnung der Baukosten,wie ein Schneidender
euiem beleibten Burschen daS Maaß viel zu knapp nimmt,
dagegen verfuhr man bei dem RentadilitätSbüvget so, wie die
Modeschneiver eS in große» Städten mit den Frauenzimmern
machen, damn sie eiwaS scheinen. Kommen wir aus die
Rentabilität zu sprechen, so erscheint als deren erster Faktor der
Lokalveikehr, welcher zwischen dem Emmenthal und Luzer»
eingestandenermaßen gering, dagegen aus der großen Zürcher-
straße vtel bedeülenver tst. Man brachte auch die Romantik
der Roule in'S Spiel, ich muß aber gestehen, daß ich das
Entlibuch zu den langweiligsten Gegenden zähle, während die
Linie von Ölten nach Luzern längs des Sempachersees viel
angenehmer ist und man sich aus derselben den schönsten
Gefühlen hingeben kann. Der Bericht geht übrigens schon
bedeutend zurück von den enorme» Zahlen des ersten Rentabili-
tälSgutachkenS. )m letztern tst die Rede von 24V,VVV Personen
für die Linie Bern-Luzern und von 3VV,VVV Personen für
Luzcrn-Züiich, während der Bericht des RegierungsraiheS diesen
Verkehr aus t23.v48 Personen anschlägt. Was den Waare»,
verkehr betrifft, so wurde bereits gesagt, daß der große Transit
nicht ein so wichtiger Faktor sei, wle der Export und Import
des inländischen Handels. Ich gebe zu, daß der Käsehandel
im Emmenihal bedeutend ist, aber auch hier geht man zu weit,
wenn man behauptet, daß die 3V,VVV Zentner Käse, welche
aus dem Emmenthal über Bern erponin werde, der neuen Linie
zufallen müssen. Sodann kommt der unter dem Namen Emmen-
thalcrkäse von dortigen KäseHändlern crpornrte Käse nur zum
kleinern Theil aus dem Emmenthal, dem Berglanv selbst; der
größere Theil wird in den untern, ebenen Aemtern, wie Konöl-
fingen, Berit ic fabrizin und wird wahrscheinlich nicht rückwärts
nach Langnan geführt werden sollen, bloß um daS Vergnügen
zu haben, aus ver Ostwestbahn nach Bern unv weiter Zu
fahren, um die Rente deS Güterverkehrs zu vergrößern.
Gerade sur diese Industrie des Emmenthals wäre eine Bahn von
Langnan nach Burgdorf wichtiger und zweckmäßiger, «d würde
sie über wichtigere Oriichasien führen, wie Lauperswyl, Rü.
berSwyl Lützciflüh, HaSli, Oberburg, wogegen Orte wie
UrseUen und Beiriwyl nicht itt Betracht kommen können. Zch
glaube, daß namentlich vom Standpunkte von Langnan àse
Bahn nach Burgdorf die vortheilhaftere wäre, weil Langnan
dadurch Endpunkt würde und es eine eigentliche Emmenchal-
iinie wäre. Ich erlaube mir hier eine persönliche Bemerkung,
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die sich eigentlich von selbst versteht. Ich wünsche der
Ortschaft Langnau, wo ich mehrere der glücklichsten Jahre meines
Lebens zugebracht, in den angenehmsten und freundschaftlichsten
amtlichen und außeramttichen Beziehungen, alle mögliche
Blüthe, alles mögliche Gedeihen in der Zukunft. Ich glaube
aber, daß Langnau durch eine Burgdorf-Langnaubahn größer
und wichtiger werden würbe als durch die projeklirte Ostwestbahn.

Man kann eben über daS Mittel zum Zweck verschiedener
Meinung sein, und ich glaube, daß, wenn ich diese Meinung
habe, dieß noch gar kein Hochverralh an den emmenlhatischtN
Interessen sei und daß, wenn ich mit allen Emmenihallrn
zusammen wäre, welche die gleiche Meinung wie ich über
diese Sache haben, ich mich noch immer in einer sehr ansehnlichen

Gesellschaft befinden würde. Aber der große Transit,
der durchgehende Verkehr soll die neue Linie speisen und zu
einer vorzüglich guten machen; in dieser Beziehung muß man
die Endpunkte von Osten nach Westen ins Auge lassen, nicht
Zwischenorte. UebrigmS ist von der Fortsetzung nach Rap-
perSwyl weniger mehr die Rede als von der Linie Bern-
Luzern-Zug, wäbrend man früher sagte, man strebe nach
RapperSwyle Man soll also weniger von einer großen
europäischen Transitlinie von Osten nach Westen reden, sonst müßte
man am Ende froh sein, daß zur Zeit des letzten russischen
Krieges diese Bahn nicht gebaut war weil sonst die ganze
französische Armee dieselbe passirt hätte. Die Zahlen des
voraussichtlichen Waarenverkehrs der Ostwestbahn sind demnach
ebenfalls bedeutend zu revuziren. Wenn man die Einnahmen
des Waarenverkehrs auf 4 l 4,540 Franken anschlägt und die
Einnahmen des Personenverkehrs mil 875,000 Franken
hinzurechnet, so wird man mit der Gesammtsumme Fr. 1,289,Stil
für beide Linien weniger fehl schlagen, als wenn man die

Berechnung des vorliegenden Berichtes annimmt. Zieht man
die Betriebskosten, die nach den billigsten Ersahrungssätzen
50 "/g betragen, mit 784,244 Franken ab, so verbleiben zur
Verzinsung des Baukapitals 505,254 Franken. Dieß bringt,
wenn man keinen Reservcfond bildet, bet einem Baukapiial von
26 Millionen 1«/.o°/°- bei einem Baukapital von 32 Millionen

1/,« °/g im Jahr, also kaum 2, wett unter 3«/,. Die
Aklienzeichnungen werden kaum daö halbe Baukapital decken.

Wird nun vorausgesetzt, daß das letztere zur Hälfte aus Ak-
tien, zur Hälfte aus Obligationen bestehen werde, so muß
man im günstigsten Falle froh sein, wenn die Obligationen
3 bis 4 abtragen, während die Aktien ganz ohne Zins
bleiben. Auch da muß man die Erfahrung zu Rathe ziehen.
Nicht einmal die Zeniralbahn wirft durchschnittlich 4 ?<, ab
Die Glatthalbahn befindet sich gar in bedauerlichen Umständen,

indem sie fünfmal weniger abträgt als nöthig wäre,
um zu reutiren Bei diesen Verhältnissen nun ist es ganz
natürlich, daß daS ausländische Kapital sich bei der Ostwestbahn

gar nicht bethe,ligt» daß eS sich bei den ersten Anfängen
schon nicht betheiltgen wollte, und daß das Re>uliai nun so

unergiebig ist. Man kann die Rentabilnäisberechnungen der
Ostwestbahn mit einem Engländer vergleichen, der an einem

ungünstigen Tage fischen geht und alles mögliche anwendet,
um einen guten Fang zu machen, die Fische aber wolle» trotz
aller künstlichen und schön gefärbten Mücken nicht anbeißen.
Ich muß gestehen, als ich daS Versprechen einer Rente von

die lockenden Berechnungen, dagegen den unbedeutenden

Erfolg der Kapitalbeiheiligungen sah, kau, nur daS
Ktp «n den Sinn i ^
" -->! ,/Ha g'meynt, i heig « ryche Schwäher

> - Wo n-y ne g'seh, so bettelt er."
Ich erkläre im Allgemeinen, daß ich gar nicht von dem Grundsatze

ausgehe, daß ver Staat in allen Dingen so viel als mög.
lich thun, dem Einzelnen dagegen so wenig als möglich
überlassen soll. Ich verweise auf die Erfahrung anderer Staaten.
Wo entstand däs Größte? In England und Amerika, wo
alles der Privanhätigkeit überlassen ist, wo man nicht immer

zur Großmuth des Staates seine Zuflucht nehmen kann, dort
wurden die größten Bauwerke ausgeführt. Ich gebe zu, daß
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eâ namentlich in Eisenbahnsachen Fälle gibt, wo Ausnahmen
gestattet werden können, aber der Staat muß dann die
Verhältnisse wohl untersuchen. ES ergibt sich auS dem Gtsagten,
dqß eine StaatSbelheiligung bei der Ostwestbahn höchst
ungünstig wäre. Man beruft sich zwar auf den Vorgang mit
der Zentralbahn, ich finde aber, daß im Gegentheil dieses
Argument mehr gegen die Ostwestbahn spricht, und will diesen
Punkt nur in Kürze durchgehen. Der Unterschied ist zu schlagend.

Erstens hat die Zeniralbahn die Haupilinie Murgcn-
ihal-Lern, die große Hauptverkehrsstraße mit den Posten, mit
kommerziellen reichen Gegenden, wo eine Eisenbahn Bedürfniß
war; dadurch wurde daS Kapital namentlich herbeigelockt, weil
sie die Rentabilität voraussahen. Die Ostwestbahn dagegen
hat vie Nebenlinie Bern-Luzern, die nicht durchgehend, deren
Bedürfniß nicht vorhanden ist, die sich durch verkehrsarme
Gegenden hinzieht, deren Lokalverkehr gering, deren Tranfit
unergiebig ist, so daß man keine Rentabilität voraussehen
kann. Was die Garantien betrifft, so gab die Zeniralbahn
sichere und genügende, die Ostwestbahn dagegen leistet keine.
Der Finanzausweis der Zentralbahn war so beschaffen, daß
von 48 Millionen 3K gezeichnet und von diesen 14,400.000
Franken eingezahlt waren. Damit war die Linie Basel-Ollen
gesichert. Dazu kam die Betheiligung von Luzern und
Zofingen mit 2 Millionen und ein erstes Anleihen mit 3
Millionen, so daß 19,400,000 Franken unbedingt verfügt waren und
die Stammlinie Basel Luzern ohne Mithülfe von Bern sicher
gestellt war. Wo ist nun der FiitanzausweiS der Ostwestbahn?

Der FinanzanSwels, den man noch nicht gesehen hat,
von dem man gar nicht weiß, waS darin steht oder nicht,
unter dem man sich alles Mögliche denken kann, bestcht darin,
daß angeblich 3'/, Millionen gezeichnet seien. Nun habe ich
noch nie gesehen, daß man eine Staatsbelheiiignng verlangte,
bevor man den Ausweis geleistet hatte. Weil alles in Dunkel

gehüllt ist, so gehen allerlei Gerüchte. ES heißt,
Bauunternehmer sollen mit Aktien bezahlt werden, sogar Land-
eigenlhümer sollen Aktien erhallen. Deßhalb ist der Antrag
des Herrn Blösch sehr begründet. Wenn man bei der
Zentralbahn mit einem solchen Ausweis gekommen wäre, es hätte
Hohn und Spott abgesetzt. Nun sind von den fraglichen 3'/?
Mtllionen erst 10 °/> einbezahlt, die zweite Einzahlung wartet
aus StaatSbelheiligung. Bei der Zentralbahn hatten schon
Generalversammlungen der Aktionäre stattgefunden, gedruckte
Berichte lagen bereits vor, man konnte einen Blick in daS
ganze Verhältniß werfen. Hier hat man keine klare Uebersicht

Die Siaaisbeihciliguiig, die erst auf Vorweisung eines
geuügcnven Aktienkapitals geschehen sollte, ist in den 10
Millionen bereits begriffen. Ueber die nähern Verhältnisse der
Zentralbahn zur Ostwestbahn gab Herr Blösch bereits die
nöthige Auskunft; die BerbeiligungSsumme müßte in Folge
dessen bedeutend reduzirt werden. Die Aussicht auf Vollendung

der Bahn von Murgenthal nach Bern und von hier
nach ThörishauS und nach Thun war bet der StaalSbelhei-
ltgung vorhanden; man konnte darauf rechnen, daß daS
Unternehmen gehörig rentiren werde. Hier dagegen ist die
Ausführung der Bahn sehr problematisch. Wenn man nicht einmal

weiß, wie die Aktien verklausulirt sinv, so kann man sich
noch allerlei Gedanken darüber machen. ES könnte, wenn eS

dann um'S Einzahlen, um'S Flüssigmachen der Akien zu thun
wäre so Men, wie M jeneü zwei Pà die in Paris
mit einander wirthschafteten Und von denen eS in einem
artigen Lied heißt:

' / 7- '

„SpeiSteN in derselben Kneipe,
Und da keiner wollte leiden,
Daß der Andre für ihn zahle,
Zahlte keiner von den Bclven."

Der Unterschied zwischen den vermatige» Verhältnissen und
denjenigen bei der Betheiligung an der Zentralbahn besteht
ferner darin, daß die Stadt Bern eine Million übernahm.
Die Zunft zum Mohren allein bethel lizte sich mit 70,000 Fr.,
und zwar mußte man sich dazu nicht sehr anstrengen. Das



beweist, daß man gar wohl zu unterscheiden weiß, wenn ein
Unternehmen im Interesse deS Landes liegt. Die Million
wurde hier sehr leicht zusammengebracht. Mit der andern
Million, welche die Gemeinden Burgdorf, Langenthal,.Her«
zogenvuchsee, Viel und Thun übernahmen, ging es ähnlich.
Man mußte nicht Regierungsräthe auf die Stör schicken, eS

bedürfte keiner Aufforderungen zum Spekuliren und
Versprechungen, um die Gemeinden zu crmuihigen, sondern eS ging
wie von selbst. Hier verhält es sich ganz anders. Von der

Million, welche die bei der Bahn inleressuten Gemeinden
übernehmen sollten, sind jetzt 367,VW Franken gezeichnet. Die
wichtige Gemeinde Signau lehnte die Betheiligung ab. Ich
verwunderte mrch über die Art und Weise, wie man die

Betheiligung der andern Gemeinde» erhielt, denn vom Standpunkte

der Obervormuydschafl aus erscheint eS bedenklich, wenn
der oberste Vormund, welchem die Beaufsichtigung der
Gemeindeverwaltung obliegt, dahin wirkt, daß die Gemeinden
Unternehmungen beHünstlgen, wodurch sie in Schulden
gerathen, wenn der Staat, die Gesammtheil, für eine solche

Betheiligung eineö einzelnen LandcSiheileS einstehen müßte.
Ich habe mich verwundert, daß dle Gemeinde Eggivyl 27,000
Franken zeichnete. Sie hat starke Summen an das Armengut
zu restuuiren und immer starke Tellen bezogen. So habe ich
für ein Grundstück erst letzthin eure große Telle dorthin
bezahlt. Wenn man in Aussicht gestellt hat, daß die Summe
bald wieder zurückfließe, so ist eS mir als Zollpflichtigen sehr

angenehm, aber als Mitglied deS Großen Rathes leiten mich
andere Rücksichten. Wahrscheinlich haben solche Gründe Signau

und andere Gemeinden bewogen, keine Aktien zu zeichnen,
indem sie dachten, so lange sie eine solche Armenlast zu tragen
haben,, wollen sie sich nlchl für die Zukunft mit neuen Tellen
belasten. Was die Gemeinde Lern betrifft, so ist hier noch

gar keine Rebe von einer Betheiligung; sie ist aber auf 300,000
Franken angeschlagen, Es dünkt mich, wenn man sich so viel
Mühe gab, um die Gemeinden deS Emmenthals zur
Theilnahme zu bestimmen, so hätte man der Gemeinde Bern auch
eine Deputation schicken können; eS wäre eine Aufmerksamkeit
gewesen. Aber ich nehme an, man habe eS aus guten Grün-
deNs unterlassen, in der Voraussetzung, daß von der Gemeinde
Bern nicht viel zu erwarten sei, weder von der Gemeinde,
noch von den Zünften, noch von Privaten, indem man

denselben,nicht wohl die Zuniuthung machen kann, daß sie die

früher gezeichneten Aktlen durch eine solche Betheiligung selbst

enlivetthen. Was die Betheiligung von Privaten betrifft, so

muß ich mich verwundern, daß diejenigen, welche an der
Spitze der Ostwestdahn stehen, sich nicht durch Zeichnung
namhafter Summe» hervorthun. Für mich als spekulirenden Bürger

würde es einen andern Eindruck machen, wenn Herr Banquier

Schmied der an der Spitze des Unternehmens sein soll,
sich mit Uebernahme 1 Million an Aktien aus seinem Privat«
vermögen betheiligen würde, alS wenn die Gemeinde Rüdeis«
wyl durch Stichentscherb deS Präsidenten sich mit 17,000 Franken
bethciligi. Nach solchen Ergebnissen könnte ich die Verglei«
chung mit der Ltaatöbeiheiligung an der Zentralbahn nicht
gelten lassen. WaS die Konsequenzen betrifft, so hörten Sw
dieselben von Herrn Bfösch auseinandersetzen. AlS es sich um
die Berheiltgung an vehiZentralbahn handelte standen keine

andere Konsequenzen in Aussicht, als die Verbesserung der
Straßen m den. betreffenden Laudesgegenden, namentlich im
Jura. Jetzt sehen Sie an der Stellung deS Jura, wohin dle
Betheiligung an der Ostwesibahn führen würde, ob man dem
Jura verweigern könnte, was man jetzt dem Emmenthal gibt.
Ich komme also zu dem Schlüsse, daß eine solche Operation
vom Standpunkte des StaalSvermögenS auS nicht ralhsam sei,

wert sie für unsere Verhältnisse viel zu weil aussehend und
rumos set», weit sie die Steuerkraft des Volkes über Gebühr
in Anspruch nehmen würde. Ich glaube auch, solche
Vorgänge werden am Ende dazu führen, daß man sich am Ende
fragen wlrv, ob eS nicht besser wäre, für solche wichtige
Beschlüsse daS Volk anzufragen, und baö wäre der nächste Weg

zum Veto und zur Verfafsungsrevision. Dafür und dawider
läßt sich natürlich viel sagen. Ich schließe auS allen diesen
Gründen aus Nichteintretm. Sollte aber das Eintreten
beschlossen werden, so möchte ich nicht sofort eintreten, stimme
also m dieser Beziehung zum Antrage des Herrn Btösch.
Wenn das sofortige Eintreten beschlossen werden sollte, so muß
man auf den Vertrag selbst eingehen, und dann stelle ich fol.
genve Abänderungsanträge. a. Bei Art. 1 lirt. t» des
Vertrages die Worte „binnen sechs Monaten nach Ratifikation des
gegenwärtigen Vertrages" zu ersetzen durch: „sechs Monate
nach Erneuerung der Konzession durch die Bundesversammlung

;" b. im Art. 3 Ziff. 1 den Ansatz von 10 Millionen
Franken durch einen Ansatz von là Millionen Franken zu
ersetzen; c. dem Genehmigungsdekrete zwei Vorbehalte
anzuhängen deS Inhaltes: „1. daß für die Strecke von Gümligen
bis Bern die Ostwestbahngesellschaft das bereits eristirende
Trace der Zentralbahn benutze, und daß die Bahnhofstation
Bern für betde Gesellschaften dieselbe bleibe, und die
Ostwestbahngesellschaft sich verpflichte, sich zu diesem Zwecke über beide
Punkte mit der ZemralbahngeseUschaft zu verständigen." Dieß
zum Art. 1. 2. daß vom Art. 2 Alles bis auf den letzten
Sag: „der Regierungsraih ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt" gestrichen werde. So viel ich weiß, ist
es gar nicht Brauch bei der Bundesversammlung, daß in
Fällen, wo es sich um die Verlängerung einer Konzession handelt,

die Regierung sich für die betreffende Gesellschaft ver-
verwenve. Es ist Sache der letztern, die Verlängerung
nachzusuchen; die Regierung soll sich über die Gesellschaft stellen.
Endlich möchte ich noch (ich weiß zwar nicht, inwiefern eS

thunlich ist) alS Amendement den Art. 3 deS Dekretes von
18à1, betreffend die Ermächtigung des RegierungSraiheS zur
Aufnahme eines AnleihenS, aufnehmen. Bezüglich der
Abstimmung bin ich mit Herrn Blösch einverstanden, daß man
sich an den 8 27 der Verfassung halten soll, weil eS sich um
eine Verminderung des SlaatSvermögens handelt. ES ist
nichts anderes. Man nimmt ein gutes Papier auS der Kiste,
und legt dafür ein schlechtes hinein.

Fischer stellt die Frage, ob daS Präsidium die ganze
Angelegenheit durch eine ununterbrochene Verhandlung zu
erledigen oder ein wenig abzubrechen gedenke.

Herr Vizepräsident Kurz, welcher den Vorsitz übernommen
hat, erklärt, daß er seinerseits dafürhalte, die Verhandlung solle
nicht unterbrochen werden.

Hierauf wird beschlossen, die Sache in der heutigen Sitzung
ohne Unterbrechung zu erledigen.

Gfeller zu Signau. Es ist sowohl für die Redner als
für diejenigen, welche sie anhören müssen, bemühend, wenn man
erst um halb drei Uhr das Wort ergreift, indessen kann ich in
dieser wichtigen Angelegenheit nicht anders. Bevor ich auf
die Sache selbst eintrete, muß ich Herrn Manuel, dem gewesene»
Gerichtspräsidenten von Signau, einige Worte erwiedern. Ich
bedaure sehr, daß er das Emmenthal, daS ihm sonst so tietz
war, so lächerlich macheu wollte. Ich begreife es, Herr
Gerichtspräsident Manuel war setner Zeit in Langnau, kommt
aber wahrscheinlich nicht mehr dahin. Er behauptete, da»
Entlibuch sei eine der langweiligsten Thalschaften, und doch
ist es bewiesen, daß die Engländer und überhaupt fremde
Reisende diese Gegend vorzugsweise besuchten, bevor die Eisendahn

erstellt war; daher ist es vollständig unrichtig, wenn man
das Emmenthal und das Entlibuch so darstellt, als wären nur
öde Heiden, nicht einmal gebildete Leute dort zu finden. Er
sagte auch, die Angabe einer Ausfuhr von 30,000 Zentner
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Käse sei übertrieben. Ich kann aber als zuvcrläßig behaupten,
daß diese Angabe eine sehr mäßige ist, denn von den 8 bis tl)
Häusern, die sich in Signau und Langnau mit Käsehandel
beschäftigen, werden eher 35 bis 40,000 Zentner ausgeführt
als nur 30,000. ES gibt einzelne Häuser, die 6000 und mehr
Zentner ausführen. Herr Manuel weiß gar wohl, warum die
Linie Burgdorf Langnau in die Versammlung geworfen wurde,
— um die Ober- und Unteremmenthaler zu trennen, dieses

jesuitische Kunststück wird aber nicht gelingen. Die Interessen
der Bewohner dieser Landesgegcnd sind zu gemeinschaftlich, als
daß sie sich trennen ließen, und wenn Sie meinen Worten
vielleicht nicht trauen, so will ich eS mit einem Schreiben des

Zenlratbahndirckloriums in Basel, d. d. 15 Mai 1858,
unterzeichnet von einem Herrn Geigy, an einen bekannten Herrn
in Burgdorf gerichtet, beweisen. (Der Redner verliest hierauf
eine Stelle aus dem erwähnten Schreiben, welches jedoch dem

Konzipienten nicht zur Perfügung gestellt wurde. Hierauf
fährt der Redner fort): Auö diesem Schreiben sehen Sie auf
das Evidenteste, daß eS mit der Erstellung der Linie Burgdorf-
Langnau nicht sehr ernst ist Deßwegen haben die

Unteremmenthaler VaS Unternehmen der Ostwestbahn näher untersucht,

namentlich auch zu dem Zwecke, ob nicht die einzelnen

Theile zu vereinigen seien. Diese Untersuchung hat ein gewisses

Resultat geliefert, so daß durch eine befummle Richtung der
Linie die Interessen deS Mittel - und Unieremmenthals
berücksichtigt werden können. Darauf hin waren die meisten

Bewohner deS untern Emmenthals befriedigt, uns ich glaube, es

sei ihnen damit eben so sehr und schneller gedient, als mit der
Linie Burgdorf-Langnau. Deßwegen gelang eS nicht. Uneinig,
keit ins Lager zu werfen. Herr Manuel sagte ferner <uno
das macht Eindruck bei soliden Leuten) câ seren nur 10 «/«
deS Aktienkapitals der Ostwestbahn einbezahlt, also sei keine

Garantie vorhanden. Wenn Herr Manuel wußte, was
eingezahlt ist, so hat er, gelinde gesagt, sich geirrt; wußte er eS

nicht, so hätte er schweigen sollen. Ich weiß, was eingezahlt
wurde, eS sind 20 also 100 Franken per Aktie. Bei diesem
Anlasse muß ich zeigen, wie den Gegnern der Ostwestbalm kein
Mittel zu klein ist, dieselbe zu verdächtigen. Herr Manuel
hob namentlich hervor, baß die Gemeinde Signau auch nichiS
davon habe wollen; ja, es kam eine Einsendung in den
Oberländeranzeiger, natürlich nicht von Herin Manuel, und um
die Quelle abzuleiten, erschien dieselbe zuerst in der Neuen
Zürchrrzeilung. Es heißt darin, wie man höre, hätte die
Gemeinde Signau sich mit 80,000 Franken bciheiligen sollen.
Das ist eine Lüge, die Gemeinde hätte sich mit 90 Aktien
bctheiligcn sollen. Ferner heißt eS: „Herr Gfeller rechnete
der Gemeinde vor, daß die Aktien jedenfalls später auf eine
Rente von 7 "/«, kommen müssen. (Das gleiche soll auch Herr
Hildebrand bei einer Persammlung in Langnau prophezeit haben:
ES könne kerne Bahn in der Schweiz weniger als 7 «/« ren-
tiren. So erzählte ein Zuhörer.)" Nun habe ich aber zur
Gemeinde gesagt: Nehmt euch in Acht, es kann ein Perlust
von Fr. 5 per Aktie eintreten; ich will eu» aufmerksam gemacht
haben, ich will nicht, daß es heiße, ich habe euch hineingeführt.
ES kann euch Nachtheil bringen, ich bin bereit, diesen Nachtheil
zu tragen, weil ich glaube, eS sei für Signau ein viel größerer
Portheil, wenn die Linie gebaut werde; nun.ersuche ich jeden
Gemeindsbürger, sich nach seiner Ueberzeugung auSzusprecken,
oh eS zum Portheil der Gemeinde gereiche^ wenn sie sich

betheiligt. Sie haben gesprochen. Der Artikel lautet ferner:
„Dann haben ja die Gemeinden das Geld nicht zu schießen,
sondern der Staat mache ihnen das nöthige Anleihen zu 4
so daß sie also 3 °/o Gewinn machen." Auch daS habe ich
wieder nicht gesagt, ich habe die Gemeinde aufmerksam gemacht,
daß wir nicht Profit haben, wenn die Aktien nickt mehr alS
4'/z °/o abtragen. Ich will Sie nicht weiter mit diesem
Artikel langweilen, es heißt am Schlüsse noch: „Fuchswild
soll Herr Gfeller den Saal verlassen und allerdings die Zeichnung

verheißen haben." Das ist wieder nicht wahr. Ich
verließ den Saal fröhlich, denn ich war versichert, wenn die
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Gemeinde nicht Aktien zeichne, so werden Privaten solche
zeichnen. Und das ist geschehen. DaS Dorf Signau hat ein
paar Stunden nach der Gemeindeversammlung stau 90 Aktien
120 gezeichnet. Ich komme zu einer ziemlich Effekt machenden
Stelle der Rede des Herrn Blösch, wo er sagte, wie wenig
Steuer daS Emmenthal zahle. DaS wirft ein schiefes Licht
auf die Gegend. Allein das Einkommensteuergesetz erschien
Anno 1847 und konnte verschieden ausgelegt und angewandt
werden. Ich war damals in der Zeniralschayungskvmmisston
und erklärte zur Ehre der Stadt Bern, daß daS Gesetz nirgends
so genau ausgeführt worden sei als in Bern. Bern hatte
verhällnißmäßig die größte Einkommensteuer. Im Emmenthal
wurde eS ver,chieden gehalten. Ein Katzenfellhändler zahlte
z B. von Fr. 9000 die Steuer, während eines der größten
Häuser ste nur von Fr. 600 zahlte. Wie man vernahm. daß
man eS in andern Amtsbezirken unter dem gleichen Gesetze
etwas wohlfeiler machen könne, wollte man nicht länger der
Narr im Spiele fern. Das ist der Grund, warum der Steuerbetrag

so gering erichemt Wen» ei» besseres Steuergesetz
erlassen witd, so wird VaS Emmentbal seinen Theil zahlen
so gut als andere Landesgegenden. Ueber das Unternehmen
der Ostwcnbahn will lch meine Ansicht so kurz als möglich
sagen. Ich bin der Entwicklung dieser Angelegenheit aufmerksam

gefolgt und will offen gestehen, daß ich vor wenigen
Jahren noch nicht den Gedanken halte, daß das Emmenthal
auf euren Schienenweg Anspruch machen könne, als der Kamps
um das Zweilintensyitem begann Dieser Kampf war hin
und wieber hart, aber er wurde durchgesetzt. Wir haben zwei
Linien von Lausanne nach Bern, im Osten der Schweiz ist
daist lbe System zur Geltung gekommen und die bernischen
Abgeordneten im Naiionalraihe haben allenthalben getreulich
mitgeholfen. Wo stehen wir jetzt? Nachdem man beim Kanton
Bert» angelangt ist, foUie dieser darauf verzichten. DaS hieße
in meinen Augen wirklich die Interessen des großen Kantons
schleckt verstehen. Unsere Mileidgenossen haben uns vorgearbeitet

und möglich gemacht, daß auch wir zu einem Zweilinicn-
system gelangen, und day Bern zum Sitz der Eisenbahnver«
waltung erhoben werden kann. Nachdem nun dieser hartnäckig«
Kampf durchgeletzl war, bildete sich in Bern mit großer Mühe
eine Gesellschaft, um das großartige Werk auszuführen. KS
ist wahr, ich habe warmen Antheil daran genomnuè Ich
glaube, daß man damit nicht nur dem Emmenthal' (so ein
Spießbürger bin lch nich,), sondern dem Kanton und der
Schweiz einen Dienst geleistet habe. Die Gesellschaft hatte
mit reu größten «Schwierigkeiten von allen Seiten her zu
kämpfen, nicht sowohl im Kanton selbst als anderwärts, bei
unsern lieben Nachbarn im Aargau, in Zürich, in Basel fanden
sich de Gegner; und warum? Sie wissen wohl, warum. Ste
rechnen nach ihren Prozenten und sehen, daß es ein ihnen
entgangener Gewinn ist. Wir können eS ihnen also nicht
verargen, daß sie so wüst dagegen thun. Wenn dieß im Kanton
Bern selbst nicht m dem Maße der Fall war, wie anderwärts,
so hat man doch hier die Sache von vielen Seiten her nicht
unterstützt, wie es hätte geschehen sollen. Ich verweise hier
namentlich auf die Stadt Bern, weil Herr Manuel so
geringschätzend vom Emmenthal gesprochen hat. Wenn eine arme
Gemeinde, wie Rüderswyl, sich bei der Aktienzeichnung
betheiligte, die reiche Stadt Bern aber nicht, so will ich Ihrem
Urtheil anheimstellen, wo sich hochherzigere Gedanken vorfinden,
dort oder hier. Ebenso betheiligte sich Eggiwyft eine Ortschaft,
deren Bewohner früher schon ihre Aufopferungsfähigkeit durch
Erstellung einer Straße mit Brücke über die Emme an den
Tag legten. Auch damals gab eS viele Widerspenstige, in
der Meinung, es rutnire die Gemeinde. Das war nicht der
Fall. Die Kosten find jetzt gedeckt, alles ist damit einverstanden
und kein Einziger geht mehr durch das Wasser, sondern alles
über die Brücke. Die EggitxyàHvaren, wie damals, auch
hier bereit, ihren Beitr^WHWWroßartige Unternehmen z«
leisten, eine BereitwilliMt,stM Mcht so kleinlich dargestellt »v
werden verdien». Mau kanp sagen, daß alle Gemeinden d,«
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Amisbezirks Signau sich in schönem Maße theils durch eigene
Aktienzeichnungen, theils durch solche von Privaten, betheiligt
haben, und es wäre gut gewesen, wenn Herr Manuel dahin
gewirkt hätte, daß auch die reiche Stadt Bern etwas gethan
hätte. Nachdem ich etwas weiter abgeschweift bin, als ich

eigentlich beabsichtigte, will ich etwaS abkürzen So wie die

Sache für die Schweiz und für den Kanton Bern von großer
Wichtigkeit ist, soll man namentlich die Bedeutung deS

Verwaltungssitzes nicht aus den Augen verlieren, so daß wir i» Zukunft
bezüglich der Eisenbahnen nicht fortwährend von Zürich, Basel,
Aarau aus dingirt werden, sonvern einmal sagen können:
bis anhtn habt ihr unS regiert und an der Nase herumgeführt,
nun wollen wir selbst regieren. Nebstvem hat der Kanton
Bern ein großes Interesse, daß auf seinem Gebiete Eisenbahnen
in allen Richtungen gebaut werben. Unser Kanton ist einer

der holzreichsten, An der Route von Bern nach Langnau
besitzt der Staat nicht weniger als 125 Iuchartcn Wald.
Man soll nun sehen, was er gewinnt, wenn eine Eisenbahn
in jener Gegend gebaut wird. Dadurch wäre schon der Nachtheil,

welchen der Kanton an den Aktien erleiden kann,
ausgewogen. Herner muß man nicht außer Ächt lassen, welche
Masse Salz aus die Käseprodukiion verwendet und aus der

belieffenden Route transporiirl wirb. Sodann mache ich auf
die Kosten des Stiaßenunterhaltes ausmelksam, welche durch
die Eisenbahnen bedeutend vermindert werden. Zum Schlüsse
muß ich ein wenig an die Billigkeil und Gerechtigkeit der

Versammlung appelliren. Änno 1854 machte man nicht ein

großes Wesen daraus, man suchte nicht lange in Verfassung
und Gesetzen herum, sondern sagte: das muß jetzt sein, eS ist

im Interesse des Kantonö Bern, seid so gut und thut es. Hat
man damals die Zentralbahn mit 4 Millionen unterstützt, wie
viel mehr sollte man setzt die Ostwestbahn unterstützen, da eS

sich darum Handell, den bestehenden Eisenbahnen Konkurrenz
zu machen im Interesse des Landes und seiner Bewohner?
Das Eisenbahnwesen ist ein Geschäft wie ein anderes, etwas
großartiger betrieben. Man fand, daß die Konkurrenz hier so

gut sei als in andern Dingen, z. B. bei den Wirthen. Nach
meinem Dafürhalten sollte dieier Gesichtspunkt für unsern

heutigen Beschluß maßgebend sein. Mir wenigstens thäte es

wche, wenn man vor vier Iahren in dergleichen Sache zu
Gunsten einer Gesellschaft eine Siaatsbetheiligung beschließen
konnte, jetzt aber nicht. Man würde sagen, eS sei nicht mit
gleicher Elle gemessen worden. Ich möchte jedem von Ihnen
dringend ans Herz legen: untersuchen wir selbst, was dem

Kanion Bern frommt, lassen wir unö nicht influenziren, weder

von Aarau noch von Zürich noch von Basel. Bern muß selbst

untersuchen, waS zu seinem Nutzen ist, und wird bald darüber
im Reinen sein. Seien wir ernig in Eisenbahusachen, wie
bisher. Der Nachtheil der fuihern Staatsbecheiligung war
nicht groß. Wenn wir einen Blrck auf das Budget werfen,
so finden wir eine jährliche Differenz von 10,000 Franken.
Bevor man behauptet, diese Betheiligung werde größere Steuern
veranlassen, soll man die Sache wohl untersuchen. Ich schließe

dahin, baß man mit gleicher Elle messe wie im Jahre 1854,
und die Ostwestbah» für eine Akrienübernahme von 2 Millionen
Franken unterstütze, damit das schwierige und großartige
Unternehmen zum Heil und Segen des Kanwns ausgeführt
werden könne. °

Ganguillet. Wenn ich in dieser Angelegenheit das

Wort ergreife, so geschieht es nicht, um Herrn Gseller zu
erwiedern. Ich werde natürlich auch dazu kommen, aber ich

glaubte, in einer Frage von solcher Tragweite übberhaupt daS

Wort ergreifen zu sollen. Wenn eS sich darum Handell, die

ökonomische Zukunft des Landes zu kvmpromiltiren, so ist es

Pflicht jedes Mitgliedes, bei seinem Eibe zu seiner Ansicht zu
stehen. Man kann verschiedener Ansicht sein, wenn nur die

Meinung ehrlich ist. Ich werde Zahlen anführen, die schwer
zu streichen sind. Ich werde nicht in dem gereizten Tone
sprechen, in dem Herr Gseller sprach, sonst wäre die Ver«

»

sammlung gerade hintereinander. Ich erinnere nur an den

Vorgang mit der Brünigstraßc, wo Herr Gseller daS Oberland

als eine kleine Ecke darstellte, für die man 100,000 Fr.
verwenden wolle. Damals stand natürlich der Kirchthurm
von Signau auf der Seite. Man darf nicht diesen Standpunkt

einnehmen. Ich gehe nun zur Frage selbst über und
will so ziemlich dem Gebankengange deS Berichtes folgen. ES
handelt sich um den Stand des Ostwestbahnunlernehmens. Ich
verfocht schon gestern die Ansicht, daß man nicht eintrete,
weil eS im Interesse des Kantons liege, so schnell als möglich

von Burgvorf nach Langnau zu bauen und dieß hier
nicht erreicht wirb. Der Herr Berichterstatter warf mir vor,
ich hätte der Oftweftbahn Mangel an Geld und Vertrauen
zugcmuthet, ohne den Beweis dafür zu leisten. Ueber das
Personal der Verwaltung kein Wort, es ändert an der Sache
nichts. Wir wisse», daß mehr oder weniger alle Gesellschaften
in Verlegenheit waren. Es war am 3. April 1357, als der
Große Rath von Bern der Ostwestbahn die Konzession
ertheilte; am 7. Juni erfolgte die Konzession von Luzern und
am 4 August die Bunbeögenehmigung. Nun sind seither 1^
Jahre verstrichen, die Ostwestbahn hätte beim Bunde ihren
FinanzausweiS leisten sollen, sie konnte es aber nicht. Warum
gelangt sie jetzt vor uns? Damit wir ihr daS Fehlende geben,
um den Ausweis leisten zu können. Man hofft, wenn Bern
2 Millionen gebe und die Gemeinden sich eiwaS betheiligen,
wenn Luzern auch beitrete und etwa 2 Millionen vom
Auslande übernommen werden, bann könne man den Ausweis
leisten, sonst nicht. Ich frage, genügt daS? Ich behaupte,
nein; eine schweizerische Gesellschaft kann sich nicht an das
Ausland wenden, sie wird dort kein Gelb finden- Warum
nicht? Weil wir eine förmliche Eisenbahn-Anarchie haben, es
ist ein eigentlicher Schwindel Nun erlaube ich mir, die Gründe
anzugeben, warum tch noch nicht an die Solidität der Ost-
westbahngesellschaft glaube. Vorerst frage ich: eristirt eigentlich

eine solche Gesellschaft? Wir keimen eine provisorische
Direktion, einen provisorischen Verwaltungsrath, aber ich habe
noch nie gehört, daß eine Akiionärversammlung stattgefunden
hätte. Ich will mich gerne belehren lassen. Was die Bedeutung

der Ostwcstbahn betrifft, so. werde ich sicher nicht bestreiken,

daß die Ostwestbahn nützlich sein könne, und daß sie

namentlich für oie Stadt Bern Vortheile haben werde. Man
sagt, Bern sei gegen die Ostwestbahn feindlich gesinnt. Ich
will das erklären. Ich bin Einwohner von Bern, nicht
Burger, bin Mitglied des Gcmeinderalhes und kenne ein wenig
die vorhandene Stimmung. Es gab eine Zeit, wo Bern sich

schöne Hoffnungen machte bezüglich der Eisenbahnen, indem j

man sagte, der ganze Verkehr von Osten nach Westen, von
Basel nach Westen und in S Oberland werbe über Bern gehen.
Ja, wenn das damalige System befolgt worden wäre, so

hätte Bern zu einer H.mdelsnavt von großer Bedeutung werden

und bald 40 bis 50,000 Einwohner zählen können. Wurde
jenes System befolgt? Nein, man wollte nicht die Linie über
Murlen nach der Wandt bauen, sondern portirte die Oronlinie,
das Zweiltniensystem, dessen natürliche Konsequenz die Thallinie
war. Das änderte- das ganze Verhältniß. Man sagte damals
den Gegnern der Oronlinie: Wie ist eS möglich, daß ihr eine
andere Ansicht Haben könnet! Man mußte fast als ein

Paria gelten, wenn man gegen die Oronbahn war. Jetzt ist
es etwas anderes. Ich nehme eS nicht übel, aber sonderbar
ist es, wenn man der Stadt Lern Vorwürfe macht. Ich habe
nicht erwartet, daß man in dem Berichte der Regierung Recht
bekomme, baß man unS Andern, die für die Murtenlinie waren,
zugebe, daß wir eigentlich die richtige Anschauung gehabt haben.
Nun heißt es auf Seite 10 deS Berichtes: ^Wirfr man einen
auch nur flüchtigen Blick auf die Karle, so ist eS einleuchtend,
daß bei dem gegenwärtigen Eisenbahnnetz der Verkehr zwischen
dem Osten und Westen der Schweiz sich vorzugsweise der
Thallinie über Neuenburg, Soloihurn und Ölten zuwenden
würde. Denn wenn auch die Oronlinie die monopole Stellung
der Thallinie einigermaßen geschwächt hat, so ist sie doch auf



so lange nicht im Stande, jene für Bern nachlheilige Folge
hinlänglich zu paralistren, als sie nicht eine selbständige
Fortsetzung nach dem Osten der Schweiz hat, sondern nur in die

Linie der Aentralbahn einmünde«; so lange sie jene Fortsetzung
nicht gewinnt, wird daS gemeinsame Streben der durch dieselbe

Pariser Gelbmacht verbundenen West- und Zentralbahn immer
im Stande sein, den Verkehr zwischen dem Osten und Westen
der Schweiz vorzugsweise der Thallinie zuzuwenden, und die

Stadt Bern, die nicht nur als Bundesstadr, sondern auch durch

ihre Lage und als Hauptstadt des größten Kanlonö zum
Zentrum der Schweiz berufen ist, sinkt dann zu eurer
verhältnißmäßig vereinsamten Nebenstation herab." Das haben wir
eben gerade damals begriffen, daß wenn man die Oronlinie
baue, die Thallinie zu' einer Hauptlinie werde und Bern zu
einer Zweigbahn gelastge. Es ist jetzt so, man muß sich barein
schicken; aber wie wäre eS gekommen, wenn daS andere System

angenommen worden wäre? Die Eisenbahnpoliuk war damals
eine ganz irrige. Wäre die Murtenlinie zu Stande gekommen,
so wäre die sogenannte Seelinie ausgeschloffen gewesen, wenigstens

von Biel auswärts. Wäre eS ein Nachtheil gewesen?
Von Biel nach Uverdon hätte man die Dampfs - iffsahrl gehabt,
von dort an wieder die Eisenbahn. Dieß wäre namentlich im
Hinblick auf den Jura, dem ich angehöre, wichtig gewesen,
mit dessen Abgeordneten ich in der vorliegenden Frage durchaus
nicht einig ging. Es ware damals in der Stellung Berns
gewesen, den Jura industriel zu unterstützen, die Franco-Suisse
hätte ihren Anschluß bet Murten immer gefunden. DaS that
man aber nicht, man jagte der Frauco-Suiffe die Fische ins
Garn und ließ den Jura industriel im Such. Dlefer baute
die Linie Neuenburg-LachaurdesondS und wird möglicherweise
an seinem Unternehmen verbluten. Nun wirb der Jura
abgeschnitten, das jetzt noch blühende Münsterihal und St. Jmcr
werden veröden. ES ist bekannt, daß man vor zehn Jahren
noch gar nicht an die Möglichkeit einer solchen Bahn dachte.
Wie kam daS Unternehmen des Jura industriel zu Siande?
Die Regierung gab demselben eine Subvention von 3 Millionen,
Sem Val de Travers dagegen nichts, und das ist jetzt noch ein
Gegenstand des Habers im Kanton Neuenburg, so baß sich sie
Parteien selbst auf politischem Gebiete wegen der unglücklichen
Affaire den Krieg machen. Letzthin war der Jura industriel
in Geldverlegenheit. Was sollte er machen? Geld findet die
Gesellschaft im Auslande nicht, auch in ber Schweiz nicht, sie

hatte bereits 3 Millionen aus Obligationen ausgenommen nun
sollte sie noch 3 Millionen haben. Waö geschah? ES wollte
sich Niemand belheiligen, endlich übernahmen letzihf,, die
Gemeinden Locle und LachaurvesondS die fehlende Summe. Ich
will nicht prophezeien, aber ein bedeutender Mann auS Neuenburg

sagte mir, wenn diese Bahn nicht reutire („„d sie wird
schwerlich renliren), so werden die Einwohner yen Locle und
LachaurvesondS in die niedern Gegenden deg Kantons
auswandern, was bereits der Fall sei. Ich führe das nur als
Beispiel an, wohin es führt, wenn man es in solchen
Unternehmungen übertreibt. Im Berichte des Regierungsrathes
wird die Ostwestbahn namentlich auch deßhalb empfohlen,
weil sie eine gerade Linie von Frankreich nach Luzern bilde
und mit Rücksicht auf die kürzere Distanz ein Bedürfniß für
daS Land sei. In dieser Beziehung erlaube ich mir, einen
Widerspruch hervorzuheben. ES ist allerdings ein ziemlicher
Umweg von Bern über Ollen nach Luzern, dessen Länge auf
23 Stunden angegeben wird. Die Entfernung von Bern nach
Luzern durch daS Entlibuch wirb indessen auch l8 alte oder
19 neue Stunden betragen, besonders bei den Umwegen, welche
die Bahn machen muß. Die Differenz zwischen beiden Linien
beträgt also 4 Stunden, und um diese auf ber Eisenbahn
zurückzulegen, braucht man höchstens 20 Minuten. Nun kann
man nicht sagen, daß es ein absolutes Erfordcrniß sei, wegen
diesen 20 Minuten 26 Millionen oder noch mehr auszugeben.
Wie verhält eS sich mit der Linie Biel-Bern-Luzern? Die
Entfernung von Biel nach Bern beträgt 7 Stunden, diejenige
von Bern nach Luzern 19, die ganze Linie also 25 bis 26
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Stunden, während die Entfernung von Viel über Ölten
nach Luzern 23 Stunden beträgt. Also ist die Linie über
Bern wenigstens 3 Stunden länger als diejenige über
Ölten. Ich mache auf diesen Widerspruch nur aufmerksam,
um zu zeigen, daß man die Differenzen an beiden Orte»
in Anschlag bringen sollte. In einer bei Schabelitz in
Zürich gedruckten Brochüre wird behauptet, die Schweiz müsse
wenigstens 400 Stunden Eisenbahnen haben. Das erlaube
ich mir zu bestreiken und unser Land mit einem Staate zu
vergleichen, der gewiß sehr gut verwaltet ist und viele
Beziehungen zur Schweiz hat. Belgien ist ein kleiner Staat mit
einer liberalen Negierung, ein Staat, der Fortschritte gemacht
hat, dessen Industrie blüht, wo aber auch die Landwirthschaft
daneben gut betrieben wirb. Dort wurden von den ersten
Eisenbahnen gebaut; man beschloß den Slaatsbau. Nun hat
Belgien eine fast doppelt so starke Bevölkerung als die Schweiz,
es besitzt aber nur 362 Stunden Eisenbahnen, also nicht so
viel, wie man uns zumuthet. Wenn ich vorhin gesagt habe,
daß in Belgien eine sehr blühende Industrie, ein sehr lebhafter
Verkehr herrsche, wie man ihn in der Schweiz we haben wird,
so will ich nun zeigen, welchen Ertrag die Eisenbahnen in
Belgien vom Jahre 1841 bis 1854 nach dem Berichte deS
Regierungsrathes abwarfen. Im Jahre 1841 war der
Reinertrag 2.60 °/o, im Jahre 1842 3,20 «/„, im Jahre 1843
3,80 ->/„, im Jahre 1844 4,70 °/g, im Jahre 1845 4,11 °/a,
im Jahre 1846 4,l0 ->/«, im Jahre 1347 3,40 °/g, im Jahre
1848 2,57 °/„, im Jahre 1849 3,23 och, j,„ ^50
4,l8 «/,, im Jahre 1851 4.65 "/«, im Jahre 1852 4 70 o/^,
im Jahre 1853 5,56 tz-g, im Jahre 1854 6,25 °,ch, also der
höchste Ertrag. Wer in Belgien reiöt, weiß, daß man nicht
gerade Linien von einer Hauptstadt zur andern gezogen hat,
baß man z. B. von Brüssel nach Gent einen schönen Ellbogen
passtren muß Belgien wußte also gar Wohl, was es that,
und das Tableau deS Ertrages zeigt, daß die nöthige Frequenz
zu einer Vermehrung der Eisenbahnen nicht vorhanden wäre.
Man sagt: je mehr Eisenbahnen, desto besser. Ich bin ein
entschiedener Freund von Eisenbahnen, aber ich könnte diesem
Grundsätze nicht beipflichten. Ich bin ein entschiedener Feind
des Schwindels. Wenn die Gesellschaften schlechte Geschäfte
machen, wenn sie die Betriebskosten nicht mehr herausschlagen,
dann tritt eine große Nachläßigkeii in der Verwaltung ein, der
Betrieb wird gefährlich und daS Leben des Menschen steht
aus dem Spiel. Wenn eine Bahn gut avmiuistrirt werden
soll, so muß sie renliren. England hat im Eisenbahnwesen
übertrieben und dabei einen Verlust von 2'/z Milliarden, also
von 2500 Millionen Franken gemacht. (Der Rebner verliest
nun eine Stelle aus einer französischen Zeitschrift und fährt
dann fort): WaS ist die Nutzauwendung davon? Die
Gesellschaften in England kamen durch ihre Verlüste dahin, sich zu
fusionircn; aber warum? um die Tarife so hoch als möglich
zu schrauben und das Publikum auszubeuten. DaS wäre
freilich in der Schweiz nicht möglich, aber es zeigt, wie weit
man gehen kann, wenn man die Sache übertreibt. Man legt
großen Werth darauf, den Sitz der Gesellschaft in Bern zu
haben. In dieser Beziehung bin ich mit der Regierung und
mit dem Herrn Berichterstatter einverstanden. Ich sehe sehr
gerne den VerwaltungSfitz einer Eisenbahn in Bern, aber
lieber von einer blühenden Gesellschaft. ' Die Umstände können
die Bedeutung eines solchen VerwallungssitzeS sehr vermindern.
Man wies serner auf die muihmaßliche Fusion der Eisenbahnen
hin. Wenn eine Fusion kommt, so werden die guten
Gesellschaften sich gewiß nicht mit den schlechte» fustoniren. Vielleicht
kommt es dahin, daß der Bund einmal die Eisenbahnen ankauft,
aber dann ist eS nicht nöthig, wegen deS Sitzes einer Gesellschaft

Opfer zu bringen, denn sobald der Bund die Bahnen
ankaust, ist ber natürliche Sitz ihrer Verwaltungen in der
BuudeSstadt. Ich komme zu dem Vorwurfe, den man der
Stadt Bern macht, daß sie sich nicht betheilige ES ist ganz
natürlich. Durch den Bau einer Konkurrcnzlinie werden die
Zentraldahnaktien bedeutend entwetthet. Im -Jahre 1354 beschloß



â
der Große Rath eine Betheiligung an der Zentralbahn mit
4 Millionen Franken, aber unter der Bedingung, daß Gemeinden

und andere Korporationen 2 Millionen davon übernehmen.
Die ^Stadt Bern übernahm damals eine Million. Ist eS nun
natürlich, den Lokalbehörden zuzumuthen, daß sie Aktien einer
Bahn übernehmen, die nicht remiren und den Werth der andern
Aktien noch verderben? Was würde man von Gemciudsbe-
hörven halten, die ihr Gemeindegut auf diese Art verwalteten?
Ich bin überzeugt, wenn Herr Gfeller Regierungsstatihaltcr
von Bein wäre, so würde er in diesem Falle daraus antragen,
die Gemeinde zu bcvogien. Auch Privaten haben Anno 1854
Aktien genommen, weil die Beiheiligung der Regierung ihnen
Vertrauen einflößte; ich habe keine Aktien. Ich mache aus die

moralische Seile aufmerksam und frage: ist es zu verantworten,
wenn der Große Rath heute erklärt: ich habe euch damals
ermuihigl, Zentralbahnakiien zu nehmen, jetzt fasse ich einen
Beschluß, der euer dazu verwendetes Vermögen kompromitiren
wird. Nun komme ich zu einer Hauptaufgabe, zur Erörterung
der Rentabilitätssrage. Es ist dieß ein Gegenstand, von
dem man noch lange Jahre reden wird. Ich betrachte
denselben als den wichtigsten, der seit der Verhandlung
über den 8 85 der Versassung hier berathen wurde.
Der Bericht deS Regierungsrathes gibt das erforderliche
Kapital für den Bau der Ostwestbahn für 142 Kilometer oder

23',, Stunden an zu 26 Millionen. Dabei wirb der Kilo-
Meier aus Fr, 132,840 berechnet. In wie weit dieß richtig
ist, will ich dahin gestellt sein lassen. Sicher ist, daß diese

Kostenberechnung unter allen bisherigen Ersahrungen bleibt,
denn nach den eigenen Angaben deS Berichtes hat der
Kilometer gekostet: in England Franken 573,00(1, in Frankreich
Fr. 483.000, in Belgien Fr. 298,000, in Oesterreich Fr. 270,000,
in Sardinien Fr. 243,000, in Deutschland Fr. 222,000, endlich

tn der Schweiz: die Nordostbahn Fr. 234,000, die Zen-
tratbahn Fr. 311,000, die Rheinthalbahn Fr. 1K3.000, die

Glaitihalbahn. die nur kurz ist und in den vorihctlhaftesten
Terrainverhältnissen steht, freilich nur Fr. 100,000. Diese
Bahn wäre wohl die erste, die mit der bevisirten Summe
angelegt würde. Indessen will ich bei dem angeschlagenen
Kapital binden und dennoch beweisen, daß die Rentabilität eine
sehr schlechte sein rmrd. Wenn, wie der Bericht sagt, die

Lahn also mit 26 Millionen erstellt wird und wenn davon
nur l0 Millionen auf Obligationen aufgenommen werden
müssen, so wird für die Verzinsung der letztern zu 5 eine
Summe erforderlich von Fr. 500,000
der ZinS des Aktienkapitals von 1k Millionen
zu 4 würde betragen » 640,000

Fr. 1,140,000

Ob nun diese Summe nebst den Betriebskosten herauszufinden
ist, werden Sie mir erlauben zu untersuchen. Vor Allem aus
muß ich gestehen, daß die RentabilitätSrechnung des Berichts
gegenüber der frühern von Herrn Professor Hildcbrand bedeutend

ermäßigt ist. Indessen sind die muthmaßlichen Einnahmen
immer noch viel zu hoch gegriffen. Die Zentralbahn hat dieses

Jahr bis 1. Oktober geführt 1,023,509 Reisende mit einer
Einnahme von Fr. 1,795,414
Rechnen wir für die letzten drei Monate ein
Viertel hinzu, 255,877 Reisende, mit einer
Einnahme von „ 448,878
so haben wir 1,279,386 Reisende und Fr. 2,244,292
Einnahmen. Dividiren wir die Einnahmen durch die Retsenden,

so haben wir eine DurchschniitSeinnahme von Fr. 1. 75

per Reisenden. Die Zentralbahn hat gegenwärtig in Betrieb:

Basel-Olten
Olten-Aarau
Olten-Luzern
Olten-Biel
Olten-Bern

Im Ganzen

10 Stunde«,
^ »

10
12 „
12

46 Stunden.

ES fallen somit aufdie Stunde 27,813 Reisende mit Fr. 43,733
Einnahmen. Dieses Verhältniß brächte für die Ostwestbahn
für 30 Stunden 834,390 Reisende mit Fr. 1,463,640 Einnahmen.
Diese durch die Durchschniitslare von Fr. 8 dividirt, würde
199,264 DurchschniitSreisende machen. Nun kömmt diese

Frequenz uuf die beste Bahn der Schweiz vor — eine Bahn, die
den ganzen Verkehr von Basel nach Luzern und Italien, den
ganzen Verkehr zwischen Basel und der Ostschweiz, zwischen
Basel und der Westschweiz, endlich den durchgehenden Verkehr

vom Bodensee biS zum Gcnfersee gegenwärtig vermittelt.
Ist es zu gewagt, wenn ich das Verhältniß dieses Verk.hr»
auf vier Richtungen für die Ostwestbahn, die nur eine Linie
hat, auf nur die Hälfte reduzire? Diese Rechnungsar« würde
die Zahl der Reisenden auf 99.634 reduziren; nehmen wir als»
die runde Zahl von 100,000 (274 per Tag), so haben wir
zu 8 Fr. eine Einnahme von Fr. 800,000 So viel für den
Personenverkehr. Gehen wir über zu dem Waarenverkehr.
Die Ceutraldahn hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres

geführt Zentner 2,431,399
Fügen wir für daS letzte Vierteljahr
hinzu, also „ 607,849
so haben wir Zentner 3,039,243
mit einer Einnahme von Fr. 1,236,737. Dividirt man die
Centner m die Einnahmen, so erhält man eine Durchschniits-
einnahmc von 40'/2 Ct per Zentner, so daß ein Zentner
durchschnittlich nicht ganz '/j der Bahnlänge macht, Der Bericht
nimmt an, dle Oftwcstbahn werde im Ganzen eine Gesummt«
zahl von 706,993 Zentner führen und verdoppelt dann die
Zahl wegen natürlicher Zunahme des Verkehrs, was die Zahl
auf 1,413,986 erhöht. Ich nehme also in runder Zahl Zentner
1,414,000 an. Wenn aus eine Bahnlänge von 46 Stunden
der Durchschnitt des Zenincrerirags 40'/, Ct. macht, so kommt
derselbe aus eine Länge von 30 Stunden nur ans ungefähr
26 Ct. Nun will ich wie gesagt die Zentnerzahl des Berichts,
so übertrieben sie auch ist, annehmen, und wir bekommen für
1,414,000 Zentner à 26 Ct. 367,640 Fr. Ich bitte hier zu
bemerken, baß diese Zentnerzahl beinahe die Hälfte der der
Zentralbahn macht. Wo soll diese Bahn einen solchen Verkehr

hernehmen, beweisen ja doch die eidgenössischen Zollta-
bellen, daß >/z der gesammten Ein- und Ausfuhr der Schweiz
über Basel gehl und mithin der Zentralbahn zufällt, während
der Verkehr dieser Linie bis jetzt durch zwei Wagen in der
Woche vermittelt wurde. Das Ergebniß stellt sich also so

herauS: Ertrag der Reisenden Fr. 800,000
Ertrag der Waaren „ 367.640

Fr. 1,167,640
Ziehen wir davon ab 50 «/„ Betriebskosten „ 583,820
bleibt eine reine Einnahme von Fr. 583,820
Ich habe gesagt, die Verzinsung der Obligationen erfordere
Fr. 500,000. ES bliebe somit für die Verzinsung des
Aktienkapitals von 16 Millionen eine Summe von 83,823 Fr., also
ungefähr >,z «/„, und doch rechne ich — ich bitte Sie, eS wohl
zu bemerken, alles viel zu günstig an für die Ostwestbahn,
denn kein Mensch wird glauben wollen, daß sie auf einer
Linie je die Hälfte der Reisenden und beinahe die Hälfte der
Waaren, welche die Zentralbahn, die in jeder Beziehung in
den günstigsten Verhältnissen ist, auf vier, sage vier Richtungen
führt. Die Rentabilität der Bahn wird sich also in der
Wirklichkeit für die Aktien auf Null reduziren und daS Obligationskapital

wird kaum verzinset werden können. Was ist dann da»
Resultat? Daß die 2 Millionen, welche der Staat übernehmen
soll, für die Staatskasse rein verloren sind. Ich will nicht
sagen, daß das Amt Signau dabei nicht gewinne. DaS
gleiche Ergebniß ist für die Betheiligung der Gemeinden
vorauszusehen. Soll nun der Staat unler solchen Umständen sich
bethctligen? Hat der Kanton Lern wirklich so viele verfügbare

Millionen Ich glaube eS nicht und bin daher auch nicht
für eine Betheiligung. Ich habe immer gesehen, daß
namentlich das Bernervolk nicht sehr freigebig ist bezüglich der



Steuern, welche dadurch vermehrt würden. Wir befinden uns
gerade gegenwärtig in einer solchen Epoche. Der mulhmaß«
lichc Ausfall würde Franken beiragen. Ich habe noch

jetzt die Ueberzeugung, daß man die fraglichen Millionen nicht
im Auslande, auch nicht in der Schweiz finden wird. Die
Privaten kaufen lieber Aktien von Eisenbahnen, die bereitS^tm
Betriebe sind, die fie für 45t) Franken haben können, wie die

Aktien der Zentralbahn, der Norvostbahn, der Westbahn
und so fort. Was geschieht dann? Wenn man 5—6—7
Millionen verlocht haben wird und in Kröschenbrunnen
stecken bleibt, dann heißt cS: jetzt Großer Rath von Bern,
mußt du wieder herhalten. Was thut Einer, der ein HauS
bauen läßt? Wenn er beim zweiten Stock angelangt ist, so

sagt er: ich kann eS nicht so sein lassen, cS muß ein Dach
darauf. So wird es uns mit dieser Staatsbetheiligung gehen,
man wird eS in einigen Jahren sehen. Wir haben gestern
Biel-Neuenstadt und Biel-Bern konzedirt; auch für diese werden

wir etwas geben müssen; dann kommt die Betheiligung
für den Jura, vielleicht mit 4-6 Millionen. Dann hatten
wir ungefähr 12 - 14 Millionen in Etsenbahnen augelegt, und
da die Rentabilität der meisten dieser Unternehmungen höchst

zweifelhaft ist, so kämen wir dann dazu, die Steuern erhöhen
zu müssen. Wenn wir dann sehen, daß die nackre Wirklichkeit
sich anders gestaltet, als man unS jetzt vorrechnet, welche
Abrechnung wird cS dann geben? Ich fürchte, eS könnte unS
wieder zu bösen Tagen führen; deßhalb bitte ich, lasse man
sich nicht aus diesen Boden ein, es ist ein schlimmer Boden.
Ich komme nun zu den Anträgen. In erster Linie schließe ich
mich dem Antrage deS Herrn Blösch auf Nichleintreten an.
Wenn aber das Eintreten beschlossen werden sollte, dann schlage
ich vor, daß man nicht sofort eintrete, sondern die Sache an den

Regierungsrath zurückweise mit dem Auftrage, nach geschehener
gründlicher Untersuchung Bericht und Anträge über folgende
Punkte zu erstatten: „a. Welche Linien sind zur Vollendung
eines den Bedürfnissen des Kantons Bern entsprechenden
Eisenbahnnetzes noch erforderlich? 6. Welches Kapital ist rur Anlage
derselben nothwendig? c. Wie stellt sich die muthmaßliche
Frequenz und Rentabilität heraus? ck. In welchem Maße hat sich

der Staat dabei zu betheiligen? e. Welche Einwirkung wird
diese Betheiligung auf die StaalSfinanzen haben? t. Wie soll
das nöthige Kapital herbeigeschafft und ein allfälliger Ausfall
gedeckt werden? A. Diese Fragen sollen zusammenhängend in
einem einzigen Berichte behandelt, und die daran geknüpften
Anträge Gegenstand einer summarischen Berathung werden."
Ich formulirie meinen Antrag in dieser Weise, damit man ein
klares Bild habe, bevor wir unS in Eisenbahnsachen weiter
betheiligen, denn der Wind kann ändern. Ich fürchte es
namentlich für den Jura, welcher für die Ausführung seines
Netzes mehr als 2 Millionen bedürfen wird. Ich fürchte, wenn
man die Sache vereinzelt nimmt, so werde der gute Wille, der
sich heute für den Jura kund gibt, später nicht mehr vorhanden
sein. Darum verlange ich in zweiter Linie, daß man genau
untersuche, was im Ganzen noch nöthig sein werde, damit jeder
LandeStheil wisse, was er zu erwarten und was er beizutragen
habe.

Migy, RegierungSralh. Ich beginne da, wo Herr
Ganguillet endete; ich erlaube mir ebenfalls, mit Ihnen zu
untersuchen, welches der Ausgangspunkt sei, welcher der
Berechnung als Grundlage dienen muß. Man sprach heute von
dem, was im Jahre 1854 vorging und suchte die Position von
1858 nach derjenigen zu formen, in der man sich vier Jahre
früher befand; man ging daher vier Jahre rückwärts, um das
festzustellen, was heute geschehen soll. Man beschränkte sich
nicht darauf, Herr Fischer suchte, um Eindruck zu machen, das
Gespenst der Furcht heraufzubeschwören, indem er unS sagte:
nehmt euch in Acht, wenn ihr mit Hülfe der StaalSfinanzen
eine Linie wie die Ostwcstbahn gründen wollt, dann zittert für
die Konsequenzen, welche eintreten werden, dann habt ihr zu
befürchten, daß man euch von mehreren andern Seiten her mit
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ähnlichen Begehren bestürmen wird. Wißt ihr nicht, daß bereits
von einer Eisenbahn von Neuenburg nach Bern über Kerzcrz,
vom jurassischen Eisenbahnnetze rc. die Rede ist? Wie wollt
ihr dann Widerstand leisten, nachdem ihr folche Vorgänge
geschaffen? So sprach man diesen Vormittag, um die
Versammlung zu terrorisiren. Meine Herren! Die Politik der
Furcht ist eine schlechte Politik;, sie ist immer ein schlechter
Raihgeber. In den großen Fragen öffentlicher Interessen, in
den Fragen, deren Tragweite sich auf ein ganzes Land erstreckt,
sollte man, wie mir scheint, nicht zn dieser Taktik seine Zustucht
nehmen. Aber man blieb dabei nicht stehen; man stellte noch
Vergleichungen mit andern Bezirken an und sagte unS, es hieße
zum Nachtheile volkreicher LandcSgegenden eine Ungerechtigkeit
begehen, wenn man weniger stark bevölkerten Gegenden
Eisenbahnen-bewillige. Dieses Argumentationssysiem' muß
zurückgewiesen werden, wie es jederzeit in dieser Versammlung geschah,
In der That frage ich, was seiner Zeit dem Jura erwiedert
wurde, als man eine Eisenbahn für eine andere Landesgegend
dekrerirle? Sagte man ihm, der neue KantonSrheil dürfe
keine Eisenbahnen bekommen, weil er weniger bevölkert sei?
Was würden die Abgeordneten eines Bezirks antworten, wenn
man ihnen sagen würde, sie dürfen keine Hülfsmittel zu
Erstellung von KommuuikationSstraßen bewilligen, bevor sie die
Bevölkerung der andern Bezirke des Kantonö gezählt hätten?
Gestehen wir, daß eine oberste Landesbehörde, die auf diese
Weise zu Werke ginge, ihr Mandat nicht erfüllen würde, welches
darin besteht, die Interessen des gesummten Landes zu wahren,
überall, wo die' Umstände eS erheischen, die öffentliche Wohlfahrt

zu fördern. Ich frage: um was Handel, es sich heute?
Es handelt sich darum, ob man sich bei der Erstellung einer
neuen Verkchrsstraße im Kanton. Kern, einer bedeutenden
Straße, die im Interesse des ganzen LanveS liegt, betheiligen
wolle. Nun muß man diese Frage in der Weise behandeln,
wie wenn eS sich um eine gewöhnliche neue Straße handeln
würde. Dieser Gesichtspunkt muß der Berathung zu Grunde
liegen. Nun haben alle Argumente, die man bisher vorbrachte,
alle Mittel, die man im Lause der DtSkussion anwandte, k.incn
andern Zweck, als diesen neuen Straßenbau zu verhindern.
Als im Jahre 1854 die Zeniralbahn mit dem Gesuche um eine
Unterstützung für den Bau ihrer Linie an den Staat Bern
gelangte, trat etwa Herr Ganguillet auf, um uns alles zu
sagen, was er heute vorbrachte? Nein, er ergriff nicht einmal
das Wort, er trat nicht ans, um den von der Regierung
vorgeschlagenen StaatSberirag zu bekämpfen; er stellte nicht Be-
rechnungen aus, um zu beweisen, daß die Linie nicht einträglich
sei; ebenso wenig sprach er von der Bevölkerung und von der
Stellung der andern Bezirke des Kantons. Gestehen wir
daher, daß derartige Uebertreibungen nicht zu den Ohren einer
Versammlung, wie der Große Rath von Bern, gelangen
sollten. Von welchem Gesichtspunkte wollen Sie ausgehen?
Wollen Sie vom Emmenthal verlangen, daß es die Betheiligung

an der Erstellung einer inrerkantonalen Linie übernehme,
daß es bewirke, daß die Bunbesstadt auch zum Sitze einer
Eisenbahnverwaltung werde, und gleichzeitig die Mittel
verweigern, welche die Ausführung dieses Pvojektes möglich
machen? Diejenigen, welche ein entgegengesetztes System
befolgen, haben nicht den Muth, gegen die Macht der Dinge
zu kämpfen. Was hätten Sie gesagt, wenn, als man die
Reuchenettestraße, alle Straßen, die in der Umgebung von Bern
erbaut wurden, dekretirle man sich auf dieses Gebiet
gestellt hätte? Mit welchem Rechte werfen Sie nun heute
dem Lande solche Argumente ins Gesicht, um die Erstellung
einer Eisenbahn zu verhindern, welche für den Kanton
eine noch größere Wichtigkeit hat als die Straßen, von
denen ich sprach? Trotz allem, was man gegenüber dem
Jura anbrachte, wird allerdings auch er eines TageS bauen,
und wenn er heute nichts von Ihnen verlangt, so geschieht eS

aus dem Grunde, weil er Vertrauen in die Volksvertreter hat
und er vorerst untersuchen muß, ob die Linie, welche man heule
projekiirt, die Unterstützung des Staates verdient. Wenn der
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Jura einst seine bestimmten Vorschläge in dieser Beziehung
macht, so wird der Große Rath, wir hoffen es, die Frage mit
der nämlichen Billigkeit behandeln, wie heute. Er wird eineS

Tages Ihnen ebenfalls sagen, man dürfe eine Bevölkerung
von mehr als 75,à Seelen nicht in vollständiger
Abgeschlossenheit lassen, eine Bevölkerung, die mehrere sehr ausgedehnte

Industriezweige besitzt, welche dem alten Kanton noch
größere Vortheile brächten, wenn eine leichtere und schnellere

Verbindung mit der Ebene hergestellt wäre. Das ist der
Grund, warum ich dem Jura «brachen mußte, diesen Vorschlag
nicht mit der heute in Behandlung liegenden Frage zu
verbinden. WaS Sie für die Eisenbahnen deS alten KantonS-
theils thun wollen, möchte ich auch für den Jura thu»; ich
möchte auch die Bezirke dieses Landestheiles, deren Bevölkerung
zählen, und alsdann meinen Theil verlangen. Aber ich
wiederhole, ist das die rechte Art, Kreditfragen zu behandeln,
wenn man solche Schieckbilder aufstellt? Hat der Jura so

gehandelt, als er für die Unterstützung von Unternehmungen
stimmte, die ihn nicht direkt berührten; hat er seinen Beistand
verweigert; hat er eure Vorschläge durch Gründe bekämpft, die

er mit demselben Rechte hätte anrufen können, wie ihr es heute

thut? Das hat der Jura nicht gethan. Und nun wollt ihr,
in der Voraussetzung, es könnte ein so bedeutender, so

industrieller Kanionsiheil mit der Zeit eure Theilnahme in Anspruch
nehmen, nun wollt Ihr, sage ich, ein von einer andern Lan«

deSgegend herrührendes Gesuch abweisen, von einer Landcs-

gcgend, die auf die nämliche Theilnahme von Seite deS

Staates für Verbesserungen ihrer Berkehrsstraßen Anspruch
hat, von einer Landesgegenv, für die bis dahin so wenig gethan
wurde? Ein solches Raisonnement ist bei Verkehrsfragen
unzuläßig, und besonders wenn es sich um Bergstraßen handelt.

Wird nicht für Bauten dieser Galtung das Büdget am
meisten mitgenommen? Glauben nicht gerade hierin die Staaten
die Initiative ergreifen zu sollen? Ich erkläre, daß ich in
dieser Beziehung die in der Diskussion aufgetauchten Tendenzen
nicht theilen könnte. Ich sage daher, wie von dem Momente
an, als der Große Rath im Jahre <852 beschloß, daß der

Kanton Bern Elsenbahnen nöthig habe, als eine Konzession zu
diesem Zwecke der Zcntralbahn bewilligt wurde und zwar unter
günstigen Bedingungen; als zwei Jahre nachher diese Gesellschaft
in ihrer kritischen Finanzlage genöthigt war, eine Reduktion
ihrer Aktien vorzunehmen und ihr Kapital von 32 auf 14

Millionen zu revuzire», als die Zcntralbahn dem Kanton Bern
erklärte, ihre Geldmittel reichen nur so weil, um bis nach

Olien zu bauen, und wenn man die Fortsetzung der Bahn auf
bernischem Gebiete wolle, so müsse man ihr Geld geben; wie
man zu jener Zeit sich über die Lage deS KantonS Bern berieth,
wie man den Ertrag der Zentralbahn, das Bedürfniß,
Eisenbahnen zu bekommen erörterte, und man zur Ueberzeugung
gelangte, man könne diese Gesellschaft nicht in der Lage lassen,
in der sie sich damals befand, — so müssen wir auch heute in
derselben Weise zu Werke gehen. Und welches war die finanzielle

Lage der Zentralbahn? Ihr Aktienkapital war auf 14
Millionen reduzirt, wovon 7 Millionen in der Kasse. Sie
entschieden dann über die Frage, ob man dieser Gesellschaft zu
Hülse kommen wolle, und lösten dieselbe in bejahendem Sinne.
Wohlan, meine Herren, Sie sollen heute auf dieselbe Weise
verfahren. Sie sollen sich fragen, ob die Ostwestbahn sich in
solcher Lage befinde, daß der Staat ihr zu Hülfe kommen
könne und solle, wie er es im Jahre <854 zu Gunsten der
Zentralbahn gethan hat. Nun wissen Sie, daß die Ostwestbahn
des Kredites bedarf, daß es noch eine junge Gesellschaft ist
und daß sie Geld nöthig hat. Wäre es anders, so müßte sie

nicht nach mühsamen Unterhandlungen hier unangenehme
Erörterungen über sich ergehen lassen, fie würde sich nicht den

Angriffen der Presse aussetze», wenn sie Millionen zu ihrer
Verfügung hätte; ein Privatmann selbst würde sich dem nicht
aussetzen. Ich sage also, daß die Ostwestbahngesellschafr sich

gegenwärtig in derselben Lage befindet, in der sich die Zentral-
5à im Jahre 1354 befand; sie sucht heute darum nach, daß

Sie darauf Rücksicht nehmen möchten. Man sagte diesen
Vormittag, es genüge nicht, die Länge zu berechnen, man müsse
auch der Gesammtheit der Linie Rechnung tragen. Sie erinnern
sich, daß seiner Zeit in gewissen Kantonen der Eidgenossenschaft
Streit darüber entstanden war, ob man das Zweiliniensystem
annehmen wolle. Man sagte damals, es sei besser, die große
Seelinie und die Linie in die innere Schweiz zu haben. Ist
eS ein Unglück für Bern/daß der Entscheid anders fiel; ist eS

weniger gut bedacht, als wenn eS nur eine Linie hätte
(diejenige über Murten war nicht mehr in Frage)? ES handelte
sich nur um die Westbahn, um die Oronliuie unmöglich zu
machen. Die Anhänger deS ZweiliniensystemS erhoben sich

dagegen, und stall einer Zwitterlinie, die nichts anderes wäre
als die Verlängerung derjenigen von Freiburg nach Bern,
haben sie nun eine Linie von Marseille nach Genf über
Lausanne, Freiburg und Bern mit der Richtung nach dem
Zentrum der Schweiz. Wenn nun sich eine Gesellschaft bildet
und sagt: ich will mich ans Werk machen und diese innere
Linie verlängern, so daß ihr nicht nur eine Linie hadr, die nach
Luzern geht, sondern die auch nach Zürich gelangt, glauben
Sie, dieß verdiene keinerlei Beachtung von Seite der Behörden
eines Kantons? WaS würden Sie von einer Regierung sagen,
die, mit der Ueberwachung wichtiger Fragen beauftragt, die sich

an die öffentliche Wohlfahrt, an das Gedeihen und die Zukunft
des Landes knüpfen, mit gekreuzten Armen zusehen und eine
Gesellschaft ihren eigenen HülsSquellen überlassen würde?
Ich für meinen Theil sage, daß sie ihr Mandat verletzt hätte,
wenn sie die Hauptstadt deS Kantons in dieser Lage gelassen
hätte. So müssen wir die Sache auffassen, da Bern bei der
Fusionsaffaire so vernachläßigt wurde, als die kontrahirendcn
Parteien sich in Paris versammelten, um zu unterhandeln,
aber weil Basel nicht weichen wollte, die Fusion nicht zu Stande
kam. ES handelt sich um eine Linie, die alle größern Städte
der Schweiz verbindet. Man sagt zwar, sie werde nichts
abtragen. Allein es Handell sich nicht nur um die Strecke Bcrn-
Kröschenbrunnen. Wenn einmal die Seeiinie hergestellt sein
wird, glauben Sie, es sei dann gleichgültig, eine direkte Ver.
bindung mit der innern Schweiz zu haben, und die Reisenden
werden nicht diese Linie wählen? Herr Ganguillet gab sich

Mühe, uns zu zeigen, daß man nur einige Viertelstunden
gewinnen würde, da man über Ölten fast eben so schnell aus
der Eisenbahn nach Luzern gelangen könne, als aus der
Ostwestbahn. Wenn man aber Eisenbahnfragen erörtert, so handelt
es sich nicht allein um die Bequemlichkeit der Reisenden, man
muß sich auch fragen, welchen Effekt sie auf die LandeSgegenden,
die sie durchziehen, hervorbringen. Man darf nicht übersehen,
daß die Eisenbahn diese Gegenden beleben, daß sie den Abfluß
der Produkte erleichtern und Industrie herbeiführen wird;
aus diesem Grunde hat die Beweisführung des Herrn Ganguillet
keinen Werth. Derselbe Redner sagte ferner, er habe kein
Vertrauen in die Zukunft dieser Gesellschaft. Da bei ihm
diese Idee fest steht, so gebe ich mir keine Mühe, ihm solches
Vertrauen einzuflößen. Er ging sogar so weit, daß er sagte,
er wisse nicht, ob diese Gesellschaft wirklich noch eristire. Aber
sehen Sie den Widerspruch darin Gestern hätte der Große
Rath von Bern die Konzession für die Linie BieftNcuenstadt
der Gesellschaft bewilligt, welche nicht eristirtl M>r scheint,
gestern wäre der geeignete Moment da gewesen, um uns zu
sagen, daß diese Gesellschaft eine Fabel sei, daß sie nicht eristire.
UebrigenS wüßte ich nicht, wie sie anders ihre Eristenz
enthüllen könnte ; sie ist durch ihr Konnte vertreten, weil die
Gesellschaft eine moralische Person ist, und ich nicht wüßte,
wie eine moralische Person sich anders geltend machen könnte.
Diese Argumentation fällt also dahin. Herr Ganguillet ging
noch weiter, indem er behauptete, die Gesellschaft werde kein
Geld finden. Ich meinerscils habe diese Meinung nicht.
Warum hat die Zcntralbahn das nöthige Geld gefunden?
Weil der Große Rath von Bern einen Akt deS Vertrauens
von sich gab, und die Großen Räthe von Aargau und Luzern
in gleicher Weise handelten. Auch die Ostwcstbahngesellschaft



wird Geld finden, wenn der Große Rath des KantonS Bern
ihr sein Vertrauen bewiesen haben wird, und weil ferner Zug
sich durch eine Aklienübernahme betheiligt hat und in nächster
Zukunft auch die Regierung von Luzern sich der Betheiligung
anschließen wird, weil endlich alle imresstrten Gemeinden ihre
Sympathie für diese Eisenbahn an den Tag legen AUeS waS
man daher gegen dieses Unternehmen geltend macht, ermangelt
der Begründung. Herr Manuel sagte, wenn an der Spitze
der Gesellschaft Millionäre wären, so könnte man einiges
Zutrauen zu ihr haben. Ich sehe nicht ein, daß man gerade
Millionär sein müsse, um Unternehmungen dieser Art zu leiten.
Die Betheiligung der Mitglieder des Verwaltungsrathes der
Zentralbahn besteht in 3t) Aktien, und diejenigen, welche sich

an der Spitze dieser Verwaltung befinden, sind nicht alle
Millionäre. Herr Speiser stand an der Spitze der Gesellschaft,
und man weiß, daß er kein Vermögen besaß. Er war eine
Autorität in Eisenbahnsachcn. WaS hätte man geantwortet,
wenn man uns im Jahre 1854 gesagt hätte, Herr Speiser sei nicht
Millionär? AuS welchen Mitgliedern müßte der VerwaitungS-
rath bestehen, wenn man immer Millionär sein müßte, um
Eintritt zu haben? Man fand hinlängliche Garantie darin,
daß die Mitglieder 3l) Aktien übernahmen. Ich komme nun
zur Garanliefrage. Hier müssen wir uns fragen, ob die Re«

gierung, so wie man behauptete, 2 Millionen zum Fenster
hinauswerfen wolle. In dieser Beziehung find Vorsichismaß-
regeln getroffen, man wird keine Einzahlung leisten, bis die
Gesellschaft sich über den Besitz eines Kapitals ausgewiesen
hat. Herr Manuel stellte die Sache so dar, als hätte diese
Gesellschaft sich mit einer Krinoline bekleidet, um ihre Magerkeit

zu verbergen. Ich antworte ihm darauf, daß Herr
Ganguillet ihr hier die Krinoline abgezogen, daß er ihr selbst das
Haus weggenommen hat, um sie vor dem Großen Rathe bloß zu
stellen. Bezüglich der Rentabilität haben Sie die Berechnungen
vernommen, welche man machte. Jedesmal, wenn eine
Gesellschaft auftaucht, bemerken Sie immer, daß man sie auf
jede Weise anschwärzt, bis zu dem Punkte, daß eö scheinen
möchte, eS gebe keine Gerechtigkeit mehr. Wir hatten ein
ziemlich schlagendes Beispiel davon, man muß eS anrufen, denn
man ging dabei viel weiter in Bezug auf die Ausführung und
auf die Eristenz der Gesellschaft. Erinnern Sie sich daran,
waS man von der Orongesellschaft sagte, als sie vor die
Bundesversammlung gelangte? Die ruhigsten Köpfe versicherten

mich, es sei mit dieser Gesellschaft nicht ernst gemeint, sie

sagten mir: macht, was ihr wollt, die Gesellschaft Rivet wird
sich zurückziehen; und die Erpertcn wollten uns in ihrem
Berichte glauben machen, daß die Ausführung dieser Linie
unmöglich sei. Auf diese Art wurde die Oronlinie von allen
Seiten behandelt, in der Presse, und von allen, die sie bekämpfen.
Sobald diese Gesellschaft die Hindernisse überwunden hatte, die
man ihr von allen Seiten entgegenstellte, legte sie Hand ans
Werk, um die Arbeiten zu beginnen, und zur gegenwärtigen
Stunde sind sie so vorgerückt, daß es in der Schweiz keinen
Menschen mehr gibt, der im Ernste von technischer Unmöglichkeit

reden könnte. Was hätte man gesagt, wenn die in Bern
versammelten Behörden sich von derartigen Angriffen hätten
einnehmen lassen? Ich begreife, daß die Interessen der
Zentralbahn, welche eine Konkurrenzlinie entstehen sieht, daß die
Leute, welche bei diesen Interessen betheiligt sind, Opposition
machen. Allein bedenken Sie auch,waß die Bedeutung der
Eisenbahnen vom Standpunkte der Betheiligung aus ins Auge
gefaßt werden muß. Nun frage ich, ob die Millionen, welche
man in Straßen angelegt hat, verlorenes Geld sein? Lasse

man einstweilen die Renlabilitätsfrage bei Seite, um von der
Nützlichkeit einer Eisenbahn vom Standpunkte der (Hegenden
aus zu reden, welche sie berührt; man muß auch an die
Erleichterung denken, welche die Industrie durch die neuen Ver--
kchrsstraßen erhält, welche die Wohlfahrt deS Landes fördern.
Das sind Betrachtungen von einem höhern Standpunkte aus,
die man nicht aus den Augen verlieren darf. Herr Ganguillet
sagte wohl, ma» bereue in England den Ueberfluß an Eisen-
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bahnen; aber geht in dieses Land und fraget die Bevölkerung
ob ihnen die große Zahl von Eisenbahnen unangenehm sei.
Wenn die Gesellschaften, nachdem sie ungeheure Kapitalien
vergraben haben, finden, daß der Ertrag der Eisenbahnen nicht
beträchtlich sei, so wird man zugeben, daß darin kein Grund
liege, bei uns keine Eisenbahnen zu erbauen. Die Ostwestbahn
berührt alle Hauptstädte im Innern der Schweiz, sie ist rationell.
Man sagte, daß der Sitz der Gesellschaft in Wahrheit eine
bedeutende Sache sei, aber die Gesellschaft sollte eine blühende
sein. Ich trete nicht auf die Berechnungen ein, die man über
deren Rentabilität machte, die man erst feststellen kann, wenn
die ganze Linie im Betrieb ist. Sie wird alsdann im Verkehr
mit Waaren und Reisenden eine große Frequenz bekommen,
aber wie kann man jetzt schon verlangen, daß die Gesellschaft
eine blühende sei? Ich behaupte, daß wir mit vollem
Vertrauen 2 Millionen Aktien der Ostwestbahn nehmen und dagegen
Zentraibahnaktien eintauschen können. Von anderer Seite
wurde gezeigt, daß der Große Rath gereckt sein solle, daß
man im Jahre 1854 der Z-ntralbahn 4 Millionen bewilligt
habe, und daß, wenn man nun Konkurrenten begünstige, man
der Linie schade, welcher man so gewogen war. Sodann
sprach man von den Gemeinden, von der Stadt Bern, welche
dabei ebenfall« direkt intressirt sind. Was diese Partikularinteressen

betrifft, so weiß ich, daß viele Gemeinden darauf
bedacht waren, ihre Aktien zu verkaufen und einen schönen
Profit daraus zu ziehen. Eine Zunft, welche die ihrigen
verkaufte, gewann 80,000 Fr. durch diese Operation. UebrigenS
denke ich, der Staat dürfe bei Fragen über Verkehrsstraßen
nicht darauf bedacht sein, Spekulationen zu machen, noch
weniger glaube ich, baß er die Einführung eines neuen Ver-
kehrmittelS aus dem Grunde vernachläßigen dürfe, weil er
früher eine Straße begünstigt hat, die auch im Jntresse deS
Landes lag. Ich bedaure, die Versammlung so lange aufgehallen

zu haben. Ich für mich halte dafür, der Große Rath
solle die Anträge der Regierung genehmigen um die Wohlfahrt
des Landes zu fördern, um Bern die Bedeutung zu geben, die
eS haben soll. Wir dürfen Angesichts der viel beträchtlichern
Opfer, welche alle andern Kantone in Eisenbahnsachen gebracht
haben, nicht zurückbleiben, besonders wenn die Behörde die
Opfer ins Auge faßt, welche die Gemeinden und Privaten
anderer Kantone gebracht haben, wenn Sie den kleinen Kanton
Zug betrachtender für sich eine Aklienübernahme von Fr 350,000
für die Oftwestbahn beschloß, und die Gemeinde RappcrSwyl
mit ihrer Betheiligung von Fr. 350.000. Ich habe die innige
Ueberzeugung, daß der Antrag der Regierung im Interesse des
Landes ist, und auS diesem Grunde habe ich die Ehre, Ihnen
denselben lebhaft zu empfehlen.

v. Werbt. Obschon der in Berathung liegende Gegenstand

bereits vielseitig erörtert worden ist, so daß es unbescheiden

erscheinen mag, die Versammlung länger hinzuhalten, fühle ich
mich dennoch gedrungen, das Wort zu ergreifen, indem ich nur
die Sache im Auge habe und nur meine Ueberzeugung
ausspreche. Die Frage, welche der Versammlung gegenwärtig zur
Entscheidung vorliegt, ist so unberechenbar wichtig, daß man
eS keinem Mitgliede übel nehmen kann, wenn eS seine Ansicht
ausspricht. Der Gegenstand zerfällt in zwei Fragen Die erste

ist diese: liegt die Erstellung der Ostwestbahn im Interesse des

bcrnischen Staates? Und die zweite Frage: ist das Unternehmen
ein rentables und gewährt es die gehörige Garantie? Wenn
keine Konkurrenzlinie gebaut wird, so wird infolge des gestrigen
Beschlusses der Verkehr von Westen nach Osten der Thallinie
über Ölten und Aarau zufließen. Ob es nun Bern gleichgültig
sein könne, ganz bei Seile gesetzt zu werden, will ich denen zur
Beurtheilung überlassen, welche die Verkehrsverhältnisse besser

kennen. Was aber in meinen Augen großes Gewicht hat, ist

das, daß die Gesellschaft, welche die Ostwestbahn bauen will,
ihren Sitz in Bern haben wird. DaS hat eine große moralische
und politische Bedeutung bei der großen Konkurrenz der
Eisenbahnen. Man beklagte sich schon in öffentlichen Blättern und
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in der Bundesversammlung über die Herrschaft der Eisenbahn-
gcsellschaftm, die über enorme Summen verfügen, zahllose
Beamte haben, und bereits einen Staat im Staate bilden.
Deßhalb soll die Frage, ob der Staat von seinem Standpunkte
aus sich betheiligen soll, einer genauen und sorgfältigen Prüfung

unterworfen werden. Ich komme zur zweiten Frage, und
da muß ich gestehen, daß ich ungeachtet der günstigen Zahlen-
zusammrnstellung keinen großen Glauben an die muthmaßlichen
Rentabilitätsberechnungen habe. Nach den Angaben öffentlicher
Blätter ergibt es sich, daß die Zentralbahn den besten Ertrag
liefert; dessenungeachtet haben sich ihre Aktien noch nicht auf
pari erhoben. Deßhalb glaube ich nicht, daß der Ostwestbahn
eine große Rentabilität in Aussicht stehe. Wenn daher nur
das finanzielle Interesse in's Äuge zu fassen wäre, so könnte
ich nach meiner Ansicht nie dazu rathen, daß der Staat sich

betheilige. Da aber die Sache zwei Seiten hat, von denen die
eine das Staatsinleresse, die andere die Rentabilität betrifft, so

glaube ich, die Frage sollte folgendermaßen erörtert werden:
soll der Staat ungeachtet dessen, daß der muthmaßliche Ertrag
nicht günstig sein wird, sich dennoch betheiligen? Bevor aber
diese Frage entschieden werden kann, soll eine andere Frage
erörtert werben: ist der heute versammelte Große Rath im
Falle, diese Frage mit vollem Bewußtsein zu beurtheilen und
bei seiner Verantwortung gegenüber dem Volke zu entscheiden?

Ich glaube, nein. Ich habe daS Meiste gelesen, was für und
gegen das Unternehmen geschrieben wurde, ich bin mit gespannter
Aufmerksamkeit der Diskussion gefolgt und bekenne, daß ich
mich nicht in der Lage fühle, mit voller Ueberzeugung meine
Stimme so oder so abzugeben; und da ich annehme, daß es

möglicher Weise andern Mitgliedern eben so gehen könne, so

stelle ich den Antrag, der Große Rath möchte eine Kommission
niedersetzen mit dem Auftrage, die Sache in finanzieller und
technischer Beziehung noch einmal sorgfältig zu prüfen und in
der nächsten Sitzung Bericht zu erstatten, damit jedes Mitglied
in den Stand gesetzt sei, seine Stimme mit Ueberzeugung
abzugeben.

l)r. v. Gonzenbach. Fürchten Sie nicht, daß ich Sie
lange aufhalten werde. Die Frage deS Eintretens oder Ntcht-
einlretens ist erörtert, die Ansichten darüber sind festgestellt.
Wenn nickt Herr Blösch bemerkt hätte, ich würde noch einige
Worte beifügen, so hätte ich das Wort nicht ergriffen. Ich
habe allerdings in der Staatswirlhschaflskommission den Antrag
gestellt, daß man nicht in dieser Sitzung eintrete. Dafür habe
ich formelle und materielle Gründe. Der erste Grund ist der,
weil die Regierung selbst die Konzession der Ostwestbahn alS
erloschen betrachtet, sonst würde sie nicht den Antrag stellen,
beim Bunde die Verlängerung seiner Genehmigung zu
verlangen. Es kann keine Verlängerung verlangt werden, wohl
aber eine neue Konzession, und ich zweifle nicht, daß der Bund
sie ertheilen werde. Ich frage aber: ist es passend, einer
Gesellschaft, die keine Konzession mehr hat, eine Staatssubvcntion
zu geben? Wäre es passend gewesen, wenn der Große Rath
von Waadt s. Z. der Westbahn gegenüber so gehandelt hätte,
als auch diese ihre Konzession perimircn ließ? Man hätte
damals auch sagen können, die Regierung von Waadt könne
sich dann für Verlängerung deS Termins verwenden. Aber
was geschah damals? Es sind neue Gedanken aufgetaucht, man
erneuerte die Konzession nicht und statt der Murtenlinie haben
wir die Oronlinie. Wenn dieses Frühjahr, bei Anlaß der
Diskussion über die Thuncrlinie die Zentralbahn gesagt hätte:
ich will sie bauen, aber gebt mir eine Million; — was hätte
daS für ein Geschrei gegeben? Man hätte gesagt: die
Konzession ist erloschen, für sie geben wir keine Subvention. Man
muß doch ungefähr die gleiche Elle anwenden. Das ist ein
formeller Grund, und wenn Sie heute nicht eintreten, so hat eS

die Folge, daß sich die Gesellschaften künftig etwas mehr in
Acht nehmen werden, die Termine besser einzuhalten. Reben
diesem formellen habe ich noch einen materiellen Grund. Da
die Ostwestbahn nicht mehr die gleiche ist, welche sie vorgestern

war, so möchte ich diese Aenderung der Sachlage für mich
auch benutzen und fragen: ist eS nicht möglich, daß die so
komponirle Ostwestbahn, welche nun auch die Linien Biel-Neuen-
stadt und Biel-Bern hat, daß eine solche Gesellschaft mit einem
viel größern Netze, mit Stücken, von denen die Regierung
annimmt, und ich mit ihr, daß sie zu den frequentirtesten der
ganzen Schweiz gehören, wie Biel-Neuenstadt, ihr Unternehmen
ohne Staatsbetheiligung ausführen könne? DaS werden Sie
zugeben, wenn es sonst geht, so ist es besser. Prinzipiell bin
ich durchaus nicht gegen jede StaatSbetheiligung. Ich kann
mir denken, daß der Staat unter Umständen eine Linie unterstütze,

die nichl rentabel ist, wenn sie im national-ökonomischen
Interesse deS Landes liegt. In Hinsicht aus die StaatSbetheiligung

ist die Frage dle wichtigste, ob sie bernische Interessen
vermittelt, ob sie bernischeS Bedürfniß sei, Und nicht diejenige,
ob sie „europäisch" von Bedeutung sei. Ist sie letzteres, so
wird daS Geld von Europa ihr zuströmen, auch ohne unsere
StaatSbetheiligung. Und nun bitte ich Sie, schauen Sie daS
Trace an. Von Kröschenbrunnen bis Langnau ist kein wichtiger

Punkt. Langnau ist ein gewerdreicher Ort, er soll und
kann wünschen, eine Eisenbahn zu erhalten, ebenso Signau,
aber von da nach Bern, was haben Sie? DaS Amt Konol-
singen, daS ja die Thunerdahn hat. Von Signau bis Bern
vermittelt also die Bahn keine bernischen Interessen mehr. Wie
wichtig der innere Verkehr für unsere Eisenbahnen ist, wie
wenig Bedeutung der sogenannte europäische Transit für sie
hat, sehen Sie aus der Vergleichung der Linien Olten-Luzern
und Ölten-Bern. Jene ist die große Transtllinie, diese hat
den innern Verkehr, jene ist nicht rentabel, diese wohl. Ich
möchte ferner untersuchen, ob die Bahn nicht kürzer wäre und
für den innern Verkehr viel zweckmäßiger, wenn sie von hier
auS über Kirchberg nach Burgdorf und von dort nach Langnau
gezogen würde. Den Sitz der Verwaltung hätten Sie bei diesem
wie bei jenem Trace in Bern. Offenbar wäre aber eine Linie
Neucnstadt-Biel-Buchsee-Kirchberg-Burgdorf Langnau, wenn sie

sich ohne g'vße Schwierigkeilen ausführen läßt, viel
zweckmäßiger, als die dermal projektirte. Damit glaube ich, wäre
dem Kanton ein Dienst geleistet und der Gesellschaft auch.
Nun frage ich: verliert die Gesellschaft etwas, wenn die Sache
näher untersucht wird? Nein, sie kann in der Zwischenzeit doch
nichts vornehmen, weil die Konzession erloschen ist; man muß
dieselbe erst wieder aufleben lassen, und das kann erst im
Januar geschehen, wenn sich die eidgenössischen Räthe
versammeln. Möglicherweise kann man dann sagen, man bleibe
beim alten Trace, und in diesem Falle sind wir in 4 bis 6
Wochen wieder da, um dann zu entscheiden, ob wir auch für
dieses Trace eine StaatSbetheiligung eintreten lassen wollen.
In der Zwischenzeit würde ich dann aber nicht nur in
technischer Beziehung die Bahn untersuchen, sondern auch die
andern Verhältnisse der Gesellschaft, insoweit sie den Finanz-
auSweiS beschlagen, prüfen lassen; und das ist ein Hauptpunkt,
über den ich Bedenken habe. Wenn man für eine Idee
eingenommen ist, so legt man sie so zurecht, um sie als gerechtfertigt

erscheinen zu lassen. Ich will in die Details der
Kostenberechnungen nicht eintreten, aber die Bauanlagen sind so nieder
gestellt, daß Sie selbst nichl daran glauben werden. Wenn ich
das Baukapital statt auf 26 aus 30 Millionen setze, so werden
die Herren der Regierung zugeben, daß ich nicht zu hoch greife.
Sie haben bei der Ostwestbahn nicht das gleiche Terrain wie
bei der Glatthalbahn. Daher sollte der Durchschnitt der Baukosten

der schweizerischen Bahnen per Kilometer als maßgebend
betrachtet werden; dann kommen die Kosten aber noch höher.
Die Regierung sagt selbst, sie sei nichl ganz sicher, ob sie nicht
einen Theil des Güterverkehrs doppelt berechnet, nämlich
einmal als innern Verkehr und dann wieder als Transit. Ss
hätte man dann vielleicht sich selbst getäuscht, indem man die
Anlagckosten zu niedrig, die Rentabilität aber zu hoch
angeschlagen hat. Das ist indessen nicht der Hauptgrund, warum
ich besorgt bin, sondern ich möchte Herrn RegierungSralh Migy,
welcher darauf hinwies, daß die Zenlralbahn seiner Zeit nur



ein Kapital von 21 Millionen zur Verfügung gehabt habe,

während ste jetzt das dreifache verwendet, antworten: die

Disposition von ganz Europa war damals eine ganz andere; die

Gelvmâchtc, die jetzt in verschiedenen schweizerischen
Unternehme» cngagirt sind und nicht überall Seide gesponnen haben,
waren damals noch anders gestimmt. Rothschild betheiligte
sich bei den Vereinigten Schweizerbahnen. Wenn Sie ihm
seine Aktien abnehmen wollen, so wird er sie Ihnen
wahrscheinlich cediren, Reben Rothschild hat der Urdclit mobilier,
der in St. Gallen seinen Sitz hat, die meisten Aktien der
Vereinigten Schweizerbahnen. Ich glaube nicht, daß diese Finanz-
mächte vi»l freies Geld haben, um der Ostwestdahn zu Hülfe
zu kommen, wenn sie es aber hätten, so würden ste es wohl
zunächst der Gürtelbahn um den Bvdensee und der Forlsetzung
der Südostdahn in der Richtung des Lukmanier zuwenden. Eine
andere Geldmacht steht hinler der Oionlinie. Hier möchte ich
aber wünschen, daß sie ihre Verbindlichkeiten zuerst für diese

Linie erfülle. Herr Migy sagte zwar, es werde aus allen
Vunkten gebaut. Ich hörte, die Arbeiten seien nur zwischen

ThöriShaus und Bern im Gange, zwischen Freiburg und
Lausanne werde fast nichts gemacht, weil die Gesellschaft nicht
verfügbares Geld habe, weil sie im Ansang, stall ihre
Finanzoperation zu demokratisiern, dieselbe veraristokratisirte, um mich
so auszudrücken. Nun weiden die fernern Einzahlungen den

wenigen, in deren Hand sich die Aktien befinden, zu schwer
und die Sache stockt mehr oder weniger. Wenn aber gesagt
wurde, die Oronbahn habe keinen Sinn, wenn die Ostwestbahn
nicht gebaut werde, so halte ich dieses Raisonnement für ganz
irrig. Als die Oronbahn beantragt wurde, dachte man noch
nicht an die Ostwcstbahn. Man wollte von Ölten ein
sogenanntes Zweiliniensystem nach dem Westen der Schweiz haben.
Die eine Linie sollte über Solothuin, Viel, Neucnburg, Jffcrten,
Morgcs, Genf gehen und die andere über Bern, Freiburg,
Lausanne, Genf. Allerdings wirb die Ostwestbahn der Oronbahn

nützlich sein, aber sie ist ihr nicht nothwendig, denn wenn
sie nicht gebaut wird, so ist der Unterschied für die Oronbahn
nur der, daß AlleS, was von Marseille und Lyon auf der
Oronbahn herkommt, über Ollen statt über Kröschenbrunncn
nach Luzern gehen wird. Wenn die Oronbahn keine
Fortsetzung hätte, so wäre das erwähnte Raisonnement wahr, aber
weil diese Fortsetzung vorhanden ist, so kann ich gar nicht
glauben, daß die Oronbahn so großen Werth auf die Erstellung
der Ostwestbahn legt und jedenfalls bestrette ich die im Re-
gicrungSberichte enthaltene Andeutung, daß die Geldmächte,
welche hinler den Vereinigten Schweizcrbahnen und hinter der
Oronlinie stehen, der Ostwestbahn Geld zukommen lassen werden.
Daß aber die Oronbahn bei weitem nicht so schlecht, als
angedeutet wurde, mit der Zentralbahn steht, geht wohl am
deutlichsten daraus hervor, daß für einmal die Waggons der Zen-
lralbahn auf den Schienen der Oronbahn bis Freiburg fahren
werden. Staatsbetheiligungen können allerdings fremdes
Kapital anziehen, aber sie können es unter Umständen auch ab-
schrecken. Es erinnert mich dieß an die Vorgänge in St Gallen.
Dort kam man dazu, nachdem man sich bei der Linie Winter-
thur-Rorschach bctheiligt hatte, auch diejenige von RapperSwpl
über Wesen und Wallenstadt nach Chur zu unterstützen, indem
man sagte: was dem Einen recht, ist dem Andern billig. Aber
so wie die letztere Linie eröffnet sein wird, muß die andere über
Rorschach viel an Frequenz verlieren. Wie ging es dem äura-
inelu5triol? Nach langem Hader und bittern Erfahrungen kam
man dazu, sich mit der Franko-Suisse, um sich Geld zu ersparen,
über einen gemeinsamen Bahnhof zu verstandigen Ich spreche
öS daher offen aus, daß ich besorge, die -1 Millionen, welche
man dem Auslande vorbehalten will, werben noch ziemlich lange
verfügbar bleiben Diese Befürchtung wirb bestärkt, wenn ich
sehe, wie schwer eS ausländischen Unternehmen von größerer
Bedeutung wirb, das nöthige Geld zu finden. Glauben Sie,
daß man im Auslande sehr geneigt sein werde, Ostwestbahn-
aktien zu nehmen, nachdem der Bericht des RegierungSraihcS
nur eine Rente von höchstens 2'/z °/g in Aussicht gestellt hat?
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Ich glaube nicht. Wenn ein Ausländer Schweizer Eisenbahnaktien

kaufen will, so nimmt er lieber Zentralbahnaktien für
450 Fr., die 4 abtragen, als solche, die nur 2'^ °/o ren-
tircn. Wie gesagt, im Prinzipe bin ich durchaus nicht gegen
jede Slaaisbetheiligung. Bei der Reuschenettcstraße haben wir
auch eine Staaisbetheiligung in hohem Maßstabe eintreten
lassen, obschvn jene Straße nicht üur dem Staat als solchem
nichts einträgt, sondern auch jährlich große Kosten veranlaßt.
Aber jene Straße entsprach einem wirklichen Bedürfniß. Dieß
ist auch hier der Standpunkt, von welchem die StaatSbetheili-
gung beurtheilt werden soll. Wir müssen zuerst untersuchen:
lst die Ostwestbahn ein Bedürfniß für den Kanton Bern, —
und wenn diese Frage bejaht werden sollte, wird der beabsichtigte

Zweck — nämlich die Ausführung dieser yinie durch eine
Staaisbetheiligung von 2 Millionen wirklich erreich, Bis ich
vollständigen Ausichluß darüber habe, muß ich Bedenken tragen,
2 Millionen auszugeben. Nach dem Vertrage handelt eS sich
jeweilen um eine Ausgabe von 200,000 Fr., mit dem
Vorbehalte, daß immer das Doppelte verwendet sein müsse Aber
diese 200.000 Fr sind schon viel, wenn sie ohne Resultat
ausgegeben würben. Ich hörte im Laufe der Berathung viele
Hoffnungen aussprechen, Hoffnungen über Erfolg auf dem
Geldmärkte, nachdem die Staaisbetheiligung ausgesprochen sein
werde; ich weist nicht, haben .sie den „Economist." nicht bei der
Hand, oder machen die Herren sich sonst Illusionen. Ich
fürchte, wie Herr Gangmllet, baß die dem Auslande vorbe-
haltenen Millionen nicht so bald genommen sein werden. Von
diesem Standpunkte aus wünsche ich, daß man die Zeit bis
zu Erneuerung der Konzession durch die Bundesbehörden benutze,
um zu untersuchen, ob das Unternehmen nicht für den Kanton
und die Gesellschaft profitabler gemach, werden könne. Ich
stimmte gestern dazu, daß man mcht auf dem Verwaltungssitz
in Bern beharre, um mit der Zemralbahn nicht abzubrechen,
weil ich lieber eine mit Fonds ausgerüstete Gesellschaft habe,
als eine eist noch zu bildende. Wenn ich so stimmte, so
verkannte ich nicht, daß es für Bern wichtig wäre, den Sitz der
Verwaltung von Eisenbahnen, die zum größte» Theil aus bcr-
tikschcm Gebiete betrieben werden, in Bern zu haben; ja ich
anerkenne, daß dieß eines Opfers werth wäre. Vielleicht ließe
sich mit der Zemralbahn ein Abkommen treffen, dem man in
Basel kaum entgegentreten würbe, denn so gut es für Bern
wäre, der Sitz einer solchen Administration zu sein, so schwer
ist es für Basel, das Zentrum dreier verschiedener Verwaltungen
zu sein. Baölcr NegierungSmitglieder sagten mir, es sei nicht
immer angenehm, drei so mächtigen Gesellschaften gegenüber zu
stehen, wenn man nicht einen mächtigern Staat hinter sich habe
als Basel. Ich stelle daher in Uebereinstimmung mit Herrn
Blösch den Antrag, daß man die Sache für einmal verschiebe.

Dr. Schneider. Ich werde mich möglichst kurz zu fassen
suchen, indem ich versuche, auf MehrereS zu erwiedern, daS
heute nickt genügend erörtert wurde. Ich komme zunächst auf
den häufig erhobenen Vorwurf, daß die Ostwestbahn ihre
Berechnungen in's Blaue hinein mache. Man behauptete wiederholt,

die Kostensbcrcchnungen seien im Berichte zu niedrig
gNgcgeben. In dieser Beziehung könnte es der Verwaltung
dkr Ostwestbahn sehr erwünscht sein, wenn die Regierung eine
Untersuchung veranstalten ließe, und sie kann es darauf
ankommen lassen. Mehrcrc Redner stellten heute daS Unternehmen
der Ostwcstbahn mit andern Bahnen zusammen, die bedeutend
mdhr gekostet haben, aber es sind eben ganz eigene Gründe
dafür. Ich mache si'e aufmerksam, daß die außerordentlichen
Bauten der Zentralbahn nickt weniger als lk> Millionen Fr.
kosteten. Ich will einige solche andeuten und dann fragen, ob
auf der ganzen Linie der Ostwcstbahn von Bern über Luzern
bis Zug dergleichen vorkommen. Ich verweise auf die Brücke
bei Bern mit 1 Million, auf den Tunnel bei Burgdorf mir
1 Million, auf den Haiiensteiniuunel mit 5 Millionen, auf
noch andere bedeutende Werke. Wenn dann der Kilometer so

hoch kommt, so muß man sich nicht verwundern. Ich wieder-
104
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hole daher, die Ostwestbahn kann es auf eine Untersuchung
ankommen lassen. Man machte auch Einwendungen gegen die
Rentabilität VeS Unternehmens. Ich hörte darüber die Ansicht
von Leuten, welche auch einige Erfahrung haben, die der

Zentralbahn sehr nahe stehen, die in ihrer Verwaltung sind

unv sich darüber verwunderten, daß die Berechnungen in dieser

Hinsicht so mäßig gehalten seien. Freilich kann man nicht
AUeS vorsehen. Sie wissen Alle, daß die Berechnungen der

Zentralbahn bedeutend niedriger gehalten waren, als die Kosten
in der Wirklichkeit betrugen. Wenn die Zentralbahn eine bessere

Zukunft halte, als ihre Gründer berechneten, warum sollte nicht
auch diese Bahn eine solche haben, und wenn man nur
hingeworfene Zweifel äußert, so darf ich dasjenige hervorheben,
was sich bei andern Bahnen faktisch erwiesen hat. Nun erlaube
ich mir einige Worte über das Votum des Herrn Blösch. Ich
gestehe, daß ich auf der einen Seile sah, vaß Herr Blösch noch
immer das gleiche Talent hat wie früher, aber ich hade ihn
auf der andern Seite bedeutend verändert gefunden. Er stellte
sich heule, ich möchte sagen, auf den Boden einer Kirchthurms-
poliitk, auf elnen materialistischen Standpunkt, in einer Frage,
die noch eine andere Seile hat, während ich ihn in andern
Fragen, wo auch Millionen auf dem Spiele standen, einen

andern Slanbpunkl einnehmen sah. Ich hätte gewünscht, daß

er auch die andere Seile der Frage geschildert hätte. Ich
begreife, daß es diejenigen Leute, welche der Zentralvahn sehr

nahe stehen, vielleicht stoßen mochte, daß man hier sagen konnte:
weil man der Zentralbahn gab, soll man auch der Ostwestbahn
geben. Es scheint, man betrachte eS alö eine Art Beleidigung,
und wenn Herr Blösch heule sagt, es liege in jenem Vorgange
kein Vorgang, so will ich es ihnen lassen. Ich kehre nicht die

Hand um, ob man Konsequenz beobachte oder nicht. Das
ganze lange Argument war für mich keinen Centime werth.
Herr Blösch forderte Gegenleistungen, wenn man heute die

2 Millionen dekretire. Haben Sie noch Eisenbahnen zu bauen,
wie Sie der Zenlralbahn gegeben haben? Die Ostwestbahn ist

bereit, sie zu nehmen. Was ist übrigens gestern geschehen?
Wurde von der Ostwestbahn nicht auch eine Verpflichtung
übernommen und zwar für eine Gegend, wo die Eisenbahn,
wie man sagt, nicht reniiren wird? Beide Verträge stehen in
einer gewissen Connerität. Wenn daher Herr Blösch sagt, die

Zenlralbahn habe f. Z Gegenverpflichtungen übernommen, so

sage ich, die Ostwestbahn hat auch solche übernommen, und
wenn er ferner behauptet, die für die Zentralbahn verwendeten
4 Millionen sollen ohne Konsequenz sein, so sage ick, auch die

heule in Frage stehenden 2 Millionen sollen ohne Konsequenz
sein. Ich habe noch nicht gehört, daß Begehren von anderer
Seite vorliegen, daß die Jurassier oder Bewohner anderer
Landcsgegenden 4-6 Millionen gefordert hätten. Wir haben
immerhin freie Hand für die Zukunft. Herr Blösch bemerkte

ferner, die Ostwestbahn habe ihren Finanzauswcis noch nickt
geleistet, und er habe daher einigen Zweifel, ob die Konzession
wirklich noch bestehe. Darauf erwiedere ich ihm erstens das:
der Bundesrats) hat darüber noch keinen Beschluß gefaßt,
wahrscheinlich noch nickt einmal die Sache untersucht; aber der

Zentralbahn gegenüber hat er s. Z. einen Beschluß gefaßt,
indem er erklärte, die Zenlralbahn habe sich über den Besitz

der erforderlichen Geldmittel noch nicht ausgewiesen. Liegt das
heute vor? Nein. Hat der Große Nath damals eine Einwendung

deßwegen gemacht? Hat man es mir einem Worte hier
berührt? Ließ der Große Rath sich deßhalb abwendig machen,
dem Begehren der Zentralbahn zu entsprechen? Man sollte sich

haher auch in der vorliegenden Frage nicht auf ein solches
Terrain begeben. Uebrigens werden Sie sicherinnern, daß die

ZcMralbahn s. Z. sich über den Besitz von verfügbaren
Geldmitteln auswies, die auf den 31. Dezember IM im Ganzen
15,799,999 Fr. betrugen, dagegen war sie schuldig: an die

eidgenössische Staatskasse 4 Millionen unv kalte Verpflichtungen
eingegangen für 12 Millionen; dazu kam noch die Erstellung
der Linie Bern-Thun und Bcrn-Thörishaus, so daß ihre
Verpflichtungen im Ganzen über 22 Millionen betrugen. Jetzt

führt man heute eine solche Sprache und macht Bemerkungen-
von denen ich wünschen möchte, sie wären lieber unterblieben-
Ich komme nun auf denjenigen Punkt der Rede des Herrn
Blösch, der mir am meisten wehe that, als er unS Berechnungen
aufstellte über die Bevölkerungsverhältnisse und über den Ge-
werbsbetrieb der an beiden Bahnen liegenden Gegenden, als
wollte er dem Großen Rathe damit sagen, die Ostwestbahn
habe keine andere Bedeutung, als zu bewirken, daß die Groß-
rälhe vom Oberemmenihal bequemer nach Bern kommen können,
alö wäre der Kanton Gern im Ucbrigen unbetheiligt. Ich
erwartete von dieser Seite solche Berechnungen nicht. Aber
warum sa tue Herr Blösch nur das Einkommen in's Auge,
nicht auch das Grundsteuerkapital? Das Resultat wäre dann
wesentlich anders herausgekommen. Noch mehr, Herr Blösch
weiß, daß die Ostwestbahn seit gestern durch Beschluß der
großen Mehrheit der Versammlung im Besitze einer neuen
Konzession ist, und daß man auch diese hätte in Berechnung
ziehen sollen, wenn Alles berechnet werden soll. Dieß führt
mich aus das Volum VeS Herrn Manuel Meine Herren!
Wenn ich einmal in meinem Leben den Namen eines alten
Patriziergeschlechtes zu tragen hätte wünschen mögen, so wäre
cS jetzt Es mögen ungefähr 169-183 Jahre her sein, als
die damalige Regierung zweckmäßig fand zwischen Zürich und
Bern eine möglichst direkte Militär- und Transiistraße zu haben.
Man nahm auch Pläne aus und zwar über Burgdorf und
Zofiiigen; die Herren von dort wurden angefragt, ob sie
einverstanden seien, daß man ihnen diese Landstraße baue. Aber
diese Herren verbaten sich die Straße, sie wurde anders
angelegt und über Kirchberg und die Kreuzstraße gezogen. Nach
169 Jahren wurden die Burgdorfer und Zofinger wegen einer
neuen Straße angefragt, wegen einer Eisenbahn. Da kam cS

ganz anders, sie setzte» Alles daran, um die Straße zu
bekomme»; der Zufall wollte, daß Herr Blösch einmal in Burg-
rors gewohnt hatte. Mit diesem Raisonnement will ich sagen,
dag die Burgdorfer und Zofinger um 169 Jahre klüger
geworben sind. Wenn ich aber hier die Patrizier sprechen höre
und vergleiche, wie ihre Vorgänger vor >69 Jahren im gl ichen
Saale gesprochen haben mögen, so will ich damit nicht sagen,
sie seien um 169 Jahre zurück, aber man könnte es doch
vielleicht sagen. Wie kommt es, daß ein Burger von Bern, wenn
man ihm eine Straße anbietet und den Bahnhof da stillen
will, wo er ihn wünscht, nicht darauf eingehen will? Ist das
der Geist der alten patrizischcn Geschlechter, der Geist, moralische

sind geistige Eroberungen zu machen? Das sollten die
Siadiberner auch begreifen. Man spöttelte heule und sagte,
es sei doch merkwürdig, daß die Mitglieder der Verwaltung
der Ostwestbahn nicht tiefer in ihre Tasche greifen. Diese
Schande will ich auf mich nehmen, daß ich nicht mehr Aktien
übernommen habe, als für ein Mitglied des PenvallungSratheS
gerade erforderlich war. Die Burger von Bern sollten Aktien
übernehmen, aber diejenigen, welche die Zeit begreifen, sind
hler m sehr kleiner Zahl vertreten; sie sollte potenzirt sein«
nicht nur in den Einsaßen, sondern vorzüglich in den Burgern.
Man sagte heule, und namentlich Herr Manuel war eS,der
diesen Standpunkt einnahm, die Rentabilisât sett einzig
maßgebend. Ich kann es von Herrn Manuel auf der einen Seite
begreifen, obschon dieser Standpunkt gegen sein ganzeâ geistiges
Leben-verstoßt. Ich weiß, Herr Manuel ist in die englische
Literatur und Nattynalökonvmie vertieft und die Engländer
fragen immer: renrirt es? Aber haben wir hier immer so
räsonnirl? Räfonnirlen wir so, als wir Fr. 299.999 a W.
auf die.. Nidcckbrücke warfen? Räsonnirten wir so bei den
Straßenhauteisi« als es sich darnm, handelte, Millionen von
Lengnau nach Neuenburg zu verbauen? Ich könnte noch
dieses oder jenes anführen Fragte man damals nach der
Rentabilität der betreffenden Unternehmungen? Ich glaube
nicht. Geben wir das bisherige System entweder ganz auf,
oder fahren wir damit fort. Herr Ganguillet, dessen Vertrag
ich leider nicht ganz hörte, stellte uns Rentabilitätsberechnungen
bezüglich der Ostwestbahn ans und suchte nachzuweisen, daß



fie eigentlich gar nicht rcntire. Wenn dieß der Fall wäre, so

ginge cS mit den fraglichen 2 Millionen, wie mit den Summen,
die man für die Bielersee-Straße, für die Tiefenaubrücke und
andere Unternehmen verwendeie. Aber ein wenig bequem machte

Herr Ganguillel es sich doch mit seinen Berechnungen, indem
er von der Voraussetzung ausgeht, baß wir wenigstens so

theuer bauen, als es devisin sei, wahrscheinlich noch theurer,
daß wir den bedeutendsten Theil des Ertrages für die Obli-
gationSschuld verwenden müssen Nun find aber einzelne
Strecken zu bedeutend geringern Summen vergeben, als sie

devisin waren Er setzt serner voraus, die VcrwattungS- und
Betriebskosten der Ostwestbahn werden so hoch steigen, wie bei
der Zentralbahn. DaS wird hier nicht der Fall sein. Denken
Sie nur an tie Kosten, welche die Zenlralbahn für den Hauen-
stcintunnel hat. T»e Betriebskosten kommen hier bedeutend

geringer zu stehen. Herr Ganguillet ist ferner der Ansicht, die

Ostwestbahn werde nur die Hälfte der Pcrsonenzahl erhalten,
welche auf der Zentralbahn reist. Sie werben Alle fühlen,
daß diese Rechnungsweise eine sehr willkürliche ist. Beweisen
sollte man solche Behauptungen, und Herr Ganguillet hätte
bessere Belege dafür geben sollen. Man darf nicht nur die
Linie Basel, Olien in Betracht ziehen, die Zentralbahn hat
noch andere Linien, wie Oltcn-Luzern, Ölten-Biel, Strecken,
die nicht auf die Zahl von Reisenden Anspruch machen können,
auf welche die Ostwcstbahn von Bern nach Luzern und Zug
rechnen kann. Ueber den Waarenverkehr will ich mich mit
Herrn Ganguillet nicht streiten. Wenn die Regierung ihre
Ansätze an irgend einem Orte zu niedrig stellte, so war es hier.
Dieß auseinanderzusetzen, würde mich wirklich etwas zu weit
führen; auch glaube ich nicht verpflichtet zu sein, die nicht
motirurten Behauptungen des Herrn Ganguillet zu widerlegen.
Ich komme wirklich aus den Standpunkt zurück, von welchem
aus die Frage heute entschieden werden soll. Bern hat heute
seine ganze Zukunft zu wahren. Durch das, was gestern vor
sich ging und was heule hoffentlich vor sich gehen wird, sichert
Bern seine Zukunft. Dem Jura sind wir schuldig, daß er
wenigstens so nahe mit Bern verbunden sei als mit Paris.
Wir find ihm schuldig, dahin zu wirken, daß seine Großräthe
nicht genöthigt seien, nach Basel zu reisen, um nach Bern zu
kommen, daß er selbst nicht näher bei Lachaurdefonds als bei
Biel sei. Wenn der Jura nicht in geistiger und materieller
Hinsicht vom allen Kantvn getrennt werden soll, so müssen
wir ihm die Möglichkeit einer nähern Verbindung gewähren.
Wir sind daS nicht nur dem Kamon Bern schuldig, sondern
auch der Eidgenossenschaft. Es ist wichtig, daß der Kanton
Bern groß und einig dastehe. Ich könnte Ihnen eine Menge
Beispiele zitiren, welche moralische Wirkung das Volum unsers
Kanrons in diesem Saale Halle. Ich will uur an jenen
Beschluß erinnern, als der Jura und der alte Kanton einmüthig
der Regierung die Vollmacht ertheilten, über Menschen und
Geld zu disponircn Wir sollen daher alles thun, um diese

Einheit auch in materieller Hinficht durch den ganzen Kantvn
zu erhaltest Die Osswcstbahn hat für Bern nicht nur eine

Bedeutung bis Kröschenbrunnen, sondern auch mit Bezug auf
die nähere Verbindung mit Luzern und dem ganzen Osten, und
diese Verbindung kann unter Umständen für die Eristenz der
ganzen Schweiz sehr wichtig sein. Denken Sie sich den Fall
cincS Krieges, daß ein französisches Armeekorps an der Grenze
stehe, von dem man nicht weiß, wohin es sich werfen wolle.
Wenn es nach Ncucnburg kommt, so bemächtigt es sich im
gleichen Augenblicke unserer Eisenbahnen, und wir kriechen dann
an den Bergen herum, um unsere Truppen zu sammeln. BernS
Einnahme hätte gegenwärtig eine andere Bedeutung als Anno
1798, alS die Kantsnalsouveränetät die Herrschaft führte. Die
Leute aus den kleinen Kantonen schlugen sich im Grauholz
nicht, wohl aber zu Hanse für sich. Wenn Bern jetzt
eingenommen würde, denken Sie, es würde noch Jemand in der

Schweiz sich wehren? Bern gefallen, AUeS gefallen. Wir
sollen daher alles thun, was zu einer schnellen Sammlung
unserer militärischen Kräfte beikragen kann. Da wird man
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wieder Einwürfe bezüglich der Rentabilität machen. Aber,
meine Herren, ich möchte Sie an zwei Sachen erinnern. Erstens
ist es eine in der ganzen zivilisirten Welt anerkannte Aufgabe,
gleichsam Polizei zu üben zum Schutze von Angehörigen
aller zivilisirten Völker. Wir treiben Handel unter dem Schutze
der Engländer, der Franzosen, und jetzt möglicher Weise unter
dem Schutze der Preußen und Oesterreicher, und wir zahlen
nichts an die Hunderle von Millionen, welche diese Nationen
in der Marine verwenden. Sie haben uns letzthin in Canton
geschützt. Größere Staaten haben größere Pflichten und der
große Kanton Bern soll sich auch einige Opfer gefallen lassen.
Ein anderer Standpunkt ist dieser: Bern hatte namentlich zur
Zeit, wo es groß war, immer den Wahlspruch: hie Bern!
Und ich möchte heute von den Nachkommen der alten Berner
auch den Ruf hören: hie Bern! Ich erwarte, wenn cS von
der Stadt nicht begriffen werden sollte, so werde es vom Lande
begriffen. Ich überlasse cS der Abstimmung.

Fischer Ich fühle gar wohl, daß ich Ihrer und meiner
Ermüdung Rechnung tragen muß. Ich könnte es machen, wie
jener Franzose, der vor dem Kampfe zu seinen Leuten sagte:
Voilà le moment «le nous montrer, ainsi cachons nous!
Aber so mache ich es nicht, ich bin genöthigt,. meine Ansicht
in der vorliegenden Frage ein wenig auseinander zu setzen.

Ich beginne mit der Erklärung des Herrn Regierungsrath
Migy: Da peur est un mauvais conseiller. Aber es gibt
noch einen andern Satz, der nicht weniger bewährt ist und
also lautet: On peut lutter contre les hommes, mais on
ne cloit pas lutter contre la torce (les choses. Diesen
Standpunkt kann man einnehmen, ohne daß man gerade der
politique (le la peur beschuldigt werden darf. Nach dieser
kurzen Einleitung erlauben Sie mir einige Worte. Ich glaube
nicht, baß ich das Wort ergriffen hätte, wenn cS sich nur
darum handeln würde, für die Ostwestbahn 2 Millionen als
Staatsbetheiligung zu bewilligen, ihr dafür Zcntralbahnaktien
zu geben, selbst wenn man jährlich 39—40,à Fr. einbüßen
würbe. Man könnte von der Ansicht ausgeben, so wie man
seiner Zeit durch Uebernahme von Zcntralbahnakticn ein schönes
Unternehmen begünstigte, so werde auch hier ein schönes
Unternehmen begünstigt, und aus dieselbe Weise könnten die Ostwest-
bahnaktien später an Jurabahnaktien vertauscht werden, weil
auch da ein schönes Unternehmen zu begünstigen wäre, und
am Ende wäre cS dasselbe. Me wenn man ein Huhn in einen
andern Stall plazircn würde, damit es besser Eier lege. Aber
es hat eben seine Konsequenzen, und bei diesem wichtigen
Wendepunkte glaube ich, eS sei vielleicht gut an alte Z iten
zu erinnern, wo namentlich in diesen alten Mauern des
Rathhauses, die alt, aber fest sind, der Geist der Nüchternheit und
Besonnenheil, nicht der Geist des Schwindels herrschte. Ich
appellire also an Ihre Nüchternheit und, Besonnenheit und
glaube, dadurch den guten allen Zeiten zu huldigen Um die
Sache etwas näher zu beleuchten, will ich vor Allem den
persönlichen Standpunkt berühren; er ist etwaS verschieden von
demjenigen anderer Mitglieder der Versammlung. Ich kann
manches einräumen, was der Herr Berichterstatter und Herr
Dr. Schneider sagten, und merkwürdiger Weise komme ich doch

zum Schlüsse deS Nichlcintrelcns. Ich anerkenne, daß, wenn
Bern als Knotenpunkt in die Mitte eines Eisenbahnnetzes
kommt, cS vom kantonalen und städtischen Standpunkte auS

sehr wichtig, aller Ehren werth und eines Opfers von mchrern
Millionen werth sei; ja, daß nach meinen Begriffen — ich bin
auch Stabtbcrncr —, selbst wenn man bedeutende VerlürH
machen müßte, diese nicht zu scheuen wären, unter ver Bop,
auSsetzung, daß eS ein lebensfähiges Unternehmen sei, um was
es sich handelt/nicht nur ein Phantom Ich glaube nun aber
nicht an die Lebensfähigkeit des Unternehmens, und es ist mir
gar nicht bange, mit dieser Ansicht vor meine Wähler zu treten.

Ich kenne Bern auch, vielleicht so gut als Herr I)r. Schneider,
vielleicht noch etwas besser Also dieses Zugeständniß mache

ich, daß man nicht nur die Interessen der Aktionäre im Auge
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zu behalten hat. Es ist schwierig, im Eisenbahnwesen den

rechten Faden zu finden. Auf der einen Seite ist die Sache
klar, aus der andern Seite eine genaue Berechnung unmöglich,
»heil die Eisenbahnen über die kantonale Grenze hinausgehen,
und insofern hat die Regierung Recht, wenn fie sagt: wir
wollen die Stellung Bern's wahren, um seine Bedeutung und
sein alteS Gewicht zu behaupten. Der Große Nach soll den
Grundton finden, der mit dieser Sprache sympachifirt. Ich
lheiie diese Rückficht. Desto mehr that eS mir wehe, hier
audere Worte hören zu müssen. Das hindert mich indessen

nicht, die Gründe auseinanderzusetzen, warum ick nicht zum
gleichen Resultate komme. Wenn man etwas messen will, so

muß man vor Allem einen richtigen Maßstab haben. Wendet
man einen falschen Maßstab an, so kommt man zu keinem

richtigen Resultate. Haben nun diejenigen, welche der Stadt
Bern Borwürfe machten, den richtigen Maßstab? Wenn ja,
so ist es rechi; wenn sie aber nicht den richtigen Maßstab
haben, dann sollen fie uns nicht Vorwürfe machen. Welches
ist der richtige Maßstab? Das führt mich zu zwei Fragen.
Wie kommt es, daß, so lange man in der Schweiz von
Eisenbahnen spricht, nichts anderes hört als von Aktien, von
Schulden heute, von Schulden morgen, von Millionen und
sogar von Eist'nbabnbaronen? Wie kommt eö, daß ein
vollständiger Eisenbahnwirrwar eingetreten ist, daß man Konflikt
über Konflikt hat, sobald man eine Zeitung zur Hand nimmt?
Die Beantwortung dieser Fragen führt mich dann auf den

Maßstab, den wir anzuwenden haben. Die erste Frage ist
diejenige der Millionen und der Eiseubahnbarone. Das
beweist Ihnen, daß es sich um Unternehmen handelt, die eine

ungeheure Tragweite haben. Die Zentralbahn Hai heute etwa
64 Millionen verbaut und wird 76 zu verbauen haben. Die
Ausführung des heute in Frage stehenden Unternehmens wird
auf mindestens 26 Millionen angeschlagen, die Jurabahn wird
woht elwa 46 Millionen in Anspruch nehmen und die Limen
Biel-Neuenstadt und Biel-Bern werden ebenfalls bei 8—16
Millionen kosten. So geht es in enorme Summen, und ich

hörte, daß in der Schweiz gegenwärtig bei 266 Millionen in
solche Unternehmen geworfen seien. Darin liegt ta torco elos

ckosos, das führt uns in die Hände der Finanzmächie, bei

deren ChesS man am Ende antichambriren muß, cstspeau-has.
Die Herren wissen wohl, daß in der Schweiz die Idee deS

Siaarsbaues schlechterdings unausführbar ist; das hat man
gestern erfahren. Das ist also einer meiner Maßstäbe, indem

rch sage: wir sahen in der Schweiz noch keine Eisenbahnen
entstehen, ohne daß man vom großen Geldmärkte Zufluß erhielt.
Wir sind an die Finanzmächte gebunden und müssen sie ein

wenig streicheln. Ich komme zu einem zweiten Punkte, den

man nlchi übersehen darf: daß eben die Bedeutung der

Eisenbahnen weit über die kantonale Grenze hinausgeht, während
wir hier nur eine kantonale Behörde sind. Wenn ich mich
eines trivialen Bildes bedienen darf, so sind die Eisenbahnen
Rieten zu vergleichen, einem großen Thiere, dessen Schweif sich

an der einen Grenze des Landes befindet, während der Kopf
die andere erreicht. Die kanionale Grenze verschwindet. Es
begegnete mir selbst, daß ich in Rorschach, als ich in den

Eisenbahnwagen stieg, eine Cigarre anzündete, von dort durch
den Kanton Thurgau fuhr, dann die Zürchergrenze überschritt
und baß die Cigarre noch brannte. L'est la t'orco flosclroscs,
welche die Bedeutung der Kantone verschwinden macht. Es
geuügl nicht, ein kantonales Netz in'ö Auge zu fassen, sondern

wir mütlen fragen: in welchem Verhältnisse steht eS zu den

Eisenbahnen anderer Kantone? Es gibt noch einen dritten
Punkt: die Frage deS Vertrauens überhaupt. Ich will nicht
auf die Untersuchung der Frage eintreten, ob die betreffende
Gesellschaft Vertrauen verdiene oder nicht, aber gegen
Thatsachen läßt sich nicht streiten. Hat eine Gesellschaft Vertrauen
oder nicht? Das ist der Schwerpunkt. Wenn ich nun den

Maßstab, welcher in diesen drei Punkten liegt, auf die in Frage
stehende Angelegenheit anwende, und dann auf die Mängel
stope, welche sich kund geben, so werden Sie mir zugeben, ich

sei offen zu Werke gegangen. Welches ist einer der ersten
Mängel? ES ist vor allem derjenige, welchen Herr v. Gon-
zenbach andeutete: die Zurückhaltung des gegenwärtigen
Geldmarktes bezüglich der schweizerischen Eisenbahnen. Diese
Erscheinung ist leicht zu begreifen. Im Anfange standen die
schweizerischen Eisenbahnen im Auslande ziemlich in Gunst,
aber zur Stunde sind die betreffenden Finanzmächte durch ihre
Spekulationen nüchtern geworden und zur Besonnenheit
zurückgekehrt. Die anfänglichen Lockungen hatten nicht den erwarteten

Erfolg, die Aktien blieben ihnen auf dem Halse, während
sie darauf rechneten, dieselben weiter zu plaziren; sie fanden sich
getäuscht. Dazu die ewigen Streitigkeilen und Reibungen bei
unsern republikanischen Verhältnissen, welche Streitigkeiten die
schweizerischen Eisenbahnen beim auswärtigen Geldmaikte in
Mißkredit brachten. Ich will nicht so weil gehen, wie Herr
Gangutllet, anzunehmen, daß die Ostwestbahn die 2 Millionen
nicht ausbringen könnte, aber es wird sehr schwer sein, das
Haus fertig zu bauen, wenn man das Fundament gelegt hat.
Das, glaube ich, wird der Ostwestbahn begegnen, wenn ihr
der Geldmarkt im Auslande nichl günstig ist Die Thalsache
als solche eristirl, und wir können es nicht ändern. Um das
Unternehmen konkurrenzfähig und lebensfähig zu machen, wecken
auch andere Kantone in'S Spiel gezogen,' und man machte
mit Rech, aufmerksam, daß die Lime aus unserm Gebiete nichl
für sich allein bestehe, sondern als Theil eines Ganzen be-rachtet
werden muffe. Ich lasse das gelten, aber eS ist etwas sonderbar.
Wo ist die Konzession von Zürich? Die Ostwestbahn hat die
Konzession für ihre Linie bis Zug, also nicht einmal für den
ganzen Theil, den sie selbst im schweizerische» Eisenbahnnetze
bilden will. ES heißt, das fehlende Bruchstück werde man
dann noch bekommen. Ich muß gestehen, ich hätte gewünscht,
daß man die Konzession dafür schon hätte. Einen aude.»
Punkt betrifft die Frage der Konkurrenzfähigkeit. Der Regie-
rungSralh sagt in seinem Berichte etwas, das mich frappirt.
Eö heißt nämlich darin: „Die Linie Bicl-Neuenstadt ist schon
öfter als der Schlüssel zu den Juralinien bezeichnet worden
und es bedarf wirklich keines besondern Scharfblickes um cin-
Mehen, daß sie in den Händen der Zentralbahn, so lange
dieselbe nicht zu sichernden Bestimmungen haudbicten will,
einer Jurabahn im höchsten Grade hinderlich ist, namentlich
wenn alsdann folgerichtig auch die Linie Viel-Bern jener
Gesellschaft überlassen würbe. Durch den Besitz der besagten
Bahnlinien würde nämlich die Zenlralbahn geradezu den
sämmilichen Verkehr, der nach Viel kommt, in sich konzentrircn,
und der Linie von Viel übcr Delsberg nach Basel jegliche
Zufuhrquelle abgeschnitten sein " In der That, wenn man
eine Konkurrenzlinie erstellen will, so ist es von Wichtigkeit,
daß sie den Schlüssel in die Hand bekomme. Ich sage aber:
was in dieser Beziehung wichtig ist für die Zenlralbahn. ist
wichtig für die Ostwestbahn bezüglich der Anknüpfung in Bern.
Wie ich hörre, wäre die brüverltche Einigkeit zwischen der
Oronbahn und der Ostwestbahn entschlüpft, weil die bei der
erster» beiheiligte Gelvmacht größeres Vertrauen habe, wenn
Viel Neuenstabt in der Hand der Zentralbahn, als wenn sie in der
Hand der Ostwestbahn sei. Wenigstens ist bereits ein Vertrag
abgeschlossen, nach welchem die Zenlralbahn den Verkehr bis
Freiburg übermittelt, bis die Oronbahn vollendet sei. Wenn
dieß hier der Fall ist und die Nordostbahn von Zürich aus den
Schlüssel des Verkehrs hat, so bleib, nichts anderes übrig, als
anzunehmen, es handle sich nun um eine Gesellschaft, die nicht
mehr konkurrenzfähig ist. Das ist eine sehr schwierige Lage
für die Ostwestbahn, die eben auch der Macht der Thatsachen
unterliegt, eine Lage, die für diejenigen, welche das Unternehmen

begünstigen wollen, die Sache schlimmer macht. Ich
komme nun auf die Frage VcS Vertrauens. Das Vertrauen
ist eine individuelle Sache. Die gereizte Sprache, welche Herr
Schneider führte, ist nichl geeignet, denen, von welchen er
voraussetzt, daß sie Vertrauen in das fragliche Unternehmen
haben und sich belheiligen sollten, Vertrauen einzuflößen. Ein
anderes, schwieriges Verhältniß liegt darin, daß, so wie ich es



auffasse, und wie eS jeder Jurassicr in seinem Herzen auffaßt,
cS sich heute nicht nur um die Ostwestbahn handelt, sondern
der Konsequenz nach auch darum, daß nur uns auch für die

Jurabahn beiheiliqe». Ich erkläre von vornherein, wenn sie

lebenS- und konkurrenzfähig ist, so wird eS mich nicht abschrecken,

ihr 4 Millionen zu geben, im Gegentheil, ich glaube, der
Kanton Bern habe dabei dann immer noch ein auieS Geschäft
gemacht, vorausgesetzt, daß die Konkurrenzfähigkiit vorhanden
sei. Die Sache Hai aber auch ihre politische Bede.ulung. Ich
hörte von Seiie des Jura gar häufig die Bemerkung machen:
wir sind eigentlich Anno 1846 bei dem damaligen Markten
ctwaS zu kurz gekommen, wie jüngere Brüder. Nun wäre es
eine etwas gefährliche Disposition, wenn ein zweiter Akt dazu
käme, in welchem dieser Landesiheil noch einmal auftrete» und
sagen würde: wir haben die Ostwestbahn unterstützt, jetzt handelt

es sich um die Jurabahn. Ich will nicht furchtsam sein,
aber der Jura könnte dann doch etwas unzufrieden werden,
und das komplizirt die Sache sehr Ich erkläre nach meinem
Gewissen: Wenn wir den Ruf loyaler Handlungsweise gegenüber

dem Jura behaupten und die politische Tragweite der
Sache gehörig in'S Auge fassen wollen, so sollen wir dasselbe
Angebinde, das wir der einen Schwester geben, der andern
auch geben. DaS ist mein Gefühl, und die Konsequenzen
mögen sich gestalten, wie sie wollen, so spreche ich es hier
aus. Die Sache hat eine enorme Tragweite. Entweder müssen

wir auch den Jena unterstützen, oder dann die poltiischen
Folgen gewärtigen, die eine wahre Strafe sein können. Deßhalb

sagte ich mir: ich will lieber nicht in dem Ding sein.
Wenn wir den staatsmännischen Standpunkt festhalten, so

wollen wir den Jura lieber nicht in diese zweideutige Lage
versetzen. Viel lieber wollen wir die Frage geuau untersuchen
lassen, ob nicht, wenn man von einer kantonalen Eisenbahn«
Politik reden will, die Jurabahn viel die wichtigere sei. Ich
will für daS Emmenthal auch sorgen, glaube aver, eS wäre
ihm mit einer Zweigbahn von Burgdorf nach Langnau geholfen.

Unter Umständen und mit dem nöthigen Vorbehalte
könnte ich sogar zugeben, daß die Jurabadn mit der Ostwestbahn

verbunden werden soll; jedenfalls glaube ick, eS wäre
noch besser, als wie eS eingeleilel ist, day die eine Schwester
ihr Angebinde bekomme, die andere noch an der Thüre warte.
DaS sind die Gründe, warum ich, der ich auch glaube, ein
Altbcrner zu sein und die »ationalökonomische Seite der Frage
zu kennen, ohne die traurige Batzenpolitik zu treiben, nicht
zum Eintreten stimmen kann. Es gefällt mir nicht, und ich
erinnere mich eines Ausdruckes, dessen sich Herr Fueter als
Finanzdircktor so oft bediente: ich sehe nicht durch den Zaun.
In Finanzsachen genügt cS nicht, Projekte zu machen, man
muß durch den Zaun sehen; es kann jenseits ein Graben oder
ein Mööslein sein, und ich betrete nickt gerne ein Mööslein,
selbst wenn der Herr Enisumpfungsdirektor dabei wäre. Ich
schließe mich in erster Linie dem Antrage auf Nichteintreren an,
in zweiler Linie, wenn dennoch eingetreten werden sollte, stimme
ich zum Antrage deS Herrn Blösch, daß die Sache noch näher
untersucht werde.

Nig geler. Ich weide mich so viel als möglich der
Kürze befleißen, und manches weglassen, was ich sonst zu
berühren gedachte. Der Grund, warum ich daS Wort ergriff,
besteht vorzüglich darin, um den Standpunkt zu bezeichnen,
von dem man ausgehen soll, und vor Irrungen zu warnen.
Sie hörten in drei Richtungen Anträge stellen. Der erste

Antrag geht dahin, nicht einzutreten DaS ist klar. Zweitens
wird die Verschiebung beantragt. Das ist daS Gefährlichste.
Drittens beantragt man Modifikationen, auf die ick nun
eintreten will. Beim Antrage auf Nichteiniretcn begreife ich den
Schluß durchaus. ES hängt einzig davon ab, welchen Standpunkt

man einnimmt. Wenn man von dem Standpunkte
ausgehen wollte, um eine Finanzspàlation zu machen, wenn Sie
diesen Grundsatz annehmen wollten, so würde ich sagen: nehmt
überhaupt keine Eiscnbahnaklicn. Ich würde daS sagen bei
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der Zentralbahn, bei jeder andern Bahn. Aber ich habe eben
einen andern Standpunkt. Ich betrachte die Eisenbahnen al«
veibesserte Beikehrsstraßen. Herr alt-Regierungsrath Blösch
nahm diesen Standpunkt in der SlaatswirthschafiSkommisston
und hier selbst ein. Ja, Anno 1852 sagte er. in 50 bis 100
Jahren weiden wir für jede Hauptstraße eine Eisenbahn haben.
Das möchte ich nicht unterschreiben Herr Blösch mag das
denen beweisen, welche Zweifel in die Zukunft der Eisenbahnen
haben, wie Herr Ganguillet und Andere. Früher, wenn eS
sich um Erstellung einer Straße handelte, konnten die Gemeinden
solche anlegen, oder eS bleiben lassen. DaS war der Grundsatz,
welchen die frühere pairizische Regierung befolgte Der
Grundsatz, daß der Staat ein Interesse habe bei der Erstellung
gehöriger Verkehrostraßen, war damals nick, erfunden. Ich
mache den damaligen Regierungen keinen Vorwurf, aber wir
haben diesen alten Grundsatz verlassen. Seit 1830 sagte man
nickt mehr: wer Straßen haben will, soll sie selber bauen,
sondern man ging von dem Standpunkte aus: eS liegt im
natioualökonomischen Interesse, im Gebiete des öffenilichen
Wohles, daß der Staat eingreife, bessere Verkehrsmittel erstelle
und seither wurden große Summen auf den Straßenbau
verwendet. Wir haben z. B. dte Engestraße mit der Tiefenau-
brücke, für eine Strecke von ungefähr zwei Stunden, für welche
zirka 2 MlUwnen Fr. verwendet wurden; die Bielcrsee-Straße
mit eb-nsaUS ungefähr 2 Millionen Fr. für eine Strecke von
ctwa vier Stunden; die Lyß-Huidelbank Straße, die Reuchenette-
Straye rc. Ja, man arbeitete ein Straßennetz für den Kanton
aus, daS etwa auf 10 Millionen Fr. zu stehen gekommen
wäre. Damals fürchtete man sich nicht so vor zwei Millionen;
man sagte: eö ill eine Straße, die gemacht sein muß Ist
es daher etwas Neues wenn wir auf Verbesserung der
Verkehrsmittel mu andern Kantonen sehe»? Nein, eS ist etwas,
das im bisherigen Verfahren lag. ES, ist sicher eine irrige
Vorstellung, wenn man uns glauben lassen wollte, daß im
Jahre 1854 die Äkliendetheiligung nur aus besondern Gründen,
etwa wegen der schönen Gesichter der Verwaltnngsräihe der
Zentralbahn, stattgefunden hätte. Ich habe damals aus ganz
andern Gründen dazu geflluimt, ich habe gesagt: es ist'ein
für den Kanton Bern sehr wichtiges Unternehmen, deßhalb
soll der Staat sich beiuerligen. Hat man bisher der Rente so
viel nachgefragt? Nehmen wir an, eine Eisenbahn rentire
gar nicht. Was reimn die Engestraße, die Bielerseestraße?
Diese rentiren negativ. Wir haben 2 Millwnen für die eine
dieser Straßen ausgegeben, und dazu haben wir noch den
Unterhalt. Deßhalb fage ich: wir nehmen heute nicht ein
neues Prinzip an, wohl aber gehen wir auf ein altes Prinzip
zurück, auf dasjenige von 1830 Wenn eS sich nun um
Eisenbahnen handelt und man sagt: ich mag eS wohl leiben,
daß sie gebaut werden, es freut mich sogar, — warum wendet
man dasselbe nicht auch auf die Straßen an und sagt, man
solle recht sparen, nichts thun für den Verkehr! Das wären
die Konsequenzen. Sind die Konsequenzen des entgegengesetzten
Systems denn wirklich so gefährlich, wie die Herren Blösch,
Fischer und andere Redner darstellte» Engagiren wir uns
so, daß es den Ruin deS Staates herbeiführen wird? Durchaus
nicht. Herr Blösch stellte die Konsequenten dar, welche nach
seiner Ansicht daraus entstehen. Wir müßten dann, sagt er,
jede Eisenbahnunternchmung, die für den Kanton von Bedeutung
ist, unterstützen. Ich gebe zu, daß eS eine natürliche Folge
allgemeiner Prinzipien ist. Hrrr Blösch führte verschiedene
Konsequenzen an, die daraus entstehen könnten. Er sprach
von einer Eisenbahn durch das Oberland in'S WalliS. Ja,
wenn man durch die Jungfrau in'S WalliS bauen wollte, e«
wäre noch viel schwieriger; aber eS ist dafür gesorgt, daß dir
Bäume nicht in den Himmel wachsen Ich bin überzeugt, in
den ersten fünfzig Jahren wird sich keine Gesellschaft dafür
finden. Herr Blösch sprach ferner von einer Linie über Bern und
Kerzerz nach Neuenburg. Allein auf dieser Linie befinden sich
keine bedeutenden Ortschaften, wenn man nicht allsällig daS
große MooS berücksichtigen will, und so lange man die Bc-
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wohncr darauf hat, die jetzt dort find, werden wir keine große
Noth haben, eine Eisenbahn zu erstellen. Von ver Burgdorf-
Langnau-Linie sprach man auch, aber da es sich um ein sehr
kleines Stück handelt, so ist die Sache nicht so schwierig Die
Hauptsache, la bêle noire, ist der Jura. Ich bin vollkommen
überzeugt, die Jurassier werden kommen. Aber glaubt Herr
Blösch, wenn wir das Emmenthal jetzt abweisen, die Jurassier
werden dann weniger kommen? Glaubt er, der alte Grundsatz
werde dann aufkommen: wer Straßen bauen will, baue sie

selbst! Glaubt er, die Jurassi-r werden dann nicht eine

Betheiligung des Staates verlangen, oder sie werden weniger
unzufrieden sein, wenn der Staat sich heute nicht beiheiligt?
Ich glaube, die Jurabahn habe die größte Berechtigung auf
Unterstützung, und was die Möglichkeit der Ausführung betrifft,
so kann ich mich auf eine Aeußerung des Herrn Blösch selbst

berufen, welcher sagte, die ZentralbahngeseUschaft bereue eS

sehr, daß sie tbre Linie nicht statt durch den Hauenstein durch
den Jura geführt habe. Es ist nun aber äußerst wichtig, daß
»er Kanton Bern, wenn er den Jura behalten will, demselben
bezüglich der Eisenbahnen zu Hülfe komme. Es ist wichtig
im Allgemeinen, in Bezug auf den politischen Zusammenhang
aller Landestheile. Wenn Sie dem Jura keine direkte Ver-
binvung mit dem alten Kaiuonsihcile geben, so wird der eine

Theil, das St. Jmenhal, seine Verbindung mit dem Kanton
Neuenburg suchen; der andere Theil wird genöthigt sein, seine
Verbindung mit Frankreich zu suchen. Gedeutende Ortschaften,
wie Dclsberg, Pruntrut ic. sind vollständig abgeschnitten, und
wenn ihre Bewohner sich nach Bern begeben wollen, so müssen
sie über Basel reisen, um auf die Ellenbahn zu kommen.
Wollen Sie dennoch den Jurasstern zumulhen, daß sie auch
unter solchen Umständen gute Berner seien, während sie mit
andern Kantonen ln näherer Verbindung stehen als mit uns?
Ich gehe aber weiter. Der Jura hat eine Industrie, wie kein
anderer Theil des KantonS, eine Industrie, welche der
Eisenbahnen durchaus bedarf. Ich erinnere nur an die dortigen
Glashütten und Eisenwerke. Diese sind ungeheuer wichtig,
und nur wenn sie gehörige Verkehrsmittel haben, können sie

neben der ausländischen Konkurrenz bestehe», sonst können Sie
sicher sein, daß die Eisenindustrie zu Grunde geht und die
GlaSfabrikaiion verkümmert; denn gegenwärtig sind die Eisenwerke

in Westphalen, in Rhcinpreußen vermöge der leichten
Transportmittel, welche ihnen zu Gebote stehen, Verhältniß«
mäßig ebenso nahe bei Bern als die jurassischen Eisenwerke.

In solchen industriellen Gegenden deS Auslandes muß man
sehen, was für derartige industrielle Etablissements gethan
wird, wie oft einzig im Interesse derselben Eisenbahnen gebaut
werden. Man weiß eben daß andere Etablissements, welche
nicht an Eisenbahnen liegen, nicht bestehen können und eingehen.
Glauben Sie, es liege nicht im Interesse de» Kantons, das
Gedeihen solcher Etablissements zu fördern? Gegenüber solchen
Interessen scheint es mir, cS könne schlechterdings kein Zweifel
obwalten, daß eine Betheiligung an der Erstellung einer Eisenbahn

für den Jura nicht zurückschrecken soll. Ein fernerer
Gesichtspunkt, der besonders von den Herren Ganguillet und
Fischer berührt wurde, ist dieser: kann das Unternehmen, um
welches es sich heute handelt, ausgeführt werden, oder werden
wir nicht noch tiefer hineingeritten? Herr Ganguillet sagt:
jetzt geben wir 2 Millionen, aber cS ist vorauszusehen, daß
wir später noch 2 Millionen geben müssen. Es scheint, Herr
Ganguillet habe die Konzession nicht gelesen, denn es heißt
in derselben ausdrücklich, bevor eine Einzahlung stattfinde, habe
die Gesellschaft nachzuweisen, daß sie den doppelten Beirag der
zu leistenden Einzahlung auf die Expropriation und den Bahnbau

im Kanton Bern verwendet habe. Von einer StaatS-
brtheiligung an den Linien Biel-Neuenstadt und Biel-Bcrn ist
nicht die Rede..- Für Erstellung der erstcrn Linie wird die
Gesellschaft leicht die nöthigen Fonds finden; ich kann sogar
etwas weiter gehen und sagen, wenn ich recht berichtet bin, so
sind sie ihr schon zugesichert. Aber diese Linie wird vielleicht
«lcht von der Ostwestbahn ausgeführt, weil die Zcniralbahn,

wenn sie sieht, daß ihr Interesse gefährdet ist, von ihrem
Vorrechte Gebrauch macht. ES münden drei Bahnen auf diese
Linie aus, und wenn die Ostwestbahn diesen Sck>lüssel hat und
dazu eine Linie von Biet nach Bern, so ist zu gewärtigen, daß
nicht gar viel Waaren der Linie der Zentralbahn zufließen
werden, so daß die Herren trotzdem, daß die Konzession einige
erschwerende Bedingungen enthält, von ihrem Vorrechte Gebrauch
machen. Wenn das nicht erfolgen sollte, so gestaltet sich die
Sache um so günstiger für die Ostwestbahn.' Man wendet
ein, die Finanzmächie seien mißtrauisch. Wenn jedoch Herr
Fischer den Grund dieses Mißtrauens in den schweizerischen
Zuständen sucht, so ist er im Irrthume. Das Mißtrauen lastet
nicht nur auf den schweizerischen Eisenbahnaktien, sondern auf
allen industriellen Werthpapieren. Man irrt sich, wenn man
glaubt, wir Schweizer seien an diesen Zuständen schuld. Nein,
der Grund liegt anderswo, nämlich darin, weil man an den
betreffenden Plätzen nicht recht weiß, was ein gewisser Herrscher
denkt, was er beginnen mag. Wenn der Staat nun sich mit
2 Millionen belheüigt, so kann dann die Ostwestbahn bei einem
Aktienkapital, welches die Hälfte deS Baukapitals ausmacht, die
andere Hälfte in Obligationen aufnehmen. Ich mache Sie aufmerksam,

daß die Zentralvah» zur Zelt, als ihr die Staatsbeiheiligung
zugesichert wurde, trotzdem nicht in rosenfarbenem Lichte erschien;
sie Halle ein Laukapital von ttll—7V Millionen auszunehmen,
aber nur eine Summe von 17 Millionen verfügbar. Man
sagt sodann, die Ostwestbahn habe nicht einmal die Konzession,
nach Zürich zu bauen. In dieser Beziehung besteht keine
Schwierigkeit; wen» sie diese Konzession will, so kann sie
dieselbe jeden Augenblick haben. UebrigenS geht die Hauptverbindung

der Ostwestbahn nicht über Zürich, sondern nach Osten.
Die Verbindung mit Zürich ist bloß eine Zugabe. Ferner sagt
man, die Ostwestbahn habe nicht das nöthige Vertrauen. DaS
ist eben verschieden, der Eine kann zu einem Unternehmen
Vertrauen haben, der Andere iitchl. Daß die Ostwestbahn
Vertrauen hat, beweist die Aktienbeiheiligung in andern
Kantonen von Seite der TtaatSbehörden, von Korporalionen und
Privaten/ und dieses Vertrauen wird zuverlässig sich auch
anderswo vorfinde». Ich bitte übrigens, nicht zu übersehen,
daß tue Zentralbahn gerade zur Zeit, als sie den größten
Mangel an Vertrauen hatte, vor den Großen Rath gelangte.
Warum führte Herr Fischer damals nicht diese Sprache? Ich
glaube daher, alle Gründe, welche gegen das Eintreten angeführt

wurden, seien nicht stichhaltig. Indessen wollte ich lieber
eine gänzliche Verwerfung als eine Verschiebung, wie die
Herren Blöich und v. Gonzenbach sie beantragen. Ich betrachte
„ämtich eine solche Verschiebung einerseits als durchaus nicht
gerechtfertigt, andererseits als äußerst gefährlich. Warum will
man verschieben Man sagt vorerst: wir sind nicht sicher, ob
die Konzession der Ostwestbahn erloschen sei, weil sie auf den
4. August letzthin ihren Finanzausweis hätte leisten sollen.
Hieraus habe ich zu erwiedern, daß die Ostwestbahn nach
eingezogenen Erkundigungen ihren FinanzauSweis innerhalb
der ihr eingeräumten Frist geleistet hat, allerdings gestützt auf
Zusicherungen von Gemeinden, die vorher nicht definitiv
genehmigt waren, deren Genehmigung aber nachher einlangte.
Angenommen jedoch, der Finanzausweis wäre nicht geleistet,
so würde dieß an der Sache nichts ändern, denn es ist Uebung
beim BundcSraihe, wenn eine Gesellschaft nachträglich um
Verlängerung deS Termines einkommt und der betreffende
Kanton damit einverstanden ist, dem Begehren ohne weiteres
zu entsprechen. Angenommen selbst, der Bundesrat!) würde
die Verlängerung der Frist verweigern, was ich zwar nicht
begreifen könnte, denn nach dem BundeSgesctze über den Bau
und Betrieb von Eisenbahnen kann eine Verweigerung nur
staltfinden, wenn die militärischen Interessen der Eidgenossenschaft

verletzt werden, so könnte man vor die Bundesversammlung

gelangen. Uebrigens gewährt der vorliegende Vertrag
hinlängliche Garantien. Bevor eine Einzahlung stattfindet,
müssen 40t>,lM Fr. im Kantone verbaut sein, und wenn die
letzte Einzahlung geschieht, muß die Gesellschaft 4 Millionen



im Kantone verwendet haben. Wenn sie nun keine Konzession
mehr hätte, so könnte sie auch nicht bauen. Man behauptet
ferner, eS sei eine ungleiche Behandlung gegenüber der

Zentralbahn, wenn wir der Ostwestdahn eine Staatsbechciligung
von 2 Millionen bewilligen; dabei beruft man sich auf die
Kinie Bern-Thun. Aber die Stellung der Regierung gegenüber
der Gesellschaft war damals eben eine verschiedene. Damals
wollte die Regierung die Konzession der Zeniralbahn als
erloschen erklären lassen, um dieselbe einer andern Gesellschaft

zu geben» aber heute verhält eS sich umgekehrt.
Eine andere Gesellschaft ist nicht da, und Jedermann
ist einverstanden, daß die Ostwestbahn die Konzession
behalte. Eine fernere Einwendung geht dahin: die

Ostwestbahngesellschaft habe jetzt die Konzession für die Linien Viel-
Neuenstadt und Btel-Bern, und man könnte nun sehen, ob sie

sich selbst behelfen könne. Ich begreife nicht, wie man auf diese

Idee kommen kann. Der; Eine behauptet, die Ostwestbahn
werde nie ihr Baukapital aufbrechen können, selbst wenn der

Kanton Bern ihr mit 2 Millionen zu Hülfe komme; Herr
»v. Gonzenbach dagegen sagt: vielleicht gelingt es ihr, mit Hülfe

der Linien Biel-Reuenstadt und Biel-'Lern das erforderliche
Geld aufzunehmen. Es scheint, Herr v. Gonzenbach habe ein
sehr großes Vertrauen in die Rentabilität der betreffenden
Linien, daher sollte er um so weniger Bedenken tragen, zur StaatS-
betheiligung zu stimmen. iEubltch schlägt man vor, die Sache
an die Regierung zurückzuweisen, damit man Gelegenheit habe,
das Projekt näher zu untersuchen. Dabei wurde auch eine
Linie von Bern über Kirchberg nach Lurgdorf zur Sprache
gebracht. Auch dieser Einwurf ist nicht stichhaltig. Erstens
bezweifle ich, ob die Ostwestbahn dieses Projekt annähme. Ich
will dre Gründe nicht näher entwickeln, welche dagegen
sprechen, aber ich glaube, eS wäre ein ziemlicher Umweg gegenüber

der von der Ostwestbahn projektirten Llnie. Aber wenn
diese Gesellschaft auch darauf eingehen wollte, so könnte sie

nicht in dieser Richtung bauen, denn im bekannten Art. 31
der Konzession der Zentralbahn ist die Bedingung enthalten,
daß der Kanton Bern für Eisenbahnen, welche zwischen der
Murgenihal Linie und dem Jura liegen würden, binnen elner
gewissen Frist keine Konzession ertheilen dürfe. Wenn nun eure
andere Gesellschaft unmittelbar neben der Zenrralbahn eine Lune
nach Burgdorf projekliren würde, so würde die Zeniralbahn
ihr Ausschlußrecht gellend machen. Eine Verschiebung wäre
zudem unnöthig, da die Sache genügend untersucht ist Gestern
wäre aUfälllg ein solcher Antrag am Orte gewesen, als eS sich

um Ertheilung einer neuen Konzession handelte. Allein ich will
nun zu zeigen suchen, was die beantragte Verschiebung zur
Folge hätte. Was die Verschiebung überhaupt betrifft, so könnte
ich allsällig in dem Sinne, wie Herr v. Werbt sie beantragt,
dazu stimmen, wenn nicht die äußerste Gefahr damit verbunden

wäre. Wir dürfen nämlich nicht außer Acht lassen, baß
die Reglirung der Biel-Neuenstavt Linie nicht verzögert werden
darf. Wenn im nächsten Januar nicht eine Gesellschaft da ist,
welche Garantie für diese Linie leistet, so steht uns emeZwangS-
konzelsioy bevor. Was ist nun die Folge, wenn Sie heule die
Sache verschieben? Der Ostwestbahn ist zwar die Konzession
zugesichert worden, aber sie ist im Ungewissen, ob sie die SlaaiS-
betheillgung erhalte oder nicht. In dieser Lage wird sie nicht
eine Kaution von âWMl) Fr. leisten; diese muß innerhalb
dreißig Tagen von der Bundesgenehmigung an hinterlegt
werden, sonst erlischt die Konzession; die Frist trifft ganz prächtig
mit dem Januar zusammen, und dann haben wir die Zwangs-
konzession, aber nicht in dem Sinnt, wie wir es wünschen,
auch für Bicl-Bern, sondern bloß für das wichtige Stück Biel-
Reuenstadt. - Dann ist uns diese Linie aus den Händen gerissen.

Darüber sind wir nicht im Zweifel, daß die Strecke Biel-
Bern für Bern von solcher Wichtigkeit ist, daß man sehr auf
deren Ausführung dringen muß. Es kann der Bevölkerung
unmöglich konvenircn, daß man, um nach Viel zu gelangen,
immer den Umweg über Herzogenduchsee machen müsse. Von
ungeheurer Bedeutung ist diese Linie für eine jurassiche Bahn.
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Nun ist man einverstanden, daß dieses Stück, dessen Ausführung

nicht bloß 2 Millionen, sondern mehr kostet, einzig schlecht
rentiren würde, und man daher noch lange darauf warten
müßte, bis es gebaut würde. Wollen Sie das riskiren, dann
stimmen Sie für Verschiebung. Wollen Sie das nicht, so

treten ^ie entweder ein, oder weisen Sie die Sache von der
Hand. Ich ziehe das Nichteintreten der Verschiebung vor.
Tritt man aber nicht ein, dann sind wir in den Händen der
Zentralbahn und der k'raneo-Luisse Was die Vorschläge
der Regierung betrifft, so erlaube ich mir darüber einige ganz
kurze Bemerkungen. Ich betrachte die Frage der Reniabilität
der Linie nicht als Hauptsache, sondern frage: ist die Bahn
für den Kanton Bern von solcher Wichtigkeit, daß eine Staats-
bethciligung als gerechtfertigt erscheint? Ich bin zwar nicht
der Mann, wie Herr Ganguillet, alles, was der einen ober
andern Linie zukömmt, blS auf den Zentner zu berechnen. Ich
hörte bisher, bei Eisenbahnen ma re sich das Verkehrsverhäll-
niß im Lauie der Zeit. Bei der Zentralbahn selbst zeigie die
Erfahrung, daß man sich in verschiedenen Punkren verrechnete.
Ich sprach letzthin mir einem Mitgliede des Direktoriums, mit
Herrn Schmiblin, darüber, welcher sagte, daß eine Menge
Faktoren, die in Berechnung gezogen worden waren, sich in der
Wirklichkeit nicht bewähren, Vagegen andere, an die man nicht
gedacht hatte, wesentlichen Einfluß auf die Rentabilität haben.
Deßhalb ist es immer schwer, in solchen Dingen alles zum
voraus zu berechnen. Uebrigens kommt es nicht darauf an,
ob ein paar Zentner Käse mehr oder weniger auf der Ostwestbahn

transportirt werden; andere Punkte, welche in B.tracht
kommen, sind viel wichtiger, namentlich ist eS der von der
westlichen Schweiz herflicßcnve Verkehr einerseits, und die Anknüpfung

an die ^Inion suisse andererseits. Ein Hauptgewicht
lege ich auf die Bedeutung der Linie. Man suchte zwar die

Bedeutung derselben herabzusetzen, namentlich im Vergleiche
mit der Zeniralbahn, indem man behauptete, die letztere durch,
ziehe sehr industrielle Gegenden, während dieß von Seite der
Ostwestbahn nicht der Fall sei. Herr Blösch zog übrigen«
Amtsbezirke, von welchen nur ein kleiner Punkt durch dieZentral-
bahn berührt wird, ganz in seine Berechnungen. Ferner führte
er eine Berechnung der Gewerbssteuer an und hob namentlich
hervor, wie hoch diese sich für die Stadt Bern belaufe. WaS
er aber Gewerbssteuer nennt, besieht in der Stadt Bern
hauptsächlich in den Abgaben der Beamten, in der Einkommenssteuer,

welche die eidgenössischen und kantonalen Beamten von
ihrer Besoldung zahlen. Ich will es darauf ankommen lassen

und glaube, es wäre nicht schwer zu zeigen, daß der Betrag
der Einkommenssteuer, welche die Beamten zahlen, den Betrag
der Gcwerbstreidenden bedeutend übersteigt. Wenn daher Herr
Blösch auf den geringen Sleuerbelrag hinweist, welchen das
Emmenthal zahle, so könnte man darauf erwiedern, daß dieser

Betrag ein weit höherer wäre, wenn Signau ober Langnan
den BunveSsitz, den Zentralverwaltungssttz hätte. Ich betrachte
die Linie der Ostwestbahn als sehr wichtig für den ganzen
Kanton und für die betreffende Lanvesgegenv, welche sie durchzieht.

Ganz ohne Bedeutung ist diese Gegend auch nicht. Man
hatte bisher durch das Emmenthal zwei Hauptstraßen, und
wenn der Ausspruch des Herr» Blösch, daß mit der Zeit überall,
wo eine Hauptstraße ist, eine Eisenbahn g-baut werde, richtig
ist, so wird das Emmenthal wenigstens eine Eisenbahn bekommen.

Für den Verkehr im Allgemeinen ist eS nicht ohne

Bedeutung, ob man z. B den geraden Weg nach Italien benutzen
könne, oder einen bedeutenden Umweg machen müsse. ES handelt

sich nicht nur darum, nach Luzern zu kommen, sondern

um eine entsprechende Verbindung nach Italien ohne Umweg
zu finden. Ueberdieß mache ich speziell aufmerksam auf die

Richtung, welche die Reisenden zum größten Theil einschlagen,
daß der Rigi, Luzern rc Hauptsammelplätze für dieselben sind.
Glauben Sie, es sei gleichgültig für die Stadt Bern, welche
Linie die Reisenden von Luzern aus benutzen? Wenn sie einmal

in Ölten oder Herzogenduchsee sind, gehen sie leichter in
einer andern Richtung nach Genf als über Bern; oder sie



gehen von Luzcrn aus über den Brünig in daS Oberland. ES
ist daher für die Stadt Bern von großer Bedeutung, eine
direkte Verbindung mit Luzern zu haben, und diele Linie wird
dann auch am stärksten frequeniirt werden. Auch für die

Entwicklung der Industrie ist es wichtig Sie entwickelt sich an
den Orten am meisten, wo man daS Material am leichtesten
beziehen und die Produkte am leichtesten fortführen kann. Ich
mochte ebenfalls warnen vor dem eventuellen Antrage, den

Herr Blôsch stellte, daß der Staat sich unter der Bedingung
betheiligen solle, wenn die betreffenden Gemeinden die Hälfte
übernehmen. Herr Blösch sagte zwar, er wolle vollständig
gleiche Behandlung der Ostwestbahn wie seiner Zeit der Zentralbahn.

Ich glaube aber, ein solcher Maßstab würde vollständig

zu ungleicher Behandlung führen. Herr Blösch zieht allerlei
in Berechnung, um das Netz der Zcntralbahn auszudehnen und
kommt dann zu 21 Stunden Länge. Wenn man aber die

Strecken Bern Thun und Bern-ThörishauS abrechnet, so bleiben

dann noch 13 Stunden. Wenn nämlich die Ostwestbahn
nicht Ernst gemacht hätte, so wäre es der Zentralbahn noch

lange nicht eingefallen, die Linie Bern Thun zu bauen.

Dagegen will man die übrigen Linien, welche die Ostwestbahn
auch übernommen hat, nicht in Berücksichtigung ziehen. Von
zweien Eines: entweder berechnet man an beiden Orten alle
Linien, welche der betreffenden Gesellschaft gehören, oder man
läßt an beiden Orten die Nebenlinien weg Geschieht letzteres,
so hat man bei der Zentralbahn 13, bei der Ostwestbahn
3 Stunden, so daß der Unterschied nicht sehr groß ist. Aber
die Betheiligung bei der Zentralbahn war viel stärker. Man
setzte den Gemeinden gleichsam das Messer an die Kehle.
Warum sagt man, sollten die cmmenthalischcn Gemeinden sich

nicht auch im gleichen Maße betheiligen? Ich sage, das
Emmenthal hat sich jetzt schon viel stärker beiheiligt als irgend
ein Lanvestheil. Wie gieng es im Jahre I8à4 Der Staat
beiheiligte sich mit 2 Millionen, ebensoviel übernahmen die in-
teressmen Gemeinden Gegenwärtig beiheiligen sich die zwei
Amtsbezirke Signau und Konolfingen mit einer halben Million,
und zwar ist vom einen Bezirke nur ein kleiner Theil interesstrt.
Keiner der Amtsbezirke, welche von der Zcntralbahn berührt
werden, betheiligte sich so stark, wie Signau und Konolfingen.
UebiigenS liegt ein Widerspruch darin, daß man einerseits den
Gemelnden zumuthet, sie sollen sich durch Uebernahme von
Aktie» betheiligen, während man andererseits ihnen vorwirft,
sie stürzen sich in Schulden, Es könnte von einer größern
Betheiligung der Gemeinden die Rede sein, wenn die Stadt Bern
bereit wäre, einen Theil zu übernehmen, wie früher, aber die

Herren von Bern wollen nicht mehr, daher ist der Antrag, daß
die Gemeinden die Hälfte übernehmen sollen, nichlS anderes
als ein Antrag auf Verwerfung. Die Stadt Bern wird sich

nickt betheiligen. Deßhalb, wenn Sie verwerfen wollen,
verwerfen Sie lieber direkt. WaS daS Beihciligungsverhältniß
bettifft, so bekam die Zentralbahn vom Kanton Bern 4
Millionen. für die Ostwcstbahn werden ungefähr 2'/, Millionen
gezeichnet, eine Summe, die ich im Verhältniß zur Zentralbahn
nicht zu groß finde. UebrigenS kann man in solchen Dingen
nicht gerade mit der Goldwage abwägen, wenn man wirklich
die einzelnen LandeStheile mit den nöthigen Verkehrsmitteln ver-
sehen will. Ich möchte daher dringend warnen vor den Ver-
schiebungS« und AbänderungSanträgen, und den Antrag der
Regierung zur Genehmigung empfehlen.

Roth von Bipp wird nicht zusammenhängend verstanden,
spricht sich aber im Wesentlichen dahin auS: ES sei weniger
darauf zu sehen, ob die Eisenbahnen viel oder, wenig rcntiren,
als auf die Beantwortung der Krage, ob unsere Finanzen durch
die Unterstützung, um welche eS sich handelt, in Mitleidenschaft
gezogen würden, ob man genöthigt wäre, vom Volke höhere
Steuern zu beziehen. Im Berichte des RegierungSratheS werde
zwar dieß in Abrede gestellt, allein der Sprechende kann dieser
Versicherung nicht festen Glauben schenken, um so weniger als
man Vorgänge kenne, welche gerade daS Gegentheil bewiesen,

und da er aus der ganzen Diskussion keine andere Ueberzeugung

schöpfen konnte, als die, daß die Staatsbeiheiligung am
Ende vom Liede erhöhte Abgaben zur Folge hätte, so stimmt
er für Nichteintreten.

Seßler verzichtet auf daS Wort, in der Hoffnung, daß
andere Redner seinem Beispiele folgen werden.

Röthlisberger deßgleichen, ebenso Girard, mit der
Bemerkung, daß er im Interesse des Jura mehrereS anzubringen

hätte.

Bernard. Da ich nur deßhalb daS Wort ergreise, um
einen Antrag, welchen ich der Versammlung vorlegen möchte,
zu entwickeln, so kann ich sehr kurz sein. Ich werde nicht auf
die verschiedenen Berechnungen eintreten, welche man aufgestellt
hat, um die Rentabilität der Ostwcstbahn festzustellen; ich
beschränke mich einfach auf die Erklärung, daß ich die Erstellung
dieser Linie als im allgemeinen Interesse liegend anerkenne,
obgleich ich überzeugt bin, daß sie nicht rentabel und daß deren«
Aktien auch lange Zeit nicht ertragsfähig sein werden. Im
Lause der Diskussion sprach man von der Lage des Jura, und
mau ließ durchblicken» daß dieser Kantonsiheil auch etwas
erhalte. Aber erinnern Sie sich wohl, daß der Jura zehn
Jahre lang warten kann, bis er Miteigenihümer der Linie
Bicl-Neuenstadt wird. AuS diesem Grunde habe ich, ohne
irgend welches Mißtrauen gegen die Vorschläge zu äußern,
welche unS gemacht wurden, folgenden Antrag formulirt, den
ich als Zusatz dem Dekrete beigefügt sehen möchte. Man würde
sagen: „Der Staat Bern bewilligt der Ostwestbahngescllschaft
eine Unterstützung von Franken 2 Millionen, bezahlbar nach
den von der Regierung an den Großen Rath gestellten Anträgen.

Zugleich sichert der Staat dem Jura eine Verhältniß-
mäßige Unterstützung zu, sobald eine die nöthigen Garantien
darbietende Gesellschaft die Ausführung einer Eisenbahn in
diesem Landestheile unternimmt; im gegentheiligen Falle ist
dieser Beilrag für die Korrektion seiner gewöhnlichen Straßen
zu verwenden." Sie werden zugeben, daß diese Forderung nicht
zu weil geht, indem die jurassische Elsenbahnfrage noch in eine
ziemlich entfernte Zukunft hinauSgcrückt ist. AuS diesem Grunde
möchte ich eine Art Kompensation für diesen Kantonsiheil hier
beigefügt sehen. Ich empfehle Ihnen daher lebhaft meinen
Antrag.

Revel. Ich würde daS Wort nicht ergriffen haben,
wenn nicht mehrere Redner Zweifel über die Ausführung der
Oronlinie ausgesprochen hätten. Was mich betrifft, so kann
ich der Versammlung die Zusicherung geben, daß ich letzte
Woche das ganze Trace dieser Linie auf waadtländischem
Gebiete durchging und konstaliren konnte, daß die Arbeiten
dort sehr vorgerückt sind. Nun da die Weinlese beendigt, die
Reben angekauft und bezahlt sind, so werden in einigen Tagen
die Arbeiten mit Thätigkeit fortgesetzt, denn man kann nicht
mehr aufschieben. Man sollte also den Bau dieser Eisenbahn
nicht mehr in Zweifel ziehen.

Stock mar. ES ist mir leid, den Antrag, welchen Herr
Bernard gestellt hat, bekämpfen zu müssen ES geschieht nicht
deßhalb, weil ich wünschte, daß er verworfen werde, fondern
weil ich wünschte, derselbe möchte zu geeigneterer Zeit gestellt
werden. WaS geschieht, wenn der Antrag verworfen wird?
Man wird sagen, der Große Rath wolle dem Jura nichts
geben. Aber wenn er angenommen wird, ist er genügend?
Ich meinerseits glaube eS nicht. Das ist der Grund, warum
ich den Antrag des Herrn Bernard als eine Gefahr betrachte,
wenn gleich ich anerkenne, daß er in ganz jurassischem Geiste
gestellt worden ist. Ich wünsche deßhalb, daß er denselben
zurückziehen möchte. Sie wissen, meine Herren Abgeordnete
auS dem Jura, daß mich in den Eisenbahnfragen eine grenzenlose

Hingebung beseelt, eine Hingebung, die mich viel kosten



wird. Sie müssen wohl ein wenig Vertrauen in das setzen,

was ich Ihnen sage. Ich glaube nun, man solle heute sich

darauf beschränken, für die 2 Millionen zu Gunsten der

Ostwestbabn zu stimmen; wir Jurassier müssen einsehen, daß,

wenn diese Gesellschaft bestehen kann, eS ein Vorgang von
großer Bedeutung für uns ist, weil es eine Schwester für den

Jura ist und wir sie als solche unterstützen müssen. Ich habe

volles Vertrauen in den Großen Raih; ich bin überzeugt, daß

er nach Bewilligung dieser 2 Millionen sich gerecht gegen uns
zeigen wird, weil wir unserseits ebenfalls gerecht waren. Ich
gehe selbst noch weiter und sage, selbst wenn wir vom allen
Kantonstheile nichts erhalten sollten, ich würde gleichwohl für
die 2 Millionen zu Gunsten der Ostwcstbahn stimmen,
ungeachtet unsers jurassischen NetzeS. DaS soll Ihnen genügen,
um zu zeigen, daß wir uns darauf beschränken sollen, die

Anträge des RegierungSrathcS anzunehmen.

Herr Berichterstatter deS RegicrungsratheS. Ich
freue mich der heutigen Diskusston und zwar von ganzem

"Herzen, sie hat das Resultat zu Tage geföidert, daß die Bahn,
welche heute vom Staat unterstützt werden soll, unstreitig im

Interesse des gemeinen Wohles liegt. ES ist daS von keiner

Seite bestritten worden, von einem Redner, welcher die Anträge
der Regierung bekämpfte, von Herrn alt-Regierungsrath Fischer,

wurde eS sogar ausdrücklich anerkannt. Zum ersten Male
wurde von Seite eincS AlibernerS hier der Standpunkt
anerkannt, daß eS für die Stadt Bern von unendlicher Wichtigkeit
sei, daß diese Bahn gebaut werde. Herr Fischer anerkannte

die Tragweite des Unternehmens und die Bedeutung deS

Verwaltungssitzes für Bern. Ich kann mich also dieses

Resultates freuen und mich in meinem Schlußrappvrte kurz fassen.

Erlauben Sie, daß ich die Hauptpunkte berühre, auf welchen

die Differenzen beruhen. Herr alt. Regierungsralh Blösch

begann sein Votum mit einem Rückblick in die Vcrgangcnheit
und einem Hinblick i» die Zukunft. Ich will ihm auch mit
einem Rückblicke auf vergangene Zeiten folgen, und erlaube

mir dabei einige Berichtigungen, damit wir unS auf dem

richtigen Terrain befinden. Herr Blösch behauptete zunächst,

die Subvention an die Zentralbahn sei deßhalb bewilligt'
worden, weil diese Gesellschaft dem Kanton Bern bedeutende

Opker gebracht habe bezüglich der Richtung ihrer Linie. Herr
Karrer zeigte Ihnen bereits, daß die Zentralbahn aus ganz
andern Gründen als aus Rücksicht für den Kanton Bern die

Linie gebaut hat, wie fie jetzt ist. Die Konzession wurde im

Jahre 1852 ertheilt, die Linien wurden also bezeichnet: Mur-
qenthal-Bern und Herzogenbuchsee-Biel; die StaaiSbeiheiligung
aber erfolgte erst im Jahre 1854, also viel später. Dazu
kommt der Umstand, daß Anno 1852 ausdrücklich erklart wurde,
die Zentralbahn nehme keine Subvention in Anspruch. Man
ermuthigte den Großen Rath mit der Bemerkung: man fordere

kein Geld von ihm, eS bringe Jemand dem Lande eine Eisenbahn,

wollt Ihr sie nicht annehmen? Die Konzession wurde

ertheilt. Später kam die Gesellschaft in Verlegenheit, sie suchte

eine Betheiligung deS Staates nach; diese wurde beschlossen,

aber nicht mit Rücksicht auf gebrachte Opfer von Serie der

Zentralbahn, sondern im Interesse deS Landes. Herr Blosch

ließ in seiner Berechnung des Baukapitals, welches der

Zentralbahn zur Zeit, als sie die Staatsbethciligung nachsuchte,

zur Verfügung stand, durchblicken, als hätte die Regierung ln

ihrem^Bcrichie etwas verschwiegen, was sie nicht hätte
verschweigen sollen. In dieser Beziehung bemerke ich nur, daß

der RegierungSrath sich bei seines» dießfälligen Angaben an

den Bericht der damaligen Regierung gehalten hat, welcher

von Herrn Blösch unterzeichnet ist, und daraus ergibt sich, daß

die Zentralbahn damals bei einem Baukapital von 48 Millionen
mit Einschluß der Betheiligungssummen von Luzern und Bern,
ein Akrienvermögen von 21 Millionen und darauf 4 Millionen
Schulden hatte, welche letztern allerdings in bereits vorhandenen
Bauten repräsentirt sein mochten. Dieß zur Rechtfertigung der

hierseitigen Angaben. Herr Blösch sprach sich ferner dahin
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auS: er könnte sich allfällig zu einer ^Betheiligung entschließen,
wenn nicht so viel im Hintergründe läge. Auf diese Einwendung

wurde hinlänglich erwiedert, und ich will nur insofern
darauf zurückkommen, als ich erkläre, daß die Zentralbahn im
Jahre 1856 oder Anfangs 1857 vor die Regierung von Bern
gelangte mit dem Begehren um eine neue Staatsbeiheiligung
von 3 Millionen Franken, daß die Regierung sich nicht ungeneigt

zeigte, darauf einzugchen, und darin wäre allerdings ein
gefährlicheres Präjudiz gewesen als im vorliegenden Falle.
Man darf sich also durch diese Einwendung nicht einschüchtern
lassen. Aus diesen Gründen vorzugsweise geht der Antrag
des Herrn Blösch dahin, nicht einzutreten; in zweiter Linie, die
Sache zurückzuweisen, um zu ermitteln, ob die Ostwestbahn den
FinanzauSwcis geleistet habe, den sie auf den 4. August abhin

' zu leisten halte, verbunden mit einer technischen und finanziellen
Erpertise über das ganze Unternehmen. Ich weiß nicht, warum
man absolut einen Beschluß provoziren will, es sei die
Konzession der Ostwestbahn ersessen. Die Gesellschaft hat einen
Fiuanzausweis geleistet, der Bundesrath aber noch nicht
darüber entschieden, und ich gebe zu, daß der heutige Entscheid
des Groß-n Rathes auf den Beschluß des Bundesrathes Einfluß

haben mag Uebrigens ist der FinanzauSweiS als geleistet
zu betrachten, bis der Bundcsrath etwas Anderes entscheidet.
Man sollte übrigens die Spieße gleich machen und bedenken,
daß die Zentralbahn die Erdarbciten nicht zu rechter Zeit
begonnen hat, ohne daß man sich deßhalb veranlaßt sah, beim
Bundesrathe einen Beschluß zu provoziren, daß ihre Konzession
erloschen sei. Anders verhielt es sich bezüglich der Thuncr-
Linie, wo eS nach der Ansicht der vorberaihendcn Behörde im
Interesse deS Landes gewesen wäre, die Konzession als erloschen
zu erklären. Endlich ist eS, wie Herr Niggelcr bemerkte,
Brauch, daß der BundeSrath unbedenklich einem Fnstverlän-
gerungSgcsuch entspricht, wenn der betreffende Kanton damit
einverstanden ist. Sollte der Bundesrath finden, die Konzession
der Ostwcstbahn sei erloschen, so müßte die Gesellschaft um
eine Verlängerung einkommen. Indessen würde der BundeSrath

auf deren einseitiges Begehren nicht eintreten aus dem
Grunde, weil auch dem Kanton Bern ein Recht e wachsen ist,
dessen Behörden also damit einverstanden sein müssen, und
deßhalb die Bestimmung in Art. 2 deS Dekretes. Was den
Antrag betrifft, noch ein Erpertengutachten einzuholen, so glaube
ick wirklich, eS wäre eine etwas eigenthümliche Schlußnahme.
In finanzieller Beziehung ist die Sache gründlich geprüft
worden. Wenn nun eine neue Erpertise veranstaltet würde,
deren ^ Resultat dahin ginge, die Kosten des Unternehmens
belaufen sich auf 25 oder 28 Millionen, so könnten dieselben
Herren ihre Einwendungen wiederholen. Ich glaube also, diese
Verschiebungsanträge führen zu nichts, als daß der Kanton
Bern in die fatale Lage der Zwangskonzesfion gegenüber der
Franco-Suisse geräth. Ich denke, Sie werden so viel Berner-
Hochmuth (wie man sich bei einem gewissen Anlasse ausdrückte)
besitzen, sich nicht zu Erlheilung einer Konzession zwingen zu
lassen. Ich halte auch dafür, eS sei eigentlich in den
Verschiebungsanträgen nichiS enthalten, als ein indirekter Antrag
auf Nichteintreten. Wie Herr Blösch auf die Sache selbst
eintrat, machte er Berechnungen, auf welche genügend erwiedert
wurde, wie auf seine Vergleichungen der Zentralbahn mit der
Ostwestbahn. Herr Blösch stellte aber noch weitere Anträge,
welche theils eine Abänderung des Vertrages, theils des

Dekretes bezwecken. In ersterer Beziehung, erinnere ich an das
Verfahren, welches Sie gestern befolgten, indem Sie beschlossen,

daß Anträge, welche eine Abänderung des Vertrages zur Folge
hätken, nicht zuläßig seien, sondern derselbe entweder genehmigt
oder verworfen werden müsse- ES versteht sich von selbst, daß
AlleS, was den Vertrag wesentlich berührt, nur nach genommener

Rücksprache mit der Ostwcstbahngesellschaft modifizirl
werden und nur unier die Motive eines nicht sofortige»
Eintretens aufgenommen werden könnte. Was die von Herrn
Blösch sodann angeregte Beth-iligung der interessirten Gemeinden
betrifft, so wurde hierauf von verschiedenen Rednern erwiedert.
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Den zweiten Antrag desselben ReîmerS, dahin gehend, daß statt
der Einzahlung mittels Ablieferung von Zentralbahnaktien ein

Anleihen aufgenommen werden soll, müßte ich auf das
Entschiedenste bekämpfen^ ES ist im RegierungSrathe die Frage,
ob der Ostwestbrhngesellschaft Zeniralbahnaklien abgetreten
werden sollen, reiflich erwogen worden. Die Frage des
Vorschusses an die Gemeinden, welche Herr Blösch ebenfalls in
seinen Antrag aufnimmt, liegt nicht auf der Tagesordnung und
dehnt sich die Diskussion nicht auf dieselbe aus. Ich muß
daher schon aus formellen Gründen auf Abweisung antragen,
so weit die Antrage des Herrn Vlösch sich auf den Vertrag
beziehen und aus materiellen Gründen, so weit sie andere
Punkte betreffen. Herr Manuel bestrebte sich, den Großen
Rath in eine heitere Stimmung zu versetzen, und es ist ihm
dieß in mehrfacher Hinsicht gelungen. H ngegcn glaube ich,
daß in so wichtigen Angelegenheiten mu Spaßmachen und
Witzen der Sache nicht gedient fei; insofern könnte ich mich

vollständig einer Erwiederung darauf enthalten, in der
Voraussetzung, die gemachten Einwürfe seien von Ihnen als das
aufgenommen worden, was sie sind. Herr Manuel hielt sich

darüber auf, daß die Ostwestbahn einspurig gebaut werde.

In dieser- Beziehung erwiedere ich nur das daß dadurch
bedeutende Kosten erspart werden, ohne dem Betriebe
Eintrag zu thun, und daß man in neuerer Zeit fast
durchgchends einspurig, aber mit Ausweichgeleisen zu bauen

anfängt. Was die Berechnung der Baukosten betrifft, so

weiß ich nicht, ob Herr Manuel darin ein so

vollständig kompetentes Urtheil hat, Uin dem Berichte der Regierung,

welcher sich in dieser Beziehung auf vaS Gutachten
Sachverständiger stützt, auf diese Weise entgegenzutreten. Ich
wiederhole noch einmal: die Regierung hat die Baukosten nur
gestützt ans das Gutachten von Technikern und die bisherigen
Erfahrungen im Eisenbahnbau berechnet. Herr Manuel
behauptete ferner, der Hauptverkchr ziehe sich der Thallinie zu,
ob nun die Linie Bern-Luzcrn Zürich gebaut werde oder nicht.
Nehmen Sie Notiz davon, denn was ist die Konsequenz, wenn
die Linie Bern-Luzern nicht gebaut wird? Dann wird eben

der Verkehr noch weit mehr der Thallinie nachgehen, und Herr
Manuel hätte der Linie Kern-Luzern keine bessere Empfehlung
ausstellen können als durch diese Behauptung.! 'Derselbe Redner

bemerkte, so sehe man die Sache in Bern an, deßhalb werde
die Stadt sich nicht betheiligen. Das hätte ich von Herrn
Manuel nicht erst jetzt zu vernehmen gebraucht. Aber mit dieser
Ansicht steht dann der Antrag des Herrn Blösch im
Widersprüche, welcher dahin gehf, daß die Gemeinden die Hälfte
übernehmen sollen. Das heißt mit andern Worten immer:
zxir wollen nichts von der Sache, und wenn wir sie nicht
direkt unterdrücken können, so soll eS indirekt geschehen. In
Betreff der Anträge des Herrn Manuel, welche eine Abänderung
des Vertrages bezwecken, wiederhole ich die früher gemachte
Bemerkung, daß sie formell unzulässig sind. In formeller
Beziehung zulässig wären die Anträge, welche sich auf das Gcneh-
migungSdekret beziehen, dagegen lassen sich materielle Gründe
anführen. Vorerst müßte ich mich gegen den Antrag verwahren,

welcher die Ostwestbahngesellschaft verpflichten will, von
Bern bis Günstigen VaS Trace der Zcntralbahn zu benutzen.
Es wäre dieß eine Verpflichtung, welche der Gesellschaft auserlegt

würde, und ich sehe nicht ein, wie man dazu kommti einen
solchen Antrag zu stellen, bevor die Sache uniersucht ist. Auch
den fernern Antrag des Herrn Manuel, daß der Schlußsatz
des Art. 2 deS Dekretes gestrichen werden soll, könnte ich nicht
zugeben Herr Ganguiller suchte der Versammlung damit bange
zu machen, baß er sagte, die Gesellschaft finde zu Ausführung
ihres Unternehmens das erforderliche Geld nicht; er ging so
weit zu behaupten, keine Gesellschaft fände das erforderliche
Baukapital. Damit spricht er auch der Zeniralbabn die
Lebensfähigkeit ab. Man steht, wie leicht man mit vorgefaßter
Meinung zu übertriebenen Behauptungen kommt Herr Ganguillet
kam auch auf die RentabilitätSfrage zu sprechen. Ich glaube,
5asZei ein Gebiet, aus welches wir uns diesen Abend nicht

mehr verlieren sollen. Herr Ganguillet konnte faktisch nichts
an den Angaben des Berichtes aussetzen, er sah aber, daß man
nach den im Berichte enthaltenen Berechnungen zu einer Rente
kommt. Er will aber keine Rente, und nimmt deßhalb bei

seiner RechnungSweise-, die ganz willkürlich ist, eine ganz
andere Basis an, die sich nur auf Vermuthungen stützt, auf deren
unermeßliches Feld man sich nicht einlassen soll. Herr
Ganguillet schüttelt zwar den Kopf, aber wenn er bei ruhigem
Blüte darüber nachdenkt, so wird er es zugeben. Er wird eS

mir nicht übel nehmen, wenn ich von einer Privatäußerung
Gebrauch mache, die er mir gegenüber aussprach. Es mache
ihm persönlich nichts, sägte Herr Ganguillet, er werde eine

allfällige Steuercrhöhung vo-N vielleicht hundert Franken durch
die mittels der Ostwestbahn dargebotene Verkehrserleichterung
schon wieder einbringen. Wenn Herr Ganguillet einzig
vermöge dieser Verkehrserleichterung bei hundert Franken gewinnen

kann, so spricht diep für die Rentabilität der Bahn. Wie
sehr Herr Ganguillet bei seiner Berechnung die Sache übertrieb,
kann man der Aeußetüng entnehmen: man könne 7—8 Millionen

verkochen, in Kröschenbrunnen stecken bleiben, und dann habe^
man erst noch nichts. Man steht es dieser Argumentation an,
daß nicht mit der nöthigen Ruhe zu Werke gegangen wurde
Derselbe Redner nahm den Antrag des Herrn Blösch bezüglich
einer anzuordnenden Erpertise auf und drang namentlich auf
eine gründliche Untersuchung. Diesen Vorschlag nehme ich
nicht an, die Sache ist gründlich untersucht, der Bericht der
Regierung rechtzeitig ausgetheilt worden, und wenn in diesem

Anträge ein Vorwurf liegen sollte, so müßte ich ihn zurückweisen.

Bezieht derstlbe sich auf das jüiassische Etfnbahnnetz,
so glaube'ich, es sei Ihnen im gedruckten'Berichte ein so klares

Bild von dem, was die Regierung will, gegeben worden,
daß Sie nicht mehr im Zweifel sein können. Herr Ganguillet
möchte die Untersuchung auf das ganze bernifche Eisenbahnnetz

ausdehnen. Was ist damit gesagt? Daß wir vielleicht
noch zwei Jahre lang warten müßten^ bis die nöthigen Studien

aufgenommen wären. Herr ». Werbt beantragt, die Sache
einer Kommission zu überweisen Ich muß mich auch gegen
diesen Antrag aussprechen,' weil eine Verschiebung höchst fatal
wäre und sehr nachtheilige Folgen für die Entwicklung unsers
Eisenbahnnetzes hätte. Ich spreche mich aber auch aus dem
Grunde dagegen aus, weil ich glaube, es komme bei allen diesen

Untersuchungen nichts mehr heraus. Auch wenn Sie den

Gegenstand durch eine Kommission untersuchen lassen, werden
Sie nicht weiter aufgeklärt. Et» Theil der Kommission wird
sich für den Antrag der' Regierung, der andere dagegen
aussprechen. Jetzt ist doch die Regierung einig in der Sache, mit
Ausnahme einer Stimme.- Der Vorschlag, eine Kommission
niederzusetzen, kam hier mehrmals zur Sprache, fand aber nicht
Anklang. Vermeiden wir auch jetzt den Schein, als wollten
wir zu Behandlung dieser Angelegenheit ein anderes Verfahren
einschlagen, als bei andern ähnlichen Anlässen. Als es sich

um die Staalsbetheiligung an der Zentralbahn handelte, war
der Bericht der Regierung den Mitgliedern des Großen
Rathes erst hier im Saale ausgetheilt worden; drei Tage nachher
wurde die Sache behandelt, so daß man bittere Klagen in den
Verhandlungen findet-, daß die Mitglieder des Großen Rathes
nicht Zeit gehabt hätten, die Sache zu studiren; über den beute

vorliegenden Gegenstand wurde dir Bericht der Regierung
rechtzeitig ausgetheilt, und um Ihnen Zeit zu geben, sich mit der

Sache vertraut zu machen, wurde die Session um drei Hochen
verschoben. Herr v. Gonzenbach behauptete, es könne von
einer Verlängerung der Konzession nicht die Rede sein. Ich
erkundigte mich hierüber bei kompetenter Stelle, man schlug
mir Prolokolle auf, denen ich entnahm, daß allerdings eine

Verlängerung zuläßig sei. WaS den Vorschlag des Herrn
v. Gonzenbach betrifft, die Linie der Ostwestbahn von Bern
über Kirchberg nach Burgdorf zu führe», so wurvcZbereits von-
anderer Seite darauf erwiedert. Die Linie käme in daS Aus-
schlußgebict der Zentralbahn zu liegen, so daß die Ausführung
unmöglich wäre. Im Vorbeigehen bemerke ich, daß es mich



amüstrte, auch in dieser Frage das terrain mobil eine Rolle
spielen zu sehen, wie bei.der Oronlinie, welche Herr v. Gon-
bach damit in Verbindung brachte. Nun kann ich aber aus
eigener Anschauung versichern, daß im Altenberg, wo die mo-
Is88e twknte sich befinden soll, auf vielleicht 60 Fuß Tiefe
kein Tropfen Wasser zu finden ist. Wenn übrigens bei diesem
Anlasse auch jetzt das Zustandekommen der Oronbahn
angezweifelt wird, so habe ich hier einen Bericht, der Ihnen zur
Einsicht vorliegt. Es ergiebt sich daraus, daß auf waadtlän-
der Gebiet von 22 Kilometer l2 vergeben sind. Ich komme

zu Herrn Fischer, und anerkenne vollständig, daß dieser Redner
die Sache bis auf einen gewissen Vunkl mit großer Offenheit
und vervankenswenher Einsicht behaNdelOhät.' Er stellte den
Grundsatz auf: on ne peut PS8 lutter contre là force rle8
cbo8L8. Was aber Herr Fischer la force cles cbv8e8 nennt,
begreife ich nicht. Er stellte die Eisenbahnen als eine große
Macht dar, als Riesen, um deren Gunst man in Paris werben
müsse, so daß man seine Rede fast als gegen die Eisenbahnen
gerichtet ansehen möchte. Gerade weil die Eisenbahnen als
Riesen betrachtet werden, möchte ich etwas zu detest Entwicklung

zu sagen haben und eine Gesellschaft hieherziehen, damit
wir diese Riesen anständig bekämpfen können. Herr Fischer
wieS darauf hin, daß die Ostwestbahn nicht für ihrè ganze
Linie bis nach Zürich die Konzession bestye. Allein daran wird
Niemand zweifeln, daß, wenn einmal nach Zug gebaut ist,
Zürich gewiß seine Konzession ertheilen wird, sonst ist der
Artikel l7 des BundcsgesetzeS über die Eisenbahnen D. Herr
Fischer bemerkte ferner, die Zentralbahn habe sich bereits mit
der Oronlininie vereinigt, und vermittle den Verkehr der
letztern. An dieser Bemerkung ist'etwas Wahres, etwas aber
nicht richtig. ES ist richtig, daß die Zentralbahn mit der Oronbahn

einen Vertrag abgeschlossen hat über Vermittlung des
Betriebes dieser Bahn bis ThöriShauS, aber blos für zwei
Jahre, und für diese Zeit ist es sehr vernünftig, den» vorher
wird die Ostwestbahn nicht im Betriebe sein. Ich habe noch
auf einen abweichenden Antrag des Herrn Blösch zu antworten,

welcher dabin geht, daß die Einzahlung erst stattfinden
soll, wenn die Expropriation ans der Linie Bern-Kröschenbrun«
neu vollzogen und ausbezahlt sein werde. Die Regierung wich
tn Bezug auf diesen Punkt im Interesse größerer Garantie vom
Vertrage der Zentralbahn ab, weil die Erfahrung- bewiesen
hat, daß in demselben gar keine Garantie liegt, weil der betreffende

Artikel nicht ausführbar ist, während nach dem
vorliegenden Vertrage die Gesellschaft vor jeder Einzahlung!,
nachweisen muß, baß das Doppelte auf den Bau der Bahn im Kantone
bereits verwendet worden sei. Ich will nicht länger sein. Ich
erkläre zum Schlüsse nur: wenn auch die Ostwestbahn zu
Stande kommt, so hat der Kanton Bern noch nicht zu viele
Eisenbahnen, er steht in dieser Beziehung im Veihältnisse zu
andern Kantonen noch ziemlich einsam da. Gegenwärtig
gelangt man auf der Eisenbahn nur von einer Seite in die
Stadt Bern. Gehen Sie in die östliche und westliche Schweiz,
und Sie werden sehen/ dstß die Eisrnbahndörbrndungen dort
viel mannigfaltiger sind. Es hängt.nun von Ihrem Entscheide
ab, ob der Kanton Bern seine Stellung ich schweizerischen
Eisenbahnnetze behauptet! werde. Ich empfehle Ahnen die
Anträge des Regierungsrathes zut° Genehmigung. liebet den
Antrag des Herrn Bernard kein Wort, Herr Stockmar hat
das Nöthige darauf erwiedert, und gestützt darauf ersuche ich

Eie^ auf denselben nicht einzutreten, ^ ^

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Frage, welche den Großen Räch beschäftigt, ist heute sehr
umfassend und gründlich erörtert worden, deßhalb kann ich
mich kurz fassen, obschon ich über die Voten mehrerer Redner
Notizen gemacht habe. Ich will mich darauf beschränken,

gegen einige Hauptbcdenken, welche geäußert wurden, die

Ansicht der SlaaiSwirthschaftskommission in Schutz zu nehmen.
Ein Hauptbcdenken geht dahin, der Kanton Bern werde sich

durch diese StaatSbetheiligung in eine große Schuldenlast
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stürzen. Diese Anficht theilt die Kommission nicht. Es handelt
sich um eine Aklienübernahme von 2 Millionen Franken. Wenn
man vom Jura spricht, so ist eS so zu verstehen: wenn eine
Gesellschaft sich bildet, die eine jurassische Eisenbahn auszuführen

entschlossen ist und die erforderlichen Garantien darbietet,
so wird der Große Rath auf ein allfälliges Begehren um
Betheiligung eintreten,-soferst er es begründet findet, abgesehen
von der heutigen Frage.- Dör heutige Beschluß hat keine

Konsequenz in dieser Beziehung. Wir wissen aus der Erfahrung
anderer Staaten, daß die Eisenbahnen anderwärts von Jahr
zu Jahr mehr rentiren, und wenn wir die Vermehrung des
Verkehrs infolge der leichtem Vermittluäg desselben in's Auge
fassen» so wird unser Urtheil bezüglich der Eisenbahnen sich
anders gestalten. Man sprach von Mangel an Garantie Ich
habe die Ansicht der Kommission hierüber schon äusgesprochen
Es wurde Ihnen gezeigt, daß keine Einzahlung geleistet wiro,
bevor ein Aktienkapital von 10 Millionen gezeichnet ist, daß
immer der doppelte Betrag döb Einzahlung- «m "Kantone
verwendet sein muß, so daß, wenn die letzte Einzahlung erfolgt,
die Linie Bern Langnau erstellt sein wird. Wenn es sich nur
um eine Einbuße am Zinserträge handelt', so kann man nicht
sagen, daß diese Einbuße schwer iu's Gewicht falle. Bezüglich
der "Rentabilität habe ich nur noch zu wieserholen, daß die
Staatsivirthschaftskommission die daherigen Berechnungen des
RegierungSraiheS sehr mäßig und gewissenhaft fand. Die
Hinwcisung auf die Eisenbahnen in Belgien von Seite des

Herrn Ganguillet lieferte einen neuen Beweis, dafidie Stellung
des Staates in solchen Fragen eine volkswirthschafiliche sein
muß, baß mau in Belgien bei Erstellung des Eisenbahnnetzes
die Volkswohlfahrt im Auge hatte, nicht den Ertrag der
Eisenbahnen allein. Mehrere Redner stellten Ihnen die Bedeutung
des Verwaltungssitzes dar, die Wichtigkeit der Sache in
materieller und politischer Hinsicht. Welche Folgen überhaupt
die Erstellung einer Konkurrcnzlinie hat, lehrt die Erfahrung,
welche uns das Zweiliniensystem darbietet. Die ganze heutige
Diskussion- konnte bei mir uà denjenigen meiner Herren
Kollegen, welche in der Staatöwirthschaftskomniission die

Mehrheit bilden, keine andere Ansicht hervorrufen, als diejenige,
welche ich bereits zu entwickeln die Ehre hatte Tauschen wir
uns nicht über Vie Bedeutung der Frage, ob von Ihrem heutigen
Entscheide das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen der
Ostwestbahn abhängen soll Seien wir vor Allem Berner,
und reichen wir uns die Hand zu einem großen nationalen
Werke, welches dazu dienen soll, die geistige Entwicklung und
die materielle Wohlfahrt des Volkes zu fördern. Fortschritt —
ist die Devise der Neuzeit; sie liegt in Allem, waS wir anstreben.
Ich möchte Ihnen nochmals die Genehmigung des regierungs-
räthlichen Vorschlages angelegentlich empfehlen.

Or. v. Gonzenbach. Da der Antrag auf Verschiebung
zum Zwecke einer finanziellen und technischen Untersuchung mit
einer Gefahr für VaS ganze Unternehmen in Verbindung
gebracht wurde, so erkläre ich in meinem Namen und in
demjenigen des Herrn Blösch. daß ich nicht darauf beharre.

Bernard. Infolge von Bemerkungen, die mir von meinen

Herren Kollegen auS dem Jura gemacht wurden, ziehe ich
meinen Antrag zurück.

Herr Präsident. Ich muß noch eine Erklärung abgeben.

Herr Blösch bemerkte mir nämlich, er habe in der
StaatswirthschafiSkommisston sich nicht dahin ausgesprochen,
daß die Zeniralbahngesellschaft es bereue, nicht durch den Jura
gebaut zu haben, sondern er (Herr Blösch) bereue eS. Zugleich
mache ich die Versammlung aufmerksam, daß der Natur der
Sache gemäß, so wie mit Rücksicht auf den gestrigen Beschluß,
diejenigen Anträge, welche auf Abänderung einzelner
Bestimmungen deS Vertrages mit der Ostwestbahngcsellschaft zielen,
nicht in Abstimmung fallen sollen.
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Abstimmung.

Für das Eintreten überhaupt
Kür Nichteintreten
Für sofortiges Eintreten
Für Verschiebung

Damit fallen die Anträge der Herren
Ganguillet und v. Werdt dahin.
Für den Antrag des RegierungSratheS

mit oder ohne Abänderung
Dagegen
Für den Antrag deS Herrn B l ö s ch, betreffend

die Betheiligung der Gemeinden
Dagegen
Für den Antrag deS Herrn Blösch, betreffend

die Aufnahme eines Anleihens
Dagegen
Für den Antrag deS Herrn Manuel, betref«

fend das Trace der Strecke Gümligen-Bern
Dagegen
Für den Antrag de S Herrn Manuel, betreffend

die Modifikation deS Art. 2 des Ge<-

nehmigungsdekreteS
Dagegen

Fünfte Sitzung.
143 Stimmen.
K4

147 „
49 „

t44 „
50

35 v
Gr. Mehrheit.

Minderheit.
Gr. Mehrheit.

Minderheit.
Gr. Mehrheit.

Minderheit.
Gr. Mehrheit.

Freitag den 19. November 1358.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brügger, Herren,
Karlen, I. G.; Schneider,/Johann; Thcurillat, Wagner,
v. Werth und Wirth; ohne Entschuldigung: die Herren Chopard,
Lempen, Schären und Streit in Zimmerwald.

Herr Präsident. Nach dem Ergebnisse der soeben

beendigten Abstimmung ist das Dekret in jedem Falle mit der

gehörigen Mehrheit, welcher Ansicht man auch über die

Verfassungsvorschrift sein mag, angenommen worden.
DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 10s/, Uhr in der Nacht.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Hierauf läßt der Hr. Präsident einen Anzug der Herreü
Bernard, Jmer, Sigri und Karrer verlesen, mit dem
Schlüsse auf beförderliche Revision der bestehenden
Gesetze über das Notariatswesen und Vorlage neuer
Entwürfe:

1) Einer Notariatsordnung selbst.

2) EineS Emolumententarifs für die Rotare.

Tagesordnung:

Bahnhoffrage von Thun.
Die Bittschriftenkommission, welche den Gegenstand

einer neuen Prüfung unterworfen hat, legt dem Großen
Rathe folgenden Beschlussesentwurf vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,.
.'.MI«»» '<) -l'-t,

> i in Erwägung:

^ 1) daß, abgesehen von der Frage, ob dem Regierungtrathe
j nach Art. 8 der Konzessionsakte vom 24. November 1852 an

sich das Recht zustehe, über die Lage der Bahnhöfe, falls
j i darüber eine Verständigung nicht stattfindet, endgültig zu ent--

-
- scheiden, im vorliegenden Falle nicht einzig die Bestimmungen

jener Konzessionsakte, sondern überdieß auch die speziellen
Zusicherungen in Betracht kommen, welche die Zentralbahnge-



sellschaft der Gemeinde Thun rücksichtlich der Lage des dortigen
Bahnhofes gegeben bat;

2) daß mit Rücksicht auf die daorts gepflogenen
Unterhandlungen es dem Recht und der Billigkeit angemessen erscheint,
den von der Einwohnergemeinde Thun ausgesprochenen Wünschen

Rechnung zu tragen, um so mehr, als die Berücksichtigung
dieser Wünsche keine erheblichen Jnkonveniente darbietet, und
die Zentralbahngesellschaft erklärt hat, die dicßfällige Verfügung
dem Großen Rathe anheim zu stellen;

beschließt:

ES ist in Abänderung des Beschlusses des RegierungSrathS
diejenige Lage deS Bahnhofes von Thun genehmiget, welche
von der dortigen Einwohnergcmeinde vorgeschlagen wird und
in dem von ihr eingegebenen Plane näher bezeichnet ist.

Müh le thaler stellt die Ordnungömotion, daß im
Interesse des Zeitgewinnes die heutige Verhandlung über den

vorliegenden Gegenstand als Fortsetzung der ersten Verhandlung
betrachtet werde, da die Berichterstattung schon in einer frühern
Sitzung stattgefunden habe.

Der Herr Präsident bemerkt, daß die Berichterstattung
der Bittschriftenkommisston jedenfalls angehört werden müsse,

weil sie neue Anträge bringe, dagegen stehe kein Hinderniß
dem Vorschlage entgegen, daß die heutige Verhandlung als
Fortsetzung der frühern betrachtet werde.

Brunncr verlangt, daß jedem Mitgliede, welches bei
der frühern Verhandlung nicht anwesend war, Gelegenheit
gegeben werde, seine Ansicht geltend zu machen.

Karrcr, als Berichterstatter der Bittschriftenkommisston.
Ich werde mich befleißen, so kurz als möglich zu sein, weil
Ihnen die Hauptgründe, welche für und gegen den Antrag
der Bitlschriftenkommission geltend gemacht wurden, bereits
aus den frühern Verhandlungen bekannt sind. Die Biltschrif-
lenkommission stellte in einer frühern Sitzung den Antrag, den

Beschluß des Rcgierungsraihes vom 27. Mai 1858, bezüglich
der Lage des Bahnhofes in Thun, zu suspendiren und den
Regierungsrath anzuweisen, eine Verständigung zwischen der
Einwohnergemeinde Thun und der Zentralbahn einzuleiten.
Dieser Antrag wurde von Ihnen weder angenommen noch

verworfen, weil der Große Rath nicht mehr in beschlußfähiger
Zahl versammelt war. Der Effekt bestand aber darin, daß die

Sache verschoben und Zeit zu einer Verständigung gewonnen
wurde. Es haben dann auch Unterhandlungen zu diesem Zwecke

stattgefunden, indessen ohne Erfolg, indem die Abgeordneten
der Zentralbahn die Einwendungen der Gemeinde Thun nicht
für begründet genug betrachteten, um von ihrem frühern Projekte

abzugehen, Thun hingegen auf seinem Begehren beharrte.
Seither sind einzelne neue Thatsachen zu den Akten gekommen,
die ich Ihnen mittheilen will. Die Zentralbahnverwaltung
erklärte in einem Schreiben an die Regierung, was folgt: „Wir
erklären Ihnen ganz unumwunden, daß das von der Thuner-
Dclegation vorgeschlagene Projekt der Bahnhofstiuation weder
in Bezug auf die technischen Anlagen noch in Bezug aus die

Kosten der Ausführung unS irgend welche Schwierigkeiten
darbietet und in letzterer Beziehung der Auswand ein
wahrscheinlich -nicht unerheblich geringerer sein würde als bei der

Ausführung des von uns vorgeschlagenen und von Ihnen
genehmigten Projektes. Allein es sind andere Gründe, welche
uns bestimmen, an der genehmigten Situation festzuhalten und
die nach unserm Dafürhallen auch für die Gemeinde Thun
maßgebend sein sollten, von ihrem Begehren abzugchen und die

wir in folgenden einfachen Sätzen zusammenfassen." Das
Resultat besteht darin, daß die Zentralbahnverwaltung sagt: wenn
der Bahnhof da gebaut wird, wo die Gemeinde Thun ihn
haben will, so ist die Entfernung von der Scherzligbrücke um

Tagblatt des Großen Rathes tzs«.
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1080 Fuß länger als von dem Projekte der Zentralbahn, während

die Entfernung der von der Gemeinde Thun projcktirten
Baustelle von der Allmenbb-ücke um 490 Fuß kürzer ist als
das Projekt der Zeniralbahn. Wenn man die Entfernungen
nach der Lage der Straßen mißt, so sind die Angaben der
Zentralbahnverwaltung richtig. ES entgegnet aber die
Gemeinde Thun auf diese Eiwendung, eS sei außerordentlich
leicht, eine entsprechende Verbindung herzustellen, wodurch die
Entfernung bedeutend abgekürzt würde. Eine fernere Bemerkung

besteht darin, daß es nach dem Projekte der Gemeinde
Thun sehr leicht möglich sei. eine Verbindung mit der Frutig-
straße zu finden, während dieß nach dem Projekte der Zentral-
bahn nicht der Fall sei. Dazu kommt noch ein drittes Projekt,

dessen ich mit einigen Worten ermähnen will, obschon ich
glaube, es sei eigentlich nicht Gegenstand der heutigen
Verhandlung, weil eS nur von einzelnen Partifulprey Hhrrübrt.
Es bildet ein Mittelding, baS den Vortheil hätte, daß es die
Entfernung zwischen beiden Brücken ausgleichen würde. Das
Projekt ist indessen von der Gemeinde Thun verworfen worden,

doch fühlte ich mich verpflichtet, desselben zu erwähnen.
Bei dieser Sachlage glaubte die Biltschriftenkommission einen
entscheidenden Antrag stellen zu sollen. Das erste Motiv, wel.
cheS demselben zu Grunde liegt, ist doppelter Natur; eS berührt
die Kompetenzfrage und ncbstdcm die Vertragsfrage, die
Bedingungen, welche die Gebinde Thun gestellt, und die Zu-
sicherungen, welche sie von der Zeniralbahn erhalten hat. Die
Bittschriftenkommisston spricht sich über die Kompetenzfrage
nicht aus, sie sagt mit andern Worten: auch angenommen,
die Kompetenz des Regierungsrathes wäre der Art, daß ihm
das Recht zustünde, über die Lage der Bahnhöfe definitiv zu
entscheiden, so ist der s 8 der Konzessionsakle nicht allein
maßgebend, sondern es kommen auch in Betracht die Verhandlungen,

welche mit der Gemeinde Thun gepflogen wurden,
und wenn man diese in'S Auge faßt, so sind dabei gewisse
Zusicherungen zu berücksichtigen, welche derselben seiner Zeit
ertheilt wurden. Was die Kompetenzfrage betrifft, so habe
ich mich in einer frühern Sitzung weitläufig darüber
ausgesprochen und zwar in dem Sinne, der Regierungsraih sei

kompetent, über die Lage der Bahnhöfe zu entscheiden, aber sein
Entscheid stehe unter der Genehmigung deS Großen Rathes,
aus dem wesentlichen Grunde, daß zwar der 8 8 der
Konzessionsakle die Genehmigung der Lage der Bahnhöfe der
Regierung anheimstelle, aber zugleich eine Verständigung zwischen
den Parteien vorbehalte Gestützt auf diese Bestimmung, welche
für die Entscheidung über die Lage der Bahnhöfe eine andere
Vorschrift aufstellt als für die Genehmigung der Pläne
überhaupt, hat die Bittschriftenkommisston angenommen, es könne
die Regierung als Partei nicht endlich in der Sache entscheiden,

sondern es müsse eine dritte Behörde sein, welcher der
endgültige Entscheid zustehe, der Große Rath. Ich habe diesen
Punkt mit den Bestimmungen anderer Konzessionen verglichen
und gefunden, daß in andern Kantonen der Große Rail) die
endlich entscheidende Behörde ist Der Große Rath mag nun
die Sache auslegen, wie er will, er legt sie recht auö. Nur
auf Eines möchte ich Sie aufmerksam machen, daß Sie aus
materiellen Gründen entscheiden, damit Sie sich bezüglich der
Kompetenzfrage nicht für die Zukunft die Hände binden. Der
8 8 der Konzession ist hier deßhalb nicht einzig maßgebend,
weil ein Vertragsverhältniß besteht, und ich bin so frei, die

Bedingung anzuführen, welche die Gemeinde Thun gestellt
hat, als es sich darum handelte, sich bei der Aktienübernahme
zu bctheiligen. Die Erklärung der Gemeinde bildet ein Ganzes

und sie ist von der Regierung und von der Zentralbahnverwaltung

als solches angenommen worden. Am Eingange
jener Erklärung heißt es, Thun sei bereit, sich bei der Aktien-
Übernahme zu betheiligen, obschon voraussichtlich die Zeniralbahn

einstweilen nur nach Bern bauen und die Linie nach
Thun verschieben werde; dann folgt die Stelle: „An obige
Verpflichtung knüpft die Gemeinde Thun folgende Bedingungen

: a. daß ihre Betheiligungssumme als Beitrag für die

107
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Gcsammtlinie von Murgenthal-Bern-Thun angesehen und sie

bet der dereinsttgen Erstellung der Linie zwischen Bern und
Thun zu keinem weitern Beitrage angehalten werden könne,
b. Daß über die Lage dcö Bahnhofes bei Thun und der Vcr-
bindungsstraßen die in § 8 der KonzcsstonSakte vom 24
November 1852 vorgesehene Verständigung mir der zuständigen
OrtSbchörde stattfinde und die Negierung bet der letztinstanz-
ltchen Genehmigung der deßfallsigen Pläne die billigen
Forderungen und Interessen dieser Ortschaft berücksichtige." In einer
folgenden Bestimmung ist die Bedingung enthalten, daß der

Bahnhof auf dem rechten Ufer der Aare, in der Stadt oder

möglichst in der Nähe der Stadt erstellt werde. Diese
Bedingungen wurden sowohl von der Zentralbahn als von der Re-
gicrung ohne allen Vorbehalt angenommen, und es macht sich

dieß durch die ganze Verhandlung wie ein rother Faden
bemerkbar, der sich durch alle Akten zieht. Als eS sich im Jahre
1857 darum handelte. die Thunerlinie zu bauen, setzte man
sich mit der Gemeinde Thun in Verbindung und sagte, eS sei

nicht wohl möglich, den Bahnhof an die auSbedungene Stelle
zu setzen, weil die allgemeinen Verkehrsverhältnisse dessen

Verlegung auf das linke Aarufer fordern. Die Gemeinde Thun,
obschon sie das Necht hatte, zu verlangen, daß der Bahnhof
auf dem rechten Ufer gebaut werbe, sah ein, daß es spießbürgerlich

wäre, darauf zu beharren, und gab nach, daß die

Verlegung auf das linse User stattfinden dürfe, aber unter der

Bedingung, daß derselbe so nahe als möglich.zur Allmendbrücke

zu stehen komme. Statt sich mit der Gemeinde Thun zu
verständigen, die sehr entgegenkommend war, geschah gerade das
Umgekehrte ES mag sein, daß Thun nicht zu rechter Zeit
die gehörige Thätigkeit entwickelte, aber es wünscht nun
einmal, daß der Bahnhof da gebaut werbe, gestützt auf die
gestellten und angenommenen Bedingungen, und wir sind eS der
Gemeinde schuldig, ihrem Begehren Rechnung zu tragen. Würde
man mich persönlich fragen, welchen Bahnhofplatz ich im
allgemeinen Interesse vorziehe, so würde ich sagen, er-soll so nahe
als möglich an den See gebaut werden. Wenn wir eS nicht
mit Bedingungen zu thun hätten, welche die Gemeinde Thun
gestellt hat, mit Versprechen, die ihr gegeben wurden, so glaube
ich, es wäre gar kein Streit. Aber das ist nicht maßgebend
für uns, welchen Platz wir vorziehen würden Wenn Einer
ein Recht hat, so soll man eS ihm gewähren. Ich mache Sie
aufmerksam, daß Thun für 2W,vl)t) Fr. Aktien übernahm zu

^ einer Zeit, wo man noch nicht wußte, wann die Linie von
Bern nach Thun gebaut werde Wenn nun die übrigen Gegenden

des Oberlandes verlangen, daß sie auch berücksichtigt
werden, so darf man nicht vergessen, daß Thun die einzige
Gemeinde war, welche sich mit der Summe von 2l)l),l)t)ö Fr.
betheiligte, in der Voraussetzung, daß die gestellten Bedingungen
erfüllt werden, und daß die andern oberländischen Gemeinden
sich nicht betheiligten. Wir haben also eine moralische Pflicht,
Thun bei seinem Rechte zu schützen, und die betreffenden
Personen, welche damals mitverhanveltcn, müssen sich auf den
Standpunkt stellen, den sie einnahmen, als die von Thun
gestellten Bedingungen genehmigt wurden. Ein zweites Motiv,
welches zu Gunsten Thuns spricht, besteht darin, daß weder
in technischer noch finanzieller Hinsicht Schwierigkeiten obwalten,

und daß die Zentralbahnverwaltung erklärt, sie würde
sogar eine Wenigerausgabe haben, wenn das von der Gemeinde
Thun vorgeschlagene Projekt angenommen würde, und daß sie

sich dem Entscheide des Großen Rathes unterziehen werde. Die
letztere Erklärung wurde zwar von Seile des Abgeordneten der
Zentralbahn nur mündlich gegeben, indem er sagte, es schicke

sich der Zentralbahn nicht wohl, von ihrem Projekte abzugehen.

Die Regierung stellte sich ihrerseits auf den nämlichen
Standpunkt, und so entstand theilweise eine mündliche, theil-
weise eine stillschweigende Konvention, daß eS den Parteien recht
sei, wenn der Große Rath entschiede. Unter diesen Umständen
glaube ich, es sei der Antrag der Bittschriftenkommisston mehr
als gerecht, und empfehle Ihnen denselben zur Genehmigung

Aebi. Ich muß eS lebhaft bedauern, daß die Versammlung

wieder mit dieser Angelegenheit behelligt wird. Ich war
wirklich auch dcS Glaubenshaß mit der frühern Verhandlung
die Sache abgethan sein werde, indem ich erwartete, Thun
werde sich, wie mir von verschiedenen Seiten bemerkt wurde,
in der Zwischenzeit mit der Zentralbahn verständigen, eS werde
einsehen, daß dieß in seinem eigenen Interesse liege. Diese
Erwartung bestätigte sich nicht, Thun beharrte auf seinem
Begehren, deßhalb erlaube ich mir einige Worte. Die
Minderheil der Bittschriftenkommisston hält dafür, der Große Rath
könne heute nicht in der Sache selbst entscheiden. Nach § 8
der Konzessionsakte ist der Regierung grundsätzlich die
Genehmigung der Baupläne übertragen. Ueber die Lage der Bahnhöfe

und die Verbindungsstraßen derselben ist überdieß eine
Verständigung mit den zuständigen OrtSbehörven vorbehalten.
Nach hierseitigenr Erachten ist der §8 einfach so zu verstehen:
in Betreff der Genehmigung der Baupläne im Allgemeinen ist
der Regierungsrakh ohne weiteres kompetent zu entscheiden;
er fragt die betreffenden Gemeinden gar nicht an. WaS
hingegen die Bahnhöfe betrifft, so soll er über deren Lage und
Verbinvungsstraßen mit den Lokalbehördcn Rücksprache nehmen.
Sind die Parteien einig, so soll der Regierungsrath die
Vorlagen genehmigen, vorausgesetzt, daß die öffentlichen Interessen
nicht dadurch verletzt werden; wäre eS jevoch der Fall, daß die

Ausführung des Planes den allgemeinen Interessen widerspräche,
so soll der RegierungSrath denselben nicht genehmigen. Wenn
die Parteien sich nicht verständigen können, so soll der
Regierungsrath dieselben anhören und dann nach Gesetz und Recht
und mit billiger Berücksichtigung der Wünsche der betreffenden
Ortschaft entscheiden. Das ist meine Ansicht über Auslegung
der Konzesstonsbestimmung, und wenn man diese nicht befolgen
würde, so käme man zu sonderbaren Konsequenzen. Nehmen
Sie an, Thun würde den Bahnhof oben beim Schlosse haben
wollen, die Zentralbahn aber möchte denselben auf der Spital-
matte haben. Nach der Ansicht der Mehrheit der Biltschiifren-
kommission müßte die Regierung einfach zuwarien, bis die
Parteien sich verständigen könnten, und wenn es mehrere I rhre
ginge. Nehmen Sie an, beide Parteien wären darüber einig,
den Bahnhof etwa eine Viertelstunde unterhalb Thun zu bauen,
was den öffentlichen Interessen zuwider wäre; dann müßte die

Regierung einschreiten und entscheiden. So wurde die Sache
bis dahin von Seite der Regierung angesehen. In allen
derartigen Fällen hat die Regierung zu entscheiden. Ich mache
Sie namentlich noch auf einen Fall aufmerksam, der sich in
Bern ereignete. Da waren die Gemeinde und die Zentralbahn
über die Lage des Bahnhofes einig, dessenungeachtet sanktionirte
der Regierungsrath den Plan nicht, sondern stellte denselben
da, wo er ihn gerne haben wollte. Die Minderheit der
Bittschriftenkommisston hat daher angenommen, es soll der
Versuch einer Verständigung zwischen der Gemeindsbehörve von
Thun und der Zentralbahn stattfinden Können sie sich
verständigen, so soll es dabei bleiben; kommt eine Verständigung
nicht zu Stande, dann soll die Regierung entscheiden. Da sie

sich nicht verständigen konnten, so hat der RegierungSrath
entschieden, und die Minderheit der Kommission ist durchaus
seiner Ansicht. Aber man sagt, eS hätten seiner Zeit
Verhandlungen stattgesunden, die eS recht und billig erscheinen
ließen, daß den Wünschen der Stadt Thun Rechnung getragen
werde. Man sprach in dieser Beziehung schon in der frühern
Verhandlung und auch heute wieder von einem Vertrage. Ich
bin ganz entgegengesetzter Ansicht, daß hier von einem Vertrage
durchaus nicht die Rede sein könne. Allerdings machte die

Stadtbehörde von Thun seiner Zeit den doppelten Vorbehalt,
daß ihre BetheiligungSfumme als Beitrag für die Gesammtlinie
von Murgcnthal-Beru Thun angesehen werde, und daß bezüglich
der Lage des Bahnhofes eine Verständigung mit der
Ortsbehörde stattfinde und die Regierung „bei der letztinstanzlichcn
Genehmigung der deßfallsigen Pläne" die billigen Forderungen
und Interessen dieser Ortschaft berücksichtige. Nun legt die
Mehrheit der Biitschnsteukommission und die Gemeinde Thun



den Vorbehalt so auS, die letztere habe sich die Erstellung dcS

Bahnhofes auf dem rechten Ufer der Aare, in der Stadt oder

möglichst in der Nähe derselben vorbehalten, und dabei bleibe

eS, Der Ansicht bin ich nicht. Allerdings hat Thun diesen

Vorbehalt gemacht, aber beigefügt, der Regierungsralh solle bei

seinem lctztinstanzlichen Entscheide die Wünsche der Gemeinde

billig berücksichtigen. Also gesteht Thun dem Regierungsrathe
die Kompetenz zu, in letzter Instanz zu entscheiden. Wie kann

man von einem Vertrage reden, der zwischen der Zentralbahn
und Thun geschlossen worden wäre? Im Gegentheil findet
man im fraglichen Vorbehalte selbst, daß der letztinstanzliche
Entscheid in die Hand der Regierung gelegt wurde. Die
Zentralbahnverwallung meldete in einer telegraphischen Depesche,

daß die gemachten Vorbehalte bezüglich der Bahnhöfe
angenommen worden seien, und in einem darauf folgenden Schreiben
heißt eS: „Sollte aber in irgend einem Fall eine Abweichung
von jenen Bedingungen, wie solche in Ihrem Eingangs
erwähnten Schreiben einhalten sind, von unS nöthig erachtet und

von Ihrer hohen Regierung gutgeheißen werde.», so würden
wir unS als verpflichtet betrachten, die von der betreffenden
Gemeinde übernommene Aktienzahl derselben wieder abzunehmen
und ihr die allfällig geleisteten Einschüsse sammt statutengemäßen
Zinsen zurückzuerstatten." Da sagt also die Zeniralbahnver-
waltung: wir nehmen die Bedingungen an, sollten wir jedoch

später finden, daß die bezeichneten Plätze für die Bahnhöfe
nicht zweckmäßig seien, so behalten wir unS vor, diesen Wünschen

nicht Rechnung zu tragen, wohl aber halten wir unS

verpflichtet, die betreffende Gemeinde in allen Theilen zu
entschädigen. Nun frage ich: kann man unter diesen Umständen

von einem Vertrage zwischen Thun und der Zcntralbahn reden?

Kann man behaupten, daß die Zentralbahn sich absolut
verpflichtet habe, den Bahnhof da zu bauen, wo die Gemeinde ihn
haben will? Ich sage, nein, und zwar aus folgenden Gründen.
Erstens hat Thun jene Bedingung nicht als Vertragsvorbchalt
aufgestellt, sondern dieselbe als Wunsch ausgesprochen und

gleichzeitig die Regierung als kompetent bezeichnet, letzmistanzlich

in der Sache zu entscheiden. Ich frage aber: hat die Zentral-
bahn diesen Vorbehalt so unbedingt angenommen? Nein, sie

sagte: vorläufig nehmen wir denselben an, sollte eS sich aber

zeigen, daß dte Ausführung unzweckmäßig wäre, so behalten
wir uns vor, davon abzugehen und der Stadt Thun die

übernommenen Aktien wieder abzunehmen. Noch mehr.
Angenommen, eS bestände ein Vertrag zwischen der Gemeinde Thun
und der Zenlralbahn, so frage ich: handelt es sich noch um
den Bahnhof unterhalb der Stadt auf dem rechten Ufer der

Aare? Nein, diese Stellung ist längst verlassen. Thun will
nicht mehr den früher ausbedungenen Bauplatz, sondern eS

handelt sich um die Erstellung des Bahnhofes oben ln der
Stadt. Die Gemeinde Thun hätte ihre Aktien behalten sollen,

um sie allfällig der Zentralbahn zur Verfügung zu stellen, sie

hat aber dieselben verkauft und einen bedeutenden Prosit darauf
gemacht, und nun will man es dennoch als Vertrag qualifiziren!
Davon kann also keine Rede sein, è Die Zentralbahnverwaltung
sagt in ihrem Schreiben: in unserm Interesse könnten wir uns
mit dem Begehren der Gemeinde Thun einverstanden erklären,
technische Schwierigkeilen stehen der Ausführung nicht entgegen,
finanzielle ebenfalls nicht; eS sind nicht unsere eigenen Interessen,
welche uns veranlassen, auf unserm Projekte zu beharren,
sondern es sind eigentlich die Interessen der Stadt Thun, der

dortigen Bevölkerung, des Verkehrs, welche uns dazu bewegen.
Der Herr Präsident der Bittschriftenkommisston erklärte sich

in der Sitzung dahin, er würde anstehen, wenn er entscheiden

müßte, ob der von der Zentralbahn vorgeschlagene Platz für
Thun selbst nicht besser sei als daS Projekt der Gemeinde.
Der Herr Berichterstatter der Kommission erklärte unumwunden,
daß der von der Zentralbahn vorgeschlagene Bauplatz für Thun
selbst besser wäre. So reden die Mitglieder der Billschristenkommission.

Es handelt sich um drei Pläne: erstens um
denjenigen der Stadt Thun, zweitens um denjenigen der

Zentralbahn, drittens um das Projekt eines Theils der

Bevölkerung. DaS Projekt der Stadt Thun wurde in einer
Reihe Bittschriften umliegender Gemeinden empfohlen, die zum
Theile ziemlich entlegen sind. Der Plan der Zenlralbahn
wurde von Gemeinden deS Oberlandes und des SiebenihaleS
empfohlen. Diese Bittschriften liegen zwar nicht bei den Akten.
Ich begreife, daß die Gemeinde Thun ihr Projekt empfiehlt,
allein es wird ihr selber nichiS nützen, wenn sie den Bahnhof
an der Stelle bekommt, die sie selbst wünscht. Die Zenlralbahn
schlägt die Erstellung des Bahnhofes in der Mitte der Stadt
vor, so daß die Bewohner der obern Stadt gleich weit haben,
wie die Bewohner der untern. Die Gemeinde Thun hingegen
will denselben zu Unterst in der Stadt haben, so daß diese
selbst dabei nicht gewinnen würde. Wenn der Plan der
Gemeinde Thun angenommen wird, so hat man il)8l) Fuß
weiter zum Dampfschiffe als nach dem Plane der Zcntralbahn.
Nun frage ich: welchen Plan wollen Sie unter diesen
Umständen annehmen? Alle Reisenden, welche sich von Bern
nach Thun und in'S Oberland begeben wollen, hätten 5Üt)

Schritte weiter zu laufen. Kann man da noch zweifeln, ob
ein öffentliches Interesse in Frage stehe? Soll einigen Häusern
zulieb das ganze Publikum gezwungen werden, 500 Schritte
weiter zu gehen, um das Dampfschiff zu erreichen? Ich will
nicht länger sein, ich verweise nur noch auf daS Schreiben
der Zenlralbahnverwaltung, worin diese erklärt, in technischer
und finanzieller Hinsicht könnte sie das Projekt der Gemeinde
Thun annehmen, sie mache jedoch auf die Folgen aufmerksam.
Ich stelle daher, in Betracht, daß die Regierung nach K 8 der
Konzessionsakte kompetent ist, endgültig in der Sache zu
entscheiden, daß es im öffentlichen Interesse liegt und sogar
demjenigen der Stadt Thun besser entspricht, wenn das Projekt
der Zentralbahn ausgeführt wird, den Antrag, eS sei auf die
Beschwerde der Stadt Thun nicht einzutreten.

Mühlethaler beantragt Schluß der Umfrage.

Regez beginnt mit der Bemerkung, wie bemühend eS

gewesen sei, daß die frühere Verhandlung wegen ungenügender
Mitgliederzahl habe abgebrochen werden müssen, so daß

man Gründe habe anzunehmen, eS sei die Versammlung ab-
sichtlich hingehalten worden. Auf die Sache selbst übergehend,
fährt der Redner fort, wie folgt: Das zweite Alinea des z 7
enthält die Bestimmung, daß, wenn die Gesellschaft den ihr
zur Ausführung deS Unternehmens gestellten Termin nicht
beobachte, der Große Räch derselben einen ihm angemessen

scheinenden Endtermin segen werde. Der § 8 dagegen überträgt
der Regierung die Genehmigung der Pläne. AuS den Bestim-

s mungen der Konzession geht also ausdrücklich hervor, daß die
Kompetenzfragen so normirt sind, daß auf der einen Seite der
Große Nach, auf der andern Seile die Regierung gewisse
Befugnisse hat. Es scheint mir daher unzweifelhaft, daß die
Regierung kompetent gewesen sei, im vorliegenden Falle zu
entscheiden. Man sagre zwar bei der frühern Verhandlung, unter
der Regierung sei der Große Rath auch begriffen, aber diese

Argumentation ist rabulistisch. Ich stelle daher den Antrag,
ì es soll bei der Verfügung des Regierungsraihes sein Bewenden

haben und seien die Petenten von Thun mit ihrem
Begehren abzuweisen, weil der Große Rath nicht kompetent ist,
in der Sache zu urtheilen.

Seßler. ES dünkt mich, für unS sollte in dieser Frage
hauptsächlich Eines maßgebend sein: hat man gegenüber Thun
eine Verpflichtung übernommen, ja oder nein? Der Herr
Berichterstatter der Minderheil sucht alle und jede Verpflichtung
wegzuraisonniren, während ich die Ueberzeugung habe, die Stadt ^

Thun habe die Ansicht gehabt, der Bahnhof werde dann dorthin

zu stehen kommen, wo sie denselben wünschte. Ganz
glelch ging es mit Biel. Wir haben unS lange über die
Bahnhofstelle berathen, am Ende einigten wir uns, als die Zcntralbahn

oder die Regierung mit dem Vorschlage kam, wir sollen
für 3VV,00V Fr Akiien übernehmen und sagen, was wir für einen
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Gcgenwerth verlangen. Wir erklärten unS bereit, aber unter
der Bedingung, daß der Bahnhof an den Hafenplay zu stehen
komme. Die Gemeinde Viel genehmigte die Sache zuerst, hler-
auf wurde intriguirt, aber mit großer Mehrheit beschloß die

Gemeinde, au ihrem frühern Beschlusse festzuhalten; hierauf
wurde neuerdings intriguirt. Nun behauptet man, gegenüber
der Gemeinde Thun sei keine Verpflichtung eingegangen worden.

(5s hat seiner Zeit ein Fürsprecher für die Zentralbahn
eine Bioschüre geschrieben mit dem Motto an der Spitze: ein

Mann ein Wort. Das möchte ich auch hier sagen. Sie
haben vorgestern hier der Ostwestbahn eine Konzession ertheilt,
diese Gesellschaft wird auch die Uebernahme von Verbindlichkeiten

verlangen und Gegenleistungen übernehmen. Wollten Sie
Ihr nun hier einen Vorgang an die Hand geben, daß sie später

alles wcgraisonniren kann? Wenn Sie daS nicht wollen,
und Sie können es nicht wollen, so dringen Sie darauf, daß
Wort gehalten werde. -Ich schaue nicht darauf, wo der Bahnhof

liegt, ich kann es nicht recht beurtheilen; aber es ist nun
einmal eine Zusicherung, die gegeben wurde, und es handelt
sich darum, ein Beispiel zu staluiren, daß man die
Eisenbahngesellschaften anhalten wolle, Wort zu halten. Ich stimme zum
Mehrheirsantrage der Biltschristenkommission.

Bühler bemerkt, daß seiner Zeit allerdings die Erstellung
des Bahnhofes auf dem rechten Ufer der Aare vertragsmäßig
ausbedungen worden, nun aber davon keine Rede mehr sei,
indem es sich gegenwärtig um den Banplatz aus dem linken
User handle, so daß die erste Bedingung erloschen sei und man
nicht mehr vom Halten eines Vertrages u. dgl. sprechen könne.

Man spreche vom Versuche einer Verständigung. Eine solche
habe eben, wie aus der Beschwerde der Gemeinde Thun
hervorgehe, nicht herbeigeführt werden können. Nun wolle man
den Beschluß des RegiernngSralhes kassiren, weil Herr Blösch
an den Unterhandlungen Theil genommen und man ihn als
bethciligt betrachte. Bisher sei eS aber noch Niemanden in
den Sinn gekommen, Mitglieder von Behörden deßhalb aus-

- zuschließen, weil sie in Eisenbahnangelegcnheite» an einer Ver-
° Handlung Theil genommen. Was die Frage des Bahnhofes
s in Thun selbst betrifft, so beruft der Redner sich auf die Stimmung

der oberländischen Bevölkerung und verlangt, daß man
derselben Rechnung trage, um so mehr, als man durch Ge«
wäbrung des von Thun gestellten Begehrens keineswegs der

Zentralbahn einen Streich versetzen würde, indem diese alsdann
eine Minderausgabe von 40,000 Fr. hätte, wohl aber die Jn-

z teressen der oberländischen Gegenden, welche eine Bevölkerung
è von 89,000 Seelen repräsentiren, dadurch verletzt würden.

Herr Berichterstatter der Bittschriftenkommission. Wäre
von Niemanden das Wort ergriffen worden, als vom Berichterstatter

und vom Repräsentanten der Minderheit der
Bittschriftenkommission, so hätte ich gar keinen Schlußrapport gehalten,

sondern die Versammlung entscheiden lassen. Run aber
bin ich genöthigt, einige Erwiederungen anzubringen. Wie mir
scheint, ist man über den Gang der verschiedenen Verhandlungen,

welche stattfanden, noch nicht im Klaren. Ueber den

Plan, welchen die Gemeinde Thun ausgeführt wünscht, hat
gar kein Verständigungsversuch stattgefunden, bevor der
Regierungsrath seinen Beschluß faßte. Ja, wenn man ganz genau
verlangen will, daß eine Verständigung stattfinden soll, ehe der
RegicrungSrath entscheidet, so muß man zugeben, daß eine solche
vor dem Beschlusse desselben eigentlich gar nicht stalisand. ES
fanden wohl Besprechungen und Konferenzen statt, aber von
Seite der Zentralbahn hat nie ein Bevollmächtigter daran Theil
Theil genommen. Fragen Sie andere Gemeinden, welche sich
in ähnlicher Lage besanden, wie Viel, Langenthal, Hcrzogen-
buchsee, ob sie sich bei den Verhandlungen über die Lage ihrer
Bahnhöfe nur mit einem Ingenieur eingelassen hätten. Sie
verlangten einen mit Vollmachten versehenen Abgeordneten.
Das wäre schon ein Motiv, um den Beschluß deS RcgierungS-
ratheS zu kassiren. In der Billschriftenkommission wurde denn

auch dieser Antrag gestellt. Man sagte aber, wir seien hier
nicht in der Stellung cineS AppellationShofes, sondern entscheiden

nach dem Gesammteindrucke der ganzen Verhandlung. Aber
wenn wir formelle Bedenken hätten geltend machen wollen, so

hätten wir auf Kassation des regicrungsräthlichen Beschlusses
antragen können, weil nie eine Verständigung stattgefunden
hat. Im Vorbeigehen bemerke ich, daß es Niemanden in den
Sinn kam, den Beschluß des Negicrungsralhes deßhalb zu
kassiren,^weil Herr Blösch bei der Verhandlung in Thun
mitgewirkt hat. Ich erinnere Sie abermals an die Konzessionen
anderer Kantone, von denen die eine die Entscheidung über
die Lage der Bahnhöfe dem Regicrungsrathe, die andere dem
Großen Rathe überträgt. In unserer Konzession steht nicht,
wer zu entscheiden habe. Wer ist der legitime Stellvertreter
des Volkes? ES ist der Große Rath. Wird die Vollmacht
der Regierung, in einer Sache zu entscheiden, zum voraus
vermuthet, wenn das Gesetz nichts darüber sagt? Nein, so

wenig als bei einem Advokaten, der einer besondern Vollmacht
bedarf, um für die Partei, welche er vertritt, zu handeln. Da
wo daS Gesetz nichts sagt, hat die Regierung keine Vollmacht,
zu verfügen, sondern der Große Rath kann sie ihr übertraget
oder nicht. Hiezu kommt noch die Vorschrift der Verfassung
im 8 27, welcher dem Großen Rathe die Oberaufsicht über
die ganze Staatsverwaltung überträgt. In dem Bereiche der
Oberaufsicht ist nameiultch begriffen: „die Befugniß, Einsicht
von allen Verhandlungen des RegierungsralheS zu nehmen,
demselben über alle Gegenstände seiner Verwaltung Bericht
abzufordern und ihn über seine Geschäftsführung zur Vereint-
wortung zu ziehen." Und dieses Recht deS Großen Rathes
möchte ich mir nicht durch die feinen Distinktivnen, welche
gemacht wurden, wegdekreliren lassen. Nehmen Sie an, die
Zentralbahngesellschaft und die Gemeinden wären über die Lage
deS Bahnhofes einig, die Regierung aber wäre mit dem Projekte
nicht einverstanden. Wollen Sie nun den erster» beiden zumu-
then, sich einfach einer Verfügung der Regierung zu
unterziehen? Es sind drei durch die Konzesstonsakte gleichgestellte
Parteien, die sich zu verständigen habe». Können sie sich nicht
verständigen, so muß eine obere Behörde da sein, dann ent>
scheidet der Große Rath, gestützt aus die Konzession und auf
die Verfassung. Wir abftrahircn aber von der formellen Seite
der Frage. Man wendet ein, das Vertragsverhältniß eristire
nicht mehr, weil die Gemeinde Thun auf das rechte User
verzichtet habe. Eine solche Schlußfolgerung ist sehr seltsam.
Wen» Einer dem Andern 1000 Fr. schuldig ist und auf 500
Franken verzichtet, so wäre er ihm nach dieser Argumentation
dann gar nichts mehr schuldig. Das Vertragsverhältniß ist
aber anders aufzufassen. Die Sache hat ihre sehr ernste Seite,
wenn man eingegangene Verpflichtungen nicht mehr halten
will. Welchen Nachtheil hat das Oberland, wenn dem
Begehren der Gemeinde Thun entsprochen wird? Der Oberländer

muß dann 5—600 ^schritte weiter gehen, das ist die
ganze Unbequemlichkeit. Thun hat seiner Zeit Aktien im Betrage
von 200,OO0 Fr übernommen, die andern Gegenden leisteten!
nichts daran. Nun fragt es sich, ob man das der Gemeinde
gegebene Wort halten wolle. Die Zentralbahn erklärt: eS ist
mir gleich, wie der Entscheid falle, im Gegentheil, das von
Thun vorgeschlagene Projekt wäre für mich bequemer; die
Regierung sagt: mir schickt eS sich nicht, von einem Beschlusse -

zurückzukommen, der Große Rath möge entscheiden. Nun haben
Sie zu entscheiden.

Abstimmung:
Für den Antrag der Bittschriftenkom¬

mission 105 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Aebi 68 »
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Vo rtr a g

deS RegierungSrathes, betreffend die Betheiligung
der Gemeinden und Korporationen bei der Ost-

we stbahn.

Der Regierungsrath legt dem Großen Rathe folgenden
DekrctSentwurf zur Genehmigung vor:

Projekt-Dekret

zustellen unter gleichen Bedingungen, welche der Staat allfällig
bezüglich seines Anleihens eingehen muß. Endlich hat der
Regierungsrath die Bedingungen übet den Zinsfuß und die
Rückzahlung der Obligationen festzustellen. Ich empfehle Ihnen
das Eintreten, die Behandlung VkS Dekretes in x-lolro und
dessen Genehmigung.

Lehmann, I U., als Berichterstalter der StaatSwirth-
schaflSkommisston, erklärt sich mit dem Dekretsenlwurfe
einverstanden und empfiehlt denselben zur Genehmigung.

betreffend

die Betheiligung der Gemeinden und Korporationen
bei der Ost we st bahn.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, den an der Ostwestbahn liegenden Gemeinden

und Korporalionen, welche sich an diesem Unlernehmen
durch Aklienübernahme bethciligm, die gleichen Vergünstigungen
zu gewähren, wie solche durch das Dekret vom 29. November
1854 den an dem Zemralbahnunlernehmen beteiligten Gemeinden

und Korporationen gewährt wurden,
auf den angehörten Bericht dcS RcgierungsralheS

beschließt:

8 1.

Der Regierungsrath wird ermächtiget, auf Begehren der

an der Aklienübernahme betheiligten Gemeinden und Korpo-
rationell die Einzahlungen für die von ihnen übernommene
Aktienzahl ebenfalls zu leisten und zwar wenn nöthig mittelst
eines AnleihenS.

' - ,82.
Die Gemeinden sink Korporativsten haben hiefür

Obligationen auszustellen nebst faustpfandweiser Hinterlage der
Aktien. Die Anleihensbedingungen hinsichtlich des Zinsfußes,
der Rückzahlung und der Kosten machen auch für diese
Obligationen Regel.

Wenn der Staat die Einzahlungen für die Gemeinden aus
eigenen Mitteln leistet, so wird der Regierungsrath ermächtigt,
die Bedingungen über den Zinsfuß und die Rückzahlung dieser

Obligationen festzustellen.

Gegeben rc. rc.

Namens des Großen Rathes:
(Folgen die Unterschriften.)

Die StaatSwirthschaftSkommission erlärt in ihrem
Vortrage, daß sie dem Antrage des RegierungSralheS nach
reiflicher Berathung beipflichte.

Weber, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Negierungs-
nrihcS,.. DMwÂîggelndeàkrei chât1zam»lIwdà,.' Ver, lan der
Ostwestbahn liegeadsNiMemsigden die: Weiche Vergünstigung
zu gewähren, wie seiner Zeit den an der Zentralbahn liegenden

Geryeinden. r: Uach: '8mrclMglerustMtrh: ulmäch-
ligt werden, den an der Aktieuübcrnahme betheiligten Gemeinden

aus.'ihr Uegehrrst'die EtiMhlnrrg'voozuschlkßech anff'nöthi-
geirfalls ein Anleihen:zu diesem Zwecke aufzunehmen. Nach
8 2 haben die betreffenden Gemeindeindasür Obligationen auS-

Tagblatt des Großen Rathe» t»z«.

Fischer. Sie werden konsequent mit dem gestrigen
Beschlusse heule den Antrag der Regierung genehyrigen Da ich
aber zu denjenigen gehöre, welche die Änsichst nicht theilen,
daß eS sich bei der Ostwestbahn um ein lebens« und
konkurrenzfähiges Unternehmen handle, so werde ich nicht dazu
stimmen. Ich stelle daher einfach den Antrag auf Nichteintreten.

Rö thlisberger, alt Regierungsrath. Ich erlaube mir,
folgenden Zusatz zu beantragen: „Der Regierungsrath ist ermächtigt,

die faustpsandwcise von den Gemeinden hinterlegten Aktien
der Ostwestbahngescllschast in Obligationen der nämlichen
Gesellschaft umzuwandeln, sobald dieß im Nominalwerthe der
Aktien ohne Verlust geschehen kann." Wir wissen Alle, daß
die Aktien einen eigenen Charakter haben, sie steigen und fallen
von heute auf morgen. Wer au courant der Gcldverhältnisse
auf den auswärtigen Plätzen ist, mag den günstigen Moment
benutzen; wer dieß unterläßt, hat Schaben. Es scheint mir
im Interesse der Gemeinden zu liegen, daß die Regierung in
dieser Beziehung ein wachsames Auge habe und dahin trachte,
daß die Aktien, sobald es ohne Verlust geschehen kann, in einen
festen Titel, in Obligationen umgewandelt werden, deren Kurs
.nichtxßchz^nkeä mld..deren Zins ein fester ist. Wie verhält es
sich mit den übernommenen Zentralbahnaktien? Diese standen
seiner Zeit sehr hoch im Kurse, so daß ich die Ansicht hatte,
man hätte den günstigen Moment benutzen sollen. Man
verpaßte denselben, und wenn man die Aktien jetzt verkaufen
wollte, so würde man 37 Fr. per Stück verlieren. Ich glaube
daher, es liege ganz in der Stellung der Regierung, die
Gemeinde» tchor Verlust zu schützen und sie nicht den Fluktuationen
des Geldmarktes auszusetzen, und empfehle ihnen daher den
beantragten Zusatz zur Genehmigung.

^err Berichterstatter des RegierungSrathes. Ich gebe
den Diirag deS Herrn Röthlisberger als erheblich zu. Ich
findeàn selbst im Interesse der Gemeinden, und es kann dem

Regkerungsrälhx nur lieb sein, wenn diese Sicherheit gegeben
werden känn.

'a ' - ' ' -

V. ^
Der Herr Berichterstatter der StaatSwirhschaftskom.

misà theilt, hie^e Ansicht ebenfalls und schließt sich dem
Antrage des Herrn Mölhliöbcrger an.

î A b st i m m u n g.

Fà .daS Eintreten Gr. Mehrheit.
FtUMichtein.'relcn Minderheit.
âWànahme des- Dekretes 149 Stimmen.
Mr Verwerfung desselben 11 „
Füts dm Antrag des Herrn Röthlisberger Handmehr.

U
ê-,/ n

108



428

Wahlen.
1, Wahl zweier Mitglieder des Ständerathes.

Erstes Mitglied.

Von 174 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Niggeler, Großrathspräsident 103 Stimmen.

„ Schenk, Regierungspräsident 23 „
„ Boivin, Oberrichter 13 „
„ Fischer, alt-Regicrungsrath 15 „
„ Röthlisberger, alt-Reg.-Rath 5 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Großrathspräsident Niggeler in
Bern.

Erwählt ist somit Herr Oberrichter Scherz in Bern.

Da keiner dieser Herren die absolute Mehrheit erhalten
hat, so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 185 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Jmobersteg

„ Ritschard
» Jngold
„ Blumenstein

110 Stimmen.
61 „

4 „
10 „

Erwählt ist somit Herr alt-Regierungsrath Jmobersteg
zu Herzogenbuchsce.

Zweites Mitglied.

Von 177 Stimmenden erhalten im ersten Mahlgange:

Herr Schenk, Regierungspräsident 115 Stimmen.

„ Boivin, Oberrichter 23 „
» Fischer, alt-Regierungsrath 14 „
„ Ganguillel, Kommandant 7 „
„ Röthlisberger, alt-Regierungsrath 6 „
„ Kurz, Oberst 6 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist also Herr Regierungspräsident Schenk in
Bern.

4. Wahl von vier Suppleanten des ObergerichtS.

a. An der Stelle des auStretenden Herrn Stuber:

Von 126 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Stuber, Fürsprecher
Amstutz, „

v Krebs, RechtSagent

83 Stimmen.
22 „
12 „

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Rudolf Stuber,
bisheriger Suppléant, in Bern

2. Wahl eines Mitgliedes des Regterungsrath eS

an der Stelle des Herrn alt-Regierungsrach Röthlisberger,
welcher die Wahl abgelehnt hat.

Von 138 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgai^e:

Herr Scherz, Oberrichter 107 Stimnà'
„ Ganguillel, Kommandant 25 „
„ Brunner, alt-Regierungsrath 13 „
„ Stockmar, „ 6 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

d. An der Stelle dcS anstretenden Herrn Amstutz:

Von 106 Stimmenden erhält im ersten Wahlgange:

Herr Amstutz, Fürsprecher, in Bern, bisheriger Suppléant,
94 Stimmen, und ist somit wieder gewählt.

c. An der Stelle des zum Rcgierungsrathe gewählten Herrn
Scherz:

Von 141 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Dr. Munzinger, Professor 73 Stimmen.

„ Wenger, alt-ReqierungSstatthalter 55 „
„ KrebS, Rechtsagent 10 „

Erwählt ist also Herr Professor Dr. Walther Munzinger
in Bern.

3. Wahl eines Mitgliedes des Obergerichts

an der Stelle des Herrn Bühlmann, welcher seine Wahl ab¬

gelehnt hat.

Von 184 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Jmobersteg, alt-Regierungsrath 81 Stimmen.
„ Ritschard, alt-Oberrichter 41 „
?/ Jngold, Gerichtspräsident 13 „
„ Blumenstein, Gerichtspräsident 11 „

cl. An der Stelle des zum Gerichtspräsidenten von Bern
erwählten Herrn Lindt:

Von 123 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Wenger, alt-Regierungsstatthalter 45 Stimmen.

„ Maurer, all-Gerichtspräsident 40 „
» Krebs, Notar 29 „
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Da keiner dieser Herren das absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 153 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Maurer

„ Wenger
Krebs

73 Stimmen.
54 „
26 „

Da auch dieser Wahlgang ohne definitives Resultat ge,
blieben ist, so erfolgt der dritte:

Von 155 Stimmenden erhalten im dritten Wahlgange:

Herr Maurer
„ Wenger

„ Krebs

96 Stimmen.
50 „
15 „

Sechste Sitzung.

Samstag den 20. November 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Erwählt ist also Herr Abr, Maurer, alt-Gerichtspräsident
von Seftigen.

5. Wahl des Staatsschreibers

infolge Ablaufs der verfassungsmäßigen Amtsdauer.

Mit 132 von 137 Stimmen wird im ersten Wahlgange
gewählt: Herr Moriz v. Stürler, der bisherige.

Nach dem Namensaufrufe sind, theils mit, theils ohne
Entschuldigung abwesend: die Herren Aebi, Affoltcr, Jakob;
Bärtschi, Brechet, Brügger, Bützberger, Burri, Chopard, Flcury,
Girardin, Gygar, Herren, Hofmeyer, Karlen, I. G. ; Klaye,
Koller, Lehmann, Daniel; Lempen, Loviat, Moser, Jakob;
Riat, Ritter, Nösti, Röthlisberger, Gustav; Röthlisbergcr,
Mathias; Salfisberg, Schären, Schertenleib, Schneider, Joh,;
Schrämli, Schürch, Theurillat, Thonen, Wagner, v. Werth,
Widmer und Wirth.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Tagesordnung:

Bericht des Regierungsrathes über die endliche
Redaktion des Beschlusses, betreffend Konzedirung der
Eisenbahnlinien Btel-Neuenstadt und Biel--Bern an die
Ostwestbahngesellschaft.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gegenwärtigen Session,
Seite 370 ff.)

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Bezüglich der Konzession der Linie Biel-
Neuenstadt wurden eine Reibe Anträge gestellt, aber nicht erheblich

erklärt; nur zwei Anträge wurden erheblich erklärt, der
eine von Herrn v. Gonzenbach, der andere von Herrn Stock-
mar gestellt. Der erste geht dahin, daß der Zentralbahn gegenüber

der Art. 38 der Konzession in dem Sinne modifizirt sei,
daß die Bahnstrecke Btel-Neuenstadt, wenn dieselbe durch die

Zentralbahngesellschast ausgeführt würde, nur für die Strecke

Biel-Bern, und nicht auch für die Strecke Bern-Luzern zu
hasten hätte, zumal für die letztere der Zentralbahn keinerlei
Rechte zustehen noch Pflichten obliegen. Dieser Antrag wurde
vom Berichterstatter in dem Sinne zugegeben, daß zwar der
darin enthaltene Vorbehalt nicht so positiv ausgesprochen,
sondern daß der Regierungsrath ermächtigt würde, für den Fall,
daß die Zentralbahn sich für die Uebernahme der Konzession
erklären sollte, die Haftbarkeit der Linie Biel-Ncuenstadt für
BerwLuzern dahinfallen zu lassen, wobei ich bemerkte, daß,
wenn alle andern Schwierigkeiten gegenüber der Zentralbahn



wegfielen, dieser Punkt kaum zu Differenzen Anlaß gäbe. Der
Anirag des NegierungSraiheS geht nun dahin, daß die Art. l
und 2 des vorgelegten Beschlusses unverändert bleiben, dagegen
dann ein Zusatz folgenden Inhaltes als Art. 3 beigefügt wird:
„FaUS die Zcntralbahngcsellschaft sich für die Uebernahme der
Konzcision erklärt, so ist die Regierung ermächtigt, bezüglich
der Bestimmung des Art. 38 der Konzesstonsakte die Modifikation

eintreten zu lassen, daß die Haftbarkeil der Linie Biel-
Neuenstadt für die Ausführung der Linie Bern-Luzern dahin-
fällt, sofern der Zeulralbahngesellschaft nicht allfällig auch die

Konzession für die letztere Linie zugesichert werden kann." Ich
will mich vorläufig enthalten, eine weitere Bemcrkuüg darüber
zu machen. Ich glaube, die Redaktion sei im Sinne des

erheblich erklärten Antrages gehalten. Nach dem zweiten
Antrage sollte der RegierungSrath eingeladen werden, mit der Ost-
westbahngesellschafi Unterhandlungen anzuknüpfen zu dem Zwecke,
daß die Verpflichtungen, welche dieselbe gegenüber dem Jura
für die Linie Bici-Ncucnstadt eingegangen, auch auf die Linie
Bicl Bern ausgedehnt werden. Für den Fall, daß diese

Unterhandlungen zu einem Resultate führen/ wäre der RegierungSrath

ermächtigt, von sich auS entsprechende Abänderungen der
Konzession vorzunehmen. In dieser Beziehung legt der
RegierungSrath Ihnen folgende Redaktion als Art. 4 vor: „Der
Negierungsralh ist eingeladen, mit der Ostwcstbahugesellschaft
Unterhandlungen anzuknüpfen, zu dem Zwecke, daß die in § 32
Ziffer 3 der KonzesfionSakte zu Gunsten einer jurassischen Bahn-
gesellschaft enthaltene Verpflichtung der Einräumung des Mit-
eigenlhnmsrechts an der Linie Biel-Neuenstadt auch auf die
Linie Bi.l-Bcrn ausgedehnt werde. Wird diese Verpflichtung
von Seiten der Ostwestbahngesellschaft angenommen, so bildet
dieselbe einen integrirenden Bestandtheil der Konzesstonsakte."
Die Redaktion entspricht also vollständig dem erheblich erklärten
Aulrage. Ich empfehle Ihnen diese Redaktion zur
Genehmigung.

Or. v. G onze» bach. Glauben Sie nicht, daß ich jetzt

Schwierigkeiten machen wolle, aber ich halte mich verpflichtet,
meinen Antrag, wie ich ihn in der frühern Sitzung formulirt
habe, zu wiederholen und Sie auf den Unterschied aufmerksam zu
machen, welcher zwischen dem Vorschlage des RegicrungsrathcS
und dem ursprünglichen Antrage besteht. Ich hatte einen
doppelten Zweck im Äuge. Erstens wollte ich der Zentralbahn die

Möglichkeit der Konkurrenz für die Linie Biel-Neuenstadt
offenhalten, weil eS in diesem Augenblicke einer neuen Gesellschaft
schwer ist, für solche Unternehmungen die erforderlichen Geld,
Mittel zu finden, während dieß für eine bereits seit längerer
Zeit bestehende Gesellschaft viel leichter ist; ferner weil ich
befürchte, die Ausführung der Strecke Biel-Neuenstadt werde
dadurch in die Ferne gerückt, ich aber wünsche, daß diese Linie
sobald als möglich ausgeführt werde. Daher sagte ich: stellt
die Bedingungen so, daß möglicher Weise die Zcntralbahn sagen
kann, sie wolle den Bau übernehmen. Der zweite Gesichtspunkt,

von dem ich ausging, war dieser, daß ich glaube, eS

sei im allgemeinen Interesse künftiger Eisenbahnunternehmungen,
daß man sich streng und genau an die Konzession halte, und
nicht später, wenn man zu der Ansicht kommt, man hätte dieses
und jenes anders machen können, wieder Aenderungen
vornehme. Auf den ersten Blick scheint eS ziemlich gleich, ob man
sage: der Art. 38 der Konzession werde in dem Sinne modi,
fizirt, daß die Bahnstrecke Biel-Neuenstadt, wenn dieselbe durch
die Zxntralbahngesellschaft ausgeführt werde, nur für die Sirecke
Viel- Bern, und nicht auch für die Strecke Bern-Luzern hafte, —
oder ob man erkläre: der RegierungSrath sei ermächtigt, diese

Bedingung der Zentralbahn gegenüber fallen zu lassen, wenn
sie den Bau selbst übernehme. ES besteht aber ein wesentlicher
Unterschied zwischen beiden Redaktionen. Man wird in der

ganzen Schweiz sagen, eS sei unbegreiflich, daß man eine solche
Bedingung in eine Konzession aufnahm, daß man eine Gesellschaft

für die Ausführung einer Linie haftbar erklärt, für welche
derselben keinerlei Rechte zustehen noch Verbindlichkeiten ob¬

liegen. Die Ostwwestbahngesellschaft hat die Konzession für
den Bau einer Eisenbahn von Bern nach Kröschenbrunncn.
Wenn wir nun bei Erlheilung der Konzession für eine andere
Linie sagen, die letztere hafte für die Ausführung der erster«,
so erklär«« wir nichts anderes als: wir verpflichten dich, elwaS
auszuführen, für das du die Verpflichtung schon hast. Ganz
etwas anderes ist es aber, wenn wir der Zenlralbahw sagen:
wir verpflichten dich für etwas, wozu du keine Verpflichtung
hast. Das ist nicht mehr Gleichheit der Behandlung. Die
Regierung fühlt daS, und fügt daher ihrem Antrage die Stelle
bei: „sofern der Zentralbahngesellschaft nicht allfällig auch die
Konzession für die letztere Linie (Bern-Luzern) zugesichert werden

kann". Wenn ich glaubte, die Zentralbahn könnte dieselbe
übernehmen, so würde ich sagen, man soll es in einer andern
Form machen, denn das halte ich nicht für loyal (der Ausdruck
soll Niemanden verletzen), daß man einer Gesellschaft sagt:
du hast weder ein Recht noch eine Pflicht für diese Linie, nun
wollen wir dir zuerst die Pflicht, und nachher daS Recht geben.
Ich fasse die Sache so auf, wie Herr Bützberger sie zuerst
auffaßte, daß eS ein Versehen, ein Verstoß der Redaktion sei,
daß der Art. 38 so gefaßt wurde, wie er vorliegt. Ich
wiederhole, eS ist nicht, um Schwierigkeiten zu machen, daß ich
diesen Antrag stelle. Ich habe schon gesagt, wenn die Ostwestbahn

zu Stande kömmt, so freut es mich, aber da es in diesem

Momente schwierig ist, eine so mächtige Gesellschaft zu
gründen, welche die erforderlichen Geldmittel aufbringen kann,
so möchte ich nicht durch eine bloße Redaktion einer bereits
bestehenden Gesellschaft die Möglichkeit rauben, die Ausführung
der fraglichen Linie zu übernehmen. Was wird der Erfolg sein L

Die Zcntralbahn wird wahrscheinlich sich über die Fassung
des Art. 33 beschweren, weil er sich gegen ihre Konzession
verstoßt; dann werden die Bundesbehörden entscheiden. Ich
glaube, es liege im Interesse des Kantons und der Eisenbahnen
selbst, daß man eine andere Redaktion wähle. Der Herr
Berichterstalter sagte mir im Laufe der Verhandlungen, er
wünsche nur daS Wort „Ermächtigung" im Antrage zu sehen;
ich erwiederte ihm damals, daß ich eS nicht für genügend halte.
ES ist nicht, um Schwierigkeiten zu machen, sondern man sollte
das verhüten mit Rücksicht auf die Regierung und den Großen
Rath gegenüber den Bundesbehörden, und um die Ostwestbahn
nicht in eine falsche Stellung zu bringen, wodurch die
Ausführung mehr gehindert würde.

G feller zu Wichtrach unterstützt den Antrag deS Herrn
v. Gonzenbach und zwar im Interesse der betreffenden LandeS-
gcgend und zu Vermeidung großer Schwierigkeiten, zu welchen
die im Vorschlage des Regierungsrathes enthaltene Klausel
führen könnte. Der Redner führt beispielsweise an, daß die
Interessen der an der Linie Bern-Thun liegenden Gemeinden,
namentlich von Wichtrach, welcher seiner Zeit eine Station
zugesichert worden, in der Folge von Seite der Regierung nicht
in entsprechendem Maße gewahrt worden seien, so daß die
Bevölkerung weiter von der Eisenbahn entfernt sei und »och
eine vermehrte Tare bezahlen müsse.

Herr Berichterstatter. Herr v. Gonzenbach stoßt sich
an dem Ausdrucke, „der Regierungsrath ist ermächtigt", unter
Umständen eine Modifikation eintreten zu lassen. ES ist diese
Fassung nur dann stoßend, wenn man annimmt, die Regierung
werde Mißbrauch von dieser Ermächtigung machen. Wenn
man ihr aber das Vertrauen schenkt, daß sie gegen die Zentralbahn

loyal handeln werde, und sie wird es thun, so ist dt«
vorgelegte Redaktion nicht gefährlich. Diese hat nicht den
Zweck, der Regierung vollständig freie Hand zu geben, zu thun,
was sie wolle, sondern man will in der Redaktion nicht ein
Recht der Zcntralbahn anerkennen, welches diese nicht hat.
Wenn nun die Zentralbahn kommt und sagt: wir übernehmen
die Konzession, wie sie ist, nur erlasset uns die Haftbarkeit für
die Linie Bern-Luzern, — so wird, ich bin überzeugt, die
Regierung keine Schwierigkeiten machen Ich glaube, sie handle



dann im Willen deS Großen RatheS. Aber etwaS^ anderes ist

eS, ein bestimmtes Recht anzuerkennen, mittels dessen die

Gesellschaft auf andere Punkte greifen könnte. Meine Ansicht
gehl dahin, wir haben ganz freie Hand, Bedingungen zu
stellen, wie wir sie wollen. Wir können von einer Gesellschaft
verlangen, daß sie über die Gemmi baue, und wenn die Zcn-
tralbahn die andere Konzession derselben übernehmen will, so

muß sie auch diese Verpflichtung mit übernehmen. Nun sagt

Herr v. Gonzenbach, eS sei ein Unterschied zwischen der Ost-
westbahn und der Zentralbahn. Das gebe ich zu, deßhalb
wird die Redaktion darnach eingerichtet Die Regierung ging
von der Ansicht aus, sie solle aus die Linie Bern-Luzern Werth
legen und sie nicht auf das Spiel sehen. Ich habe die

Ueberzeugung, die im Art. 38 enthaltene Bedingung wird von Seite
der Zentralbahn in der Wirklichkeit nicht zur Anwendung
kommen, die Ostwestbahn wird die Linie Bern-Luzern selbst

bauen, aber es handelt sich um die Konsequenzen. Ich mache

auf die KvnzessionSakte der Zentralbahn aufmerksam, welche
die Vorschrift enthält, daß für einzelne Linien derselben das
Recht zustehe, den Bau zu gleichen Bedingungen gegenüber
andern Bewerbern übernehmen zu können. Damit erhielt der
Kanton Bern freie Hand, Bedingungen zu stellen, wie er will.
Die ganze Sache reduzin sich auf sehr wenig, auf die Frage,
ob die Regierung ermächtigt werden soll oder nicht, unter
Umständen eine Modifikation eintreten zu lassen Herr v.
Gonzenbach ist der Ansicht, man solle ihr nicht diese Latitude
einräumen. Wenn ich nicht glaubte, daß der Zentralbahn
dadurch wieder ein Anhalt auf andere Punkte gegeben würde,
so könnte ich darauf eingehen, aber die gewöhnliche Vorsicht
erheischt eS, eine solche Bestimmung aufzunehmen, und Sie
find versichert, daß die Regierung nicht Mißbrauch damit treiben
wird. Der Antrag des Herrn v. Gonzenbach wäre auch der

Form nach fatal, da er mit einem Motive schließt, das also

lautet: „zumal für diese letztere (die Linie Bern Luzern) der

Zentralbahn keinerlei Rechte zustehen, noch Pflichten obliegen "
Wozu diese Motivirung? Ich glaube, die Zentralbahn würde
sie gelegentlich zu benutzen wissen. Ich möchte daher im
Hinblicke auf die Konsequenzen davor warnen, und empfehle

Ihnen dik Redaktion nach Antrag des Regierungsraihes.

A b stiin m u n g.

Für den Art. 3 nach Antrag deS Regie«
rungöratheS 104 Stimmen.

Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach 44 „
Für den Art. 4 Handmehr.

Bericht des Regierungsrathes über den in der
gestrigen Sitzung erheblich erklärten Zusatz zum Dekrete über
die Betheiligung der Gemeinden und Korporalionen
au der Ostwestbahn.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seile 427.)

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Emsumpfungcn,
als Berichterstatter. Herr Regierungsrath Weber, welcher in
dieser Sache Bericht erstattete, ist heute verhindert, hier zu
erscheinen; deßhalb ersuchte er mich, Ihnen den Vorschlag des

Regierungsraihes bezüglich deS von Herrn Röihllsberger gestellten

und vom Glvßen Rathe erheblich erklärten Antrages
vorzulegen. Derselbe hat die Ermächtigung des Regierungsraihes
zur Umwandlung der Ostwestbahnaklien in Obligationen zum
Zwecke Die Redaktion, welche der RegierungSrach Ihnen
vorlegt, stimmt wörtlich mit dem Antrage des Herrn Rölhlisberger
überein, mit der einzigen Modifikation, daß im Eingange die

Xagblatt des Großen Rathes isss.
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Worte „ist ermächtigt," ersetzt werden durch: „wird ferner
ermächtigt." Ich empfehle Ihnen den Vorschlag zur
Genehmigung.

Steiner, Müller. Der Antrag deS Herrn alt-Regie-
rungsrath Rölhlisberger ist unzweifelhaft sehr wohl gemeint.
Enthält er aber nicht eine Täuschung, die unter Umständen
gefährlich werden kau»? Ich frage: wenn eine beliebige
Gesellschaft unier der Herrschaft des bernischen Civilgeseyes
entsteht und Obligationen auogiebi, wie sie von Eisenbahngesell-
schafien ausgegeben werden, können diese Obligationen den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen? Ich sage, nein, eS ist
unmöglich für solche Gesellschaften, förmliche Obligationen
auszustellen, wie sie nach unserm Civilgesetze beschaffen sein
sein müssen, indem es vorschreibt, der Schuldner soll sie
entweder ganz schreiben und unterzeichnen, oder sie sollen vor
Notar und Zeugen beglobt werden Nun frage ich: besitzen
dann die Inhaber solder Obligationen ein Vorrecht auf das
Vermögen der betreffenden Gesellschaft? DaS ist nicht der
Fall, sondern bei einer allfälligen Liquidation würde jede
laufende Forderung gleichen Rang haben. Nun könnte es geschehen,
daß unter Umständen nicht nur das Vermögen der Gemeinden
in Mitleidenschaft gezogen würde, sondern auch der Nolhpfen-
nig der Wittwen und Waisen. Id frage aber ferner, ob
unsere Gesetzgebung auch in anderer Beziehung den neuen
Verhältnissen entspreche? Es ist bekannt, daß hier eine Art Lre-
«fit inotfilier hätte entstehen solle», aber Schwierigkeiten begeg.
riete. Das Gesetz spricht unter Anderm von Kommanditären.
Nun fragt eS sich, ob die Aktionäre bloß Kommanditäre feien
und ob sie es seien, ohne eine Verpflichtung zu haben Ich
möchte die Regierung einladen, diesem Gegenstände ihre Auf.
merksanrkeit zu widmen und lieber durch einen Gesetzesenlwurf
Abhülfe zu gewähren, um die Angehörigen deS Landes vor
Schaden zu bewahren.

Herr Berichterstatter. Einen eigentlicher, Antrag stellte
Herr Steiner nicht, dagegen will ich ihm über die berührten
Punkte Auskunft geben. Der Mangel eines Gesetzes über
anonyme Gesellschaften wurde von Seile der Regierung bereits
gefühlt, und ich kann Ihnen erklären, daß ein Entwurf
ausgearbeitet ist, der morgen in die Druckerei gegeben und in der
nächsten Sitzung behandelt werden kann. Wenn Herr Steiner
bemerkt, eS sei nicht möglich, Obligationen aus Eisenbahnen
zu erhallen, die einen Vorrang haben, so ist eS nicht richtig.
Wir haben im Kantone ein ähnliches Verhältniß mit der
DampffchifffahrisgeseUfchafl von Thun, welche Obligationen
ausgegeben hat, die nicht notarialrsch abgefaßt sind und doch
das Vorrecht vor den Aktionären haben Warum? Die
Aktionäre sind Schuldner, der Obligationsinhaber ist Gläubiger,
und die Obligationen müssen verzinst werden, abgesehen davon,
ob sie in ihrer Form unserm Civilgesetze entsprechen oder nicht;
also sind die geäußerten Bedenken nicht so gefährlich. Ich
verdanke übrigens gerne diese Bemerkungen, und die Regierung
wird im Falle sein, die Interessen der Betreffenden wohl
abzuwägen Schließlich empfehle icy ihnen den Antrag des
Regierungsraihes zur Genehmigung.

Steiner, Müller, stellt den Antrag auf Verwerfung.

Der Antrag des RegierungSratheS wird mit großer
Mehrheil genehmigt, der Gegenantrag deS Herrn Steiner
bleibt in Minderheit.

!0S
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Vorträge der Militärdirektion.
Auf den Antrug des RegierungSratheS und der

Militärbireklion, empfohlen durch Herrn Militärdirektor
Karlen, wird dem Herrn Kommandanten Bach in Saanen
die nachgesuchte Entlassung vom Militärdienste mit Rücksicht
auf das zurückgelegte dienstpflichtige Alter in allen Ehren und
mit Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt.

Von 144 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Fleury,
„ Marchand, 7

Erwählt ist somit Herr Hauptmann Fleury.

Hauptmann, 137 Stimmen.
» „

Ferner wird auf den Vortrag der nämlichen Behörden dem

vom Regierungsralhe zum Kommandanten deS 16. Militärbezirks

ernannten Herrn Greppin der Majors grad ertheilt.

Wahl cineS Salzhandlungsverwalters.

Mit 126 Stimmen von 123 Stimmenden wird auf den

Vorschlag deS RegierungSratheS im ersten Wahlgange erwählt:

Herr Johann Jakob Buri, der bisherige.

Wahl eines Majors des Bataillons Nr. 69.

Vorschlag des Regierungsrathes und der Militär-
direktion:

Herr Joseph Fleury in Laufen, Hauptmann im
Bataillon 67.

Von mehrern Mitgliedern deS Großen RatheS wird mittels

Zuschrift an das Präsidium vorgeschlagen:

Herr Friedr. Marchand von Sonvillier, Hauptmann
im nämlichen Bataillon.

Der Herr Militärdircktor, als Berichterstatter, giebt
beiden Vorgeschlagenen daS Zeugniß eines ausgezeichneten
Offiziers, empfiehlt jedoch den Vorschlag deS RegierungSratheS
namentlich aus dem Grunde, weil Herr Marchand erst im
Laufe dieses Jahres zum Hauptmann befördert worden, während

Herr Fleury diesen Grad schon längere Zeit bekleidet.

Stooß bemerkt in formeller Beziehung, daß der von
einigen Offizieren schriftlich eingereichte Vorschlag hier nicht
in Betracht kommen könne, sondern der Große Rath sich an
den Vorschlag des RegierungSratheS zu hallen habe, dessen

Vermehrung ihm (dem Großen Rathe) jedoch zustehe.

Der Herr Präsident erwiedert, daß es nicht der
Vorschlag einzelner Offiziere, sondern mehrerer Mitglieder des
Großen Rathes sei, weßhalb er keinen Anstand genommen,
denselben vorzulegen.

Girard nimmt für die Mitglieder deS Großen RatheS
das Recht in Anspruch, vom militärischen Standpunkt auS
einen andern Vorschlag zu machen, und empfiehlt, ohne Herrn
Fleury zu nahe treten zu wollen, den zweiten Vorschlag, weil
er Herrn Marschand als einen Mann kenne, der vermöge
seiner Privatverhältnisse in der Lage sei, die Obliegenheiten
seiner Stellung in jeder Beziehung erfüllen zu können.

Kurz, Oberst, möchte die im Militärwesen nothwendige
Anciennität nicht verlassen, da es sich um zwei Offiziere handle,
welchen beiden von kompetenter Stelle das beste Zeugniß ertheilt
werde, und empfiehlt daher den ältern im Grade.

Gangnillct findet es auch nicht billig, daß der
Vorschlag des RegierungSratheS Übergängen werde, und beruft sich
aus das Zeugniß eines eidgenössischen Inspektors zu Gunsten
deS Herrn Fleury.

Wahl eines Direktors der Zuchtanstalt in Bern.

Von 1-15 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Neukomm, der bisherige 76 Stimmen.

„ Kasser, gewes. Jnselverwalter -13 „
„ Michel, gewes. Zuchthauödirektor 13 „
» Kehrli, Fürsprecher 16 „

Erwählt ist somit Herr Johann Jakob Neukomm, der
bisherige.

Wahl eines Regierungsstatthalters von Nidau.

Vorschläge der Amtswahlversammlung-

Herr Perrot, Johann Friedrich, NechtSagent und AmtSvcrweser
in Nidau.

„ Blumenstein, Rudolf, Gerichtspräsident daselbst.

Vorschläge des RegicrungSralhs:

Herr Mühlheim, Johann, gews. Regierungsstaithaltcr von Nidau.

„ Engel, Abr., Hauptmann, in Twann.

Von 121 Stimmende» erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Perrot 41 Stimmen.

„ Mülheim 33 „
„ Blumenstein 47 „
« Engel 6 „

Da keiner dieser Herren daS absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 126 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Blumenstein 54 Stimmen.
„ Pcrrot 33
A Mühlhcim 23 „

Da auch dieser Wahlgang ohne ZefinitiveS Resullat
geblieben ist, so erfolgt der dritte.
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Von 119sMimmenden erhalten im dritten Wahlgange:

Herr Blumcnstein
Perrot

79 Stimmen.
40 „

Erwählt ist somit Herr Gerichtspräsident Blumenstein.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Buren.

Vorschläge der Amtswahlversammlung:

Herr Kehrli, Jakob, Fürsprecher, zu Utzcnstorf.

„ Renfer, Friedrich, Fürsprecher, in MeiniSberg.

Borschläge des Obergerichts:

Herr Heimann, M., Fürsprecher, in Burgdorf.

„ Kauert, Johann, Rcchiöagenl unv gewes. Gerichtspräsident
zu Buren.

Von 114 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Kehrli 92 Stimmen.

„ Heimann
o Renser

Kauert
6 „

15 „
Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Kehrli.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Laupen.

Vorschläge der Amtswahlversammlung:

Herr Moosmann, Peter, Notar und gewes. Gerichtspräsident
zu Laupen.

„ Vögcli, Gottlieb, Notar, von und zu Laupen.

Vorschläge des Obergerichts:

Herr Schaller, Johann, Fürsprecher in Bern,

y Wißler, Friedrich, Rechlsagent in Bern.

Von 110 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr MooSmann 83 Stimmen.

„ Schalter
» Vögelt
» Wißler " «

Erwählt ist also Herr Notar MooSmann

4
23
0

Der zum Mitgliede des ObergerichtS erwählte Herr alt-
RegicrungSralh Jmobersteg erklärt unter Verbankung deS

ihm wiederholt erwiesenen Zutrauens die Annahme der Wahl,
mit dem Gesuche, es möchte ihm zum Antritte deS Amtes eine

Frist bis zum 1. Dezember nächsthin bewilligt werden.

Diesem Gesuche wird ohne Einwendung entsprochen.

Anzug
des Herrn Großrath Revel und anderer Mitglieder, betreffend
die Entwerfung eines neuen Besoldungsgesetzes

durch eine Spezialkommission des Großen Rathes.

R ev el. Dieser Anzug hat nicht weitläufige Erörterungen
nöthig, weil Jedermann die Nothwendigkeit einer Revision des
Gesetzes über die Besoldungen der öffentlichen Beamten ane»
kennt. Als die Verfassung von 1846 in'S Leben trat, wurde,
um ihren Vorschriften Genüge zu lhu», eine Kommission
niedergesetzt mit dem Auftrage, die Besoldungsverhälinisse der
Staatsbeamten zu untersuchen und Bericht und Anträge über
diesen Gegenstand zu bringen. Der gewesene Herr Finanz-
direklor Fueier, welcher Berichterstatter dieser Kommission war,
stellte die Nothwendigkeit dar, baß man die Besoldungen der
Mitglieder des RegierungSralhcs aus 5000 Fr. erhöhe. Im
Jahre 1850 wurde auS Gründen der Ersparniß die Besoldung
der Reglerungsmitglieder auf 4900 Fr. reduzirt. Sie wissen,
daß seil dieser Zelt in der Hauptstadt alles theurer geworden
ist, die Miethzinse, die Lebensmittel rc. Waren die RegierungS«
Mitglieder von der Gemeindetelle, von der direkten Steuer
befreit, so würde man eS natürlich nicht der Mühe weflh
halten, das Verhältniß zu ändern; aber Sie verkennen nicht,
wie viel die in Bern wohnenden Beamten an die SlaaiSsteuer
beitragen. Ich glaube daher, die Revision des Besoldungsgesetzes

sei zweckmäßig. Ich berufe mich auf die Mitglieder
dieser Versammlung, welche in der Regierung von 1854 saßen,
und ich frage sie, ob es möglich sei, ich will nicht sagen,
Ersparnisse zu machen, aber aus anständlge Art in der Siadt
Bern zu leben mit der gegenwärtigen Besoldung. Natürlich
Wäre dann das ganze Besoldungsgesetz zu revidiren, unv um
die Regierung vor Vorwürfen zu bewahren, ist eS passend,
eine Großralhskvmmission mit diesem Gegenstande zu
beauftragen. Ich empfehle Ihnen daher die Erhedlicherklärung
dieses AnzugeS, damit dem Großen Rathe ein Entwurf
darüber vorgelegt werden kann.

Gaffner stellt den Anzug, diesen Gegenstand bis an'S
Ende der gegenwärtigen AmiSperiode zu verschieben.

Abstimmung.

Für Erheblichkeit deS AnzugeS
Dagegen

64 Stimmen.
30

Vortrüge der Militärdirektion.

Auf den Antrag des RegierungSrathcs und der

Militärdirektion werden erwählt:

1. Zum Kommandnnten der Infanterie:-
Herr Daniel Flückiger in Aarwangen, Major im

Bataillon Nr. 16, im ersten Wahlgange mit 94 Stimmen von
93 Stimmenden.

2. Zu Majoren der Infanterie:
Herr Joh. Friedr. Baumgart in Thun, Aidemajor im

Bataillon Nr. 30, mit 80 Stimmen von 99 Stimmenden, und

Herr Heinrich Wyder in Aarmühle, Hauptmann im
Bataillon Nr. 1, mit 84 Stimmen von 95 Stimmenden, beide

im ersten Wahlgange.
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Vortrag des RegierungsratheS, betreffend den

Diözesanvertrag übel Errichtung eines Priesterseminars
in Solothurn.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1857,
Seite 475 ff

Der neue Vertrag lautet, wie folgt:

Uebereinkunft über Errichtung eines gemein-
schaftlichen Priester-Ieminars für das Visthnu»

Basel.

Die sämmtlichen löblichen Stände der Diözese Basel
verpflichten sich zur Theilnahme an dem in der bischöflichen Residenz

zu errichtenden Seminar, auf nachstehende Grundlagen
hin und unter dem Vorbehalte, wenn denselben nicht
nachgekommen werden sollte, von dieser gemeinsamen Anstalt sich

zurückziehen zu können.

Grundlage des Seminars.

8 1.

DaS am Sitze des Bischofs und deS Domkapitels zu
errichtende Seminar ist für die praktische Ausbildung zum
Priefterstanve bestimmt, und soll daher von den diesem Stande
sich widmenden Jünglingen erst nach vollendeten theologischen
Studien, und zwar höchstens auf ein Jahr besucht werden müssen.

8 2.

Der an demselben zu ertheilende Unterricht und die damit
zu verbindenden Uebungen sollen sich einerseits aus die
allgemeine Wiederholung der vorangegangenen theologischen Studien,
anderseits aus eine umfassende Anleitung zur praktischen
Seelsorge, zur windigen Feier des Gottesdienstes und zu einem

standesgemäßen pricsterlichcn Lebenswandel ausdehnen.

s 3

Dem Seminar werden ein Regens und ein Subregenö
vorgesetzt. Erforderlichen Falls kann mit Berücksichtigung der
eigenthümlichen Bedürfnisse des französischen DiözesankleruS
noch ein zweiter Subregens angestellt werden.

Die gedachten Angestellten haben unter der Aufsicht und
Leitung des BtschofS und der ihm nach Art. 8 der Uebercin-
kunft beigegebenen vier Domherren, den vorgeschriebenen Unterricht

und die damit verbundenen praktischen Uebungen m besorgen.
Ueberdieß wird einem derselben die Oekonomicvcrwallung

der Anstalt übertragen.

§ 4.

Der RcgenS und SubregcnS, der deutschen und französischen
Sprache mächtig, werden aus der Weltgeistlichkeit der Diözese
durch den Bischof ernannt.

Der Bischof erklärt es als seine Pflicht zu erachten, zu
diesen wichtigen Stellen nur solche Männer zu wählen, welche
auch das Vertrauen der Mehrheit der Diözcsan Regierungen
besitzen. Diese haben sich, bevor er zu einer Wahl schreitet,
darüber auSzusprechen.

L. Aufnahme inS Seminar.

8 5.

In daS Seminar dürfen in der Regel nur Jünglinge
aus den Kantonen, welche die Diözese bilden, und auch nur

solche zugelassen werden, die sich durch ordnungsgemäße und
befriedigende Zeugnisse sowohl über daS Studium sämmtlicher
theologischer Lehrfächer, als über ihre guten Sitten bei dem
Bischöfe und der betreffenden Regierung genügend ausweisen
können. Ausnahmsweise kann der Eintritt auch Jünglingen
aus andern Diözesen gestattet werden, wenn hinlänglicher Platz
vorhanden ist. Die Seminaristen sind nach vollendetem
Seminarkurse mit einem ordentlichen, vom Bischöfe unterzeichneten
Zeugnisse auS der Anstalt zu entlassen.

L. Ockonomie der Anstalt.

8 5.

Die mit dem Seminar verbundenen Kosten, welche nach
dem jeweiligen Bestände der katholischen Bevölkerung durch
sämmtliche Diözesa». Kantone gemeinsam zu bestreuen sind,
bestehen: a. Für die Gründung des Seminars: in der ersten,
bloß innern, seiner Bestimmung entsprechenden Einrichtung des
von dem Stande Solothurn für daS Seminar herzugebenden
und zu unterhaltenden Gebäudes und in der Anschaffung der

dazu erforderlichen Geräihschaflen, nach einer für beide Gegenstände

von der Regierung dieses Standes vorzulegenden und
durch die Dlözesan-Konferenz zu genehmigenden Kostenberechnung.

s». Für tue Zukunft: in dem jährliche» ordentlichen
Unterhalte dieser Gerathschaflen; — in den HaushaltungSkoften
für dee Regens und die Dienerschaft des Seminars; — in
dem jährlichen Gehalte der Erstern und dem Liedlohne der
Letzter», — so wie endlich in den nothwendigen, der Anstalt
verbleibenden Lehrmitteln und Büchern.

Für den Gehalt eines Regens sind zweitausend vierhundert
Franken, — wenn jedoch derselbe ein restdirender Domherr sein
sollte, nur sechshundert Franken als Zulage, — und für jenen
eines SubrcgenS zweitausend Franken bestimmt. Außerdem
erhalten sie Kost und Wohnung im Seminar.

Für die nöthigen Lehrmittel und Bücher werden für das
erste Jahr sechshundert Franken und für jedes folgende Jahr
dreihundert Franken ausgesetzt.

8

Die Seminaristen haben während 'ihres Aufenthaltes in
der Anstalt ein angemessenes Kostgeld zu bezahlen, welches von
der Regierung von Solothurn im Einverständniß mit der Regenz
alljährlich bestimmt und von den Alumnen vierteljährlich
vorausbezahlt wird.

8 8.

Jeweilen auf den Schluß deS Jahres soll über den
Haushalt deS Seminars eine ordentliche Rechnung durch den
Oekonomieverwatter der Anstalt abgefaßt und von der ganzen
Regenz unterschrieben werden.

Zum Beweise ihrer Anerkennung ist die Rechnung auch
mit den Unterschriften deS Bischofs und der ihm vorschriflsgemäß
beigcgebcnen vier Domherren zu versehen.

Die Regierung von Solothurn wird sodann diese
Rechnungen priesen und sammt ihren Revisionsbemcrkuugcn der
Diözcsan-Kvnferenz zum Behuf endlicher gemeinsamer Prüfung
und Genehmigung zustellen.

Der Rechnung soll jedesmal beigelegt werden:
a. das Ramensverzeichniß der Alumnen, welche während des

Rechnungsjahres das Seminar besucht haben, mit Angabe
der in demselben zugebrachten Zeit;

I», ein spezifizirtes Verzeichniß über die im Rechnungsjahre
angeschafften Lehrmittel und Bücher;

c. ein ordentlicher Katalog über sämmtliche der Anstalt an-
gchöttge wissenschaftliche Gegenstände;

ei, endlich ein vollständiges Inventar deS dem Seminar
eigenthümlichen Mobiliars,
Am Fuße jedes dieser Verzeichnisse hat der Regens dessen

Verifikation zu bescheinigen.



v. Aufsicht des Staates,

s 9.

ES wird der hohen Regierung jedes einzelnen Diözesan-
KantoncS oder auch der Gesammtheit dieser hohen Regierungen
freigestellt, zu jeder beliebigen Zeit Einsicht über das Seminar
in seinen verschiedenen Beziehungen zu nehmen over nehmen

zu lassen.

8 w.

Vom Bischöfe sollen jeweilen durch Vermittlung der
Regierung von Solothurn den sämmtlichen Diözesanständen die

Tage der Endprüfung eines jeden Seminarkurses frühzeitig
genug angezeigt werden, damit diese nach Gutfinden zu derselben

ihre Kominissarien abordnen können,

8 11.

Die mit Beachtung vorstehender Grundlagen durch den
Bischof, unter Zuziehung der vier ihm vorschiiftgemäß
beigegebenen Domherren, für das Seminar zu erlassenden Statuten,
mit Ausnahme jener der religiös-sittlichen Disziplin, sollen der
Genehmigung der in Konferenz versammelten Diözesanstände
unterlegt werden.

Also übereingekommen zwischen dem Bischof von Basel und
den zu der Diözesankonferenz Abgeordneten, welche Letztern mit
RaiifikationSvorbehalt unterzeichnen.

Solothurn, den 17. September 1853.

(Folgen die Unterschriften.)

Der RegierungSrath trägt darauf an, diesem Vertrage
die Ratifikation zu ertheilen, jedoch mit der ausdrücklichen
Bedingung, daß, wenn begründete Klagen über die Führung
des Seminars einlangen sollten und diesen nicht Rechnung
getragen würde, der Stand Bern sich vorbehalte, zu jeder ZUt
von der Uebereinkunfl zurückzutreten.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als BeriD-
erstatler. Es wäre wünschenSw«ih, daß dieser Gegenstand bei
der Anwesenheit einer größern Zahl Mitglieder aus dem
katholischen Jura.hätte behandelt werden können, und wenn mit
Rücksicht darauf ein Antrag auf Verschiebung gestellt werden
sollte, so wird hierseits keine Schwieiigkeil gemacht. Indessen
da eS eine Uebereinkunfl betrifft, welche der Bischof bereits
unterzeichnet hat, und da der Präsident der katholischen
Kirchenkommission einer der Abgeordneten war, welche den Kanton

Bern bei der K hserenz repräsensirten, so scheint mir, eS

liege darin für den Jura hinlängliche Beruhigung, eS sei denn,
daß er bischöflicher als der Bischof wäre, was ich nicht
voraussetze. Ich beginne also den Rapport in der Voraussetzung,
daß keinerlei Ueberstürzung stattfinde. Die Sache hat einige
Wichtigkeit Es ist unbestreitbar, daß die Erziehung einer ganzen

Bevölkerung in religiöser Beziehung hauptsächlich davon
abhängt, wie die Priester selbst gebildet sind, und eS hat also
allerdings für den Kanton Bern eine große Bedeutung, welche
Bildung diejenigen Priester erhalten, die als Pfarrer in den
katholischen Gemeinden funktioniren sollen. Diese Bildung ist
eine doppelte. Zunächst ist es eine rein wissenschaftliche
Bildung, welche die kathol'schen Theologen sich/wie andere, auf
Hochschulen erwerben sollen; nachher ist eS eine ganz eigene

Seminarbildung und zwar zu dem Zwecke, daß sie sich unter
der Aussicht eines Bischofs zur Ausübung des katholischen
Kultus vorbereiten, um hierauf in das praktische Leben zu
treten. Bei den protestantischen Theologen ist diese Seminarbildung

nicht vorgeschrieben ; sie erwerben sich auf Universitäten

Nsgblarx des Großen Rathes isi«.

die erforderliche Bildung, um nachher in daS praktische Leben
zu treten. Dieser Unterschied ist im Wesen des verschiedenen
KuliuS begründet. Die vorliegende Uàrelnkunft gründet sich
auf die Stiftungsurkunde vom Jahre 1828, deren §. 8 die
Vorschrift enthält, eS sei am Sitze des Btiehofs ein Priesterseminar

zu errichten, welches unter der Leitung deS Bischofs
stehe und zu dessen Einrichtung und Unierhall die Diözesanstände

das Nöthige leisten. Run sind bereits dreißig Jahre
verflossen, seitdem dieser Artikel besteht, und wenn wir fragen,
warum er so lange unausgeführt blieb, so sind die Gründe
mannigfaltig. Sie liegen theilweise im BiSthum selbst, daS
sich nicht besonders beeilte, indem eS ohne Seminar natürlich
freiere Hände hatte. Die Diözesanstände selbst legten verschiedene

Male Hand an's Werk, ohne sich verständigen zu können.
So verzögerte sich die Sache bis in die letzte Zeit, als das
Bedürfniß dringender wurde. Die Stände fühlten, daß ihr
katholischer KleruS nicht sei, wie er sein sollte, daß eS demsel.
ben am nationalen Bewußtsein fehle. Der Grund liegt darin,
weil die jungen Geistlichen ihre Seminarbildung großentheils
nicht in der Schweiz, sondern außerhalb des Landes (die unseligen

meistens in Frankreich) erhalten und so fremd in ihre
Plarreien kommen. Diese Bildung brachte den Geistlichen einen
Geist bei, der mit unsern Einrichtungen nicht harmonirle. Er
war weniger national als ultramontan. Man strebte also
dahin, daß der katholische Klerus seine Seminarbildung im Lande
selbst erhalten könne. Infolgedessen wurde im Jahre 1850
eine Konferenz gehalten, in welcher die Stände sich über einen
Vertrag verständigten; dieser wurde dem Bischöfe vorgelegt,
welcher ihn adoptirte, und die Sache wäre damit im Reinen
gewesen. Was geschieht? Der Geschäftsträger des päpstlichen
Stuhles erhält Mittheilung davon, Herr Bovieri kommt nach
Solothurn, verschafft sich eine Abschrift der Uebereinkunfl, schickt
sie nach Rom, und in sehr kurzer Zeit ist die Erklärung von
Rom da, daß die Uebereinkunfl vom Papste nicht genehm gt
werde. Der Bischof selbst war darüber erstaunt, noch mehr
dte Stände, weil die Stiftungsurkunde die Einrichtung und
Leitung des Seminars dem Bischöfe überträgt nnv auch nach
katholischem Kirchenrechte solche Seminarien durchaus nicht
unmittelbar von Rom abhängen. Der Bischof handelte in
seiner Kompetenz, als plötzlich diese Hand etngriff und daS
Ganze zerstörte Die Diözesanstände betrachteten dieß als einen
gefährlichen Akt und zwar deßhalb, weil schon jetzt die
schweizerischen Bisthümer gegenüber denjenigen anderer Staaten in
einem ausnahmsweise» Zustande stehen. Die Bischöfe anderer
Länder stehen gewöhnlich unter eigenen Erzbischöfen, die
gewöhnlich Kinder des Landes sind. Dem Erzbischvfe stehen
Rechte und Kompetenzen zu, in ibelche die römische Kurie nicht
ohne weiteres eingreifen kann. Auch die Schweiz nahm früher
eine solche Stellung ein, aber sie wurde zertrümmert, und zwar
von Rom aus, so daß wir mehrere BiSlhümer, aber keinen
Erzbischos haben, daß die Kurie selbst unsere Bischöfe regiert
und zwar durch diesen fliegenden Erzbischos, den sie NuntiuS
heißt, der zwar in dieser Eigenschaft nicht akkredirt ist, sondern
nur als Geschäftsträger, der aber dennoch diese Stellung
einnimmt. ES war ein unbefugter, ungerechtfertigter Eingriff in
die Rechte deS Bischofs, und weil die Diözesanstände das größte
Interesse haben, daß dessen Stellung nicht gefährdet werde, so

betrachteten sie eS als einen Angriff auf ihre Rechte selbst.
Es fand daher eine neue Konferenz statt, an welcher die
Abgeordneten der Stände sich über die erwähnten Vorgänge beklagten.

Ich erlaube mir,- Ihnen die betreffende Stelle auS dem
Konferenzprotokolle mitzutheilen; sie lautet, wie folgt: „Die
Unterhandlungen mit dem hochwürdigen Bischöfe wurden auf
Gtundlage der frühern Uebereinkunfl geführt und eS beziehen
sich somit die in dem daherigen Ergebniß enthaltenen Hinwei-
susigcn auf die Artikel des frühern Entwurfs. Dem hochwürdigen

Bischöfe wurde zum voraus eröffnet: die Konferenz habe
dit Ansicht ausgesprochen, daß sie eine Einmischung von Seite
deS päpstlichen Stuhls in dieser Angelegenheit befremdlich gc-
ftiNden und nicht zugeben könne, weil die Verfügung über Er-

110
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richtung und Einrichtung von Priesterseminarien nach den

kanonischen Vorschriften der bischöflichen Gewalt anheimgestellt
sei. Bon Seite deS hochwürvigen Bischofs wurde hierauf
erwiedert: er habe nicht beabsichtigt, davon nach Rom Mile
«Heilung zu machen. Die Nuntiatur in Luzern habe sich ein-
Abschrist der Uebereinkunft verschafft und solche nach Rom
befördert, obwobl er auf Mittheilung dieses Vorhabens wiederholt

davon abgerathen habe. Auf die zweite Gegenvorstellung
sei von der Nuntiatur die Antwort erfolgt: „ES sei (die
Versendung nach Rom) bereits erfolgt" Natürlich konnte der

Bischof diese Sachlage nicht ignoriren gegenüber den Weisungen,

welche er von Rom erhalten. Deßhalb hatten die Unter-
Handlungen einen eigenthümlichen Charakter; es war mehr eine

RedakiionSverhaudlung, um die Uebereinkunft so zu fassen, daß

der Bischof sie annehmen konnte, ohne seine Stellung zu

gefährden; die Stände suchten ihrerseits dieselbe zu befestigen.
Die Abgeordneten aller Stände, mit Ausnahme Aargau's,
unterzeichneten die Uebereinkunft. Dieser Kanton hatte noch einen

besondern Span bezüglich der gemischten Ehen, der aber »nährend

der Unierhandlungen zur Erledigung kam, so daß Aargau
ebenfalls beitrot; der Bischof unterzeichnete die Uebereinkunft.
Ich halte dafür, dieses Resultat sei ein annehmbares. Nun
f ach eS sich, ob der Große Rath die Uebereinkunft genehmigen
soll Der Regierungsrath schlägt dieß Ihnen vor, nachdem
dieselbe zuvor dem Präsidenten der katholischen Kirchenkommission

mitgetheilt und von diesem geprüft worden ist, so daß alle

Formalitäten erfüllt sind. Bcreiiö sind die Großen Räthe von
Luzern und Solothurn der Uebereinkunft bcigetreten, ebenso

die Regierung von Aargau, über den Beitritt der übrigen
Stände waltet kein Zweifel ob. Es kann sich vielleicht nur
noch um Erörterung der Frage handeln, welche finanzielle
Beschwerden dadurch dem Kantone auffallen. Grundsätzlich wer.
den Sie dieselben nicht bestreiken können, indem der Kanton
sich in der Slislungsurkunde zu deren Uebernahme bereit erklärt
hat; aber auch praktisch sind sie nicht von großer Bedeutung.
Der Kanton Solothurn soll die nöthigen Gebäulichkeiten zur
Verfügung stellen. Der Regens des Seminars bezieht, wenn
er nicht restdirender Domherr ist, einen Gehalt von 24(10 Fr.,
der Subregcns 2000 Fr. Für die nöthigen Lehrmittel und
Bücher werden das erste Jahr 600 Fr., jedeS folgende Jahk
MO Fr. ausgesetzt, so daß der Kanton Bern sich init einer sehr
mäßigen Summe zu betheiligen haben wird. Ich glaube, der
Große Rath solle der Uebereinkunft seine Genehmigung ertheilen.

ES ist wichtig, daß er zur Entwicklung deS BisthumS
handbicte und dem Bischöfe um so mehr zur Seile stehe, als
dieß von anderer Seite nicht in wünschbarer Weise geschieht.
Ich hielt mich verpflichtet, diese Andeutungen zu machen. Sie
hörten bereits, daß eine Differenz bezüglich des Beschlusses des

Regicrungsralhes wegen des EinzugS des Bischofs Marillcy
in Bern obschwcbt. Die Sacke hängt einigermaßen zusammen.
Es ist wesentlich die Sorge uin eine gute Forieristenz des
konstitutionell bestehenden Bisthums Basel, welche den Regierungsrath

bewog, jenen Beschluß zu fassen, und ich halte eS für
die Pflicht des Kantons, dasselbe in Uebereinstimmung mit
unsern Sitten und Gebräuchen, Rechten und Freiheiten zu stützen
und wo möglich zu stärken. Ich stelle daher den Antrag, Sie
möchten die vorliegende Uebereinkunft mit dem vom Regierungsrathe

vorgeschlagenen Vorbehalte genehmigen. Sobald daS
Seminar errichtet ist, wird es sich noch um etwas anderes
handeln, um Anordnung einer wissenschaftlichen Prüfung der
Geistlichen, welche dasselbe besuchen werben. Bis jetzt haben die
katholischen Geistlichen sich gegenüber dem Staate über ihre
Bildung in keiner Weise ausgewiesen, während sie in den
Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern ein Eramen ablegen müssen,
bevor sie in das Seminar eintreten dürfe». Eine solche
Einrichtung wird nachträglich auch bei uns getroffen »verdcn müssen.

Stock mar. Ich bedaure, daß nicht eine größere Zahl
katholischer Mitglieder aus dem Jura in dieser Sitzung
anwesend ist, um an der Berathung über die vorliegende Ueber¬

einkunft Theil zu nehmen. Doch scheint mir die Anwesenheit
derjenige», welche hier sind, immerhin genügend zur Behandlung

dieser Angelegenheit, denn ich muß sagen, daß sich im
katholischen Jura keine Reklamation gegen diesen Vertragsentwurf

erhoben hat. Der Jura widersetzt sich also demselben
nicht. Nun will ich meine persönliche Meinung über diesen
Gegenstand aussprechen. Seit M Jahren verfolgt man die
Idee der Errichtung eines Seminars in Solothurn, aber man
brachte es nie dazu, dieselbe zu organtstren; eine Menge
Umstände verhinderten bisher dessen Errichtung. Nun da wir
uns in einem etwas ruhigern Momente befinden, gelang eS

der Regierung, sich mit den verschiedenen betheiligien Ständen
und mit dem Bischöfe über diese Frage in's Einverständniß
zu setzen; das ist ein großer Forlschritt. Früher machten unsere
jungen katholischen Geistlichen ihre Studien zum Theil in
Slraßburg; sie gingen auch nach Besançon, nach LangreS und
nach Lyon. Aber in diesen fremden Anstalten schöpften unsere
Geistlichen keine nationale Idee, sie vernahmen dort nicht schweizerische

Ideen; eg wurden ihnen vielleicht selbst Ideen
beigebracht, die unserm Lande, unsern Einrichtungen feindlich sind.
Heute, da sie ihre Studien in einein schweizerischen Seininare
machen können, werben sie nicht mehr in täglicher Berührung
init französischen Seminaristen sein; sie werden da eine nationale

Erziehung erhalten, die mit unsern Sitten und Einrichtungen

im Einklänge steht, mit denen sie sich vor ihrem Eintritt
in den Priesterstand vertraut machen werden. Wir werden
also durch dieses Resultat viel geivinnen; auch muß ich der
Regierung meinen Dank aussprechen, daß sie es zum Abschlüsse
dieser Uebereinkunft gebracht hat. Vielleicht wird man künftig
auch dazu gelangen, für das BiSthum Basel eine katholische
Fakultät zu errichten, waS lebhaft zu wünschen wäre, besonders
wenn diese Fakultät auf nationalen Grundlagen errichtet würde.
Die Idee Wessenberg'S, ein schweizerisches Erzbisthum entstehen
zu sehen, wird vielleicht ebenfalls verwirklicht. Ich entnehme
den Zitaten, welche der Herr Regierungspräsident bei seiner
Berichterstattung anführte, daß es nicht der Bischof von Basel
ist, welcher in der Seminarfrage Schwierigkeiten in den Weg
legte, sondern die Nuntiatur, was noch deutlicher zeigt, wie
nothwendig es ist, ein schweizerisches Erzbisthum zu haben,
Man sollte daher auf Verwirklichung der Idee dieser neuen
Schöpfung dringen. Ich erlaube mir noch, bei diesem Anlasse
dem Herrn Präsidenten des Regierungsrathes Worte in Erin-
nemng zu bringen, welche vor einigen Tagen von einem
katholischen Eidgenossen ausgesprochen wurden, der sagte: ja, alle
gegenwärtig gewünschten Reformen in der katholischen
Organisation der Schweiz sind gut, aber um sie durchzusetzen, inuß
man immer die Formen beobachten; vernachlässigt man die
letztern, so hat man keinen Erfolg, gelangt man nicht zum
Ziele. Ich möchte diese Worte dein Herrn Regierungspräsidenten

empfehlen und ihn namentlich bitten, nicht aus den Augen
zu verlieren, baß er Staatsmann ist, bevor er darauf Rücksicht
nimmt, einem andern Kultus anzugehören. Wenn er sich dessen
erinnert, so werden »vir mit allen Projekten, welche die Schweiz
beschäftigen, durchdringen. WaS die Uebereinkunft selbst betrifft,
so bleibt uns keine andere Alternative, als sie anzunehmen oder
zu verwerfen. Was mich betrifft, so stimme ich dazu, wie sie

vorliegt, tveil ich sie für gut halte.

Der Antrag des RcgierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



Hierauf werden beeidigt!

Herr Fürsprecher Im ob ersteg, als neuerwähltes Mitglied

des Obergerichts, und

Herr Moriz v. Stürler, als wiedererwählter Staats-
chreiber.
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Der Herr Präsident und der Herr Vizepräsident des
Großen Rathes werden zur Genehmigung des Protokolls der
heutigen Sitzung ermächtigt. Ersterer erklärt hierauf die Session
als geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 12 Uhr.

Sodann wird noch ein Anzug des Herrn Bernard
und 32 anderer Mitglieder aus dem Jura verlesen, mit dem

Schlüsse, cS möchten so rasch als möglich Studien zu
Korrektion der alten Straße von Pruntrut nach Tavan-
nes, zwischen La Jour und Bcllelai, im Sinne einer

Führung derselben über Fornet-dessus und Fornet-
d.essous vorgenommen und die betreffenden Arbeiten bereits
m nächsten Frühjahr begonnen werden.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd
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